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I.

Das Oldenburger Spalenrechk.
Von vr . Nrkenau , Referendar.

Spatenrecht hat seine Bezeichnung von dem für den
Deichbau wichtigsten Werkzeug, dem Spaten, erhalten.
Wir begegnen dem Worte in der dcichrechtlichen Literatur

sWWA sowie in den alten Deichsatzungen in doppeltem Sinne.
Einmal versteht man unter Spatenrecht allgemein die alten Deich-
satznngen, die Vorläuferinnen unserer heutigen Teichordnungen: in
diesem Sinne wird z. B. die Stedinger Deichordnung von 1579
„des Stedinger Landes alt und wohlhergebracht Spadenrecht" ge¬
nannt. Sodann spricht man von dem Spatenrecht in engerem
Sinne und bezeichnet damit ein Institut des mittelalterlichen ge¬
nossenschaftlichen Deichrechtes, welches den durch die Nichterfüllung
der Deichpflicht in besonderen Fällen bedingten feierlichen Austritt
und Ausschluß von Genossen aus dem Deichverbande behandelt, der
sich in der Regel unter erheblichen privatrcchtlichen Veränderungen
vollzieht. In diesem engeren Sinne soll in dieser Arbeit das Olden¬
burger Spatenrecht untersucht werden, das heißt, das Spatenrecht,
wie es in den zum heutigen Herzogtum Oldenburg gehörenden
Landesteilen gegolten hat.

Während das Spatenrecht vielerorts nominell bis in die
neuere Zeit fortbestanden hat, ist es in der Grafschaft Oldenburg
durch die Verordnungen vom 5. Mai 1689 und 24. März 1684,
ferner vom 14. März 1690 abgeschafft worden. (Vgl. Hunrichs:
EntwurfS . 7?) In der Instruktion an die Landvögtc und Unter-

0 Siehe Anhang, Benutzte Bücher und Urkundenverzeichnis.
Jahrb . f. Qldenb . G- Ich. XVII . 1



2 Dr . Arkenau.

gerichte in den Grafschaften Oldenburg vom 30 . Dezember 1699
wird es freilich noch einmal erwähnt , doch geschieht dies nur in
der Form einer Rückerinuerung . Aus dem Jeverlande , das von
1667 — 1818 nicht unter Oldenbnrgischer Regierung gestanden hat,
wird ein Spatenprozeß noch aus dem Jahre 1746 bekundet.

Die große Wichtigkeit , welche das Spatcnrecht für das mittel¬
alterliche Deichwescn speziell auch in Oldenburg gehabt hat , wird
bezeugt sowohl dadurch , daß die Bestimmungen der alten Dcich-
satzungen sich vorwiegend mit diesem Institut beschäftigen , als auch
durch die bedeutende Anzahl von Urkunden , durch welche die
Häufigkeit der Verspätung für bestimmte Landesteile (insonderheit
für Stedingen ) nachgewicsen ist.

Für das Herzogtum Oldenburg wird das Spatenrecht aus
Butjadingeu , dem Jeverlaud , Stedingen und Land Würden bezeugt.
Für die gesamte  Grafschaft Oldenburg stammt die älteste uns er¬
haltene Deichordnuug aus dem Jahre 1658.

Die zahlreichen Spatenrechtsqucllcn aus Stedingen bilden
eine zusammenhängende Kette von 1424 an und sind teilweise
alte Deichsatzungen , teilweise Richtscheine oder Berichte über Spaten -
geeichte. Ihre Benutzung erfordert die größte Vorsicht . Bei der
verwickelten Landeshoheit in Stedingen tritt das Bestreben der be¬
teiligten Staatsverwaltungen hervor , ihre Rcchtsanschauuugcn in
den Deichsatzungen mit List durchzusetzen . Fälschungen der dortigen
Deichrechtsquellen sind mehrfach nachweisbar ? ) Im einzelnen ist
folgendes zu bemerken : Ohne weiteres sind für unsere Aufgabe
zu benutzen : Das Deichrecht von 1424 , der Bericht von 1444
der Vertrag von 1446 , die Mitteilung der Rekensmänner , Ge¬
schworenen und gemeinen Erfexen von 1526 , die Verhandlungen
von 1525/26 , sämtliche Urkunden von 1566 sowie der Bericht
von 1578 . In dem Stedinger Vertrag von 1525 finden sich
etliche Artikel , die vom Bischof von Münster nicht bestätigt , sondern
der Verabredung zuwider von den Bremern in den Vertrag gesetzt
sind . Sie sind in der Urkunde von 1526 kenntlich gemacht und

9 Über die staatsrechtliche Stellung Stedingens vgt . Rüthning in den

Schriften des Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichle,
Bd . XXV.



Das Oldenburger Spatenrecht. 3

müssen von uns unberücksichtigt bleiben. Ebenso sind die Bremer
Vorschläge von 1576/77 unanwendbar, da sie einseitig Bremer
Rcchtsanschauungen vertreten. Dasselbe gilt bezüglich der bei Cassel:
„Bremer Urkunden" fälschlich als Vergleich Johanns und des Rates
von Bremen bezeichneten Urkunde von 1579. Sic ist ebenfalls ein
Bremer Vorschlag für das Stedinger Spatenrecht: auch sic ent¬
hält vorzugsweise bremisches Deichrecht. Die im Stedinger Deich¬
band als Stedinger Deichrccht bezeichnet? Urkunde von 1579, welche
die Überschrift trügt: „Des Stedingcrlandes alt und wohlhcrgebracht
Spadcnrecht" ist ebenfalls ein Bremer Entwurf, jedoch sind ihm
die alten Stedinger Rcchtsanschauungen zugrunde gelegt. Ob
dieser Vorschlag von dem Oldenburger Grafen vollzogen worden,
ist unbekannt, da sich kein vollzogenes Exemplar vorfindet. Die
Urkunde ist trotzdem als Stedinger Spatenrechtsqnelle zu benutzen,
da ein Exemplar vorhanden ist, welches Randglossen des Olden¬
burger Grasen enthält, in denen die Abweichungen des Entwurfes
von den Stedinger Rcchtsanschauungen hervorgehobcn werden.

Bezüglich des Jeverlandes ist zu bemerken, daß dieses in deich¬
rechtlicher Beziehung sehr unselbständig gewesen ist. Ein 1444 ver¬
faßtes Jevcrsches Deichrccht, das v. Thüncn erwähnt, hat es nicht
gegeben(Vgl. darüber Sello: Östringen und Rüstringena. a. O-),
vielmehr hat dort ursprünglich das ostfriesische Deich- und Siel-
recht gegolten. Dies muß angenommen werden, da das Jeverland
zu den sieben ostfricsischen Seelandcn gehört hat, sodann auch, weil
sich Abschriften des ostfriesischcn Teich- und Sielrechtes mit der
Bezeichnung als jevcrsches Deichrccht finden. Später hat im
Jcverland die Oldenburgische Deichordnnng von 1658 Geltung ge¬
habt, sie ist dort als Jeversche Deichordnung von 1675 eingeführt
worden. Die einzige Urkunde über ein im Jeverland stattgehabtes
Spatcngericht ist der Daucnsfeldcr Richtscheiu von 1746. Derselbe
ist als Quelle für das Spatenrccht niit größter Vorsicht zu be¬
nutzen, da in ihm das Spatenrccht nicht mehr in seiner reinen
Form erkennbar ist.

Die älteste Butjadingcr Deichordnnng stammt ans dem Jahre
1573, doch ist ein älterer Bericht alter Leute über das Spatenrecht
von 1566 und sodann ein Richtschein aus demselben Jahre vorhanden.

i*
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Für Land Würden ist als einzige Quelle fürs Spatenrecht
das dortige alte Landrccht aufzusinden gewesen.

Als weitere Quelle ist noch ein Deichrecht der Jader Vogtei
von 1599 , das inhaltlich mit der Bntjadinger Deichordnung von
1573 übereinstimmt , zu nennen , sowie das Neuenburger Deichrecht
von 1593 und die hierauf beruhende Deichordnung des Wüsten¬
landes von 1607 ? )

In der neueren Literatur ist das Spatcnrecht stark vernach¬
lässigt worden . Nur Auhagen würdigt cs in seinen „Grundlagen
der Marschwirtschaft " einer ausführlichen Darstellung . Im übrigen
begnügen sich die neueren Schriftsteller damit , das Vorhandensein
des Instituts zu konstatieren und sich auf die teilweise umfang¬
reichen Ausführungen älterer Autoren zu berufen , unter denen be¬
sonders Hackmann , Heineken und Pufendorf zu nennen sind . Den
Standpunkt der älteren Schriftsteller trefflich charakterisierend sagt
Heineken sllentamina S - 100 ) :

,.^U8 lixonariuin . . . . 68t 8poeio8 8ubba8tationi8 , gua
LAxor68 a po88688oiibu8 8ui8 vtzl ckorolieti vol nexleoti cum In8
ack8oripti8 boni8 praevia oauaao oo^uitiono bona vaoantia pro-
nuneiati . omlibot roksotionom et ourain 8U8oipionti, pleno <1o-
ininio oeäunt ."

Hiernach soll die Verspätung weiter nichts sein, als eine Art
Subhastation . Es zeigt sich das Bestreben der älteren Schriftsteller,
das Institut den Regeln des gemeinen Rechtes einzuordnen . Wie
wenig sich jedoch das Spatenrecht mit der Subhastation deckt, zeigt ohne
weiteres das Stedinger Deichrecht von 1579 , das von einer durch¬
geführten Verspätung spricht , durch die eine dingliche Veränderung
überhaupt nicht erfolgt . Es wird dort folgender Fall besprochen:

„Ein Meier (Pächter ) gelangt zur Verspätung . Es wird ihm
gestattet , den Spaten zu ziehen , nachdem sich der Grundstückseigen¬
tümer für die Erfüllung der Deichpflicht durch ihn verbürgt hat ."

Zieht der Meier den Spaten , so ist trotz durchgeführter Ver¬
spätung eine Verschiebung der dinglichen Verhältnisse , wie es bei
der Subhastation erforderlich ist, nicht eingetreten , sondern alles ist

' ) Die Kenntnis der Zusammenhänge von letzteren Quellen verdanke ich

Herrn Prof . Rüthning.
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so geblieben , wie es vor der Verspätung war , nur in der Person des

Genossen ist insofern eine Veränderung cingetrcten , als derselbe durch
die Bürgschaft des Gutsherrn wieder leistungsfähig geworden ist.

Der Fehler der älteren Deichschriftsteller in der Deutung des

Spatenrechtes besteht darin , daß sie den genossenschaftlichen Cha¬

rakter des mittelalterlichen Deichwesens , der die Grundlage des
Spatenrechtes ist , mißverstehen . Sie stellen sich das mittelalterliche

Deichivesen so vor , wie es zu ihren Lebzeiten geworden ist , in denen

sich bereits die seit dein 16 .— 17 . Jahrhundert einsetzende Um¬
wandlung des Deichwesens aus einer Genossenschafts - in eine

Staatsangelegenheit vollzogen hat . ' ) Nach ihrer Ansicht ist die

Deichlast eine staatsbürgerliche Pflicht , deren Durchführung im

Wege der administrativen Exekution in das Grundstück des Deich¬

pflichtigen , das für die Erfüllung der Deichlast haftet , erfolgen kann,

was sie , nachdem das Deichwesen seinen genossenschaftlichen Charakter

verloren hat , tatsächlich geworden ist . (Vgl . Meyer : Verwaltungs¬
recht I , S . 329 ff .) Die Deichgenossenschaft ist nach dem Urteil der

älteren Schriftsteller eine staatliche Einrichtung , zur besseren Durch¬
führung der deichrechtlichen Angelegenheiten vom Staat geschaffen.

Um bei der Darstellung des Oldenburger Spatenrechtes nicht

obigen Fehlern zu verfallen oder gar zu ähnlichen unverständlichen

Schlüssen zu gelangen , wie Koch in seinen Erläuterungen zu
Wolters : „ Allgemeine Grundsätze " ist es erforderlich , zunächst
das Wesen der deutschen mittelalterlichen Dcichgenossenschaft und

die wirtschaftlichen Verhältnisse der ländlichen Genossenschaft im

Mittelalter sowie ihrer Mitglieder zu erörtern . Nur so erhalten

wir eine Grundlage , auf der wir bei der Rekonstruktion des Spaten¬

rechtes zuverlässige Schlüsse über die wirtschaftliche und rechtliche

Beschaffenheit desselben zu ziehen imstande sind . ' )

ff Über diese Entwicklung vgl . Anschütz im Handwörterbuch der Staats-

Wissenschaften , Bd . III , S . 141 ss.

ff Koch vertritt daselbst in Anmerkung 118 die Meinung , daß das

Spatenrecht in gewisser Weise gegen die ersten Grundsätze einer jeden Deich-

versassung zu verstoßen scheine und kann nicht umhin , zu bemerken , daß das

Spatenrecht besser Spatenunrecht heißen solle.
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Die alten Deichgenossenschaften sind nach heutigen Begriffen

autonome Zwangsgenossenschaften des öffentlichen Rechtes auf

territorialer Grundlage , eng verwandt der mittelalterlichen Mark¬

gemeinde , in der neben den am Grund und Boden haftenden

Rechten und Pflichten durch enge soziale Beziehungen der Gemeinde¬
genossen bedingte Bestimmungen rein persönlicher Natur vor¬

herrschten ? ) Die Deichgenossenschaften sind zugleich persönlicher

und dinglicher , öffentlichrechtlicher und privatrechtlichcr Natur.

(Gierke G . R ., I , S . 589 .) Die dingliche und die öffentlichrechtliche
Seite treten bedeutend in den Vordergrund , letztere ihren schärfsten

Ausdruck findend in der Satzungs -, Organisations -, Zwangs - , Straf-

und Finanzgcwalt der Genossenschaft , erstere hervortretend in dem

Gesamteigentum an Deich und Vorland und , bezüglich der Genossen¬

schaft zu ihren Mitgliedern , in der vorwiegend dinglichen Deich¬

pflicht der einzelnen Genossen . Von privatrechtlichen Gesichtspunkten

aus hat die Genossenschaft mannigfache Rechte und Pflichten , z. B.
Eigentum an den Deichen und dem Vorland , sowie Deichpflicht

der Gesamtheit zu ihren Gliedern und Dritten gegenüber . Auch
der Gedanke einer persönlichen Genossenschaft ist dem Deichverbande
nicht verloren gegangen ; man denke an die besonderen persönlichen

Erfordernisse , von denen die Fähigkeit , Vollgenosse zu sein , abhängt ? )

sodann an die zum Schutze der Genossen begründete Pflicht des
Deichverbandes , herrenlose Deiche zu übernehmen und nicht ver¬

teilte Deiche zu unterhalten , eine Pflicht , die hauptsächlich dem

persönlichen Verbandsnexus und öffentlichrechtlichen Anschauungen
entsprungen ist (Gierke , D . R -, S - 293 ff .).

Die Verbandslast der Genossen , die sogenannte Deichlast,

ruht unmittelbar auf dem Grund und Boden des durch den Deich

geschützten Landes , insofern ist sie eine Art Reallast . Es gilt der

Grundsatz : „Kein Deich ohne Land , kein Land ohne Deich ." Außer¬

dem aber hat die Deichlast den Charakter einer korporativen Ver¬

bindlichkeit , insofern ist sie öffentliche , persönliche Deichgemeindelast.

(Gierke , Gen . R . I ., S . 773 ) . Sie ist vorwiegend in Natur zu

- ) Vgl . Anschütz a . a . O . , Gierke , Genoffenschastsrecht I ., S . 88 , 615 , 770.

' ) Z . B . Geburt mit hinzutretender Selbständigkeit oder Aufnahme in
den Deichverband . Vgl . Gierke , Deichrecht S - 232 ff.
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erfüllen und besteht in Hand - und Spanndiensten der Genossen.
Man unterscheidet die ordentliche und die außerordentliche Deichlast.

Die erstere besteht aus den nach dem natürlichen Lauf der Dinge

eintretenden Deicharbeiten , einschließlich der zur Beseitigung von

nicht zu erheblichen Deichschäden erforderlichen Arbeiten . Wie weit

die ordentliche Deichlast im Einzelnen geht , ist nach den verschiedenen

Deichsatzungen abweichend geregelt . Außerordentliche Deichlasten

sind diejenigen Arbeiten , welche die Kräfte der Genossen erheblich
übersteigen und durch besondere Umstände bedingt sind . Die

Verteilung der ordentlichen Deichlast beruht auf dem Prinzip der

Pfanddeichung ; das heißt , jedem Genossen ist nach dem Grund¬

satz : „Soviel Deich , soviel Land " ein durch die Größe , später auch

durch die Güte seines Landes bestimmter Teil des Deiches , ein

sogenanntes Deichpfand , zur Unterhaltung zugewiesen . Fremd ist
der mittelalterlichen Deichgenossenschaft für die Verteilung der
ordentlichen Deichlast das System der Kommuniondeichung , welches

sich später überall findet . Nach diesem Prinzip wird der Deich
im ganzen von der Genossenschaft unterhalten . (Beseler D . P . R.

ß . 198 .) Bei der außerordentlichen Deichlast ist sie dagegen fast
überall in Gestalt der Beihilfe durch die Genossenschaft anerkannt.

Das System der Pfanddeichung ist ein Gebilde der alten Deich¬

genossenschaft , jedoch nicht so eng mit dem genossenschaftlichen

Prinzip des Deichwesens verknüpft , daß es mit ihm besteht oder

füllt , sondern es hat vielerorts bis in die Jetztzeit hinein gegolten,
während , wie oben ausgeführl ist , der genossenschaftliche Charakter
des Deichwesens im 16 .— 17 . Jahrhundert verloren gegangen ist.

Die Verteilung der Deichlast nach Art der Pfanddeichung ist Er¬

fordernis des Spatenrechtes , da letzteres zur Voraussetzung hat,
daß ein Genosse das Deichpfand , für das sein Grundstück haftet,

nicht in schaupflichtigem Stande erhält.

Nach der Feststellung der rechtlichen Struktur der Deich¬

genossenschaft , soweit dies zum Verständnis des Spatenrechtes er¬
forderlich ist , sind jetzt noch die wirtschaftliche Bedeutung der Deich¬

genossenschaft und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Deichgenossen
anzudeuten.
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Der wirtschaftliche Zweck der Genossenschaft besteht darin,

durch die Errichtung und Instandhaltung der Deiche eine Ertrags¬

steigerung des ohne die Deiche der Flut ausgesetzten Marschlandes

zu erzielen . Die Erreichung dieses Zweckes ist nur bei wirksamster
Mitarbeit aller Genossen möglich . Tie durch die Fluten im Mittel-

alter drohende Gefahr war bedeutend größer als heutzutage , da sie

bei der fortgeschrittenen Deichbautechnik und der Prosilstärke der

Deiche auf ein Geringes herabgemindert ist . Die Unterlassung der

Teichpflicht durch den einzelnen Genossen konnte im Mittelalter

das Leben und den Wohlstand aller vernichten . Nicht nur durch

Versäumnis , sondern auch durch Unvermögen konnte der Einzelne

der Genossenschaft gefährlich werden . Da die dem Einzelnen ob¬

liegende Deicharbeit unter Umständen erhebliche Mittel erforderte

und das Kreditwesen auf dem Lande wenig entwickelt war , so war

es dem Genossen trotz seines Grundbesitzes oft unmöglich , die zur

Erfüllung der Deichlast erforderlichen Mittel zu beschaffen . Er

mußte die Deiche unbebaut liegen lassen . (Vgl . Auhagen , S . 66 ff .)

Der Kampf der Genossen mit den Fluten ist im Mittelalter ge¬
waltig . Die Küstenbewohner ringen nach dem Berichte alter Deich¬
quellen mit den Fluten wie mit anstürmenden Landesfeinden , oft

freilich mit weniger Erfolg und größeren Verlusten . Speziell in

den Küstenbezirken des Oldenburger Landes haben die Teichgenossen-
schaftcn einen schweren , bis zum 16 . Jahrhundert meistenteils un¬

glücklichen Kampf gegen den immer weiter einbrechenden Jadebusen

und die von verderblichen Sturmfluten heimgesuchte Wcsermmidung

zu führen gehabt ? ) Wenn die Genossenschaft mit Aussicht auf

Erfolg diesen Kampf mit den Wogen aufnehmen wollte , mußte sie

darauf halten , stets fähige Kämpfer in ihren Reihen zu haben.

Das Personalitätsprinzip einer jeden Genossenschaft gewinnt durch
die Notlage bei der realen Deichgenossenschaft eine über das ge¬

wöhnliche Maß hinausgehende Bedeutung , es ist Lebensfrage der¬

selben . Zu ihrer Lösung hat die autonome Deichgenossenschaft außer

der Androhung erheblicher Strafen gegen säumige Deicher in dem

>) Bgl . Sello : Östr. u. Rüstr. v. Thünen : Begründung der Teichre.
Zustände in der Herrschaft Jever , ferner die Deichbände der einzelnen Land¬
schaften.
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Spatenrecht ein ihrer Natur und ihrer Notlage entsprechendes In¬
stitut herausgebildet.

Bei der Darstellung des Spatenrechtes ist damit zu rechnen,
daß seine gesetzliche Regelung in den einzelnen Oldenburger Landes¬
teilen Abweichungen aufweist. Dies hat seinen Grund darin, daß
das Deichrecht in hervorragendem Maße Lokalrecht ist. Die Ver¬
schiedenheit der örtlichen Verhältnisse, sowie die verschiedene Rechts¬
auffassung der einzelnen Landschaften bedingen insbesondere die
Abweichungen der freier genossenschaftlicher Regelung überlassenen
Rechtsmaterie.

Die Verspätung bezweckt, wie eingangs bemerkt ist, den durch
die Nichterfüllung der Deichpflicht in besonderen Fällen bedingten
feierlichen Austritt oder Ausschluß von Genossen aus dem Deich-
verbande. der sich in der Regel unter erheblichen privatrechtlichen
Veränderungen vollzieht. Sie richtet sich in ihrer vollen persönlichen
und dinglichen Wirkung gegen einen Genossen, das heißt, gegen
denjenigen, der durch die Benutzung des deichpflichtigen Grundstückes
der Genossenschaft gegenüber zur Erfüllung der Deichlast verpflichtet
erscheint. Wenn bei einem abgeleiteten Besitz die genossenschaftlichen
Rechte und Pflichten so geteilt sind, daß der Grundeigentümer als
Vollgenosse unmittelbarer, der abgeleitete Besitzer mittelbarer Genosse
ist (vgl. Gierte, a. a. O.)?) richtet sich die volle Wirkung auch
gegen den elfteren. Inwieweit durch die privatrechtlichen Ver¬
änderungen auch dritte Personen betroffen werden, wird bei der
Darstellung der Wirkungen des Spatenrechtes besprochen werden.

Die Natur der Verspätung ist in den einzelnen Fällen ver¬
schieden. Bisweilen erscheint sie als freiwilliger Austritt aus der
Genossenschaft, bisweilen trägt sie den Charakter einer zwangsweisen
Entfernung aus ihr. Bald findet sich in den deichrechtlichen Be¬
stimmungen der Sinn: „Wer sein Land mit den Deichen übergeben

' ) Dies ist freilich für Oldenburg aus den benutzten Rechtsquellen nicht
nachweisbar.
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will , kann das im Wege der Verspätung ." (Vgl . z. B . Old . D . 0 . 1658,

Art . V .) Bald erscheint der Wille des Genossen als ganz unwesentlich;
es heißt z. B . : „alßedau schal man . . . ein . . . spatenrccht lathen

lcggenn ." Man sieht auch hieraus , daß nicht einmal die Natur

der Verspätung immer mit derjenigen der Subhastation überein¬

stimmt . da erstere keineswegs immer zwangsweise erfolgt . In un¬

zweifelhafter Weise läßt sich die Grenze zwischen freiwilliger und

zwangsweiser Verspätung nicht feststellen . Wir können allgemein

sagen , daß sie zwangsweise nur dann erfolgt , wenn die Genossen¬

schaft durch das Verhalten eines Genossen die Erfüllung ihres
Zweckes ernstlich gefährdet sieht . Freiwillig ist sie, wenn diese er¬

hebliche Gefährdung noch nicht akut geworden ist , sonst aber die

Voraussetzungen der Verspätung gegeben sind . Die freiwillige Ver¬

spätung mildert als subjektives Recht die Härte , welche in der

schroffen Durchführung des Prinzips der Pfanddeichung liegt . (Vgl.
Auhagen a . a . O .)

Wir wenden uns nunmehr der Kernfrage des Spatenrechtes

zu : An welche Voraussetzungen ist nach den Oldenburger Deich¬
satzungen der Eintritt der Verspätung geknüpft ? — Die älteren

Schriftsteller lassen das Spatenrecht schlechthin als Folge von Ver¬
säumnis in der Ausübung der Deichlast oder von Unvermögen ein-
treten . In dieser Kürze ist der Standpunkt unklar und verwirrend.

Bezüglich des Unvermögens als Voraussetzung der Verspätung hat

Auhagen (Grundlage S . 66 ff .) die bislang herrschende Unklarheit
sehr gehoben.

Die Verspätung als Folge von Unvermögen wird angedeutct

durch das Rechtssprichwort : „ Wer nicht kann deichen , muß weichen ."

Man darf diese Rechtsparömie jedoch nicht so verstehen , daß jeder

unvermögende Deicher im Wege der Verspätung aus der Deich¬
genossenschaft ausgeschlossen wird , oder austreten kan » . Wenn man

den wirtschaftlichen Zweck und die fortwährende Zwangslage , in

der sich die Deichgenossenschast befindet , berücksichtigt , muß es ohne

weiteres einleuchten , daß sie ihren Mitgliedern nur im aller-
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notwendigsten Falle den Austritt gestatten darf , ohne daß diese

einen neuen fähigen Genossen , wie z. B . beim Verkauf des Deich¬
grundstückes , zu stellen verpflichtet sind . Aus dem Wesen des

genossenschaftlichen Verbandes auf der anderen Seite geht hervor,

daß die Genossenschaft einen Genossen nur dann ansschließen darf,
wenn durch ihn ihr Zweck ernsthaft gefährdet wird.

Unvermögen kann in verschiedener Weise auftreten . Es kann

sein , daß ein Genosse nur augenblicklich verhindert ist . seinen Deich¬

verbindlichkeiten nachzukommen , während er bislang seine Pflichten

gewissenhaft erfüllt hat . Die ihm zur Verfügung stehenden Arbeits¬
kräfte gebraucht er notwendig in der Landwirtschaft ; Barmittel , mit

denen er Arbeitskräfte zur Erfüllung der Deichpflicht dingen könnte,

fehlen ihm . Es kann aber auch sein , daß jemand , der bislang

nur mit Mühe seinen Verbindlichkeiten nachgekommcn ist , sich Plötzlich

vor den Ruin seines Vermögens gestellt sicht , sei es , daß ein¬
brechende Sturmfluten oder Mißerfolge in der Landwirtschaft (Aus¬
fall der Ernte , Viehseuchen ) den jähen Vermögensverfall verursacht
haben . Der so getroffene Genosse ist auf Jahrzehnte , vielleicht für
immer unfähig , die Verbandslasten zu tragen.

Dieser Verschiedenheit in der Art des Unvermögens tragen

die Butjadinger und Jeverschen Deichsatzungen sowie die Grüflich-
Oldenburgische Deichordnung von 1658 Rechnung , indem sie nur

im letzteren Fall den Genossen zum Austritt und die Genossenschaft

zum Ausschluß berechtigen , nämlich nur dann , „ wenn der Deich itz

und zu ewigen zeiten von den beschedigten leuten nicht mag er-

bauwet , widcrgebracht und überwunden werden " (Butj . Ri . 1566,

vgl . auch Auhagen a . a . O .). In demselben Sinne sagt die Olden¬

burger Deichordnung von 1658 , die später auch im Jeverland ein¬

geführt ist , in Art . V . bei der Besprechung des freiwilligen Aus¬

tritts aus der Genossenschaft im Wege der Verspätung:

„So aber Jemand so gar böse und schlimm belegene Deiche
hätte , daß er dieselben aus seinen Mitteln nicht länger zu unter¬

halten vermögte und dahero lieber nicht allein dasjenige , sondern

auch sein gesamptes Land mit den Teichen übergeben und abtreten

wolle , soll demselben . . . . solches . . . . dem Herkommen nach
gestattet sein ."
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Daß nach diesem Gesetze nur dauerndes Unvermögen zum

Austritt durch Verspätung berechtigt , geht besonders daraus hervor,

daß der austrctende Genosse , wie dieselbe Rechtsquelle sagt , einen

leiblichen Eid zu Gott schwöre » muß , „daß er den Deich nicht

länger zu unterhalten vermöge ." Ähnlich äußert sich das ostfriesische

Deich - und Sielrecht , das auch im Jevcrlandc Geltung gehabt hat
in Kap . I , Z . 14:

„Wannehr dar einer wehre , de so boesc dicken hadde , dat he

desuelve dicken mit sinen egen gliederen vermoedede nicht tho maeken
und wolde lever dat land , dar de dick upfalt , mit dem dicke aver-

geven , so schall he . . . folgt Ausführung der Verspatungsformali-

täten . . . und schweren , dat he densulvigeu dick, welk up sin land

falt , nicht laenger holden künde . " Denselben Standpunkt vertritt

die Oldenburger Deichordnung von 1681 in Art . 17 . Auch wenn

die Genossenschaft nach der Oldenburger Deichordnung von 1658

einen unvermögenden Dcichcr ausschließen  will , muß feststehen,

daß wirklich dauerndes Unvermögen zur Erfüllung der Deichlast

vorliegt . Es genügt nicht schon , daß der Deicher der Genossen¬
schaft durch vorübergehendes Unvermögen zur Last füllt . Außerdem
ist in diesem Falle noch erforderlich , daß der Deich des Unver¬

mögenden beschädigt und die Genossenschaft dadurch erheblich ge¬
fährdet ist . Die Richtigkeit dieser Ausführung wird durch folgende

Stelle der Oldenburger Deichordnung von 1658 bestätigt:

„Sollte sichs auch begeben , daß einer seine Teiche liegen ließe

und wegen Unvermögens solche nicht machen konnte oder wollte,

soll inmittelst zwar der Deich vor Geld zu machen ausgewonnen

und verdungen , jedoch dem Eigentümer gewisse Zeit gesetzet werden,

bei welcher Frist er die Kosten bezahlen und des Teichs sich wieder

annehmen solle . "
Die Fristsetzung hat den Zweck , festzustellen , ob das Unver¬

mögen nur vorübergehend oder dauernd ist . Daß nach ergebnis¬
losem Ablauf der Frist Ausschluß des Genossen durch Verspätung

stattfindet , ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen (vgl . Butj.
Ber . 1566 sowie Butj . Ri . 1566 ), ist aber auch durch die Praxis

bestätigt . Im Jeverland wird nämlich zur Zeit der Geltung der

Oldenburger Teichordnung von 1658 daselbst auf Grund obiger
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Bestimmung nach Ablauf einer Frist von 3 Jahren im Jahre 1746

auf dem Dauensfelder Deich gegen drei unvermögende Deicher

mittels Spatenrechtcs vorgcgangen . (Jev . Ber . 1746 .)

In Stedingcn genügte momentanes Unvermögen zum Aus¬

schluß eines Genossen bei Nichterfüllung seiner Deichpflicht ; dies

wird , wenn ein Genosse nach den verschiedenen Schauungen seine

Deiche hat liegen lassen , vermutet , und demnach zur Verspätung

geschritten , wenn der Genosse dem Deichgrafen und den Ge¬

schworenen nicht Nachweisen kann , daß er imstande sei, den Deich

gut zu machen , oder wenn er , falls der Deich ausvcrdungen ge¬

wesen ist , die hierdurch erwachsenen Kosten nicht zahlt , oder sie im

Wege der Mobiliarpfändung von ihm nicht zu erlangen sind (vgl.

Sted . D . O . 1424 und Sted . Vertr . 1446 ). Erstcre sagt:

„is dat desulve deine dickgreven unde sworen vorwissenen kau,

sinen dick gud tho makende , alßo dat dem laude dar neen schade

af enschee , des mach he gencten . . . . Konde he aver des nicht

doen , so mögen de dickgreven unde sworen demesulven , de sinen

dick in lästere beliggen leth , alße vorschreven steidt , vorspaden . . . "

Wenn der nach den einzelnen Dcichsatzungen zum Vorgehen

gegen den Genossen mittels Spatenrechtes geforderte Grad von

Unvermögen gegeben ist , muß die Verspätung trotzdem unterbleiben,

wenn der Unvermögende unverzüglich und zwar in Stedingen binnen

dreier Ebbe - und Flutzeiten mit Hilfe dritter den Schaden wieder

beseitigt . Insonderheit gilt dies , wenn die Voraussetzungen durch

das Unvermögen des deichpflichtigen Pächters gegeben sind , für

den Fall , daß der Gutsherr von dieser Rechtswohltat der sofortigen

Besserung Gebrauch macht . Für Stedingen geht dies als un¬

zweifelhaft ans den zahlreichen von dort vorhandenen Rechtsquellen

hervor , für Butjadingen ist es aus dem Tossenser Richteschein von

1566 aus der oben zitierten Stelle zu schließen.

Hartnäckige Nachlässigkeit wird ohne weitere Einschränkung

von fast sämtlichen Deichrechtsschriftstellern als Voraussetzung der

Verspätung angesehen . Nur Miltermaier (Deutsch . Privatrecht)

scheint Unvermögen allein als grundsätzlich für das Spatenrecht zu

kennen . Für Oldenburg läßt sich schlechthin weder der eine noch
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der andere Standpunkt vertreten . Nur für das Jeverland , wo , wie

bemerkt , ursprünglich das ostfriesische Deich - und Sielrecht und

später das Oldenburger Deichrecht von 1658 gegolten hat , sowie

für die gesamte Grafschaft Oldenburg seit 1658 läßt sich Unver¬
mögen allein als Voraussetzung des Spatenrechtes nachweiseil.

Obige Gesetze sprechen nicht von der Verspätung als Folge von

Versäumnis , auch behandelt bezüglich des Jeverlandes der einzige
uns aus dieser Landschaft erhaltene Bericht über ein Deichgericht

(zu Dauensfeld so . 1746 ) die Verspätung als Folge von Unvermögen.

Wie schroff das ostfriesische Deich - und Sielrecht die Nachlässigkeit
als Anlaß für die Verspätung ablehnt , mag durch Wiedergabe des
Kap . I . Z . 13 daselbst beleuchtet werden:

„Waunehr ock ein galt in den dyck gebroken wehre gelyck der
erden , und , deine de dyck to hoerde , worde dartho verpoent , den

dyck tho maken , und he worde ungehorsam und makede den dyck

nicht na der verkundunge so hoch , dat de dagelyke vloet dar nicht

avergeit , und idt dann in sinen vermoegen wehre , und dorch wrevel-

moedt ungehorsam darin befunden wordt , so morgen en de dyck-

richter de poena so hoch se ehnie verbahde » hadden , affnehmeu , dat
sick ein ander daran spegeln mag ."

Wenn die Nachlässigkeit als Voraussetzung des Spatenrcchtes

nach obigem Gesetze in Betracht käme , wäre es hier bei der Fest¬

setzung der Folgen von Versäumnis schwerster Art gelegentlich

eines Deichbruches erwähnt . Da dies auch bei der Aufzählung

der Folgen von Vernachlässigung der normalen Deichlast gelegentlich

der Schaumigen nicht geschehen ist (vgl . Kap . I ., § . 6 daselbst ),

muß angenommen werden , daß die Verspätung als Folge von

Nachlässigkeit im Jeverland zur Zeit der Geltung des ostfriesischen

Teich - und Sielrechtes unbekannt gewesen ist . Denselben Stand¬

punkt vertreten die Gräflich Oldenburgische Deichordnung von 1658

und mit ihr übereinstimmend die Jeverschc Dcichordnung von 1675 .

In Stedingen und Butjadingen tritt ein Zusammenhang
zwischen dem Spatenrechte und der hartnäckigen Versäumnis un¬

verkennbar in besonderen Fällen hervor . Inwieweit die Nachlässig¬

keit hier Voraussetzung der Verspätung ist , wollen wir an folgenden
Fragen untersuchen:
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1 . Findet daselbst die Verspätung schon statt , wenn jemand die

ihm obliegende Pflicht , die Deiche in schaupflichtigem Stande

zu halten , vernachlässigt?
2 . Ist die bei einem Deichbruch auftretende Saumseligkeit kausal

für das Spatenrecht?

In sämtlichen Deichsatzungen finden wir die Bestimmung , daß

diejenigen Genossen , deren Deiche bei den Schauungen nicht in

guter Ordnung sind , gebrächt werden sollen . Die Höhe der Strafen

ist genau festgesetzt . Sie ist gegen die in den letzten Jahres¬

schauungen Säumigen höher als gegen diejenigen , welche in den
ersten Schauungeil die Deiche nicht in schaupflichtigem Stande
haben . Gegen denjenigen , der über diese Schauungen hinaus die

Deiche vernachlässigt , wird keineswegs mit Verspätung vorgegan¬

gen , wie dies z. B . » ach dem holsteinischen Spadclandsrecht ge¬

schieht . Das Verfahren , welches in Oldenburg nach den einzelnen
Satzungen stattfindet , ist verschieden . In Übereinstimmung mit

den gräflich oldenburgischen und den jevcrschen Deichordnungen
werden » ach der Neuenbnrger D . O . von 1593 , der Jader D . O.

von 1599 , der Butjadinger D . O . von 1573 , der Wüstenlünder

D . O - von 1607 sowie den für Stedingen gegebenen Deichordnungen
von 1416 und 1525 die Deiche bei beharrlichem Ungehorsam aus¬

verdungen . Der Saumselige hat die Unkosten zu zahlen und wird,
wenn er sich dessen weigert , gepfändet , nach der Oldenburger D . O.

von 1658 auch nach Befinden mit anderen Strafen belegt . Gegen

den säumigen Genossen , der die Kosten nicht zahlen kann , und gegen
den die Mobiliarpfündung nicht zur vollen Befriedigung führt , wird

dann zur Verspätung geschritten . Dieser Gang ist unverkennbar.
Es muß ohne weiteres einleuchten , daß in diesem Falle die Ver¬

spätung keine Folge der Versäumnis ist , sondern des Unvermögens
des Genossen , die gegen ihn infolge seiner Nachlässigkeit verhängten

Strafen zu zahlen . Die Saumseligkeit ist Voraussetzung der Strafen,

das Unvermögen zu ihrer Zahlung aber Voraussetzung der Ver¬
spätung . Es ist im höchsten Grade verwirrend und unrichtig , in

diesem Falle von der Verspätung als Folge von Saumseligkeit zu

reden . Zum Belege des Ausgeführten mag eine Stelle des Stedinger
Vertrages von 1446 dienen:
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„Und we sinen dick dar enboven liggen leihe und Wolde sik
sines brokes vorweghen , so mögen de dikgreven und sworen de dike
darna , de also liggende bliven , vordinghen und maken laten , als se
moghelikest und best komm sonder arghelist . so dat dat land darunder
bestantlik wesen und bliven moghe . und denne dat vordinghede gheld
wedder soken und bemancn van dem meigere , so Verne als sin lyff
unde gud kert . Sink oder de dike sunder meigere , so schall men
datsulve gelt soken und manen van dem lanthercn gcystlik oste
wertlik und uppe sine ghude de under deine ströme beleghen sin.
unde bi den ghude vortvaren vorrichten unde Vorspaden na sede
unde rechte des landes ."

Nach den Stedinger Deichordnungen von 1424 und 1579
ist Voraussetzung außer der Saumseligkeit in den Schauungen die
Tatsache , daß der Genosse dem Deichgrafen und Geschworenen die
Sicherheit , daß er den Deich gut zu machen imstande ist , nicht
geben kann . Auch in diesen Fällen kommt , wie bereits oben erörtert
ist . nicht die Versäumnis , sondern nur Unvermögen als kausal für
das Spatenrecht in Betracht.

Bezüglich der Verspätung als Folge von Versäumnis bei der
Wiederherstellung einer eingerissenen Brake sind besonders aus¬
führliche Bestimmungen in den Stedinger Rechtsquellen enthalten.
Demnach können wir in diesem Punkte für Stedingen durch Ver¬
gleich der verschiedenen Quellen genaue Feststellungen machen . Für
Bntjadingen sind wir auf den Tossenscr Richteschein beschränkt.

Besonders ausführlich und bezeichnend sagt das Stedinger
Spatenrecht von 1579:

„Wurde ock hirbaven jemandes dick in solcker sincr vcrsüme-
niße wechgahn , oste sonsten ienich mercklich schade baven dat ge-
schege , so schall undt mag desulvige mit erlegunge der vif Bremer
mark solcken thobracken dick edder bracke , unvorhindert van jemandes
vor sick mit sinen frunden offte bekandenn ock mit sincr gudtheren
hulpe , oste vermögen , so veele he der kan thowege bringen , inwendich
verlöf dre ebbe undt dre floede wedder dicken . Konde
edder wolde ock iemandt solcke bracke , who gemheldt . dorch sick offte
de sinen in boreder frist nicht dicken, . (dann trat Beihilfe
des ganzen Landes ein ) . und wan nu solckes angefangcn



Das Oldenburger Spatenrecht. 17

schall werden , so schall men erstlick mit gantzer gemenc , deine manne,
so den dick under Händen gehatt , sin hus afbreckeu , wente vor dat
vuhrfack (ebenso Sted . Ber . 1566 , anders die gräfl . Anmerkung zu
der Stelle , dieselbe streicht deu einschränkenden Zusatz ) und dat
alles mede in de brack dicken . Hiervon kann nur bei Für¬
bitte dritter , die sich zur Lieferung der für den Deichbau erforder¬
lichen Materialien erbieten müssen , abgesehen werden , nach den
gräflichen Glossen nur dann , wenn der Gutsherr für den Meier
eintreten will . Jedoch solcke brocke tho dickende so iviht
undt ferne , dat de ström gefangen dre ebbe undt dre floede geholden,
alß dan schal men » ha verlop noch dre ebbe nnde dre floede dorch
des landesheren geschworene rede ock richtern , up der gedickeden
brocke ein apendtlick nah olden landes sede , recht spadenrecht laten
leggen . "

Durch Vergleich dieser Stelle mit den übrigen Deichsatzungen
muß folgendes konstatiert werden:

Nicht deshalb , weil durch Versäumnis des Genossen ein Deich¬
bruch geschieht , wird gegen den Deicher im Wege des Spatenrechtes
vorgegangen . Er wird vielmehr deswegen in Brüche genommen
in Höhe von 5 Bremer Mark , und wenn außerdem eine Brake
binnen Deiches einreißt , „de broke een jewelick dupe rodelangh votes
deep schall breken ene halve Bremer mark . " (Sted . D . O . 1424 .)
Die Verhängung von Strafen , die durch ihre Verflechtung mit
den Bestimmungen über das Spatenrecht letzteres vielfach unklar
machen , kann sogar gegen das Leben des deichpflichtigen Meiers
gerichtet sein . Wenn durch die Saumseligkeit desselben die Deiche
Weggehen und das Land damit beschwert wird , „so schal men den
meiger . . ., so men ehne averkombt , darin dicken ." Nicht besser
soll es demjenigen gehen , der die Deiche durchsticht , so daß ein
Deichbruch eintritt , „so schall men solcken Deder in desulvige brocke
mit einem pale dorch sin liff lathen dicken ." (Sted . D . R . 1579
und Sted . Ber . 1566 .)

Diese ganzen Strafbestimmungen müssen wir , da sie das Bild
verschleiern , bei der Darstellung des Spatenrechtes außer Ansatz
lassen . Sie haben an sich mit dem Institut nichts zu tun . Die
Richtigkeit dieser Vermutung ergibt sich daraus , daß die Brüchen

Jahrb . s. Oldenb . Gesch. ^ VII , 2
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nicht verhängt werden , wenn den Deicher kein Verschulden an dem

Deichbruch trifft : der Gang der Verspätung wird dadurch nicht be¬

einflußt . Vgl . Sted . D . O . 1424 : „Hedde ock jemcndt gude dicke
to der dickgreven unde sworen love , deine em sines nabures be-

klagede » , unde bewroden dicke thobreken , de schal sine » dick weddcr
dicken und bliven sunder broke ." (Ähnlich äußern sich Sted . Vertr.
1525 und Sted . D . R . 1579 .)

Ob ein Deichbruch mit oder ohne Verschulden des Genosse»

geschieht , ist für die Verspätung demnach gleichgiltig.

Ist eine Brake eingebrochcn , so ist weiter zu unterscheiden , ob

ein Fall der Beihilfe des ganzen Landes gegeben ist oder nicht . Ist

ersteres der Fall „de brake schal dat land bringen unde diken boven
dat water na oldem sede unde wonheit (Sted . D . O . 1424 ), und

zwar bis zu der Höhe und Stärke „ dat de ström gefangen dre ebbe
unde dre floede ." (Sted . D . R . 1579 .) Die Beihilfe geschieht

„ahne ienigen vortoch , wo ock ahne ienige entgelteniße noch wedder-

stadunge ." (Daselbst .) Um die Wiederherstellung der Brake rasch

und billig vornehmen zu können , „schall man deine manne , so den
dick under Händen gehatt , sin hus asbrecken wcnte vor dat vuhrfack
und dat alles mede in de brake dicken . "

Auch diese Bestimmungen über die Beihilfe müssen wir als ver¬

wirrend bei der Darstellung der Verspätung als nicht vorhanden denken.

Erst nachdem wir die strafrechtlichen Verordnungen und

die Normen über die Beihilfe aus den Quellen entfernt haben , be¬

halten wir das für die Verspätung wesentliche Material in gesichteter
Form . Eine Darlegung sowohl der Strafen als der Beihilfe war

jedoch zum Verständnis insonderheit auch der Gesetzesstellen bei

deren unklarer Ausdrucksweise unvermeidlich.

Das Bild , welches wir nach der Erörterung dieser Vorfragen
auf Grund der Quellen vom Spatenrecht erhalten , ist klar und

einfach . Wenn eine Brake eingebrochen ist , so wird der Genosse

bei Verschulden bestraft , sonst nicht ; wenn der Deich bis unter

Fluthöhc fortgerissen ist . macht ihn das Land wiederum bis zur

gewöhnlichen Fluthöhe . Eine Verspätung findet , wenn der Deich
aus Nachlässigkeit des Pflichtigen gebrochen ist , aus diesem Grunde
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allein nicht statt . Die Verspätung tritt vielmehr mir dann rin,
wenn der Deich nicht binnen dreier Ebbe - » nd Flntzciten gemacht
ist . Auf welche Weise der Schaden beseitigt wird , ist einerlei ; ob
der Genosse allein oder mit Hilfe dritter die Besserung vornimmt,

ist gleichgiltig . Von der Einhaltung der Frist kann nach Fußfall
vor den Beamten des Landesherrn und den Vertretern der Deich¬
genossenschaft Dispens erteilt werden . Der Fnßfall muß aber inner¬
halb der für die Beseitigung des Schadens vorgeschriebenen Frist

geschehen . Vgl . Sied . D . R . 1579 : „Werde ock iemandt . . . .
befunden , so . . . . vor wollgcmelten landeßhcren undt des landes
vollmechtigen einen , van olders gewesenen vodtfall don wurden undt
gnade bcgerden , alße hebben desulvigen . . . . solcker gnade macht ."

Die Frist wird bezeugt in dem Bericht über das Ritzebütteler
Spatengericht , in dem auf die Frage : „ in wo kortcr tiedt die

gudtheren , so in die brake Horen , syck by M . gn . H . und dem lande
umhe gnade erfögen schollen " , als Antwort bekundet wird : „binnen
dre ebben und floden moste sodanes gescheen na landesgesetzlicher
gewonheidt und van olders hero gebrachter gerechtighcit ."

Da Voraussetzung für die Verspätung gelegentlich eines Deich¬
bruches schlechthin die Tatsache ist , daß der Deich in gebührender

Frist , oder falls im Wege des Fußfalls Verlängerung gewährt ist,
innerhalb der verlängerten Frist nicht gemacht wird , so kommt man

zu dem Resultat , daß nach den Stedinger Rcchtsqucllcn in diesem
Falle auch Versäumnis neben dem Unvermögen Voraussetzung der
Verspätung sein kann . Dies ergibt auch der Wortlaut der Gesetze;
z. B . das Sted . D . R . von 1579 sagt:

„Konde odder woldc och iemandt solcke bracke , who gemheldt
dorch sick offte de sinen in borcder frist nicht dicken . . . ."

Es kann sein , daß derjenige , in dessen Deich die Brake ge¬
rissen ist , nicht in der Lage ist , dieselbe zu bessern , oder so, daß er
absichtlich die ihm obliegende Pflicht , dies zu tun , vernachlässigt.
Letzteres wird freilich nicht oft praktisch geworden sein , da jeder
durch die später zu erörternden Folgen der Verspätung sicherlich
zur Erfüllung seiner Pflicht , soweit deren Ausführung in seinen
Kräften liegt , angehalten ist.

2»
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Eine ähnliche Regelung der Verspätung gelegentlich eines

Deichbruches wird für Butjadingen durch den Tossenser Richt¬

schein angedeutet . Ihr Eintritt bei Unvermögen zur Wieder^
Herstellung der beschädigten Deiche steht ausser Zweifel . Bezüglich

der Verspätung als Folge von grober Nachlässigkeit , vgl . obigen

Richtschein . Auf die Frage des Klägers : „im Fall das solches

(rechtzeitige Wiederherstellung der Deiche ) bei itlichen aus Verse,imb-

licher vcrachtong , ungehorsamb oder unvermugenheit ersitzen und

verbleiben wurde , wie es uf den fall gehalten werden solte ? " , er¬
widert der Richter : „daß solches der alten undenklichen wolher-

gebrachten spadens - gewon - und gerechtigkeiten nach gerichtet ver¬
handelt und ausgefurt werden mußte ."

Daß auch in Butjadingen dritte und insonderheit der Guts-

Herr die Rechtswohltat hatten , ihrerseits durch rechtzeitige Erfüllung

der dem Deichpflichtigen obliegenden Lasten die Verspätung abzu¬
wenden , ist durch dieselbe Deichrechtsquelle bestätigt.

Nach der von Cassel fälschlich als Vergleich des Grafen von

Oldenburg und des Rates zu Bremen über das Stedinger Deich-
und Spatenrecht bezeichnet ?,, Urkunde von 1579 findet die Ver

spatnng auch statt , wenn Deiche herrenlos sind . Vgl . daselbst:
„Were idt ock, dat ein hernlos dick vorhanden und de naberen

nedden und baven ehre füllen lenge dickes tho ehren , lande hedden,

schal ein dickrecht gelegt . . . werden ."

Da diese Quelle für das Stedinger Deichrecht , wie oben be¬

merkt , nicht maßgebend ist , erübrigt sich ein weiteres Eingehen

auf die nur der Vollständigkeit halber zitierte Angabe . Die

übrigen Deichsatzungen kennen in diesen , Fall den Eintritt der

Verspätung nicht . Es soll vielmehr , wie das Stedinger Deichrecht

von 1579 sagt , durch fleißiges Messen ermittelt werden , wer der

säumige Deicher ist . Wenn jemand gefunden wird , der seine

nachbarliche Länge nicht beweisen kann , soll er gestraft werden.

Daß er außerdem für jeden Fuß des herrenlosen Deiches eine

Rute des gemeinen Landdeiches zur Anfertigung überwiesen erhalten

soll , wie daselbst berichtet wird , scheint den Stedinger Anschauungen
nach den Anmerkungen der Oldenburger Grafen nicht entsprochen

zu haben . Was geschieht , wenn nicht ermittelt werden kann , wer
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die Teiche herrenlos liegen läßt , ist nicht ausdrücklich gesagt . Man

wird annehmen müssen , daß in diesem Fall die Übernahmepflicht
durch den Deichverband eintritt.

Die bezüglich der Natur und der Vorallssetzungen der Ver¬

spätung in Oldenburg gemachten Ausführungen kurz zusammen¬
fassend , ergibt sich folgendes:

Die Verspätung kann zwangsweise oder freiwillig erfolgen.
Als ihre Voraussetzungen findet sich überall Unvermögen zur Er¬

füllung der Deichpflicht , in Butjadingen , deni Jeverland und in der

Grafschaft Oldenburg jedoch nur dauerndes Unvermögen , in Stedingen

letzteres schlechthin . Hartnäckige Versäumnis bei der Deicharbeit

ist unter normalen Verhältnissen nicht kausal für das Spatenrecht,

sondern nur , wenn sie bei der Wiederherstellung eines Deichbruches
eintritt und auch dann nur in Stedingen und Butjadingen , nicht

auch iin Jeverland und in der Grafschaft Oldenburg . Als Folge
davon , daß ein Deich herrenlos , ist die Verspätung nur nach dem
Bremer Vorschlag für das Stedinger Spatenrecht von 1579 be¬

kannt . Sonst wird dieser Fall in Oldenburg nirgends bezeugt.

Die Natur der Verspätung deckt sich nicht damit , ob sie

Folge von Unvermögen oder von Versäumnis ist . Nur läßt sich
feststellen , daß , falls die Verspätung auf Grund von Versäumnis

stattfindet , sie ihrer Natur nach stets exekutiv ist . Ist Unvermögen

grundlegend für das Spatenrccht , so kann es sowohl freiwillig als

zwangsweise erfolgen.

Die Form der Verspätung wird ausführlich bei der Dar¬

stellung des Spatenprozeßrechtes erörtert , muß hier jedoch des
besseren Verständnisses wegen angedeutet werden . Sie besteht

hauptsächlich darin , daß der zur Verspätung kommende Genosse
oder ein Deichbeamter einen Spaten in die Deichkabel oder das

Borland steckt, der dann von drittem gezogen wird.

Die Wirkungen der Verspätung treten dadurch ein , daß obige

Formalitäten erfüllt werden . Bei ihrer Besprechung wollen wir
von den eigentlichen genossenschaftlichen Folgen ausgehen ' und
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sodann die dinglichen Begleiterscheinungen darstellen . Der Zweck

des Spatcnrechtes sür die Genossenschaft besteht darin , ihr

einen zur Erfüllung ihres wirtschaftlichen Zweckes fähigen persön¬
lichen Bestand zu erhalten . Dieser genossenschaftliche Zweck bedingt

in den Normalfällen der Verspätung einen Wechsel in der Person

des Genossen . Derjenige , der den Spaten steckt, oder für den der

Spaten gesteckt wird , hört auf , Genosse zu sein ; derjenige , der ihn
zieht , wird Genosse . Dieser Wechsel unterbleibt , wenn es ausnahms¬

weise dem Deichpflichtigen gestattet ist , den Spaten selbst wieder

zu ziehen . Voraussetzung dieses besonderen Falles ist , daß sich

Dritte für den Genossen verbürgen , sodaß er aus diese Weise wieder

leistungsfähig wird . Auch hierdurch wird der Zweck der Genossen¬

schaft erreicht . Der im Normalfall ausscheidende Genosse verliert

seine genossenschaftlichen Rechte und Pflichten . Alles Vermögen,

das er später erwirbt , unterliegt nicht der genossenschaftlichen Haftung.

Hierdurch unterscheidet sich die Verspätung in ihren Folgen von

der formlosen Dereliktion der Deiche durch den Deichpflichtigen . Im

letzteren Falle bleibt der Genosse dem Deichverbande gegenüber auch

mit dem , was er später erwirbt , verhaftet . (Vgl . Auhagen a . a . O .)

Derjenige , welcher den Spaten zieht , tritt in die genossen¬
schaftliche Rechtsstellung des Ausgeschiedencn ein . Er übernimmt die

Rechte und Pflichten des Vorgängers , muß also insonderheit den

Deich wieder in schaupflichtigen Stand bringen und bei stattgchabter

Beihilfe Zehrung und Unkosten erstatten . Vgl . Sted . D . N . von 1579:

„Undt wor nu also einer solck gudt uht den spaden loesen

will , schal he vorgelden ock affinden vor de begangene gewaldt , ock

wat de bracke kort unde klenes to dickende mag gekostet hebben,

ock war derendtwegen vam watter dem lande vor schade geschehen

sy, wat ock desfals van anfangk beth uhtdracht der sacken , an ternng
undt unkost darup gelopen bereckent kan werden . "

Eine Anmerkung des Oldenburger Grafen zu dieser Stelle besagt:
„Geschehene schade is nicht gebrucklich tho forderen , allein de

dickgreven undt schworen hebben ehren brocke darinne ."

Daraus ergibt .sich , daß der neue Genosse nur den Schaden,

den die Genossenschaft , nicht auch denjenigen , den dritte durch den

Deichbrnch erlitten haben , ersetzen muß . (Ähnlich Butj . Ri . 1566)
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Alls der persönlichen Haftung eines jeden Genossen für die
gewissenhafte Erfüllung seiner Deichverbindlichkeiten folgt, daß er,
wenn er zur Verspätung kommt, seine gesamte bewegliche Habe
(tilbahr guet) einbüßt, da durch die Verspätung die gänzliche Un¬
fähigkeit zur Erfüllung der Deichlast festgestcllt wird. Praktische
Bedeutung hat diese Bestimmung besonders bei dem Austritt
aus der Genossenschaft im Wege der Verspätung. Bei ihrem
Fehlen könnte die Verspätung in diesem Falle leicht zu einer
schweren Schädigung der Genossenschaft führen, es wäre nämlich
möglich, daß ein vermögender Genosse durch Aufgabe seines deich-
pflichtigen Grundbesitzes in einem besonders kritischen Augenblick
der Genossenschaft unter Mitnahme seines unter dem Schutz der
Deiche in ruhigen Zeiten erworbenen beweglichen Vermögens Lebe¬
wohl sagen und so die Deichlast aufgeben könnte.

Das bewegliche Vermögen geht auf den neuen Genossen über
als Entgelt für die Übernahme der Verbandslasten.

Weitere privatrechtliche Folgen des Spatenrechtes beruhen
auf dem reallastartigen Charakter der Deichpflicht. Nach dem
Grundsatz: „Kein Land ohne Deich", verliert der austretcnde Ge¬
nosse das ihm gehörige Land, welches für die Erfüllung seiner
Deichverbindlichkcitcn haftet. Diese Folge tritt auch ein, wenn die
Voraussetzungen der Verspätung in der Person des deichpflichtigen
Pächters gegeben sind. In diesem Fall verliert der Gutsherr, wenn
er nicht den Spaten zieht, das Eigentum, der deichpflichtige Pächter
aber den Besitz. Da er aufhört, Genosse zu sein, kann er ein Recht,
durch das er als Genosse legitimiert war, nicht mehr ausüben. Dieser
Verlust des Besitzes tritt sogar dann ein, wenn der Gutsherr den
Spaten zieht. (Vgl. Sted. D. R. 1579.) Wie weit sich der
Eigentumsverlust erstreckt, sagt der Bericht über das Spatengericht
von Ritzebüttcl(1566):

„alle erve unde gueder, so den ervexen und guedtheren, binnen
landes gelegen tobehorig ist und in die brake mede hoeren, dar de
ström avergelopen ist, sin . . . . verfallen."

Ähnlich äußert sich für Butjadingen der Tossenser Richt-
schcin von 1566:
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„daß S . Gn . dargegen dem alten wohlhergebrachten gebrauch

nach alle land , fand lind ihre zubehörunge , darüber das Wasser

gelaufen und denen zustendig , so mit in die gebrochene und weg¬

genommene deich gehörig sein , annemen ." (Vgl . auch Ostfr . Deich-
und Sielr .)

Ta der Verlust des Grundbesitzes auf der Haftung desselben

für die Erfüllung der Dcichlast beruht , ergibt sich , daß er nicht
eintritt , soweit die unter den Deichen belegenen Ländereien des

austretenden Genossen oder seines Gutsherrn nicht haften . Dem¬

nach findet Verlust des Eigentums an den deichfreien Gütern , be¬

sonders dem unter den Deichen gelegenen Moor ' ) nicht statt.

Eine persönliche Haftung des Gutsherrn , der seine Güter

nicht selbst bewirtschaftet , kommt nicht in Betracht , da er für Er¬

füllung der Deichlast nicht persönlich haftet.
Sämtliche Güter , die der alte Genosse oder dessen Gutsherr

verliert , erwirbt der Eintretende . Dies bezeugen sämtliche Quellen

einmütig . Der Erwerb tritt , wie die Stedinger Quellen bezeugen,

zu vollem Eigentum ein . Vgl . Sted . Ber . von 1444:
„so windt de spade allen tynß , egendum und rechtigkeit mit

dem gude , uthgespraken den legenden , nach den rechte , seden und

wohnheit des Stedinglandes ."

Daß gerade der Zehnte , wie obiger Bericht sagt , auf den
neuen Genossen übergehen soll , ist verständlich , da derselbe sich als

öffentliche Belastung darstellt , deren Wegfall bei privatrechtlichen

Veränderungen ausgeschlossen ist . (Ähnlich sagt Hackmann : Das
Grundstück geht über „ oum ornni iure , guock vel ipso , voi alii

iutorossontes suprs . nominati in eo ante kubuernnt ." ) Da die
Güter jedenfalls in Stedingen frei von Rechten Dritter , „alßede

vryge spade guder ", ans denjenigen , der den Spaten gezogen hat,

übergehen , müssen wir feststellen , inwiefern die Grundstücksgläubiger

von der Verspätung betroffen werden . Ihre Ansprüche gegen den

Grundstückseigentümer erlöschen mit der Verspätung , doch muß man

annehmcn , daß ihnen ein Ersatzanspruch gegen den Erwerber zu¬

steht (so auch Auhagen a . a . O .) , jedoch nur dann , wenn sie sich

l ) Das Moor bleibt bei der Verteilung der Deiche nach dem Grundsätze
„Moor hält keinen Deich " , unberücksichtigt.
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in dem Spatenprozeß mit ihrem Rechte melden . Dies geht hervor

ans dem . Bericht über das Spatengericht im Stedingerlande von

1444 , nach dem die Bremer Dompropstei nachträglich Rechte an

einem Spatengut in Anspruch nimmt , und wo ausgesprochen wird:

„Wolde de domprovestie up dat spadengndt weß gcschnlden

und tage darup belet hebben , dat scholde man gedahn hebben an
dem gerächte " .

In diesem Zusammenhänge ist noch eine Stelle zu erörtern,

die sich in ähnlicher Fassung in verschiedenen Stedinger Deich¬

satzungen wiederfindet . Im Stedinger Vertrag von 1525 lautet sie:

„Vortmehr , were iemand , de gucd hadde in dem Stedinger

lande , dat he weddet oste kvfft hadde , dar wedderkop edder losinge

anne were , dath verspadet oste van verspadedem gude vorlahren

wurde , de schall nicht mehr vorlehsen , als dat gheldt he darinne

liggende hefft , und vor datsulve gheldt mag degenne dat wedder

lohsen , des de erftahl iß van dengennen , de den spade » getagen

hadden , edder deme dat ghuth tho queme ."

Diese Stelle behandelt vermutlich folgenden Fall : der

Erbe eines Gutes , hat dieses dem ll gegen eine ihm von diesem

geliehene Geldsumme auf Grund Kaufes oder dgl . zu Eigentum
übertragen und sich das Wiederkaufsrecht Vorbehalten .*) Während

B das Gut in Besitz hat , kommt es zur Verspätung . In diesem

Fall verliert B zwar juristisch das Eigentum an dem Gute , in der

Tat aber nur die Summe , die er dem ^ geliehen hat , da sein

Eigentum doch hinfällig wird , sobald ^ unter Rückgabe der ent¬

liehenen Geldsumme von seinem Wiederkaufsrecht Gebrauch macht.

Das Besondere dieses Falles ist , daß das Wiederkaufsrccht

an dem Spatengut nicht erlischt , sondern daß ^ auch demjenigen

gegenüber , der nach der Verspätung das Gut rechtmäßig erworben

hat , sein Wiederkaufsrecht geltend machen kann . Diese Ausnahme
von dem Grundsätze , daß die Rechte dritter durch die Verspätung
erlöschen , entspricht der billigen Rücksichtnahme gegen den Erben

des Eigentümers , kann aber Härten gegen den Ersteher eines solchen

*) Ein Fall der älteren Satzung.
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Grundstückes zeitigen , wenn derselbe in Unkenntnis des lösbaren

Satzungsrcchtcs des Verspäteten gehandelt hat.

Schließlich sind noch zwei Wirkungen der Verspätung zu er¬

wähnen , die aus Stedingen berichtet werden und den Zweck haben,

den durch die Genossenschaft mit der Verspätung gewollten Zweck

auch für die Zukunft zu sichern.

Es beruht auf dem Wesen des Deichrechtcs und ist auch in

vielen Dcichsatzungen ausgesprochen , daß die Veräußerung oder

Verpachtung von Deichgrundstücken ohne die dazu gehörigen Deiche

verboten sein soll , es sei denn , daß solches mit der Obrigkeit Wissen

und Wollen geschehe . Hinsichtlich der Spatengüter sind diese Be¬

stimmungen » och verschärft . Die Stedinger Quellen bestimmen,

daß derjenige , der verspätetes Gut jemals frei von Rechten er¬

worben hat , die dazugehörigen Deiche ebenfalls übernehmen müsse.

Vgl . z . B . Sted . D . O . 1424:

„Item ock vortan cn schollen de sworen unde landlude des

Stcdinghlandes nemende vorspaden gude vorgeven , lenen edder vor-

kopen sunder dike , de dar van rechte thohoren ; hedde ock iemendt

in vortiden alsulckc vorspadedc gudere frig gckosft , er sick under-
wunden , de schal darto nemen de dike , de dar van rechte thobehoren,
wil he des gudes genctcn ."

Diese scharfe Bestimmung des Stedinger Deichrechtes ist als

fortwirkender Zweck der Verspätung zu verstehen.

Die Absicht , den Zweck der Verspätung auch für die Zukunft
zu sichern , ist ebenfalls unverkennbar in dem Verbot , daß das ver¬

spätete Gut jemals wieder in die Gewere desjenigen oder seiner

Erben komme , dem es durch die Verspätung entzogen ist . Sted.
Ber . 1444:

„Und en schall ock nunmehr wedder kamen in de were , dar

datt uth verspadet wertt " ; oder Sted . Ber . 1566 : .. können

de rechten gudtheren und erven tho ewigen tiden an die güder
nicht wedder kommen ."

Diese Wirkung richtet sich nicht mir gegen den Gutsherrn

selbst und dessen Nachkommen , sondern auch gegen die lebenden

Verwandten des erstcren bis ins neunte Glied . Vgl . Sted . Ber . 1578:
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„Wo nicht , so sin de gudcr verfallen an meinen gnedigen
Herrn nnd dat landt , darnach in dat liegende gclidt nicht tho fragen " ;
oder Sted . D . R . von 1579 : „Des ; scholen undt mögen also gc-
mene rekenszmenne nndt schwären alle so icke verspadedc gudere . . .
verkopcn up dat aller dureste . . . wor se willen , doch nicht up
dat liegende an de frnndtschup , dar idt van vorspadet ."

Es stimmt dies nach Meibom rsr . Osrm . T . I . Pag . 79
und 115 damit überein , daß hier zn Lande eine Exkommuni¬
kation in bestimmten Fällen iwgus uä nonum ^ snoiationorn aus¬

gedehnt wurde . Eine Milderung dieser schroffen Bestimmungen
enthält ein gleichzeitiger Bericht über das Spatengericht zu Ritzc-
büttel . Es ist dort der Zusatz gemacht : „ es setz denne sache , das
inen solches auß gnaden zugelassen wurde ." Ans diese Weise ist cs
möglich , daß Faniilien , die wieder vermögend geworden sind , ihre
verspäteten Güter nachträglich zurückkaufen . Eine Gefahr für die Ge¬
nossenschaft liegt in diesem Falle nicht vor . Eine wenere Milderung
ist darin zu erblicken , daß es dem Verwandten des dem Spaten-
recht verfallenen Genossen bis spätestens sechs Wochen nach der
Verspätung freisteht , die zur Verspätung gelangten Familicngüter
durch Kauf wieder zu erwerben . (Vgl . Sted . D . R . 1579)

Das Bild , welches wir von den Folgen der Verspätung er¬
halten , zeigt uns deutlich , wie falsch die Ansicht der älteren Schrift¬
steller ist, die das Hauptgewicht bei der Verspätung auf die ding
liehen Veränderungen legen , und sie dann als eine Art Subhastation
darstellen . Die Hauptsache bei der Verspätung sind die persönlichen
Veränderungen , die sich in dem Austritt resp . Ausschluß eines Ge¬
nossen und dem Wiedereintritt eines neuen Genossen kundtun . Die
ganzen dinglichen Änderungen sind nur Begleiterscheinungen , be¬
dingt durch den reallastartigen Charakter der Deichlast.

Wie überall so kann auch in Oldenburg keineswegs jeder
den Spaten mit Aussicht auf Erfolg ziehen . Wir begegnen in
sämtlichen Spatenrechtssatzungcn Bestimmungen , in denen Beschrän¬
kungen für die Zulassung zum Spatenziehen enthalten sind . Es
bedarf keiner weiteren Ausführung , daß sich, soweit nicht im einzelnen
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Fall im Gnadenwege Ausnahmen zugelassen werden , nur derjenige
durch die Pcrspatung in die Genossenschaft eindeichen kann , bei dem

die persönlichen Voraussetzungen , Genosse zu werden , gegeben sind.

Nicht auch braucht er den dinglichen Erfordernissen zu genügen,
da diese sich erfüllen , nachdem er durch die Verspätung Eigentümer

des haftenden Grundstückes geworden ist . Das einzige dingliche

Erfordernis , das allgemein verlangt wird , besteht dann , daß der

neue Genosse die nötige finanzielle Sicherheit zur Erfüllung der

ihm obliegenden Deichlasten bieten muß . In Butjadingen werden

diejenigen , welche sich zum Spatenziehen melden , nur dann zu¬

gelassen , wenn sie sich zur „ stellong gnugsamer gewisser borgeschaft
erbieten (Butj . Ri . 1566 ). Ähnlich sind die Vorschriften in bedin¬

gen . Auch hier hat derjenige , der den Spaten ziehen will , Sicher¬

heit durch Bürgen zu leisten . Letztere müssen sich verpflichten , noch
Jahr und Tag für die Deichpflicht des eintretenden Genossen

Sicherheit zu leisten , nachdem er die ihm durch die Verspätung

sofort angefallenen besonderen Pflichten erfüllt hat . Vgl . Sted . D.
R . 1579:

„wann solckes bethalet , so schölen de borgen in öhrer geloste

bliven , dat solcke bracke henforder van gemclte gudtheren ofte sinen
angehörigen deremathcn fahr undc dach undt beth tho schwären
lave vorwahret blive . . . ."

Andere Sicherheit als Bürgenstellung genügt nicht . Vgl.

Sted . Ber . 1578 . Hiernach erbietet sich das Domkapitel von Bremen

zur Sicherheitsleistung durch schriftliche Kaution , wird jedoch zurück¬
gewiesen und aufgefordert , Bürgen zu stellen.

Außer diesen allgemeinen Beschränkungen finden sich Be¬

stimmungen , nach denen es nur gewissen Personen gestattet ist , den

Spaten zu ziehen . Wenn in Stedingen ein Gut aus Gründen,

die in der Person des Pächters liegen , verspätet wird , ist es in

erster Linie dem Gutsherrn zugestanden , sich durch Spatenziehen

das Eigentum an dem Grundstück zu erhalten . Obwohl diese Be¬

stimmung in fast allen Stedinger Deichsatzungen in der Form eines

Rechtes ausgesprochen ist , scheint in der Tat diese Vergünstigung des

Gutsherrn in jedem Fall von der Zulassung durch die Genossenschaft

im Gnadenwege abhängig gewesen zu sein . Durch den Bericht über
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das Warflether Spatengericht wird nämlich bekundet , daß der Ver¬

treter des Domkapitels von Bremen , des Eigentümers eines zur

Verspätung gekommenen Grundstückes , darum bittet , „ dat ohme

muchte vergnnt werden , den spaden na gnade und nicht na rechte

tho tehen ." Auch scheint in Stedingen üblich gewesen zu sein , daß,
falls der Gutsherr den Spaten hat ziehen wollen , sich die Pächter

für ihn verbürgen müssen (Butj . Ber . 1578 ).
Nach dem Stedingcr Deichrccht ist cs ebenfalls dem Genossen,

der die Verspätung verursacht hat (dem Beklagten ), zugestanden , den

Spaten wieder zu ziehen . Es wird jedoch verlangt , daß der Guts¬

herr sich für den Meier verbürgt . Vgl . Sted . D . R . 1579:
„Werc aßdan de beklagcde oste iemandt sinendtwegen er-

schenen undt wurde denn spaden tehen mit rechte . . . . (soll ihm
dies gestattet sein ) . . ., doch schal der beklagede thovoren , eh de

spade getagen , deßen genochsamb binnen landes gesctene borgen

stellen , düßer gestaldt , dat he vor sick undt alle sine erven undt
aldar liggende gudcre , is he sulvest erfexe , iß he averst meiger

alßedhan der gudthere solcke borgeschup stellen vor desulvigen sampt-
like erve unde gudere ." Zu bemerken ist freilich , daß eine An¬

merkung des Grafen von Oldenburg die obige Stelle abgekürzt

wissen will.
Außer in Stedingen ist überall in Oldenburg das Recht der

nächsten Verwandten der zur Verspätung gelangten Genossen zum

Spatenziehen anerkannt . Diese Bestimmung findet ihre Erklärung
in dem deutschen Näherrechte , speziell der Erblosung . In dem

ostfriesischen Deich - und Sielrecht , Kap . I § 14 , heißt es:
„so moegen denn soeß siner negesten fruenden van sinem bloed,

wo se vorhanden spn , dat land mit dem dycke to sick nehmen ."

(Ahnt . Butj . Ber . 1566 .) In der Gräflich Oldenburgischen Deich-
ordnung von 1658 , Art . V ist das Nüherrecht sogar zur „ biestands-

pslicht " verdichtet . Letztere beruht auf der Solidarhaft der alt¬

germanischen Sippe (Auhagen a . a . O .) .
In Butjadingen können auch Fremde (frombde ) den Spaten

ziehen . (Vgl . Butj . Ber . 1566 .)
Schließlich finden sich in den alten Deichurkunden Bestim¬

mungen darüber , daß , falls kein anderer Berechtigter den Spaten
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ziehe» will, die Deichgeuosseujchaft dies tun muß. Diese Ver¬
pflichtung beruht auf dem persönlichen Verbandsnexus. Im Butj.
Ber. von 1566 heißt es:

„so is dat kerspel oder dat ganze land togetrede», hebben
den spaden getageu. .

Die Frage, wann das Kirchspiel<der Gemeindedeichverband)
oder das Land (der landschaftliche Samtverband) eintritt, richtet
sich nach dem Umfange des Schadens und den jeweiligen Verein¬
barungen. Das Verhältnis zwischen den Landschaften und den
Gemeindedeichverbänden festzustellen, liegt außerhalb des Rahmens
dieser Arbeit. Erwähnt mag nur werden, daß die letzteren jedenfalls
die älteren sind. (Vgl. Gierkea. a. O.) In späteren Deichrechten
ist an die Stelle der Deichgenossenschaft in der Pflicht, den Spaten
zu ziehen, der Landesherr getreten. Dieser Wechsel hängt mit der
eingangs ausgeführten Verstaatlichung des Deichwesens zusammen.
Der Landesherr, als die Verkörperung der Machtvollkommenheit
des absoluten Staates, erscheint hier als Träger der Rechte und
Pflichten, welche die ihrer Selbständigkeit entkleidete Genossenschaft
eingebüßt hat. Wie wenig bei der Verstaatlichung des Deichwesens
dem Charakter der Genossenschaft selbst in äußeren Formen Rech¬
nung getragen ist, ergibt sich daraus, daß z. B. die Oldenburger
Teichordnung von 1681 bestimmt, daß im Falle einer Verspätung die
Oldenburger Rcntkammer benachrichtigt werden solle, damit das Land
publiziert und nach Befinden anderen wieder eingetan werden könne.

Einer eigentümlichen Teilung der Übernahmepflicht zur Ver¬
spätung gelangter Deiche begegnen wir in Stedingen. Hier ist das
Recht und die Pflicht, den Spaten zu ziehen, zwischen dem Lande
als Deichgenossenschaft und dem Stifte von Bremen sowie der
Herrschaft Delmenhorst in der Weise geteilt, daß „welk gudt in den
Stedingerlande vorspadet werdt, des gudes vallt de drudden deel
an dat stichle van Bremen und an dat herschup van Delmenhorst
sambtlick und die twec deel an dat landt(Sted. Ber. 1444). Nach
dem Stedinger Deichrccht von 1579 ist der Graf von Oldenburg,
als Inhaber der Herrschaft zu Delmenhorst zu */, , die Deich-
genossenschast zu ?/, berechtigt. Wir begnügen uns damit hieraus
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die Möglichkeit der Teilung des Rechtes , den Spaten zu ziehen,

zwischen der Genossenschaft und dein Landesherr » festznstellen .si
Bezüglich der Reihenfolge der zum Spatenziehen Berechtigten

sind die Bestimmungen in den einzelnen Gegenden des Oldenburger
Landes sehr verschieden . In Stedingen sind in erster Linie der

Gutsherr und der Meier , wenn diese aber nicht können oder wollen,
nur das Land und der Landesherr resp . die Landesherren be¬

rechtigt . In Butjadingen sind berufen 1. die Verwandten , 2 . Fremde,
3 . die Gemeindedeichgcnvssenschaft oder die Landschaft ; im Jever¬

land 1 . die sechs nächsten Verwandten , 2 . „ de overichhcden , under

denen de mann gcsetcn is . " Unter Obrigkeit muß man hier die

Spitze der mit dem politischen Verbände identischen Deichgenossen-

schast verstehen.

Wir wenden uns nunmehr dem Spatenprozeßrecht zu und

wollen , bevor wir zu dem Verfahren selbst kommen , die allgemeinen

Grundsätze hervorhebcn.

Als Gericht fungiert in Butjadingen wie in Stedingen ein

Kollegium , bestehend ans dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern

sowie dem Gcrichtsschreiber . Aus Stedingen wird uns außerdem
durch die vorhandenen Gerichtsberichte und Richteschcine aus dem
Ende des 16 . Jahrhunderts das Vorhandensein der der friesischen

Gerichtsverfassung eigentümlichen Urteilsfinder (ursprünglich Asegen

später consules , redjevan oder echera genannt , vgl . Schroedcr D.
R . G . 4 , S . 594 ) bezeugt . Es liegt nicht in dem Rahmen der

Arbeit , die vielen Streitfragen , die sich über die Stellung der Urteils¬

leute herausgebildet haben , hier ausführlich zu behandeln , doch er¬

scheint es als unbedingt erforderlich , die Stellung derselben , wie sie

sich auf Grund der Stedinger Deichrechtsquellen ergibt , zu erörtern.
Eine solche kurze Darstellung ist wichtig , um ein Bild über die

Stedinger Deichgerichte zu gewinnen , vielleicht auch klärend für

>) Die staatsrechtliche Bedeutung der Stelle ist von Prof . Rüthning in

Die staatsrechtliche Stellung der Lechterseite deS StedingerlandeS " gewürdigt.
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die Frage der Urteilsfinder . Tie Zahl der fungierenden Urteils¬
leute wird in den einzelnen Berichten verschieden angegeben . In

dem Ritzebütteler Deichgericht von 1566 haben nach dem einen
Bericht drei , nach einem andern gleichzeitigen vier gewirkt . In

deni Warftether Deichgericht von 1578 werden nur zwei Urteils-

leute genannt ? ) Die Kläger bitten das Gericht , Urteilslcutc zu

bestellen , worauf dieses solche verordnet . (Sted . Ber . 1566 u . 1578 .)

Die Tätigkeit der Urteilsleute ist nahezu die unserer heutigen Richter.

Sie finden das Recht auf die einzelnen Fragen der Parteien unter-
voller Würdigung aller Tatumstände . Ihre Tätigkeit besteht nicht

in Bekehrung des Richters oder in einem Rechtsvortrage (Heck a.
a . O . Sted . Ber . 1566 u . 1578 ). Ausdrücke wie „ und hebben

vor recht erkandt " oder „ vor recht gefunden " deuten obiges au.
Die Aussprüche der Urteilsleute bedürfen keiner Bestätigung durch

den Richter . Der Richter wird durch sie gebunden . Vgl . Sted.

Ber . 1566 , nach dem der Richter sagt : „ Und also mir dan solches

alles mit Urthiell und Recht abgewunne » , habe ich . . . (die Ein¬

weisung vollzogen ) . . oder Sted . B . 1566 : „ und nach beradt-

schlagung desselbigen wirbt der bescheidt durch die erwelete urtheils-

leut zu rechte angesagt . "
Die einzelnen Fragen , über welche die Parteien Recht be¬

gehren , werden vom Richter den Urteilsleuten zugewiesen . Vgl.
Sted . Ber . 1566 : „ Darup ich das Urteil Hinrich Kroch von

rechtes wegen bevolen und zugewiesen . " Der betreffende Urteils¬

finder bespricht sich über die ihm zugewiesene Frage mit seinen

Kollegen und jedensolls in zweiselhaften Fällen auch mit dem Volke.

Vgl . Sted . Ber . 1578 : „ so bogerde he , de ordelslüde um be-

lherung des rechten an dat land tho wisen . " Ebenso Sted . Ber.
1566 : „ die (Urteilsleute ) sich mit des gerichtes umbstandes ?)

eynes Kescheids vorgleichen und nach beradtschlagung desselbigen

wirbt der bescheidt . . . zu rechte angesagt . "

Die Stellung des Richters ist in Stedingen sehr begrenzt.
Er spannt die Bank , erteilt das Wort , bannt den Urteilsfinder zum

' > Vgl . dagegen Heck : Ostsr . Gerichtsverfassung 8 23.

' ) Umbstand ---- die Umstehenden . Vgl . Schiller und Lüben.
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Urteil , weist in den Besitz ein (vgl . Heck a . a. O ., Stcd . Ber . 1566,
1578 ), auch übt er die Sitzungspolizei , sorgt für Ordnung und ver¬
hängt eventuell Strafen . Bgl . 8tocl . aata 1566 ff. In dein in
den Akten enthaltenen Bericht an den Landesherr « heißt es:

„oick gnediger her , so iß oick euer van wegen dem thom
Blomendall dar inth gerichte nha gespander bank plötzlich her in-

gekomnien und ini angesprackeun , und daraver van dem richter bi
hundert goltgulden beslagenu , nicht uth dem richte tho gan , idt
geschege dann nnt I . G . und des richters willen . So hebbe ick
nicht underlathen und borgen van densulvigen geuhamen vor de
hundert goltgulden . "

In dem Tosfenser Richteschein erscheint das Butjadinger
Dcichgericht dem heutigen Gerichte ähnlich . Schwache Anklünge
an die friesische Verfassung finden sich darin , daß der Richter , bevor
er Recht spricht , sich mit den Ältesten (Ratgebern ) bespricht . Vgl.
Butj . Ni . 1566:

„Darauf ich neben den älteste » des umbstandes zu rechte
erkent . "

Das Gericht ist öffentlich . Auch die Oldenburgische Deich¬
ordnung von 1658 erkennt die Öffentlichkeit noch an . Vgl . daselbst:

„daß er in Gegenwart unserer Beampten , der Teichgeschworenen
und gantzen Gemeinde . . ."

In Stcdingen gehört die Volksgemeinde insofern zum Gericht,
als in Streitfragen von den Urteilsleuten ihre Entscheidung an¬

gerufen wird . Die Gerichtssitzung findet im Freien statt . Als
Gerichtsort wird für gewöhnlich der Deich , ausnahmsweise das
Land , das zu dem beschädigten Deich gehört , oder das Vorland
des Deiches (der Groden ) genannt . (Vgl . Sted . Ber . 1566 : „ver-
middelst up der brake des dikes, " oder Sted . sog . Vergl . 1579:

„up dat landt , dat tho den ingebrakenen dik gehöret . Im Tossenser
Deichgericht wird der Spaten „ uf gedachten Tossenser groenden,
da die deich gelegen " , gesteckt .)

Der Spatenprozeß ist ein Parteiprozeß . Derjenige , gegen
den sich die Verspätung richtet , ist der Beklagte und derjenige , in

dessen Interesse sie betrieben wird , führt die Rolle des Klägers.
3
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In den Stedinger Deichrechtsquellen finden sich wiederholt die
Ausdrücke„Kläger" und „Beklagter." Vgl. Sted. D. R. 1579:
„Und wan nu desulvige also . . . . van den vögeden unde rekens-
lude alße clegere vorklaget, schall de beklagede. . . gehört werden."

Die Gegenwart desjenigen, dessen Land verspätet werden soll,
ist nur dann erforderlich, wenn der Akt freiwillig stattfindet, da in
diesem Fall Voraussetzung der Verspätung seine eidliche Versicherung
ist, daß er unvermögend sei, den Deich länger zu halten. Wenn
die Verspätung exekutiven Charakter trägt, liegt es ebenfalls im
Interesse des Beklagten, zu erscheinen, wenn er Einreden gegen die
Zulässigkeit des Verfahrens machen will, da er sich im Falle des
Nichterscheinens an seinem Rechte verschweigt. Was für den Be¬
klagten gilt, gilt auch für die sonstigen Interessenten, den Eigen¬
tümer des Grundstücks, falls der Meier zur Verspätung kommt,
sowie die Realglüubiger. Auch sie brauchen nicht zu erscheinen,
haben dann aber die Folgen der Verspätung über sich ergehen zu
lassen. Vgl. Sted. Ber. 1444, wo ein Realgläubiger nachträglich
Einwendungen macht und deshalb abgewicsen wird, weil er sie nicht
sofort erhoben hat.

Vertretung der am Prozeß Beteiligten ist zulässig, soweit
nicht, wie bei der freiwilligen Verspätung, das persönliche Erscheinen
des zur Verspätung gelangenden Genossen erforderlich ist. Der Ver¬
treter muß sich als solchen ausweisen. (Vgl.Sted.Ber. 1578.) Daselbst
erbietet sich der Vertreter des Domkapitels aus Bremen(Beklagter)
„siner Handlung genochsamb volmacht furthobringen." Vgl. auch
Sted. D. R. 1579. wo es heißt: „dar he alßdan edder iemandt
sinendtwegen mit gloviger Vollmacht erschinet." Die Deichgenossen¬
schaft wird in Stedingen durch die Rechensleute und die Ge¬
schworenen, in Butjadingen und vermutlich ursprünglich auch im
Jeverland durch die Geschworenen allein vertreten. (Vgk. Sted.
Ri. 1566, Butj. Ri. 1566). Später sind im Jeverland als die
einzigen Vertreter der Genossenschaft die Deichrichter beim Spaten¬
prozeß zugegen. (Vgl. Dauensfeld 1746.) Als Vertreter des
Landesherrn begegnen überall Verwaltungsbeamte. Die Vertreter
können ihrerseits wieder Prozeßvertreter bestellen. So bitten
z. B. im Ritzebütteler Deichgericht der Vertreter des Landesherrn
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sowie die Geschworenen und Rechensleute als Vertreter der Deich-
genossenschaft um einen Fürsprecher . Die Fürsprecher bedürfen in
Stcdingen und Butjadingen der besonderen Genehmigung des Ge¬
richtes zu ihrem Auftreten . Sted . Ber . 1566:

„und ist innen zugelassen Hans Meisol , lichter zu Delmen¬
horst Hadt alsobalde vom Achter begeret , ob er ime Wille vor-
gunnen s. H . und des landes wordt zu halten , das ime auch vcr-
gundt . "

Ähnlich äußert sich für Butjadingen der Tossenser Richtschein.
Zum Spatenprozeß muß der Beklagte geladen werden , auch

muß der Termin , da das Verfahren öffentlich ist , allgemein
bekannt gemacht werden . Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgt
nach dem Dauensfelder Bericht von den Kanzeln . Besonders aus¬
führliche Vorschriften über die Ladung und sonstige dem Termin
voraufgehende Anzeigen sind uns aus Stedingen erhalten . Hierbei
tritt jedoch wieder der Gegensatz zwischen den einzelnen dortigen
Quellen stark hervor . Der Stedinger Vertrag von 1525 verlangt

zunächst , wenn eine Brake in den Deich gebrochen ist , Ansage dieser
Tatsache an den Gutsherrn mit der Aufforderung , den Deich un¬
verzüglich zu machen . Diese Ansage hat , wenn der Gutsherr sich
im Lande aufhält und sein Aufenthaltsort bekannt ist , an ihn per¬

sönlich zu geschehen . Sonst ist dieselbe als bewirkt anzusehen , wenn
der Dsichgraf „ darunder de guedther höret , datsulve ansegge in sin

hueß und wahninge und thor averflode siner overichheit , darunder
de guedther dingplichtig is . " Ist der Gutsherr ein nicht ein¬
heimischer Geistlicher , so muß die Ansage an den Bischof von
Bremen oder an den Dekan , Senior oder Prälaten geschehen , „ de
mit om tho koer gheith " . Das Stedinger Deichrecht von 1579
kennt die Ansage nicht . Sie hat den Zweck , den Gutsherrn zu
veranlassen , den Deich sofort zu machen und so der Verspätung

seiner Güter aus dem Wege zu gehen . Tut er dies nicht und ist
eine Verspätung erforderlich , so erfolgen die Ladungen . Nach den
Stedinger Quellen soll der Beklagte , er sei Meier oder Gutsherr,
während des Deichgerichtes dreimal durch den zuständigen Ge¬
schworenen geladen werden . Ist der Deichpflichtige ein Pächter , so
hat er die Ladung dem Gutsherrn zu übermitteln . (Sted . D . R . 1579 .)

3*
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Nach den Anmerkungen zu dieser Quelle ist cs auch zulässig , daß in

diesem Fall dem Gutsherrn das Deichgericht etliche Tage vor dem

Termin durch zwei beeidete Zeugen angesagt wird . (Ebenso äußert

sich Stcd . sog . Bergt , von 1579 .)

Das eigentliche Spatenprozcßverfahren beginnt damit , daß

sich das Gericht an dem Gerichtsort konstituiert . Der Richter spannt

die Bank (Stcd . Ber . 1566 ). Zuvor schon ist in Stedingen von dem

jüngsten Geschworenen der Spaten in den Teich gestochen worden.

(Sted . D . R . 1579 ) . In Butjadingen geschieht dieser Akt erst

später . In Stedingen wird der Prozeß durch ein für den mittel¬

alterlichen Prozeß typisches Vorspiel eingeleitet . Vgl . Sted . Ber . 1566:

„Es ist Gerdt Follers der jüngste (Geschworene ; Vgl . Sted.
D . R . 1579 ) vorgetreden , dar de spadc gesteken und einen bloten

pock ĵ in der handt gehabt und 3 gcwaldtschrei gedan (tho ioduth,

tho ioduth , to ioduthe ? ) Darf der richter den umbstandt gefraget,

was die gcwaldtschrei bedeutenten . Darf ein reckensinan Johann

Bunckenborch genandt gcandtwordct : Her richter , die man schrciget

aver die grothe gewaldt bracke , dadorch m . g . h . und dem lande

ein unvorwindtlich schade geschen . "
Diesem Vorspiel folgt eine Feststellung , ob die für die Ver¬

spätung erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind . Insonderheit

muß in Stedingen außer dem vorhandenen Schaden , der in der

Regel offenkundig sein wird , geprüft werden , ob der Beklagte sich

nicht etwa rechtzeitig um Gnade an das Land und den Landes¬

herr » gewandt hat . In Bukjadingcn wird die Prüfung der Voraus¬

setzungen eingelcitet durch einen Vortrag des Klägers über die

tatsächlichen Verhältnisse , welche die Verspätung bedingen . Die

Prüfung , ob der Deicher unvermögend ist . seine Verbandslast zu

erfüllen , ist bei der zwangsweisen Verspätung sehr einfach , da eine

Exekution in das bewegliche Vermögen vorausgegangen oder gleich-

y Dolch , auch wird ein Schwert oder Messer erwähnt . Sted . Ri . 1566
sowie Ber . 1578.

' ) Dieses ist ein Notgeschrei , siehe Schiller -Lüben unter tio - dute , desgl.

Schroedcr D . R . G ., Anfl . 4 , S .37 , ferner Engelke im Jahrbuch 172 . Vgl.
auch Sted . Ber . 1578.
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zeitig erfolgt ist . Bei der freiwilligen Verspätung werden unter

Umständen tatsächliche Feststellungen erforderlich sein ; in der Regel

wird man sich jedoch mit dem Unveriuögenseid , den der Beklagte

in diesen « Fall bei der Verspätung zu leisten hat , der dahin geht,

daß er den Deich nicht länger zu unterhalten vermöge (Old . D . O.

1658 ), begnügen können.

Ist die Notwendigkeit zur Verspätung festgestellt , so wird

außer in Stedingen , wo der Spaten schon vorher gestochen wird,

zur eigentlichen Verspatungshandlung geschritten . Diese ist eine

symbolische Vollzugshandlung (Anschütz a . a . O -). In den ein¬

zelnen Oldenburger Landesteilen ist sie verschieden geregelt . In

Stedingen und Butjadinge » besteht sie darin , daß der Spaten in

den Deich gestochen wird ; er wird dann später von demjenigen , der

Genosse werden will , gezogen . Nach der Gräflich Oldenburgischcn

Deichordnung von 1658 sowie nach dem Jeverschen Deichrecht wird

eine Forke in de » Deich gestochen und werden außerdem noch drei

Soden mit einem Spaten aus dem Deich gestochen . Das Spaten¬

stechen nimmt entweder der zur Verspätung gelangte Genosse oder

ein Deichbcamter vor . Die in der Literatur (Vgl . auch Gierke a.

a . O -) vertretene Ansicht , daß in dem Falle der freiwilligen Ver¬

spätung der ausscheidende Genosse , sonst aber ein Deichbcamter dies

getan habe , stößt nach den Oldenburger Quellen auf Widerspruch.

Für diese Ansicht sprechen in gewisser Weise die Butjadinger

Quellen . Nach dem Tossenser Richtschein , der die zwangsweise

Verspätung behandelt , sticht der Richter den Spaten , nach dem fast

gleichzeitigen Bericht „ Jtlicher older luide " , der von der freiwilligen

Verspätung handelt , wird fast von sämtlichen alten Leuten bezeugt:

„wan einer sine dike nicht hebbc holden können , hcbbc he den

spaden up den dik gesteken . . Nur einer berichtet : „ alsdann

hebben de ratgever einen spaten darin gesteken . "
Gegen die Ansicht sprechen die Gräflich Oldenburgische Deich¬

ordnung von 1658 und die Jeversche Deichordnung von 1675

sowie der mit diesen übereinstimmende Dauensfelder Bericht , nach

denen auch bei zwangsweiser Verspätung der ausscheidende Genosse

die Bollzugshandlung selbst vornehmen muß . In Stedingen , dessen

Quellen nur die exekutive Verspätung erwähnen , sticht ein Deich-
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beamter den Spaten , nämlich der jüngste Geschworene (Sted . D.
R . 1579 ).

Bei der Deutung der eigenartigen Vollzugshandlung muß

man annehmen , daß sich in der Form der mit der Verspätung ge¬

wollte Zweck wiederspiegelt . Bei der freiwilligen Verspätung er¬
klärt der zur Verspätung gelangte Genosse dadurch , daß er den

Spaten oder die Forke in den Deich sticht , oder durch einen Ver¬

treter oder Beamten stechen läßt , daß seine Deichpflicht ruhen solle.

Er sagt sich von der Genossenschaft in der von ihr vorgeschriebenen

Form los . Wenn die Genossenschaft bei der zwangsweisen Ver¬
spätung durch einen ihrer Beamten den Spaten stechen läßt , erklärt

sie damit , daß sie des durch den Akt betroffenen Genossen über¬
drüssig sei und ihn aus dem Verbände weise . Besonders da , wo

drei Soden aus dem Deich gestochen werden , ist die Symbolik der

Handlung unverkennbar . In dieser Handlung , die an sich als
schweren Deichfrevel sich darstellt , tut der Genosse den Mangel

seines Willens , noch länger an dem gemeinsamen Zweck der Ge¬

nossenschaft Mitarbeiten zu wollen , in krassester Form kund.

Nachdem der Spaten in die Erde gestochen ist , steht es dritten

Personen frei , soweit dieselben hierzu berechtigt sind , denselben auf¬
zuziehen und dadurch Genossen zu werden . In Butjadingen erläßt

die Genossenschaft auch eine Aufforderung an die Interessenten er¬

gehen , den Spaten zu ziehen . Butj . Ri . 1566 : „ hebbe ich (Deich-

richter ) . mit Heller öffentlichen stimmen ausgeschruwen : so

jemands vorhanden , der sich mit stellonge gnugsamer gewisser borge-
schaft zu understchende gedechte , diesen in die erden gesetzten spaden

aufzuziehen . . . daß die oder derselbige herfurtreten und sich ge-

purlicherweis eindingen sollen . " Vgl . auch Heinekcn a . a . O.

Um den Berechtigte » zum Spatcnziehcn Gelegenheit zu geben,
bestehen in den Deichrechtsquellen Bestimmungen darüber , daß der,

Spaten eine gewisse Zeit hindurch in der Deichkabel stecken bleiben

müsse . Diese Zeit beträgt in Butjadingen sowie in Stedingen drei

Ebbe - und Flutzeiten (Sted . Ber . 1578 ). Während dieser Zeit,

wo der Spaten vermutlich unter Bewachung von Geschworenen

(Heineken a . a . O .) stehen bleibt , ist es den Berechtigten gestattet,

sich zum Spatenziehen anzubieten . Die eigentliche Handlung des
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Spatenziehens kann natürlich nur stattfinden , wenn das Gericht
wieder versammelt ist . Dasselbe ist also , wenn ein Berechtigter

sich meldet und das Gericht nicht mehr beisammen ist , wieder zu
berufen . Wenn es versammelt ist , hat die Genossenschaft zunächst

darüber zu beschließen , ob sie den sich Meldenden als Genossen

nehmen will . Es ist festzustellen , ob er genügende Sicherheit zur
Erfüllung der ihm durch die Verspätung anfallenden Pflichten
bietet . Diese Frage wird in Stedingen durch die Deichgenossen¬

schaft entschieden . Vgl . Sted . Ri . 1578 . Daselbst heißt es ge¬

legentlich der Prüfung genügender Sicherheit des Berechtigten , der
den Spaten ziehen will : „ Darup dat land sick der schriftlichen

caution gewegert aber die angebadene bürgeschup , darmit se genochsam

versehen , angenommen . "
Steht fest , daß der sich meldende Berechtigte genügend sicher

ist , so wird auf dessen Frage durch Urteil festgestellt , daß er be¬

rechtigt ist , den Spaten zu ziehen.
Meldet sich innerhalb der Frist kein Berechtigter , so tritt nach

Ablauf derselben das Gericht wieder zusammen und es wird dann
der Genossenschaft resp . in Stedingen ihr und dem Landesherrn oder

in späteren Zeiten überall dem Landesherrn allein gestattet , den

Spaten zu ziehen . In Butjadingen muß jedoch abermals eine drei¬
malige Aufforderung an die Berechtigten , sich einzudingen , vor¬

aufgehen . (Butj . Ri . 1566 .)
Derjenige , dem das Recht , den Spaten zu ziehen , durch

Urteil zuerkannt ist , zieht den Spaten selbst oder läßt es durch
einen Bevollmächtigten tun . Dadurch daß er das von dem früheren

Genossen verlassene Deichbauwerkzeug an sich nimmt , erklärt er,

daß er in die verlassene genossenschaftliche Stellung einrücken und
die Deichpslicht übernehmen wolle.

Nachdem der Spaten oder die Forke gezogen , ist der Richter

verpflichtet , den neuen Genossen in die zu dem Deich gehörigen
Ländereien einzuweisen und ihm einen Richtschein auszustellcn (Sted.

Ber . 1566 , Butj . Ri . 1566 ). Diese Einweisung kann nur deklara¬

torische Bedeutung haben , da der neue Genosse bereits durch das

Spatenzichen die Deichlast und , nach dem Grundsatz : „ Kein Deich

ohne Land " , auch die zubehörigen Ländereien erworben hat.
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In Würden wurde nach dem dortigen Landrecht von 1574,
durch welches das Landrecht von 1446 bestätigt ist , dessen Be¬

stimmungen uralt zu sein scheinen , die dingliche Wirkung der Ver¬
spätung durch Eintragung in ein mit öffentlichem Glauben ver¬

sehenes Grundbuch besonders gesichert . Vgl . daselbst:

„Thom drüben , toege jenich mann einen spaden , dar he gut

mede Winnen wil , wenn he den spaden tagen hefft , so schall he

dat schnellen laten in dit bock, baren schoelen neue tuechniß ofste
ede bauen gähn.

Item so schall duet bock liggen in einer bcsuendcrgen laden,

dar schoehlen vorliggen drei schloete , der schloeteln schoehlen hebben

de hcrschop , den andern de voget des landes , den drüdden de ge

schworne der karcken , unde de lade schall stahn in der hilligen kisten,

baren schall men nicht schrieven , sonder , de de schloetele hebben,

sin dar jegenwardig , van wegen der herschop . "

In wenig Worten ist noch auf die Wirkung der Entscheidungen

des Spatengerichtcs in Stedingen einzugehen . Die Urteile haben
daselbst absolute Wirkung gegenüber Dritten , die sich an ihrem

Rechte verschwiegen haben . Vgl . Sted . Ber . 1444:
„Wer deß landes ordell und recht bescheiden Wille , de schölle

dat doen ehr he dat gerichte und de richtestede rühme dar de

ordell gefunden werden , wann de spade up dat gudt oste up den

dyck gesteken werbt . "

Daß diese Wirkung auch gegen diejenigen Interessenten , die
geladen , aber nicht erschienen sind , eintritt , besagt dieselbe Deich¬
rechtsquelle.

Eine weitere Berufung gegen ein Urteil des Spatengerichtes

außer Landes ist nicht zulässig . Dasselbe ist sofort rechtskräftig.

Vgl . Sted . Ber . 1444:

„Wat klage kunipt an ein heget gerichte , dar ordell und
recht up gefunden wurden und unbeschulden bleven , und de sache

so im gerichte geendet wert , dat ordell schall nah allen rechte by

voller macht btüven . "
Ebenso Sted . Ber . 1566:

„Ir recht Werre an oldt beschloten landt und spadt recht
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ginge nicht weider alse ir landt und ire deiche Herden . Derhalben
wurde nicht tho gelatcn , darvan van thv protestieren oder to

appcliren . "
Diese Eigentümlichkeit wird im Bericht der Stedinger um

Beibehaltung des Spatenrcchtes von 1566 damit begründet , daß

die Gefährlichkeit des Schadens und der Berderb des Landes

„solche langwercnde nmbfur und frombde weit entsessene rcchtfertigong
nit erdulden mughen . "

Wenn wir nach der Darstellung des Spatenrechtes auf den

Zweck , die Wirkungen und die Handhabung desselben zurückblicken,
müssen wir zugeben , daß es ein hartes , strenges Institut war für

denjenigen , der davon betroffen wurde . Trotzdem darf man nicht

sagen , daß das Spatcnrecht unnatürliche Grausamkeit gegen den
Einzelnen enthalten habe . Im Falle der freiwilligen Verspätung
kann hiervon naturgemäß garnicht die Rede sein ; aber auch die

zwangsweise Verspätung ist nur insoweit gegen den Einzelnen hart,
als sie es sein muß , um Leben und Eigentum Tausender zu

schützen . Wo es sich mit dem Zweck des Instituts vereinbaren
läßt , werden die Härten durch rechtlich fixierte Sonderbestimmungen

herabgemildcrt ; auch ist es dem zur Verspätung Gelangten frei¬

gestellt , in jedem einzelnen Fall im Gnadenwege bei der Genossen¬
schaft Besserung seiner Lage nachzusuchcn . Daß ihm diese , soweit
es ohne Gefährdung des durch die Genossenschaft angcstrebten

Zweckes möglich ist , zugestanden wird , läßt der aus dem persön¬
lichen Verbandsnexus sich ergebende Grundsatz möglichst weiten

Entgegenkommens der Genossen gegen einander vermuten.
Der Geist der Verspätung , des Notrechtes eines natürlich

und vernünftig denkenden Personenverbandes ist streng und ernst.
Bei dem natürlichen sozialen Empfinden , welches das Institut

belebt , zeigen sich jedoch Härten nur dort , wo sie als Opfer des Ein¬

zelnen zum Wohle der Gesamtheit unvenneidlich sind.
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Niederdeutsche Seebücher,
die ältesten kartographischen Luellen

unserer Küste.
Bon Or . Walter Behrmann , Oldenburg.

Die nachfolgenden Zeilen haben den Zweck, die heimatlichen Forscher
auf ein Gebiet der älteren Literatur Niederdeutschlands auf¬

merksam zu machen, das bislang die gebührende Achtung noch
nicht gefunden hat, nämlich auf die niederdeutschen Seebücher und
Seeantlanten ältester Zeit. Bietet es schon an und für sich In¬
teresse, die schlichten, einfachen und doch so praktischen Methoden
kennen zu lernen, nach denen sich unsere Vorfahren auf See zu¬
rechtfanden, so atmen diese Bücher auch ohne dies soviel Ursprüng¬
lichkeit, bieten so neue Darstellungsarten, sind die Karten von so
großer Eigenart, historischer Wichtigkeit, ja künstlerischer Vollendung,
daß eine nähere Beachtung für die Forscher der verschiedensten
Gebiete sich wohl verlohnte. Es kann hier nur in bescheidenem Maße
angedeutet werden, welche Fülle von Anregung sich beim Studium
dieser Werke bietet.

Es ist wohl nicht zufällig, daß bei der Herausgabe der
„Niederdeutschen Sprachdenkmäler" der erste Band von dem
ältesten niederdeutschen„Seebuch " i) eingenommen wird, das mit
seinem schlichten, streng sich an den Zweck des Buches haltenden
Stil , wäre es auch nicht so alt (die Anfänge reichen bis ins

si Herausgcgebcn von K. Koppmann , Bremen 1876 , mit Wörterbuch der
niederdeutschen Sprache von Soetbeer und nautischer Einleitung von A. Breusmg.
Original -Manuskript in der Hamburger Commerzbibliothek.
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14 . Jahrhundert ), als wahres Denkmal bezeichnet werden kann.

Wie einfach sind die Mittel damaliger Secklinst ! Die Schisfahrt

ist wie in den ältesten Zeiten noch vornehmlich Küstenfahrt . Daher
mußte den Seemann in unseren offenen Meeren vornehmlich das

Eintreten des Hoch - und Niedrigwassers interessieren ; bedingt doch
ihr Eintreten ein günstiges Einlaufen in viele Häfen , wird durch

die Strömungen der Ebbe und Flut ein beschleunigtes Vorwärts¬

kommen veranlaßt . So sind gerade diese Gesichtspunkte als be¬

sonders charakteristisch für unsere Vorfahren zu bezeichnen , während

die Italiener , das einzige Volk , mit deren Werken unsere Bücher,
sowohl was Alter als Inhalt anlangt , verglichen werden können,
wesentlich andere Gesichtspunkte in den Vordergrund rücken . Sie

bieten dem Leser vornehmlich die Entfernung und Richtung von

Hasen zu Hafen , nur in den atlantischen Teilen haben sic den
Inhalt unserer Bücher fast wörtlich entlehnt . Wurden auch

späterhin in den heimatlichen Büchern die Angaben der Entfernung
von Punkt zu Punkt hineinbezogen , so bleibt doch der alte Bestand

als bewährter Besitz erhalten . Hierin zeigt sich der streng kon¬

servative Zug unserer Schiffer ; Bücher des 14 . Jahrhunderts werden
nach 1600 in demselben Wortlaut nur mit Zusätzen versehen,

herausgegeben . Folgende Bruchstücke mögen einen Begriff der
Sprache , des Stils und des Inhalts unseres ältesten Werkes bieten:

I . 1. Item to Calismains (Cadiz ) maket lege water ene oest-
sudoesten mane (Mond ).

1l . 2. Unde by Heysant (Ouessant ), nortost dar aff, dar is ene
platse , dar isset uppe dcp 53 vadem , unde dar mach nen
schip riden , wente de ström drehet dar runt umme.

VIII . 1 - Item dar licht ene legge in de zee tusschcn dat cape Fini-

sterre unde Turiane ^ myle ; de wil segele « in Manche,
de wachte em vor de rutzen.

Bei fortschreitender Entwicklung der Seefahrt konnten derart

primitive Angaben natürlich zur Orientierung in unbekannten Ge¬
bieten nicht genügen . Wurden sie auch beibehalten und der Text

der Bücher in demselben Sinne erweitert , so sehen wir doch um

1566  ein neues Mittel auftauchen , nämlich die bildliche Darstellung
der Küste mit allen markanten Punkten in rohem Holzschnitt.
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Es erscheint nur zu verständlich ans dem Charakter unserer Heimat,
daß unsere Vorfahren sich dies Mittel (das vorher nur von einem

Franzose » Garcie benutzt wurde ) zu eigen machten . Ist doch

im Wattenmeer mit seiner einförmigen Küste eine Kirche , eine
Bake , ein Baum das charakteristische OricntierungSmittel ; sie lernten
cs hier kennen und übertrugen es aus die fremde und darum

ins Auge stechende (Gestalt der Bcrgküste . Sv sehen wir selbst in

den billigsten Ausgaben der Seebücher , „ Caertc van der zee " ge¬

nannt , diese Küstenansichten bald heimisch werden . Tie Niederdeutschen

also haben dem Seemann dieses Mittel gelehrt , das noch heutigen

Tages in allen Segelanweisnngcn eine große Rolle spielt . Wir
verdanken ihnen eine völlig neue Art der Orientierung beim An-

segeln der Küste , die sich in ihrer praktischen Einfachheit bewahrt hat.

Wie sehr sie sich an diese Orientierniigsart gewöhnt hatten,
wird erst klar , wenn man ihre allmählich auftretendcn Karten be¬

trachtet . Gerade an der Hand dieser Methode haben sie sich eine

Technik des Kärtenzeichnens angeeignet , die i» der Weltliteratur

einzig dasteht , deren Vorteile erst neuerdings wieder selbständig
gefunden lind benutzt wurden, ' ) Tiefe Darstellnngsart besteht in
der primitivsten Form darin , zwei Ansichten der Küste in dem

Winkel der Küste selbst aneinanderznzeichnen . Setzt man diesen

Gedanken nur folgerichtig fort , so ergeben sich unsere Karten . Es

wird also bei ihnen der Grundriß , der Lageplan der Küste ge¬
zeichnet und daran in jedem Punkte der Aufriß , die Küstenansicht.

Eine derartige Methode ist natürlich eine mathematische Unmöglichkeit.

Es muß ein ständiger Kampf stattfinden , ob man im einzelnen

Punkt der Karte oder der Küstenansicht den Vorrang geben wollte.
Aber gerade dieses Ringen macht die Karten so interessant ; es

zeigt uns den praktischen Blick unserer Seefahrer.

Ter glänzendste Vertreter dieser Zeichenkunst ist Lucas Janß

Waghenaer aus dem holländischen Städtchen Enkhuizen . Seine

Werke . Spieghel der Zeevacrt 1584 — 16l5 , Tresoor der Zee -Vaert

1592 — 1609 , sind epochemachend gewesen . Sie sind in holländischer,

' In den modernen Rodsnbrkarlen und Pliarusplnne » finden wir ging
ähnliche Durchdringungen von wrundris ; und Aufriß,
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deutscher , lateinischer , französischer und englischer Sprache erschienen;
alle Werke der Seefahrer des 17 . Jahrhunderts , als da sind
Bleauw , Donker , van Keulen usw . stehen in unmittelbarer Ab¬
hängigkeit von ihin . i ) Sein Einfluß geht soweit , das ; lange Zeit
ein Seeatlas kurz „ Waghenaer " genannt wurde.

In vollendeter Weise hat er die Verquickung dieser an und
für sich feindlichen Darstellungsarten zu bewältigen gewußt , stets
die praktische Ausnuhuug seiner Karten im Auge behaltend . So
tritt bei seinen Karten in der Nähe jedes Hafens der Grundriß
in den Vordergrund , der Aufriß muß sich biegen und dehnen.
Anders bei felsiger , hafeuloser Küste . Hier , z. B . bei der Nordbretagne,

genügte ein gerader Strich , au den der Aufriß gezeichnet wurde,
die Buchten , die unsere Schiffer nicht aufsuchten , werden nur an
der kulissenartigen Gebirgsanordnung erkannt . So kann allein die
Betrachtung dieser Karten uns wichtige Aufschlüsse zur Handcls-

geschichte liefern , die alten Reisewege sind zu erkennen ; ob sie z. B.
rechts oder links einer Insel führten , zeigt die Seite der Insel,
welche die Küstenansicht schmückt . Im Laufe der Jahrhunderte mußte
naturgemäß , besonders beim Übergang von Spezialkartcn zu den
Übersichtskarten , die Küstenansicht aus der Karte verschwinden.
Gehalten hat sie sich noch auf vielen Karten des 18 . Jahrhunderts.

Aber in alter Zeit waren die Kupferstecher nicht nur aus¬

führende Werkzeuge in der Hand der Kartographen , sie waren
neben diesem auch frei schaffende Künstler . War nun von jeher
das Meer die Stätte der Wunder und Abenteuer , so bot sich ihnen

hier fruchtbarer Boden . Wir sehen unser Meer mit Ungeheuern,
wasserspcienden Wallfischen , Kampfszenen bevölkert . Machen diese
Bilder auf den Beschauer einen etwas naiven Eindruck , so erfreut

er sich an den vielgestalteten Schiffen , die in der Pracht ihrer

okr . meine » Artikel in den Ann . der Hydrographie November 1906,

p . 516 — 62 e.
ß In der Karte des Fabricius von Lstsriesland finden sich die Inseln

in der Tarstellungsart von Seekarten gezeichnet , wenn anch ganz schematisch
und vom Lande aus gesehen , ein Zeichen , daß die Wissenschaftler die Küste und

ihre Gebilde wenig interessierten , sie hier die Methode der Seekarten miß¬
verstehend kopierten.

Aahrb . f. Lldenb . Arsch. Bd. XVII. 4
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Segel sicher die Wogen teilen, und uns Zeugnis abgebcn von der
Art und Weise damaliger Schiffbaukunst.

So interessant die Phantasie eines Künstlers ist, die bei
allen älteren Karten eine große Rolle spielt — und welches Ge¬
biet böte ihr mehr Nahrung als die Geographie—, so verderblich
ist sie häufig einer exakten Kartenzeichnung geworden. In diesen
Zeiten gibt es nicht wie heute weiße Stellen auf der Karte, nein,
alles, auch unbekannte Gegenden, müssen ausgefüllt sein. So
sehen wir vornehmlich bei den Jnnenländern, und seien ihre Karten
auch noch so berühmt und wichtig, z. B. bei Ptolemäus, Merka-
tor usw., die Unkenntnis gerade der Küste durch schematische Dar¬
stellungen verdeckt. Inseln und Vorgebirge sind frei erfunden. Das
Gesagte gilt für Übersichtskarten sowohl als für Spezialkartcn.
Unsere Karten aber sind gerade Küstenkarten. Bei ihnen also sind
die Fehler in diesen Landstrichen naturgemäß nach der Kenntnis
der damaligen Zeit möglichst beschränkt. Auf sic also muß man
zurückgehen, um die Küsten, die die modernen Karten in den
Vordergrund rücken, in alter Zeit studieren zu wollen.

Gerade die Küsten unserer Heimat sind nicht das uninter¬
essanteste geographische Problem. Können uns also unsere See¬
karten über sie etwas aussagen? Erwarten läßt sich natürlich nicht
eine exakte Darstellung etwa im Sinne heutiger topographischer
Aufnahmen. Aber beim vergleichenden Studium dieser und späterer
Karten gewinnt man doch überraschende Einblicke. Vergessen darf
nicht werden, daß die Karten als Seekarten auf die Darstellung
des Landes verzichten. In dieser Einseitigkeit aber liegt ihre
Stärke. Während in Landkarten alter Zeit alle Gebilde gleich¬
wertig nebengeordnet werden, also kleine Fehler der Mitte des
Kartenblattes störend bis zum Rande wirken, ja somit gerade die
Küste die Summe aller Fehler ausgleichen muß, wird diese gerade
hier in Spezialzeichnungen geboten.

Ein anderer Vorteil der Karten liegt in ihrem Alter. Über¬
gehen wir die kleinen Küstenansichten oder Darstellungen hervor¬
ragender Seezeichen, wie die Kirche von Minsen, ja vielleicht schon
kleine Jnselkarten wie Helgoland in der kleinen„Caerte van der
zee- 1566 u. ff., so stellt sich als älteste Karte der heimischen
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Küste eine Karte in dem Seebuch „ Die Caerte Vüde Oost en de

West Zcc / van den vermaerden Stucrman Goeyuaert Willenisen

van Hollesloot " dar (siehe die Karte ). Diese Karte ist älter als
alle bekannten Karten der Wesermündnng oder gehört jedenfalls zu
den ältesten . Sagt doch Sello : ?) „ Die ältesten kartographischen

Quellen (über den Jadebusen ) reichen bis zum Anfang der neunziger

Jahre des l 6 . Jahrhunderts hinauf ." Das Seebnch aber stammt aus

dem Jahre 1588 , die Karte aber muß nach allem noch bedeutend älter

sein , steht doch z. B . auf ihren , Titel : Dit van de Elff / heeft
Gouert Willemß wt anderen genomen  ende goet ghevonden /

daerom hier by ghevoecht.
Die Karte im Holzschnitt bietet auf den ersten Blick einen

ungewohnten Anblick . Anstatt wie jetzt üblich , den Norden nach
oben zu zeichnen , ist hier der Osten » ach oben gewandt . Die
Landmassen und das Watt sind markant herausgehoben , der Ein¬
druck wird noch durch eine gelbe Wasserfarbe erhöht Deutlich

zeichnen sich die einzelnen Wasserstraßen zwischen den Watten ab,
in denen Tonnen , 12 für die Wesereinfahrt , 6 für die Elbeinfahrt,

das Fahrwasser bezeichnen . Unter diesen kommen „ T roode sank " ,

„Die Mellem ton " , )̂ „ Die ton Boltensyl " ) vor . Unter den
Watten unterscheidet man deutlich den hohen Weg und den Knecht¬

sand . Neuwert und Wangeroog sind durch Watten mit dem Fest¬
land verbunden . Ebenso scheinen die Dünen von Helgoland noch

mit dem Felsen verbunden zu sein . Als besonders gute Seezeichen

sind die Kirchen von Minsen und Nenwerk durch Anpeilungs-

' ) Ich habe die Karle in meiner Arbeit „ Über die niederdeutschen See¬

bücher des 15 . und 16 . Jahrhunderts ", Mitt . der Geogr . Ges . in Hamburg,

Bd . XXI 1906 , Karte V , veröffentlicht.
Scllo , Der Jadebnsen , sein Gebiet , seine Entstehungsgeschichte . Der

Turm zu Wangerooge . Varel 1903.
etr . Seüo , Des David Fabricius Karte nsw . Norden und Norderney

1896 , p - 30 . „ 1410 erhielten die Bremer von Edo Wiemken die Erlaubnis,

auf dem Mellem oder dem Roten Sande Seezeichen auszulegen . Ans einer hand¬

schriftlichen Karle der Wesermündung aus dem Ende des 16 . Jahrhunderts

(Oldenb . Archiv ) findet sich dann auch an entsprechender Stelle die Melm -Ton
eingetragen ."

*) Bon Sello , Der Jadebnsen usw ., p . 29 , erwähnt.
4»
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linien ausgezeichnet, wahrend der zurzeit baufälliges Turm Volt
Wangeroog zurücktritt. Im Jadebusen, über den eine Fähre (t vecr)
beim jetzigen Wilhelmshaven führt, zeigen sich6 Inseln; eine Aus¬
buchtung beim jetzigen Ellenserdamm zeigt die noch nicht ein¬
gedeichte Zerstörung der Antoniflut (16. Jan . 1511). Die Aus¬
mündung des Jadebusens (de Jaa) mündet in „De W. Wecscr".
Diese zweigt sich etwas unterhalb der Einmündung von „De vost
Weeser" ab, von ihr durch ein Watt „T roode sant" getrennt.
Daraus erhellt, das; Wester Weser und Jade zwei nicht identische
Begriffe sind. Diese Auffassung(Sello) wird noch besonders durch
den beschreibenden Text erhärtet, der überall bei unseren Werken
ergänzend zur bildlichen Darstellung tritt. Auffallend erscheint die
geringe Breite Butjadingens bei Blexen(blixem) und das Zurück¬
weichen der Küste von Land Wursten, doch kam es dem Schiffer
auf die deutliche Darstellung des Meeres, wenn auch zu Ungunsteu
des Landes, an. Die Punkte Helgoland (heyligelant), Büsum
(buyßem), Altenbruch(oldenbroeck), Brake (braeck), Wangeroog
(wangerooch) mögen die Ausdehnung der Karte festlegen, ihr Maß¬
stab ist etwa 1 : 450000.

Diese kurzen Andeutungen mögen über eine uns besonders
interessierende Karte genügen. Bedenkt man aber, daß Ostfriesland,
ja die ganze Küste Westeuropas, in ähnlichen Spezialkarten ge¬
boten wird, daß in der Folgezeit die prächtigen Kupferstiche Waghenaers
1584/5 hinzutreten, so erkennt man, daß die kartographische Heimat¬
forschung über diese Quellen nicht hinwegeilen darf.

' ) Sello , I. c. p. SO.
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^Meim auch in der letzten Zeit über Bauernhäuser mancherlei ge-
schrieben und dieser Gegenstand insbesondere in dem vom Ver¬

bände deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine hcrausgegebenen
Werke„Das Bauernhaus im Deutschen Reiche" allgemein behandelt
ist, so hat doch das oldenbnrgische Bauernhaus in allen Ver¬
öffentlichungen, auch in dem genannten Werke, für welches ich den
Stoff geliefert habe, nur eine untergeordnete Berücksichtigung ge¬
funden. es mag daher nicht ohne Interesse sein, über die eigenartige
Bauweise desselben im Zusammenhang und in erschöpfender Weise
Näheres zu erfahren.
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Im Herzogtum Oldenburg finden wir vorwiegend das säch¬
sische Bauernhaus , wie es , wenn auch mit verschiedenen bemerkens¬

werten Abweichungen , über einen großen Teil Norddeutschlands

verbreitet ist und außerdem das friesische Bauernhaus der Nordsee¬

marschen zwischen Weser und Dollart , welches in seiner ganz be¬

sonderen Einrichtung und Konstruktion nur auf ganz eng begrenztem
Raum in der Nordwestccke des Deutschen Reiches vorkommt . Trotz

seiner Eigenartigkeit hat es bis vor nicht langen Jahren kaum Be¬

achtung gefunden , und in weiteren Kreisen ist es ganz unbekannt

geblieben , sodaß sogar in dem im Jahre 1882 von Professor R.

Hennig in Straßburg verfaßten Werk über die historische Ent¬

wicklung des deutschen Hauses , in welchem alle sonst vorkommenden
Bauarten mit großer Ausführlichkeit behandelt sind , dieser schon
seit Jahrhunderten in unserem deutschen Baterlandc heimischen Bau¬

weise nicht einmal Erwähnung geschehen ist.

Diesem Mangel hat dann im Jahre 1885 der damalige
oldenburgische Oberbaudirektor O . Lasius abgeholfen , indem er an
der Hand von Beispielen ans den oldenburgischen Marschen eine
kleine Druckschrift veröffentlichte unter dem Titel : „Das friesische
Bauernhaus in seiner Entwicklung während der letzten vier Jahr¬
hunderte , vorzugsweise in der Küstcngegend zwischen der Weser und
dem Dollart " . Diese Schrift behandelt die Frage vorzugsweise
historisch , gibt aber außerdem schätzenswerte Notizen über Ein¬
richtung und Konstruktion des friesischen Bauernhauses in unseren
Marschen.

Später folgen ganz vereinzelte Aufsätze über diesen Gegen¬
stand in technischen Zeitschriften.

Das Herzogtum Oldenburg , welches mit den Fürstentümern
Lübeck und Birkenfeld , elfteres in Holstein , mit der Hauptstadt
Eutin , letzteres in der südlichen Rheinprovinz , das Großherzogtum
gleichen Namens bildet , besteht in seinem nördlichen Teile vorzugs¬
weise aus Marschland , angeschwemmtem Boden , welcher sich von
der Nordseeküste über das Jeverland und Butjadingen nach Süden
bis zum Rande der Geest erstreckt, der sich etwa von Zetel über
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Barel und Jade, dann in südöstlicher Richtung bis zur Weser zieht,
während der mittlere und südliche Teil des Landes, neben den
ziemlich ausgedehnten weniger angebautcn Moorflächen, wesentlich
aus Sandboden besteht, der hier zu Lande im Gegensatz zur„Marsch"
(von mariscruo msrnw, Sumpf) mit „Geest" (von güst, gast, was
soviel wie trocken bedeutet) bezeichnet wird.

Die eigentliche Oldenburger Geest bildet als Teil für sich
das mittlere Herzogtum, mit der Hauptsladt Oldenburg in der
Mitte und hat ihre besondere ländliche Bauweise, die sich weniger
in einer von der sächsisch-westfälischen abweichenden Einrichtung,
wie in der äußeren Ausbildung, namentlich der Bedachungen und
der Giebel ausprägt, während die südlich davon gelegene Landschaft,
das oldenburgische Münsterland oder die münstersche Geest, sich in
ihrer Bodenbeschaffenheit lind Erscheinung an das benachbarte nörd¬
liche Westfalen anschließt, mit dem cs in Konstruktion und Ein¬
richtung seiner landwirtschaftlichen Bauteil mehr übereinstimmt.

Die nach Marsch und Geest geteilten Landestcile des Herzog¬
tums haben ihre alten Landschaftsbezeichiinngcn beibehalten. Solcher
Landschaften sind in der Marsch: im Südosten, von der Weser,
Hunte und Ochtum eingeschlossen, das schon seit dem l2 . Jahr¬
hundert durch holländische Kolonisten planmäßig cingcdeichte
Stedingcrland nebst dem Wüstenlande, nach Norden, sich der
Weser entlang ziehend: Moorriem . Stadland und zwischen dem
Ausfluß der Weser und der östlichen Seite des Jadebusens But-
jadingen , auf der westlichen Seite des Jadebusens bis zur Nordsee
das Jeverland , an welches sich Ostfriesland westlich anschließt,
elfteres wieder geschieden in das Wangerland, Oe st ringen
und Rüstringen. Bon den 25 Gemeinden Jevcrlands liegen5
auf der Geest, d. h. aus einem rings von Marsch umgebenen insel¬
artigen Sandrücken, an dessen nördlicher Grenze die Stadt Jever
liegt und zwar so nahe, daß die nördlichen Straßen der Stadt
schon Kleiboden zeigen.

Am rechten Ufer der Weser liegt das oldenburgische Land-
Wührden.

Auf der Geest wird das südlich des Jeverlandes nach der
Westgrenze des Landes zu gelegene Gebiet als friesische Wede
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bezeichnet , an die wieder südlich , bis an die münstersche Geest sich

ausdehnend , das waldreiche Ainmerland stößt.

Der ganze von der münsterschen Geest umschlossene Süden

hat heute keine andere Bezeichnung als die des Münstcrlandcs,

aus dem sich nur das an der Westgrenze hinter unwegsamen , ge¬
waltigen Mooren versteckte , großenteils noch friesisch redende

Sagterland  oder Saterland  erhebt.

Die sächsische Bauweise ist im Oldenbnrgischen über die ganze

Geest verbreitet , nur an den Grenzen , z . B . zwischen Jeverland

und der friesischen Wede , greift die friesische Bauart über , wie sich

diese auch durchweg auf der jeverschen Geest erhält . Die sächsische
Einrichtung findet sich ferner in den Marschdistriktcn des Stedinger-
landes , des Stadlandes und einem Teil Bntjadingens , wo sie aber

immer mehr durch die friesische verdrängt wird . Jeverland zeigt

durchweg rein friesische Bauweise und Einrichtung.

I . Das sächsische Bauernhaus.

1 . Auf der oldenbnrgischen  Geest.

Wie die Häuser selbst , so ist auch die Anlage der Gehöfte

auf der oldenbnrgischen Geest durchweg eine übereinstimmende und
ini Münsterlande ist sie nicht wesentlich abweichend.

Tic einzelnen Gehöfte , von der Straße mehr oder weniger

weit zurückgerückt , meist an der Vorder - und der Sonnenseite von

Bäumen (Eichen , Linden , Tannen ) umgeben , wechseln in flacher
oder leicht welliger Gegend mit zusammenhängenden Hüusergruppen
und Dörfern . Vor dem Hause , seitwärts neben der Einfahrt , ist

fast überall die Tüngerstätte angelegt , dieselbe fehlt , an dieser Stelle

wenigstens , wohl nur bei Wirtshäusern , Pfarrwohnunge » , Schulen

und anderen weniger der Landwirtschaft dienenden Gebäuden . —

Der Dünger wird entweder in dem Zustande auf die Stätte ge¬
bracht , wie er aus den Ställen kommt , oder in ärmeren Moor - und

Heidegegenden mit Heideplaggen untermischt , indem auf eine Lage

Dünger eine Lage Plaggen kommt . ( Plaggcndüngcr ). Jedes Ge¬
höft besteht in der Regel nur aus einem  Gebäude , „ in welchem

Menschen und Vieh in friedlicher Nähe bei einander wohnen " , wie
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Justus Möser in seinen patriotischen Phantasien sagt , indem er
gleichzeitig ein Loblied des sächsischen Bauernhauses singt und die
Vorteile , die dasselbe durch seine große Übersichtlichkeit bietet , lobend
hervorhebt . — Wenn sonst noch Gebäude auf dem Gehöft errichtet
sind , so dienen dieselben nur zur Aufnahme von Feuerungsmaterial
(Torf ), Heu und Ackergeräten , die in dem im allgemeinen ziemlich
beschränkten Haupthause , vor welchem sie rechts oder links stehen,
keinen Platz finden.

Über den niedrigen Seitenmaner » des Hanfes erhebt sich ein

mächtiges Dach , wenigstens als Winkeldach konstruiert , meistens
aber höher in spitzem Winkel . Die oberen Ecken der Giebelseiten

sind senkrecht abgesctzt , sodaß sich kleine Dreiecke bilden , die ent¬
weder durch Fenster oder Bretter geschlossen , oder des Rauch¬

abzuges wegen offen gelassen sind . Unterhalb der Dreiecke fällt
das Dach mit halbem oder dreiviertel Walm zur Gicbelmauer ab.
Die Dachdeckung besteht aus Stroh oder Reith , das in dicker Lage

aufgebracht ist und solcherweise deni Hause von oben einen wirksamen
Schutz liefert . Vollständige Ziegelbcdachung haben die alten Bauern¬

häuser der oldenburgischen Geest nur selten , man findet aber in
manchen Landstrichen solche , die zum Teil mit Ziegeln (Pfannen ) in
Strohdocken , zum Teil mit Stroh oder Reith gedeckt sind , und zwar
in der Weise , daß die Ziegelflächen oben und an den Seiten von
breiten strohgedeckten Streifen eingefaßt sind . Die Firsteindeckung wird

stets in dichter Packung aus Heide als sogen . Bock hergestellt , der
mittels langer hölzerner Nägel (Heidsticken ) befestigt wird . Jetzt

nehmen die praktischen Strohdächer immer mehr ab und nur ver¬
einzelt findet man sie bei Neubauten noch angewandt ; die Vorzüge
der dichten , weichen Bedachung , Kühle im Sommer und Wärme im
Winter , schätzte man anscheinend früher mehr wie jetzt.

Die mit Ziegeln gedeckten Bauernhäuser des oldenburgischen
Münsterlandes haben in der Regel keine abgewalmten Dächer,

sondern gerade Giebel mit Windfedern und Bretterverkleidung,
wie dies auch im Osnabrnckschen und im nördlicher Westfalen der

Fall ist-
In den holzreichcren Gegenden der Geest und des Münster¬

landes bestehen die Außenwände der Bauernhäuser vorwiegend aus
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ausgemauertem, in ärmeren Gegenden auch wohl mit Lehmstacken
ausgefülltem eichenen Fachwerk, welches auf Mauerwerk oder auf
Feldsteinen als Fundament ruht, im allgemeinen ohne jeglichen
Schmuck und Zierat, nur vielfach am Hauptgiebel, in den hölzernen
Sturz der Haupteingangstür eingegraben, mit Sprüchen oder den
Namen der Erbauer und ihrer Ehefrauen, nebst dem Jahr der Er¬
bauung versehen.

Dagegen finden sich auf den bäuerlichen Gehöften im südlichen
Teile des Münsterlandes, so beispielsweise in der Gemeinde Damme,
noch manche ältere Gebäude mit mehr oder weniger reicher Holz¬
architektur. Anstatt der vorerwähnten Holzverkleidung ist das Bind¬
werk des steilen Giebels sichtbar gelassen und mit Ziegelsteinen
ausgemauert, geschoßweise nach außen übergesetzt und die Aus¬
kragungen durch Konsolen unterstützt. Ein hervorragendes Beispiel
eilies solchen Giebels bietet der Meierhof zu Rüschendorf, östlich
von Damme, welcher in den „Bau- und Kunstdenkmälern des
Herzogtunis" Heft 2 (Amt Bechta), bearbeitet im Aufträge des
Großh. Staatsministeriums, S . 104, in vorzüglicher Weise bildlich
dargestellt ist. Die Konsolen sind verschiedenartig ausgeschnitten
und verziert. Die Spitze des Giebels schließt mit einer Säule
ab, während sonst in dortiger Gegend die Pferdeköpfe vorherrschen.

Als charakteristische Beispiele des oldenburgischen Geest-Bauern¬
hauses sächsisch-westfälischer Einrichtung können die Bauernhäuser
in der Umgegend der Stadt Oldenburg, namentlich aber diejenigen
des Ammerlaudes bezeichnet werden. Die Fundamente der alten
Häuser aus dem 17. Jahrhundert bestehen meistens noch aus
Feldsteinen, die Gefache aus Eichenholz, ebenso der Dachverband
und die manchmal bis 40 em starken Ständer. Das hohe spitze
Dach ist gewöhnlich mit starken halbrunden Latten, als Unterlage
für das Strohdach, benagelt.

Das Sachsenhaus hat die Form eines langgestreckten Rechtecks,
dessen Breite zur Länge sich unter gewöhnlichen Verhältnissen wie
3 :5 verhält. Die schmalere Giebelseite ist stets der Straße zu¬
gekehrt. Ein weites hohes Einfahrtstor, welches dem beladenen
Erntewagen die freie Durchfahrt gestattet, um innerhalb des Ge¬
bäudes entladen zu werden und neben welchem sich rechts und
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mittelbarer Nähe bei einander wohnen . Die Dreschdiele oder Tenne

dient dem ganzen wirtschaftlichen und häuslichen Leben als Mittel¬

punkt . In dein die ganze Breite des Hauses einnehmenden Hinter¬

gründe ist in der Mitte der niedrige gemauerte Herd angeordnet,

auf welchem ein immerwährendes Feuer unterhalten wird , über

welchem an der Decke an einem langen eisernen Haken , in dessen

sägeförmigen Zähnen ein anderer auf - und abgeschoben werden

kann , der Kessel oder andere Kochgeschirre hängen . Hier ist der

regelmäßige Anfenthaltsort für die weiblichen Familienmitglieder

und die Mägde , die ihren häuslichen Geschäften nachgehen ; von
hier aus ist die Hausfrau jederzeit imstande das ganze Haus zu

überschauen und alles bequem zu überwachen , was in demselben
vorgeht . Auch der männliche Teil der Bewohner , der Bauer mit

seinen Knechten , hält sich , wenn er nicht außerhalb des Hauses
beschäftigt ist , vorzugsweise und stets des Abends , auf der Diele

und am Herdfeuer auf , an welchem auch der Gast seinen Platz
findet . Hier , an den beiden seitlichen Fenstern , werden auch die

Mahlzeiten eingenommen und die Wüsche besorgt , cs sei denn , daß

für letztere ein besonderer Raum abgekleidet ist . In Ermangelung

eines Kellers ist häufig in irgend einer Ecke eine Milchkammer ab¬
gekleidet.

Ein Schornstein ist in den alten Häusern unbekannt . Der

vom Herd aufsteigende Rauch , der an einer vor » in die Höhe ge¬

zogenen Bretterverkleidung abgeleitet wird , sucht direkt durch das

Tor seinen Abzug ins Freie , oder zieht durch das über der Tenne

lagernde Getreide aus der in der Giebelspitze befindlichen Öffnung
hinaus.

In größeren und neueren Bauernhäusern ist der häusliche

Wirtschaftsraum ( Flet ) schon mehr als Küche behandelt und durch

eine leichte Wand mit breiter , zweiflügeliger Glastür von der
Tenne abgeschlossen . Mit diesem Abschluß mußte dann auch hinter

dem Herd ein Schornstein angelegt und mit einem Rauchmantel
versehen werden , um dem Rauch einen direkten Abzug zu verschaffen.

Der Fußboden der Küche wurde häufig mit sorfältig aus¬

gesuchten kleinen Findlingen in Mustern , teilweise mit Backsteinen

verziert hergestellt.
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Am Hinteren Giebel befinden sich einige niedrige , selten über

Z Meter hohe Stuben , die teilweise Schlafstellen enthalten , sonst

aber nicht dein regelmäßigen Aufenthalt der Bewohner dienen und
daher wenig benutzt werden . In einer besseren Stube werden

Gäste aus der Stadt empfangen und bewirtet . Um auch von hier

auS das ganze Haus überblicken zu können , sind in der Jimen-

maucr , neben dem Herd , kleine Fenster angebracht , die von innen

mit Gardinen verhängt sind . Auch die Stubenfußböden sind ur¬

sprünglich aus Lehmschlag hergestellt oder mit Ziegeln gepflastert,

hölzerne Fußboden sind erst später eingesührt.

Die Schlafstellen der Knechte befinden sich in der Regel über
den Viehständen.

Aus beiden Seiten der Diele liegen die Stallungen , rechts

oder links , unmittelbar au der Einfahrt der Pscrdcstall , häufig

durch Bretterwände vom übrigen Scheunenraum abgekleidet , dann

die Viehstände für das auf Streu gestellte Rindvieh und die Kälber,

mit den Köpfen der Tenne zugekchrt , ferner die Schwciuestülle,

wenn diese nicht , wie cs häufig der Fall ist , in einem besonderen,
der vorderen Gicbelseitc angefügten , oder getrennt vom Hanpthause

aufgeführten Nebcnbau nntergebracht sind . Wo der Raum cs er

laubt , sind hier an der Dreschdielc auch Torfraum und Spülplatz

augcordnet . Eine einflügelige Seitentür , häufig auch deren zwei,

einander gegenüberliegend , führen nach draußen zum Brunnen und

dem hinter und neben dem Hause gelegenen Gemüsegarten.

Die Früchte und das Rauhsutter werden auf dem mit Rück
sicht ans die starke Belastung und die verhältnismäßig weit frei¬

tragende Länge der Balken kräftig konstruierten Gebälk mit starkem

Ständerwerk aus Eichenholz (die Balken messen manchmal bis zu

40 om im Quadrat ) gelagert und durch eine Luke im Dachboden

oder eine Öffnung in dem lose aufgelegten Belag aus sogenannten

Schleien oder halbrunden Latten nicht ohne Mühe hinaufbefördert.

Wo den Gceststellen beträchtliche Heideflächcn zur Verfügung
stehen und daher die Schafzucht in ausgedehnterem Maße betrieben

wird , sind besondere Schafställe vorhanden , die aber nicht mit dem

Hof in Verbindung stehen , sondern entfernt von demselben auf

freiem Felde errichtet sind . Es sind ausschließlich Ställe ohne
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Decke und Bodenraum , also mit freiem Dach . Da die Schafzucht,
wenn sie auch auf der Geest im Oldenburger Lande und Münster-
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lande sehr verbreitet ist, doch an keiner Stelle einen großen Um¬
fang erreicht, haben die Ställe fast überall nur geringe Abmessungen,
etwa7 zu 12 Meter. Meistens sind sie mit niedrigen, bis zu2 Meter
Hoheit Mauern aus Feldsteinen, Ziegeln oder Bindwerk umgeben
und erhalten ein ziemlich hohes, mit Stroh und Heide gedecktes
Dach. Die Dachstützen ruhen meist auf Feldsteinen.

Wesermarsch— Butjadingen.
Wo nun das westfälische Bauernhaus in die holzärmercn

Gegenden der Stadläuder- und Butjadinger Marsch verpflanzt ist,
da machen sich sofort Abweichungen von dem Grundtypns bemerkbar.
Der aus der Geest fast allgemein übliche Fachwerksban und die
Verwendung des Eichenholzes zum Ständcrwerk lind den Balken
hört bei diesen Bauteil auf, aber die Stroh- oder auch Reith-
bedachuug bleibt beibehalten, das offene, ununterbrochen unterhaltene
Feuer des Herdes fällt weg und an dessen Stelle treten besondere
Küchenräume mit geschlossenen Herdanlagen, die noch mehr vom
Biehstall und der Scheune abgeschlossen sind, wie dies auf den Gecst-
stellen der Fall ist, wo eine Trennungswand zwischen Diele und
Küchenwand aufgezogen ist. Die Wohnung wird durch diese An¬
ordnung behaglicher und entspricht mehr dem rauheren, vom Wind
stärker behafteten Klima der Marschen. Die Stuben erhalten eine
größere Bedeutung, die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Be¬
wohner nähern sich der friesischen Art und gehen mehr oder
weniger in dieselbe über. Das sehr lästige Eindringen des Düngcr-
geruchs und des Ungeziefers aus dem Viehstall in die Wohnung^
ein Hauptmangel der sächsischen Bauart, wird durch die vor¬
erwähnte Anordnung wesentlich abgeschwächt, wenn auch nicht in
dem Grade, wie dies bei der friesischen Bauart, wie wir später
sehen werden, der Fall ist.

Saterland.
Es mag noch auf eine Abweichung von der gewöhnlichen

Einrichtung der sächsischen Bauernhäuser aufmerksam gemacht werden^
die im westlichen Teile des Herzogtums vorkommt und zwar,
freilich nur noch vereinzelt, in den Gemeinden Strücklingen, Rams¬
loh, Scharrel und Neuscharrel.
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Die von diesen vier Gemeinden gebildete Landschaft wird
„Saterland " genannt , ist von der Satcr - Ems durchflossen und
grenzt westlich an die ostfriesischen Kolonien Ost - und West-
Rauhderfehn . — Die hier in einigen Punkten von der üblichen
Form abweichende Anordnung der Wohnung besteht darin , daß
hinter der den Küchenraum nach hinten abschließenden Wand , neben
einer kleinen Schlaskammcr des Bauern ein Lagerraum für Heu
und Torf liegt , der von der Längsseite sein eigenes Tor hat , eine
große Doppeltür , durch die ein hochbeladener Wagen einfahren
kann . Ten gewöhnlichen Aufenhalt der Menschen bildet diejenige
Stelle neben dem offenen Herde , die vor dem Zugang zur Schlaf¬
kammer gelegen und durch keinerlei Wandung von den Stallungen
geschieden ist , hinter denen seitliche Fenster angebracht sind.

II. Das Friesknhaus.
Ganz abweichend von den sächsisch -westfälischen Bauernhäusern

sind die landwirtschaftlichen Bauten in den friesischen Marschen
zwischen Weser und Dollart , nämlich im Jeverlande und teilweise,
namentlich bei den Bauten aus neuerer Zeit , auch in Butjadingcn
und teilweise in der oldenburgischen Geest - und im Saterlande.
Andere Bedingungen haben hier an den Küsten der Nordsee eine
gänzlich verschiedene Einrichtung herbcigeführt.

Die Marschen Nordwest - Deutschlands entstanden durch An¬
schwemmung aus dem Meer und den Flüssen , denen von den
höheren Gegenden her , durch Regen abgespült , feine Tonerde
(Schlick ) zugeführt worden war . Dieser Schlick wurde an den
Mündungen der Weser und Elbe durch den Einfluß des See¬
wassers zu dem fruchtbaren Klei , welcher durch die Fluten zurück¬
geführt , die Seeufer deckte und dadurch die Marschen bildete.

Diese Gegenden liefern weder Steinematerial noch Bauholz,
auch Brennmaterial ist sparsam , und der Torf , welcher weiter
südlich in den ausgedehnten Mooren so reichlich zur Verfügung
steht , fehlt hier fast gänzlich , nur stellenweise ist derselbe in den
Marschdistrikten durch schwere Arbeit zu gewinnen , sonst muß er zu
Wasser oder zu Lande weit hcrgeschafft werden , was den Brand
verteuert und dadurch den ans der Geest üblichen dauernden Herd-
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brand verbietet . Andererseits erfordert die freie , gegen Wind und

Wetter ungeschützte Lage der Bauernhöfe , sowohl für das Wohn¬

haus , wie auch für die Stallungen eine » besonders sorgfältigen
Schutz gegen die cindringendc Kälte . Dies hat Beranlassnng ge¬

geben , daß man in den friesischen Gegenden in den Bauernhäusern,
entgegen der sächsischen Sitte , die Räume für Menschen und Vieh,
und für letzteres wieder nach den einzelnen Gattungen , streng von

einander trennt , wobei aber alles unter einem Dach vereinigt bleibt,

die freie Übersicht über den gesamten inneren Hausraum aber

verloren geht und auch die nicht unbedeutende Ersparnis an Zeit

und Arbeitskraft , welche durch die übersichtliche und bequeme Lage
der verschiedenen Räume zu einander bei den wirtschaftlichen Ver¬

richtungen in den westfälischen Bauernhäusern erzielt wird , hier

aufgegebcn werden muß . Wir haben oben gesehen , daß dies in-
bctreff der Wohnränme in der Butjadingcr Marsch , wo ja die
westfälische Bauweise auch jetzt noch vorherrscht , bereits in frühesten

Zeiten geschehen ist . Aber auch bei den Wirtschaftsgebäuden hat

sich die Notwendigkeit einer veränderten Bauweise als wünschens¬
wert erwiesen . Der Viehstand i» den Marschgegcndcn nahm

größere Dimensionen an , das Wirtschaftsende mußte dement¬
sprechend vergrößert werden , wobei die Diele eine unnötige Aus¬
dehnung erhielt , während der durch die Erweiterung auf dem Dach¬
boden gewonnene Lagerraum in keinem Verhältnis zu dem größeren

Erntecrlrag stand , der vorhandene Raum also in der ungünstigsten

Weise ausgenutzt wurde . Um nun aber Heu und Getreide nicht

zum großen Teil draußen im Freie » in Miete » aufsetzen zu müssen,
womit immer viel verloren geht , entschloß man sich vielfach als

Notbehelf Ncbenscheuncn von nicht unbedeutender Ausdehnung zu

errichten , ebenso wie zur Unterbringung des vermehrten Viehstandes

besondere Vieh - und Pserdeställe , häufig in nicht geringer Ent¬

fernung von den Hauptställcn erbaut wurden . Daß diese Ver¬

hältnisse für den Wirtschaitsbctricb nicht gerade günstig waren
und die ursprünglichen Vorteile des westfälischen Hauses dadurch

vollständig aufgehoben wurden , liegt auf der Hand und diese Nach¬

teile machten sich denn auch tatsächlich in so hohem Grade geltend,

daß die westfälische Bauweise auch in demjenigen Teil der Marsch,
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wo sie bis dahin noch üblich war , jetzt bei Ncnbautcn durch die

friesische ersetzt wird und sogar an einzelnen Stellen , der großen

Billigkeit lind Zweckmäßigkeit wegen auch schon auf die Geest ver¬
pflanzt ist.

Im Oldenburger Lande ist die eigentliche Heimat des frie¬
sischen Bauernhauses das Jeverland.

Die Gehöfte liege » jedes möglichst inmitten der zu ilinen
gehörigen Ländereien , einzeln über das flache Land verstreut , nur

hier und da sind zusammenhängende Hüuscrgruppen entstanden , die
sich manchmal um einen bedeutenderen Hof gesammelt , oder sich

aus kleineren Besitztümern zusammcngcfunden haben . Geschlossene

Ansiedelungen finden sich außerdem bei den zahlreichen Kirchen
(im kleinen 382,5 guklm großen Jeverlandc 25 Kirchspiele ) nnd

an den Sielen , welche die der Entwässerung des Landes dienenden

Sieltiefe vor den Fluten gegen das Meer oder die Flüsse al >-

schließen . In den Dörfern lind auf den Sielen , sowie längs dev
Secdeiche stehen außer Wirts - und Geschäftshäusern vorwiegend

sog . Häuslingshäuser , von Landarbeitern bewohnt.
Die alten Gehöfte und Dörfer in diesen Gegenden liegen

stets auf kleinen , künstlich hergestcllten Anhöhen , Warfen oder
Wurten auch Wurpen ( Butjadingcn ) genannt , wofür der Boden
durch Anlage von breiten Grüben , rings um Hof und Garten

(Graften ) gewonnen wurde . Ohne diese künstlich aufgeworfenen

Erhöhungen wären in alten Zeiten Ansiedelungen nicht möglich

gewesen , weil man de » Deichbau noch nicht kannte und daher
hohe Fluten ungehindert in das Land einbrechen konnten.

Wohl noch lange Jahre verstrichen , bis begütertere Ansiedler

in die Marschen vordrangen , den Boden beackerten und bessere
Häuser bauten.

Nach der Lage der Warfen läßt sich vielfach das Bordringerr

der ältesten Besiedelungen von der Geest in die Marsch verfolgen.

In der Nähe der Jevcrschen Geest finden sich beispielsweise so gut

wie gar keine Warfen , sic beginnen erst in einiger Entfernung,
denn die Bewohner , die sich am Rande des höher gelegenen Ge¬

ländes niedergelassen hatten , nahmen von hier ans das zunächst

gelegene niedrige Marschland in Anbau , und erst neue Ansiedler
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drangen weiter vor und legten , um ihren Häusern eine vor den

Flute » möglichst geschützte Lage zu geben , Hauswarfeu an , auf
welchen die Gebäude im allgemeinen der Länge nach von Osten

^,ach Westen gestellt wurden . Die größeren Dorfwurten sind in

ähnlicher Weise entstanden . Übrigens sind nicht alle Erhöhungen,
die den Namen „ Warf " führen , künstlich angelegt , manche dürften

auf natürlichem Wege entstanden sein.

Die landesübliche Bezeichnung für den Bauernhof im Jever¬

lande ist „ Landstelle . " Man hat außerdem besondere Bezeichnungen

für die Landstellen je nach ihrer Größe . Stellen , die über zehn

Hektar groß sind , heißen „ Landgüter " . Ein Landgut von 20 Hektar
ist ein „ volles Erbe " , ein solches von 10 Hektar ein „halbes Erbe " ,
noch kleinere werden „Landhäuslingsstellen " genannt . Häuser , bei
denen sich nur ein Garten befindet , heißen „ Hüuslingstellcn " . Die

Größe der Landstellen ist sehr verschieden , sic wechselt zwischen

10 — 100 Hektar , im Mittel also etwa 50 — 60 Hektar.

Während der Geestbauer , ebenso wie der Westfälinger , ge¬

wöhnlich außer dem Hauptgebäude noch eine besondere Scheune
braucht , um die ganze Ernte unlerbringen zu können , wenn er sich

nicht mit draußen aufgesetzten Firmen behelfen will , wird das

friesische Haus von vornherein so groß gebaut und so eingerichtet,
daß unter gewöhnlichen Verhältnissen keine zweite Scheune not¬
wendig lvird . In außerordentlichen Fällen , wenn der Erntesegen

ein besonders reicher ist , greift man natürlich auch hier zur Auf¬

führung von Firmen.

Das friesische Bauernhaus besteht im Hauptbau aus 5 Teilen,

nämlich : Wohnhaus , Viehstall , Pferdestall , Dreschdicle und der

eigentlichen Scheune , dem Fachraum , die vollständig von einander

getrennt sind , sodaß jedes für sich ein Ganzes ausmacht . — Die
Einrichtung des Wirtschaftsgebäudes , des sogenannten Berges (vom

Bergen der Ernte ) ist fast durchweg gleich , etwaige Abände¬

rungen sind gewöhnlich durch örtliches Bedürfnis verursacht , da¬

gegen finden sich in der ursprünglichen Anlage des Wohnhauses
mehrfache Abweichungen . Die Grundrißform zeigt ein großes

Rechteck von 20 — 22 Meter Breite und 30 — 40 Nieter Länge,
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welches Fachraum, Viehstall, Dreschdiele und Pferdestall enthält,
dem sich das 12—13 Meter breite und 12—15 Meter lange
Wohnhaus in der Mitte der Giebelseite vorlegt. Als Neben¬
gebäude befindet sich auf den Gehöften des Jeverlandcs und But-
jadingens häufig ein Backspeicher, in welchem sich außer dem Back¬
ofen, die Darre, Grützmühle, Käsepresse und der Aschkasten befindet,
worin die Asche vom Bohnenstroh, welche zur Lauge beim Waschen
dient, ausbewahrt wird. Ost ist damit auch noch eine Remise für
Wagen und Ackergerät verbunden. Um eine» Hof gruppierte Baulich¬
keiten finden sich nicht vor. weil sich eben Wohn- und Wirtschafts-,
Stall - und Bergeräume, alle unter einem Dache zu einem einzigen
Gebäude vereinigen.

Bei Errichtung ihrer Wohnstätten hatten die friesischen Bauern,
wie schon oben angedeutet, alle Ursache mit dem kostspielige» Bau¬
material, Steinen und Holz, sparsam umzugehcn und dadurch ist
denn die eigenartige, von allen anderen landwirtschaftlichen Bauten
im Deutschen Reiche so wesentlich abweichende Bauart der Scheunen
entstanden, die ihre Grundlage in dem Bestreben fand, einen Raum
zu schaffen, der mit tunlichst geringem Materialaufwand möglichst
viel Gelaß für die Unterbringung von Heu, Getreide und Stroh
bietet. Auch äußerlich erscheinen die Gebäude lediglich als Nutz¬
bauten und entbehren jeglichen architektonischen Schmuckes. Die
massiven Backsteinwünde sind weiß gefugt und das rote Pfannen¬
dach legt sich auf diese ohne Überstand auf. Belebt werden die
Mauerflächen nur durch die Öffnungen mit den hellgestrichenen
hölzernen Zargen, den weißen Fenstern, meist grünen Türen und
Toren, sowie durch die Windfedern, welche die Giebelschrügen
gegen das Dach abschließen, wenn nicht, wie vielfach, die Wohn¬
hausgiebel mit Rollagen über den Pfannen abgeschlossen find.
Die Pfannendeckung der Wirtschaftsgebäude ist mit Strohdocken,
neuerdings vielfach mit Reith- und Heide verlegt. Ein Kalkverstrich,
wie er namentlich in neuerer Zeit für das Wohnhaus vorgezogen
wird, würde nicht angebracht sein, weil zu leicht Mörtelteile in
das darunter lagernde Rauhfutter fallen, was für die Fütterung
störend ist. In den Wesermarschen finden sich auch noch Stroh-
nnd Reithdächer. Die Dachrinnen bestanden früher aus halben aus-
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gehölten Baumstämmen, die mittelst hölzerner Halter an den
Sparrenenden besestigt waren. Später traten die allgemeinen üblich
gewordenen Zinkrinnen an die Stelle.

Die Gicbeiseitc der Scheune wurde fast ganz, später weniger
stark abgewalmt, um bessere Beleuchtung für den über dem Pferde¬
stall eingerichteten Boden zu gewinnen, diejenige des Wohnhauses
wurde später auch wohl anstatt des steilen Giebels mit halbem
Walm versehen, namentlich wenn dieser Gebäudeteil ein höheres
Dachgeschoß(Knicstock) erhielt und der First des Wohnhauses da¬
durch, was in früheren Zeiten nicht der Fall war, in gleiche Höhe
mit demjenigen der Scheune gebracht wurde. Dies trat mit der
Steigerung der Kornprcise seit 1795 u. sf. ein, infolgedessen mehr
Ackerbau betrieben wurde wie früher und daher die Wohnhäuser
mehr ans Bodenraum eingerichtet werden mußten.

Zum Schuh gegen Wind und Wetter, dem die Häuser in
der ebenen waldlosen Marsch ganz besonders ausgesetzt sind, hat
der Bauer seine Borkehrungen durch Umpflanzung des Wohn¬
hauses mit hohen Bäuinen(meist Linden) getroffen. Namentlich
vor der Giebelfront sind dieselben dicht gepflanzt und häufig ist
hier das Geäst tafelförmig gezogen und beschnitten gehalten, so¬
wohl um Dachbeschädigungen zu verhüten, als auch um das Geäst
des besseren Schutzes gegen Wetter und Sonne möglichst dicht zu
bekommen. Die Hausgärtcn sind in der Regel von wilden Bäumen
oder lebenden Hecken eingefaßt.

Der Brunnen, dessen Wasser in den Marschgegenden aus¬
schließlich zum Viehtränken und zu Reinigungsarbeiten benutzt
wird, liegt in der Regel unter dem Biehhause oder in nächster
Nähe desselben und ist aus Brunncnsteinen kesselartig hergestellt
u„d mit Bohlenbelag sowie Pflaster darüber abgedeckt. Das
Wasser wird durch eine hölzerne Pumpe, die in der Neuzeit
meistens durch eine moderne kupferne ersetzt ist, gehoben. Liegt
der Brunnen außerhalb des Hauses, so wird er vielfach mit einem
aus Brettern hergestellten Vrunnenhäuschen überdeckt, welches eine
Windcvorrichtung enthält, mit welcher das Wasser in Eimern auf¬
gewunden wird Manchmal, auf größeren Höfen, ist das Brunnen¬
häuschen in hübscher, leichter Form aus Latten konstruiert. Wo
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der Hof von breiten Grüben (Graften) umgeben ist, wird das
Wasser zum Tränken des Bichs usw. aus diesen entnommen. Für
den Hausgebrauch hatte man früher vielfach Filterfässcr, jetzt legt
man Cisternen(sog. Negenbacke) im Hause oder neben demselben an.

Die Düngerstätten liegen osten vor dem Scheunengiebcl und
hatten in früheren Zeiten keine Unterpflasterung, wohl aber etwas
Abfall nach einer Seite zum Abfluß der überfließendcn Jauche, wobei
an dieser, auch durch Versickerung im Erdboden, viel verloren ging.
Jetzt werden zur besseren Ausnutzung und Erhaltung des Düngers
meistens mit hochkantigcn Klinkern gepflasterte Düngerplätze angelegt
und mit einer daneben liegenden gemauerte» und überwölbten Jauche¬
grube verbunden, deren Inhalt mittels einer hölzernen Pumpe
herausgehobcn wird. Der Dünger wird auf dem etwas muldcn
artig gepflasterten Platz in einem regelmäßigen großen Rechteck
oder Quadrat lagcnweise mit steil abfallenden Wänden bis etwa
mannshoch aufgesetzt. Der zum Verbrauch entnommene Dünger
wird senkrecht abgestochen.

Wenden wir uns jetzt der Einrichtung und Konstruktion des
Hauptgebäudes zu und zwar zunächst der Scheune, dem bautechnisch
interessantesten Teile desselben und mögen der Beschreibung einige
Beispiele an charakteristischen Bauernhäusern auf Landstellen zur
Anleitung dienen und zwar: die Vorwerke der Domänen Alt-
Marienhauscn, Mittelgarms und Upjever im Jeverlande uud
Norderseefeld in Butjadingen.

Bon den Gebäuden auf dem Krongut Alt-Marienhausen be¬
steht das Wohnhaus im wesentlichen noch in seiner ursprünglichen
Einrichtung, während das Wirtschaftsgebäude später neu erbaut
wurde. Das alte Gebäude gehörte zu einem von Fräulein Maria
von Jever uni 1570 erbauten, in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts bis auf den hohen, jetzt als Laudmarke für die
Schiffahrt dienenden Turm abgebrochenen Lusthause, und fällt die
Bauzeit desselben etwa in die Mitte des 17. Jahrhunderts.

Das Vorwcrksgebäude zu Mittelgarms ist schon vor Jahren
(1873) durch einen vollständigen Neubau ersetzt, während das Wirt¬
schaftsgebäude zu Upjever vollständig vom Erdboden verschwunden ist,
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Balken mit den Ständern durch Scherzapfen verbunden und hinter
letzteren verbolzt. Die Sparren sind mit einer Klaue auf das
Nimm gesetzt, und da die Perbindte selten weiter wie 9 Mtr. sind,
so übersteigt die Länge der Sparren fast niemals 6,5 Meter. Ein
Kehlbalken, oder wo es nötig ist, auch noch die auf dem Stapel-
werk ruhenden leichten schräg gestellten Stützen und Pfetten geben
dem Dache die hinreichende Festigkeit. Es entstand als Grundlage
der ganzen Schcunenkonstruktion ein großer kubischer Raum, das
sogen. „Vierkant" oder „Fach".

In diesem Fachraum, der auf größeren Stellen in der Regel
aus vier vollen Fachen und einem halben, dem sogen. Hammfach
am äußersten Giebelende besteht, lagert die Ernte auf dem an-
gestampftcn, aber nicht weiter befestigten Boden und wird bis zu
dem etwa 6,5—7 Meter über demselben liegenden Balken aufgebaut.
Man sicht daraus, eine welche Menge Frucht, Heu und Stroh in
einem Fach, mit einem kleinen Dach überdeckt, untergebracht werden
kann, denn der körperliche Raum beträgt bei 6 Meter Länge und 8
Meter Weite deS Faches und 7 Meter Höhe bis Balkenoberkante
6X7X8 — 336 cbm oder für vier Fache— 1344 cbm.

Wenn man nun 1 Zentner Heu zu 0,48 cbm rechnet, so er¬
geben sich für ein Fach 700 Zentner. Ein Fuder zu 14 cbm an¬
genommen, was aber im Fachraum zusammengepreßt nur etwa 9
bis 10 cbm gibt, so haben in einem Fach rund 34—37 Fuder
Platz.

Je nach der Größe der Landstellen wird nun die Zahl der
Fache, welche zur Bildung der Scheune erforderlich ist, bestimmt
und paßt diese Bauweise daher ohne weiteres für die kleinsten,
wie für die größten Verhältnisse.

Die größte und gleichzeitig auch wohl eine der ältesten frie¬
sischen Scheunen im Oldenburger Lande war diejenige auf dem oben
schon genannten früheren Kronguts-Vorwerk Upjever, etwa1 Stunde
südwestlich der Stadt Jever, dieselbe war im Jahre 1551 erbaut und
bestand cinschl. des Hammfaches aus 13 Fachen. In der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhnnders wurde sie abgebrochen.

Ein besonders großes Wirtschaftsgebäude neuerer Zeit wurde
in musterhafter Anordnung Ende der 60er Jahre des vorigen
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Jahrhunderts auf dem Krongut Rickelhausen in der Gemeinde
Wcstrum bei Jever aufgeführt , dasselbe ist bei einer zugehörigen Land-

flache vvn 85 ' ,2 Hektar -17 Meter lang . 22 Nieter breit und be¬
steht aus 8 Fachen.

Das Walmdach , welches das Hammdach abschließt , übt natur¬

gemäß einen bedeutenden Seitenschub auf die Giebelmaner aus , so-
daß dieselbe entweder stärker gemacht , oder durch vorgelegte Pfeiler

verstärkt werden mußte , außerdem findet eine Verankerung mit den

Pferdestallbalkcn statt . Den größten Teil des Seiteuschubs der Walni-
fparren nimmt aber ein starker Balken auf , welcher über die Enden der

Rimnie gelegt ist , der sogen . „ Pichbalken " , auf welchen die Sparren

verbolzt sind . In späterer Zeit trat , um über dem Pferdestall noch
einen brauchbaren Bodenraum zu gewinnen , an die Stelle des ganzen

der halbe Walm , die Giebelmauer wurde höher ansgesührt und der

Püybalken , der nun wesentlich schwächer sein konnte , leistete lediglich

die Dienste der Sparrsohle.

Das letzte Fach oder ein Teil desselben mit dem .Hammfach

oder bei kleinerem Betriebe letzteres allein , bildet den Pferdestall.

Der Boden über demselben wird gleichfalls zur Lagerung von

Rauhfutter benutzt , selten und ungern für Körnerfrucht . Der Pserde-
ftall wurde früher mit einer einfachen Brettcrverschalung umschlossen

und durch eine Balkenlage mit gefedertem Dielenboden abgedcckt.

Neuerdings tritt an die Stelle der Bretterwand regelmäßig eine

1 Stein starke Mauer . Die Pferde stehen mit den Köpfen den

inneren Wänden zugekehrt . Die größere Zahl der Arbeitspferde

steht an der inneren Langscite des Stalles in Doppelständen , es

finden hier je zwei und zwei Pferde mit Latticrbäumen dazwischen,
im ganzen 8 Pferde Platz , während an de » beiden Seiten der

Giebelfront noch je zwei Pferde ausgestellt werden können . Diese

letzteren Stände werden aber häufig als Boxes eingerichtet , von
denen dann einer für die Füllen bestimmt wird . Der Pferdestall

hat regelmäßig zwei Türen , ungefähr in der Mitte der beiden

schmalen Seiten , einerseits von der Dreschdiele , andererseits vom
Biehstall aus . Die einflügeligen 1,50 Meter breiten Türen erhalten
in ihrem oberen Teil Klappen , die zur Ventilation dienen . Der

Stall wird durch drei mäßig große , hochgestellte , früher feste hölzerne,
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später aber » m dieHorizoiitalaxe drehbare eiserne Fenster , (0,80 X 1,0

Meter ) in der Hammfachmaucr erleuchtet . Der Fußboden in den

Ständen und Gängen ist mit harten Ziegelsteinen (Klinkern ) ge¬

pflastert , stets hochkantig . Die Rinnen sind meist wenig vertiefte

Gratrinnen . Die lichte Höhe des Stalles beträgt wenigstens

2 .60 Nieter . Die Krippen ruhen auf massiven ausgckragten Knie-

wünden , sie werden durch zwei Bohlen gebildet , deren eine als

Bode » , die andere als Vvrderwand dient , loährcnd die Kniewaud

auf der Auskragung die Rückwand hergibt . Zur Dichtung des

Bodens werden in der Regel sogen . Bremer Fluren (Svllinger

Platten ) in Mörtel auf denselben verlegt . An der Krippe sind

Laufstangen befestigt , an denen die Pferde angebunden werden.

In dem Raum zwischen den beiden Onerreihen steht unter den

Fenstern die Futterkiste und ein Bett , bisweilen auch zwei , für die

Knechte.

Am entgegengesetzten Ende des Fachraumes , zunächst dem

Wohnhause , sind in großen Gebäuden häufig sog . Butzen oder

Alkoven für das Gesinde und Gelasse für Streusand oder Brenn¬

material abgeklcidet.

An der einen Seite des Fachraumes und parallel mit dem¬

selben , ist in offener Verbindung die 4 — 5 .5 Meter breite Dresch¬

diele oder Tenne angeordnet , die von beiden Enden durch wecke

Tore von außen zugänglich ist , sodaß die beladenen Erntewagen

auf der einen Seite hinein und entladen auf der anderen Seite

wieder hinausfahren können . Die zweiflügeligen Tore werden von

innen durch einen Vorlegebaum geschlossen . Die Tenne wird durch

ein Dach gedeckt , dessen Sparren weit auf die Hauptsparren des

Fachraums hinaufreichen , auf diese aufgeschärft und mit starken

eisernen Nägeln befestigt sind , wodurch das Ausweichen des Sparren¬

fußes verhindert wird . Am unteren Ende werden die Füße dieser

sog . Auflangersparren durch leichte , in der Regel 1 Stein starke

Mauern unterstützt , in denen in kurzen Abständen kleine , fest cin-

gemauerte meist vierscheibige hölzerne oder eiserne Fenster zur Er¬

hellung der Diele angebracht sind . Bei guter Ausführung und

nicht zu kurzer Aufschürfung genügt die beschriebene Konstruktion,

um ein Ausweichen der Mauer zu verhüten , man findet aber doch
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häufig, nicht allein bei alten, sondern auch bei neueren Häusern
bedenklich ausgewichenc Scitenmauern, was in der Regel seine
Ursache in mangelhafter Ausführung oder im Sacken der Ständer
hat; es wird hierauf aber kein allzugrohes Gewicht gelegt, weil die
Erneuerung keine Schwierigkeiten macht und auch nur unbedeutende
Kosten verursacht. Häufig werden aber zur Vermeidung solcher
Übelstände auf der inneren Seite der Langmauer sog. Ankerpfähle
angebracht. Dieselben stehen glatt vor der Wand, das Untercnde
ist in die Erde eingegraben, das Oberende mit der Traufpfette
vernagelt, während in mittlerer Höhe ein Holzanker die Mauer
mit dem Aukerpfahl verbindet.

Die Stützen für den unterhalb des Rimms liegenden Dachteil
werden schräg gegen die Stapelwerkständer und zwar einfach oder
2—3 fächerartig gesetzt und mit einer leichten Pfette verbunden,
um die freie Länge der Sparren zu verkürzen. Die einfachen
Stützen erhalten Kopfbünder.

Der Tennenboden ist mit Lchmschlag befestigt, dessen Her¬
stellung. wenn er haltbar sein soll, besondere Sorgfalt und eigene
Zutaten erfordert, so wurde beispielsweise dem Lehm Ochscnblut
bcigemischt oder die fertige Tenne wurde geteert.

In den vorstehend beschriebenen Anordnungen haben sich im
Laufe der Zeit kleine Abweichlingen ausgebildet, so ist beispiels¬
weise, seitdem das Dreschen nicht mehr durch Handarbeit, mit dem
sog. Dreschflegel, sondern durch maschinelle Vorrichtungen, den
Dreschblock bewirkt wird, gleich beim Bau Rücksicht auf die be¬
queme Unterbringung des letzteren und des Getriebes genommen,
indem man ein Fach weiter machte, wie die übrigen, etwa6 —6^
Nieter weit.

Der Drcschblock war schon in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts in den größeren Wirtschaften des Jeverlandes weit
verbreitet, er bestand in einem mit Latten benagelten abgestumpften
Kegel, der mittelst eines zwischen Fach und Diele ausgestellten
Pferdegöpels auf dem zu dreschenden Getreide Herumgetrieben wurde.
Jetzt wird dieses Göpelwerk nicht mehr durch Pferde, sondern durch
eine außerhalb der Scheune ausgestellte Lokomobile getrieben, welche
nach der Ernte von Hof zu Hof wandert und mietweise benutzt wird.
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Auf der gegenüberliegenden Seite der Fachräume und von
diesen durch eine Bretterwand, welche in späteren Jahren durch
eine Halbsteinmauer ersetzt wurde, getrennt, befinden sich die Stal¬
lungen für das Rindvieh, die Schweine und die Hühner, sowie die
Aborte, ebenfalls etwa 5 Meter breit und in gleicher Weise wie
die Dreschdiele durch Auflangersparren überdeckt. Die Mindesthöhe
der Ställe bis Unterkante Deckendielung ist reichlich2 Meter.
Das Rindvieh ist an der äußeren Langwand in Doppclständen
ausgestellt. Die Abtrennung der Stände geschieht durch niedrige
Bretterwände(Schotten), welche zwischen die seden Stand abteilen¬
den Dcckenstützen und die Wand eingcschoben werden. Das Vieh
ist im Jeverlande in der Regel mit dem Kopf der Frontwand zu¬
gekehrt aufgestellt, während es in Butjadingen umgekehrt, mit dem
Kopf den, Futtergang zugewandt steht, wie in den sächsisch-west¬
fälischen Bauernhäusern, was eine etwas andere Einrichtung der
Stände bedingt. Über die Vorzüge der einen oder anderen Stallung
sind, namentlich im östlichen Teile des Jeverlandes, die Meinungen
geteilt und findet man auch hier wohl das Vieh nach Butjadinger
Art ausgestellt. In beiden Fällen steht es auf Gropen, d. h es
erhält nur so viel Streu, als zum Lager nötig ist. während der
Dünger direkt in einen gemauerten Kanal, die sog. Grope, ab¬
geführt wird. Hinter den Stünden liegt etwas niedriger der ab-
gepflasterte Karrengang mit der Grope. Letztere ist massiv gemauert,
unter Verwendung besonderer Abdecksteinc(Gropensteine) für die
höhere den Ständen zugekehrte Wange. Diese Grvpensteine, welche
sehr viel größer und stärker als die gewöhnlichen Ziegelsteine sind,
liegen als Rollschicht, deren Vorderkante abgerundet ist. damit sich
das Vieh an der scharfe» Kante nicht beschädigt. In der Mitte
des Ganges liegt der Karrcnlauf, der ebenso wie der Gropenboden
aus Bohlen besteht. Jeder Stand hat ein kleines festes Fenster
jn der niedrigen Außenmauer.

Ventiliert werden die Viehställe durch Ösfimngen, die in
der Nußenmauer, unmittelbar unter der Decke angebracht sind
und nach Bedarf mit Stroh gedichtet werden können, oder durch
hölzerne Lustschächte, die vom Boden aus zum Dach hinaus¬
geführt sind.
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Die Standtiefcn haben nur ein knappes Maß , sodaß das
neu aufgcstallte Vieh sich erst auf das Stehen einüben muß , es
wird dadurch aber ein vollkommenes Reinhalten des Viehs er¬
reicht , indem cs direkt in die Grope entmistet . Die Kleinviehstande
haben eine entsprechend geringere Tiefe , um auch hier das Vieh
rein zu halten.

Wenn der Viehstand so groß ist, daß er in der Länge des
Stalles , die sich aus der Berechnung des Fachraumes ergibt , nicht
ausreicht , so wird eine teilweise Doppelstellung eingerichtet , indem
die den Viehstall vom Fachraum abschließende Mauer um etwa
2i/z Meter in letzteren hiueingcschoben wird , wodurch der Raum
für die Ausstellung einer zweiten Reihe , namentlich für Kleinvieh
und Kälberkofen , gewonnen wird.

Die Kleinvichreihe hat ihre besondere Grope , die innerhalb
des Stalles in die Großviehstandgrope abfließt . In letztere ent¬
wässert auch der Pferdestall , so daß alle Urinwässer nur einen
Abfluß nach außen haben.

Wenn bei der Anordnung der Doppelstellnng , was häufig
vorkommt , die ursprüngliche Stellung der Hauptanbindständer nicht
in die Flucht der Kuhständer paßt , wodurch nicht allein der Ver¬
kehr vor dem Vieh erschwert , sondern auch die Durchführung der
Grope bezw . Tränkrinne behindert wird , so hilft man sich einfach
dadurch , daß man die Hauptständer in die Kuhständerreihe zurück¬
rückt, das an dieser Stelle liegen bleibende Nimmholz aber durch
ein zwischen Ständer und Balken cingefügtes Kopfband unterstützt.

Die ganze Scheune fällt nach unten um 20 — bO Zentimeter,
unter Umstünden auch noch stärker ab und dementsprechend auch
das Gangpflaster und die Stände mit der Grope . Dies hat zu¬
nächst den Vorzug , daß die Grope überall gleiche Tiefe behält und
daß der Höhenunterschied zwischen Gang und Standfußboden der
gleiche bleibt . Auch dadurch , daß das Gangpflaster tiefer wie das
Standpflaster liegt und das Vieh von hinten gesehen wird , präsen¬
tiert es sich für den Verkauf besser und wird dies , wie schon
gesagt , als ein besonderer Vorzug vor der Butjadinger Aufstellung
angesehen . Besondere Futtervorrichtungcn für das Vieh fehlen , das
Futter wird vor den Köpfen des Rindviehs auf das Pflaster geworfen.
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Bon großer Wichtigkeit ist bei irgend bedeutenden Wirt¬

schaften und dein entsprechenden Vichstande die Tränkung des
Viehs - Dieselbe geschah ursprünglich mit Eimern , was aber zu

zeitraubend und anstrengend , auch wenn das Wasser von draußen
ans der Grast geholt werden mußte , bei Frost oder Glatteis sehr

umständlich und unter Umständen gefährlich war , man findet daher

setzt au den meisten Stellen in der Regel am oberen Ende des
Stalles , wo das Wohnhaus anschließt , eine Pumpe angebracht,

von welcher das Wasser direkt in eine vor den Köpfen des Viehs

muldenförmig ausgcpflasterte , bezw . zementierte Rinne gepumpt

nnrd und dies vorzugsweise dort , wo die Trünkrinnen am Karren-

gang liegen wie in Butjadingcn . Neuerdings haben größere Stellen
selbsttätige Träukanlagen , ebenso ist die Herstellung erhöhter Tränk-
riltiien mit vorspringendeu TränkbassinS eine neuere Einrichtung,

welche seit einer Reihe von Jahren in der jevcrschen Marsch sehr
beliebt geworden ist . Ihre Anordnung bedingt natürlich die Auf

stellung des Viehs nach der ursprünglichen friesischen Sitte.
Die Stalldecke , durchschnittlich 2,50 — 2,60 Meter über dem

Fußboden , zeigt bei den alten Häusern einen Teil der Sparren-
schräge . Der horizontale Teil der Decke ist mit so viel losen
Dielen oder sog . Schleetcn und Bohnenstangen belegt als nötig

sind , um Stroh und Heu darauf lagern zu können . Gegenwärtig
sind die meisten Decken mit vollständiger Dielung versehen . Die
Viehstallbalkcn sind an einem Ende an den Sparren befestigt und

ruhen daun einerseits aus Knaggen , die seitlich an den Ständern

i, , den Viehständcn befestigt sind , anderenteils ans Unterzügen , die

gegen die Stapelwerkständer verbolzt und zwischen diesen durch
einzelne Ständer unterstützt werden . Da dieses sog . „Hillegebälk"
nur eine geringe Last zu tragen hat , wird zu demselben , ebenso

wie für die Pfcrdcstallbalken , nur schwaches Holz genommen,

während , wie schon erwähnt , die westfälische Scheune sehr starkes

Holz erfordert , weil dort die ganze Erntelast auf den Balken ruht
und der untere Raum ganz frei ist.

Am unteren Ende des Viehstalles liegen die Schweineställe.

Die Umfassungs - und Trennungswände bestehen aus Bohlen . Der

Futtertrog , der früher aus Brettern zusammengeschlagcn war , wird
Jahrb . s. Lldenb. Gesch. Bd. XVII , 6
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jetzt aus Sandstein hcrgestellt. Die Klappe über demselben schlägt
nach beiden Seiten durch und kann so in beiden Lagen mittelst des
Schubriegels festgestellt werden, wodurch bewirkt wird, daß die
Schweine das Einschütten des Futters nicht stören können. Die
Ställe sind hochkantig mit hartgebrannten Ziegeln gepflastert. —
Neuerdings strebt man dahin, die Schweine aus dem Viehstall zu
entfernen und auf den größeren Landstellcn bringt man sie in
einem selbständigen Anbau unter, der mit dem Viehstall, seltener
mit der Dreschdiele, durch einen kurzen Gang in Verbindung steht,
in welchem dann in der Regel die Aborte angebracht werden.
Diese Anordnung der Schwcineställe ergibt sich auch schon von
selbst, seitdem die Schweinezucht in den Marschen bedeutend zuge¬
nommen hat und eine solche Anzahl von Kosen(sechs und mehr)
erfordert, daß dieselben im Viehstall nicht untergebracht werden
können. Gleichzeitig wird die Einrichtung der Kosen eine voll¬
kommenere und solidere, indem die Umfassungs- und Trennungs¬
wände aus Mauerwerk hergestellt und mit Zementmörtel geputzt
werden. Auch die Fußböden werden zweckmäßiger angelegt, es
wird besser wie früher für den Abfluß der Jauche gesorgt und ein
Teil des Bodens wird höher gelegt, damit die Schweine ein
trockenes Lager erhalten. Die Futterklappen und Kofentüren werden
vielfach aus Eisen hergestellt.

Als Hühnerstall ist gewöhnlich über den Schweineställen ein aus
Brettern und Latten bestehender Hängeboden angebracht.

In der äußersten Ecke der älteren Gebäude, neben den Schweine¬
ställen sind die Aborte eingerichtet, in der Regel zwei, ein kleinerer
für das Gesinde, früher meist ohne Tür, und ein größerer für die
Familie des Bauern, vielfach zweisitzig. Die Grube ist gemauert
und hat den Entleerungsschacht außerhalb des Gebäudes.

Vom Viehstall ans führt eine Tür in den Fachraum, außer¬
dem stellt der Strohgang, durch welchen Heu und Stroh direkt
in den Stall gebracht wird, eine weitere Verbindung zwischen beiden
her. Bei der jeverlündischen Viehaufstellung führt nur eine Tür
vom Karrengang nach draußen, unmittelbar auf den vor dem Giebel
angelegten Düngerplatz, während bei der butjadinger Einrichtung
noch eine besondere Misttür vom Gropengang aus nötig ist.
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In die Scheune eingebaut , und zwar am oberen Ende des

Biehstalles ist die sog . „ Gangkammer " , dnrch eine Tür mit dem

Wvhnhanse verbunden . Hier befinden sich die abgeschlossenen Alk-
ovcnbcttstcllen für diejenigen Knechte , die nicht im Pferdestall

schlafen , ferner das durch Hundckraft getriebene Karnrad . Der Hund
läuft in einem großen aus einem Bretterring bestehenden Rade,

welches mit der Axe in einem Lattenkasten läuft und seht das Rad,
durch welches das Karnfaß in Tätigkeit gebracht wird , in Be¬

wegung . Sonst wird die Gangkammer zu allen möglichen häus¬
lichen Verrichtungen des Gesindes benutzt , auch nimmt dieses jetzt

seine Mahlzeiten daselbst ein , seitdem es nicht mehr , wie in früheren

Zeiten , mit der Herrschaft an einem Tische sitzt.
Wir kommen jetzt zu dem Wohnhause dem sog . „ Binner-

ende " . Dasselbe ist , wie schon erwähnt , als in sich abgeschlossener

Bau in geringerer Breite dem Hinteren Schcnnengiebel und zwar

in der Regel in der Mitte vorgesetzt . Die Seitenmauern erhielten

ursprünglich keine oder nur wenig größere Hohe , wie die Scheunen¬
mauern , die Fenster konnten daher nur klein werden und die

Zimmerdecken mußten , um einigermaßen hohe Zimmer zu bekommen,
in den Dachverband gelegt werden , sodaß an den Außenseiten schräge

Abseiten entstanden ; das war bei ganz alten Häusern . Der Dach-

sirst des Wohnhauses blieb dann weit tiefer , wie der der Scheune , und
so erschien das erstere mehr als ein bescheidenes Anhängsel der
mächtigen Scheune.

Später , als sich die Bedürfnisse und Ansprüche der Bewohner

wesentlich steigerten , trat nicht allein eine Vergrößerung der bebauten
Grundfläche des Binncrendes ein , sondern die Seitcnmauern wurden

auch höher geführt , wodurch die Zimmerdecken gerade wurden und

zur Erleuchtung der Räume hinreichend Fenster angebracht werden
konnten . Das Binnerende blieb damals aber immer noch niedriger

wie die Scheune.
Bislang war auf eine größere Ausdehnung des Hausbodens

kein besonderes Gewicht gelegt , derselbe genügte , um die mäßigen

Kornmengen nnterzubringen , welche in früheren Jahren gebaut
wurden , als aber später der Bedarf an Korn ein größerer wurde,

richtete man die Wohnhäuser mehr auf Kornböden ein , man ge-
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Der Mittelgaiig ist nicht immer vorhanden , häufig schließen
sich die Räume des Wohnhauses unmittelbar an die Scheune an,

ähnlich wie in Alt -Marienhauscn , und der einzige Eingang zum
Wohnhause führt durch eine mehr in die Mitte der Seitenfront

gerückte Tür zunächst ans einen kleinen Borplatz und von diesem in
die Küche und die Stuben . Seltener befindet sich hier der Eingang

an der Giebelseite . Ter Mittelgang wurde wahrscheinlich auch schon

in früheren Zeiten vielfach aufgcgcben , um dem durch denselben

entstehenden unangenehmen Zugwind zu entgehen.

Die Wohnräumc teilen sich im allgemeinen in 4 Hanptteilc:

die „ Küche " als Mittelpunkt der ganzen Anlage , geräumig und
hell , um dieselbe gruppieren sich die „Stube " (gewöhnliche Wohn¬
stube ), der „ Pisel " oder Saal ( beste Stube ) und die „ Keller¬

st ubc " . Diese Verteilung ist den Grundrissen von Alt -Marien¬

hausen und Mittelgarms zu entnehmen . — Die Küche dient in

der Winterzeit gleichzeitig als Wohn - und Kochranm . Hier ver¬
sammelt sich auch Abends die Familie des Bauern und das Ge¬

sinde um den früher offenen Herd , welcher aber schon lange durch

eine eiserne Kochmaschine ersetzt ist . An der einen Küchcnwand
sind in der Regel Bretterverschläge , sog . Butzen oder Alkoven
angebracht , in denen in abgetrennten Abteilungen die Bettstellen
und Schränke nntergebracht sind . Die Bettstellen sind zweischläserig

und durch zweiflügelige Türen verschließbar . Wo diese Alkoven

zwischen zwei bewohnten Räumen liegen , sind sie häufig von beiden

Seiten , je nach Bedarf zu benutzen.

In der Küche werden Speck , Schinken und Rindfleisch

(Nagelholz ) getrocknet , nicht geräuchert wie in anderen Gegenden.

Zum Aufhängen des Fleisches dienen Holzstöckc , die auf Leisten

zwischen den Balken außen um den Rauchfang herum eingeschobcn sind.

Bon der Küche führt eine Treppe in den Keller , dessen

Sohle selten tiefer wie 1 Meter unter Maifcld liegt . Der mit

Ziegeln gepflasterte Boden fällt von der Mitte nach den Um¬

fassungsmauern hin ab , so daß das Scheuerwasser dahin abläuft und
mittelst flacher Rinnen einem kleinen Senkschacht zugeführt und

aus diesem ausgehoben wird . Die Fenster sind vergittert und mit
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Milch und Lagerung der Putter . Über der Kellertreppe liegt eine

schräge hölzerne Klappe , über welche der Weg zur Kellcrskube

mittels aufgeuagelter Stufen fuhrt . Tic Höhe der Kellcrstube ist

uaturgemäs ; bedeutend niedriger , wie diejenige der übrigen Räume.

Auch hier sind in der Regel Alkoven angebracht.
Tie Wände sind überall mit Kalk getüncht , wenn sie nicht,

wie manchmal üblich , mit holländischen sog . Delfter Fliesen be¬
kleidet sind , ans deren weißem Grunde in blauer Farbe Landschaften,

Windmühlen , Schiffe oder Figuren dargcstcllt sind.

Tie Fußböden der .Küche und der Vorplätze sind mit flachen

roten Ziegeln belegt . Tie Decken der sämtlichen Räume , mit Ein¬

schluß des Kellers sind Balkendecken ; dieselben lassen zwischen den

kantigen , gehobelten und abgcfaßten Balken die unterwärts ge¬
hobelten Dielen des Dachbodens sehen lind werden mit brauner,

grüner oder auch wohl perlgrauer Ölfarbe gestrichen . Tie Balken¬

decken haben den Vorteil , daß man sich bei ihnen mit einer ge¬

ringeren Geschoßhöhe begnügen und damit an Kosten sparen kann,

dagegen den Nachteil , daß sic leicht dnrchstänben.

Tie Fenster sind fast durchweg Schiebefenster , welche den

herrschenden Stürmen angemessenen Widerstand leisten . Auch in
den Städten und Ortschaften war diese Fensterkonstruktion in früheren

Zeiten allgemein gebräuchlich , ebenso ans den Inseln , weniger in den
Wescrmarschcn . Tic Sohlbänke bestehen ans Blockholz oder neuer¬

dings ans Sandstein.

Ter Schütt-  oder Kornboden  liegt so, daß der Bauer ihn

immer unter Aussicht hat , er nimmt den ganzen Bodenraum über

dem Wohnhanse ein und ist vom Gange oder von der Küche aus

mittels einer einläufigen sehr steileil Treppe mit schmalen Auf¬

tritten zugänglich . Der Austritt auf dem Boden hat einen Klappen-

Verschluß mit Gegengewicht , welcher beim Hinaufsteigen mit dem

gekrümmten Rücken leicht gehoben werden kann . Bei erweiterten

Anlagen tritt der zweite Schüttboden im Kehlgebälk hinzu , oder die
Kniestockmauern erhalten die volle erforderliche Höhe , um ein ganzes

mit Balken abgedecktcs Geschoß zu bilden . Der zweite Boden wird

zur Lagerung des Getreides , namentlich aber aller Art Hülscnfrüchte

(Feldbohnen , die sog . Pferdebohnen , graue Erbsen usw .) benutzt.
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Die Schornsteine , sie mögen im Grundriß liegen wo sie wollen,

sind iin Dach raum stets so gezogen , daß sie am Dachfirst heraus¬
treten , davon gab es einmal kein Abwcirhen und erst in letzter Zeit

fängt man an dieselben gerade zum Dach hinauszuführen , wo sie

gerade hinlreffen . Vielfach setzen die Schornsteine erst auf der
Balkenlage mittels Aufsattelung an und werden von da aus häufig

in den wunderlichsten , gekünstelten Linien zur First hingezogeu.
Was ihnen an Konstruktionshölzcrn in den Weg kommt , wird mit

eingebunden , wodurch die Feucrsicherhcit gerade nicht gefördert wird.

Zur Unterstützung der geschleiften Schornsteine dienen Schleifhölzer,
bisweilen förmliche Schleifgerüste , die oben an Dachvcrbandshölzern

Unterstützung finden . Jetzt werden diese zweifelhaften , oft feuer¬

gefährlichen Konstruktionen in den meisten Gegenden durch bau¬

polizeiliche Vorschriften verhindert , ebenso die früher verbreitete Aus¬
mauerung der Schornsteine mit Kanrsteinen , wie sic im Jcverlande

noch bis in späte Zeit Gebrauch war.
Anstelle des sonst üblichen Aufenthaltsortes des Gesindes in

per Küche wurde später auf größeren Landstetten demselben auch

mohl eine sog . „ Volkstube " angewiesen , doch war hierin der Ge¬

brauch verschieden , auch wurden nach und nach die gemeinschaft¬

lichen Mahlzeiten der Herrschaften mit dem Gesinde seltener , bis

fje bei neueren Einrichtungen ganz wegfielen.
Von der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an tritt

ein bedeutender Umschlag i» der Einrichtung der Wohnhäuser ein,
indem sich dieselbe mehr städtischen Gewohnheiten und Bedürfnissen

anschloß und schließlich nichts mehr von der friesischen Bauart er¬

kennen ließ . Abgesehen davon , daß die Wohnhäuser häufig ganz

von den Wirtschaftsgebäuden getrennt und nur durch einen Gang

miteinander in Verbindung gesetzt wurden , wird der sog . Mittel¬

gang z» einem wirkliche » Mittelgang , indem derselbe das Wohn¬
haus in seiner ganzen Länge durchschneidet und am Giebelende nach
dem Garten hin ausmündet . Zu beiden Seiten liegen die Wohn-

nnd Schlafzimmer in größerer Zahl wie bisher , modern eingerichtet,
die Küche als abgeschlossener Raum , mit einer Speisekammer da¬

neben . unter der in der Regel die Treppe zum Keller führt . Die

Alkoven fallen fort , wogegen die besonderen Volkstubcn als unent-
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lich in den an der Nordsee gelegenen Landschaften Harlingen und
Norderland , sowie am Dollart entlang eine Strecke die Ems auswärts,

und in dem östlich der Weser gelegenen schmalen Marschstreifen,

Lsterstade , Landwührden (oldenburgisch ) , Landwursten bis zur Elbe.

Tie landwirtschaftlichen Bauten in diesen Gegenden sind den unseligen
nahe verwandt und weichen nur in einzelnen nicht wesentlichen

Punkten von denselben ab , mehr in der Einrichtung der Wohnungen,

wie in derjenigen der Wirtschaftsränme.

Deutlich zeigt sich auch die Verwandtschaft unserer Bauern¬

häuser , namentlich aber der oslfriesischen , als Übergang nach Westen,

sowohl inbetrefs der Wirtschaftsräume , wie auch der Wohnungen

mit den Plaügebäuden der holländischen Nachbarn in den Provinzen
Groningen , Trcnte , Nord -Holland und Friesland , und in der erst¬

genannten Provinz , unmittelbar an der ostfiicsischen Grenze , finden

nur noch fast vollkommene Übereinstimmung des Grundtypus , sowohl
was die Gruudrißanlage , wie auch die Konstruktion anbetrifft.



Die Entwicklung des Kartenbildes Oldenburgs
und seiner Küste.

Pvn llr . Walter Behrma » » ,

Assistent ain gcogr . Zeminar der Universität Leipzig.

^m die Bedeutung einer Stadt oder Landschaft für eine bc-
i stimmte Knltnrpcriodc zu untersuchen , kann als ein geeignetes

Mittel das Studium alter Karten empfohlen werden . Tenn wie
noch heute , konnte damals auf ÜbcrsichtSblättcrn der Kartenzeichner
nicht sämtliche bekannte Ortschaften anftragen , sondern er war lind

ist zur Auswahl gezwungen , ob er diese oder jene Stadt würdig
hält , neben anderen als gleichberechtigt verzeichnet zu werden.
Andererseits aber ist klar , daß eine bedeutungsvolle Landschaft , die
sich durch Handel . Natnrschönheit , Kriegsbrauchbarkeit , als Wall
fahrtsort usw . auszeichnet , auch einem entfernt wohnenden Zeichner
bekannter ist , als eine stille , bedeutungslose Gegend . Dieses
Mittel zur Abwertung von Landschaften würde vielleicht häufiger
angewandt sein , wäre nicht das Kartenmaterial so weit zerstreut.
Die letzten Jahre aber haben derartig gute Reproduktionswerke ans
dem Gebiet der geschichtlichen Kartographie hervorgebracht , daß die
wichtigsten Erscheinungen aller Zeiten auf allen größeren Biblio¬
theken eingesehen werden können , wenn es auch noch immer an
einer systematischen Bearbeitung der Geschichte alter Kartenwerke

fehlt . Eine derartige Untersuchung für unsere Heimat sollen die
folgenden Zeilen unterstützen , indem Beiträge geliefert werden
sollen zur Auffindung der Quellen , auf die man zurückzugehen hat,
indem in groben Grundzügeu das Kartenbild geschildert und

gegenseitige Einflüsse konstatiert werden sollen.
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Die eingehendste Arbeit über die Oldenburger Kartographie
rührt von G. SclloZ  her, der in seiner Arbeit die Spczialwerke
der älteren Oldenburger Kartographen schildert und ihr Vorkommen
in älteren Sammelwerken behandelt. Wir werden also in vielen
Punkten auf diese Arbeit verweisen können, unser Hauptaugenmerk
sei aber eben aus die Übcrsichtsblättcr gerichtet, denn diese geben
den Maßstab für die Würdigung unserer Heimat. Eine Kenntnis
der Spezialkartcn aber ist unerläßlich. Denn die Spezialwerke
werden häufig von alten Zeichnern skrupellos kopiert. Ist daher
einmal eine Spezialzeichnung zur allgemeinen Kenntnis gelangt,
so verändert sich Plötzlich das Kartenbild an dieser Stelle, um dann
aber so lange in unveränderter Form aufzutreten, bis wieder eine
bessere Spezialkarte das Glück weiteren Bckänntwerdens genossen
hatte.

Dies Gesetz gilt nur für unwichtigere Landstriche, denn für
wichtige Plätze wird mit der Nachfrage auch das Angebot von
Spezial karten Schritt halten. An Gebieten ruhigen Lebens also
wird die Entwicklung der kartographischen Darstellung auf Über¬
sichtsblättern und in größere» Werken sprunghaft vor sich gehen;
die Perioden des Stillstands werden dadurch charakterisiert sein,
daß die Namen kleinerer Ortschaften allmählich verstümmelt werden,
daß ganz unbekannt gebliebene Plätze bei Veränderung des Maß-
stabes verschwinden, um dann auch in größeren Blättern nicht mehr
aufzutauchen. Es wird, besonders beim Zeichnen in andere Pro¬
jektionen, der Zeichner bei unwichtigeren Gebieten nicht die gleiche
Sorgfalt aufwcnden: er wird sie zu Gunsten wichtigerer Nachbar-
gebicte zusammcndrücken. Es wird also eine Verschlechterung der
Zeichnung besonders wieder die Gebiete ruhigen Lebens treffen,
sie kann uns also auch als Maßstab bei der Wertschätzung dienen.

Eine derartige Untersuchung stößt aber gerade in unserer
Oldenburger Heimat auf Schwierigkeiten. In anderen Gebieten,
z. B. Mitteldeutschland, wissen wir, daß die Erdoberfläche, wenn

' ) G . Tcllo : Die Oldenburger Kartographie bis zum Ende des 18. Jahr¬
hunderts . Deutsche Gcogr . Blätter XVIII , p . .850 ff., XIX , p. 41 ff. Ergänzt
durch Rüthning , Hunrichs Karte der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst,
Jahrbuch VII , 120 ff.
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wir von Urbarmachungen nnd Siedclungsaiilagcn abseheu , in ge¬
schichtlicher Zeit im großen und ganzen sich nicht verändert hat;
lokale Änderungen sind leicht zu konstatieren . An unserer Küste
gilt aber gerade das Gegenteil.

Nach einer Periode großer Sturmfluten im Mittelalter wird
vom Jahre 1500 an eifrig an die Landgewinnung gedacht , es
wird durch Menschenhand die jetzige Küste hergestellt , die das
Weserdelta zu einem Strombett cincngt , die den Jadebusen ein¬
schnürt , den Harlebusen verschwinden läßt und auch in Ostfriesland
nnd den Niederlanden unnatürliche Küstcnlinien schafft . Es wird
aber auf allen Karten die Grenze des festen Landes zum Meer
hervorragend markiert . Es müßten also unsere Karten das ganze
Wechselspiel zwischen vordriugendcr See nnd zurückerobcrnden
Menschen getreulich wiedcrjpiegeln . Wir sind in der glücklichen
Lage , durch die eingehenden Arbeiten von HagenaZ ) Tenge -)
und neuerdings durch die von Sello,Schuchs)  und Reimers, °)
über das Vordringen des Menschen und seine Niederlagen der
Sec gegenüber vornehmlich von 1500 an unterrichtet zu sein.
Im 16 . Jahrhundert aber beginnt , wie wir sehen werden , die Karto¬

graphie ihren Aufschwung zu nehmen . Wir können also die Rich¬
tigkeit unserer Karten durch einen Bergleich mit den Resultaten
dieser Arbeiten prüfen . Es ergibt sich , also zur Beantwortung der
im Anfang gestellten Fragen folgende Schwierigkeit : Zur Abschätzung

' ) Hagena : Jeverland bis zum Jahre 1500 . Jahrbuch jür die Ge¬

schichte des Herzogtums Oldenburg , X p . 7— 30.
*) O . Tenge : Die Deiche und Userwcrke im 2 . Bezirk des 2 . Oldeu-

bnrgischen Deichbandes mit geschichtlichen Nachrichten bis auf die heutige Zeit
und einem Anhänge enthaltend die technischen Resultate . Oldenburg 1878.
O - Tenge : Der Jevcrsche Deichband . Oldenburg 1881 . Vergleiche auch

folgende Besprechung : Hansen : Küstenverändcrungen in Rüstungen und Wanger-
land. Petermanns Mitteilungen 1902 , p. 38.

G . Sello : Studien zur Gelchichte von Hstringen und Rüstungen 1898.
G . Sello : Der Jadebusen . Sein Gebiet , seine Entstehungsgeschichte , der Turm

zu Wangeroge. Varel 1903.
' ) Schlicht : Beitrag zur Geologie der Wesermarscheu . Jnaug . - Diss.

Halle 1903.
H . Reimers : Oldcnburgischc Papsturkunden , Jahrb . XVI , 22 ff.



96 l >r. Walter Behriiiann.

der allgemeinen Weltbedeutung unserer heimatlichen Länder zu
älteren Zeiten können wir unsere Karten nicht ohne weiteres ver¬
gleichen, um ans der Veränderung des Bildes die obige» Schlüsse
zu ziehen. Vielmehr ist zu bedenke», daß wir kein konstantes Sb-
jekt für die Abbildung haben.

Die Einwirkung der Küstenveründerung macht unser Gebiet,
wenn sie dem Kartenzeichner auch große Schwierigkeiten auserlegte,
für uns Nachkommen nur um so interessanter. Gerade also unsere
relativ gute Kenntnis des Aussehens des Landes zu den ver¬
schiedenen Perioden gibt uns ein Maß für die Verläßlichkeit alter
Kartendarstellungen überhaupt. So kann vielleicht eine Unter¬
suchung dieser Fragen neben dem lokalen Heimatsinteresse Be¬
deutung gewinnen als Genanigkeitsprobc alter kartographischer
Aufnahmen im allgemeine». Verfolgen wir also jetzt die Abbil¬
dungen des Verlaufs unserer Küstcnlinic und die Darstellungen
des angrenzenden Gebietes von den ältesten Zeiten au. so mögen
die genannten Gesichtspunkte eine größere Ausdehnung der Unter¬
suchung entschuldigen und rechtfertigen.

I. Die mittelalterliche» Weltkarten.
Die älteste Karte, die uns erhalten, die berühmte Tabula

PeutingerianaZ ) etwa' aus dem Jahre 365 n. Ehr., verzichtet
völlig auf ein der Natur ähnliches Bild. Als Straßenkarte des
Römischen Reiches ist für sie das Gebiet der Nordsee von unter¬
geordneter Bedeutung, der Zeichner verwendet daher wenig Mühe
auf diese Landschaft. Als schematische Wellenlinie zieht sich die
Nordsecküste am Rande der Karte dahin, es ergießt sich kein Fluß
in sie bis auf den Rhein, der bis kurz vor der Mündung parallel
zur Küste fließt und so das Gebiet Germaniens zun, schmalen
Streifen einengt.

Ebensowenig zu berücksichtigen sind die Weltbilder des Mittel¬
alters. In der mönchischen Wissenschaft dringen die Anschauungen
der Bibel auch in das Gebiet der Kartographie ein. Die Erde,

' ) Reproduziert von Conrad Miller : Weltkarte des Castorins , genannt
die Peutinger 'sche Tafel . Ravensburg 1888.
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eine vom Okeanos umflossene Scheibe, wird in geometrischer Form
(Kreis) dargestellt mit Jerusalem im Schwerpunkt. Die Karten müssen
naturgemäß Randgebiete beträchtlich verzerren, also gerade das
Gebiet der Nordsee als am Saum der Lekumcne gelegen. Die
Klasse der Karten, wo das Erdbild als innerhalb eines 0 er¬
scheint,̂ können bei ihren geringen Ortsnamen und ihrer Zeichnung,
die auf Naturwahrheit keine Rücksicht nimmt, überhaupt aus-
geschaltet werden. Genau lokalisieren können wir unser Gebiet
zum erstenmal auf der Mappamuudi des Heinrich von
Mainz vom Jahre 1110, der zwischen zwei Flüssen, die als
Rhein tind Elbe zu deuten sind, den Namen Fresones einzeichnet.
Die Küste zeigt zwischen diesen Flüssen eine ausfallende Bucht,
von der unten die Rede sein wird. Durch den nahen Rand der
Karte ist Lritannia in8ula, llibornia und oroackob in unmittelbare
Nachbarschaft unseres Gebietes gerückt.

Die berühmte Karte des Richard de Haldingham
zwischen 1276 u. 1283 (Hereford- Karte nach dem Aufbewahrungs¬
ort in England benannt°) zeigt auffallende Verwandtschaft, wie
überall, so auch in der Nordsceküste mit der besprochenen Karte.
(Siehe AbbildungI.) Zwischen Elbe und Rhein erscheinen zwei
Flüsse, die rvisars. (Weser) und der kluvirw 6mi8!t (Ems) und
zwischen beiden derselbe Busen wie bei Heinrich, sodaß wir wohl
berechtigt sind, dieses Bild nicht als zufällige Ausschmückung sondern
als bewußte Darstellung eines Busens anzusprcchen. (Der Jade-
buscn ist 1219 durch die Marcellusflut eingebrochen.)

In einer nach Fertigstellung vorliegender Skizze erschienenen
Arbeit von Eduard Moritz: Die Entwicklung des Kartenbildes der
Nord- und Ostseeländer bis auf Gerhard Merkator, Jng.-Diss.
Halle 1908 wird auf p. 5 undp. 8 dieser Bucht Erwähnung
getan und als „eine unklare Vorstellung der Südersee" bezeichnet.
Läßt sich naturgemäß bei diesen rohen Kartenbildcrn weder das

' ) Vergleiche Conrad Miller: Die ältesten Weltkarten, Stuttgart 1895
bis 1897, Bd. III , p. 116 ff. und A. E. Nordenskiöld, Facsimile AtlaS, Stock¬
holm 1889, p. 38.

' ) Miller, I. 0. Bd. II. Tafel 13, Bd. III , p. 21- 29 u. Tafel 2.
Miller I. 0. Bd. IV.

Jahrb . f. LIdenb Gcsch. Bd. XVII . 7
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eine noch das andere bei der Unkenntnis aller Lageverhältnisse
bestimmt beweisen, so liegt doch m. E. kein Grund vor, Fehler
anzunehmen, wenn die Darstellung sich ungezwungen erklären läßt.
Eine Bucht zwischen Ems und Weser aber hat zu damaliger Zeit
sicher existiert.

Ein Umstand macht uns Oldenburgern die Karte interessant.
Es findet sich an der amsra die Stadt „Oldelingburgh " ver¬
zeichnet. Diese Stadt wird von Miller I. o. p. 17 einfach als
Oldenburg gedeutet. Nun findet sich aber folgendes merkwürdige
Bild. Gehen wir die Weser aufwärts, so erscheint am westlichen,
also falschen, Ufer „Brema", dann am östlichen, Bremen noch
gegenüber, „Fardiu" (Verden), dann am östlichen„Camder" (von
Miller als Campen gedeutet, ein Ort, der mir in dieser Gegend
nicht bekannt ist. Moritz I. o. p. 10 schreibt fälschlich„Cander"
und deutet es dementsprechend als Gandersheim mit Fragezeichen):
es folgt am selben Ufer „Oldelingburgh ", darauf der Name
„kl. vrwariM, nördlich„Turiugia" und „Alberstad" (Halbcrstadt) an
der Weser liegend. Links der Weser steht in der Höhe von
Oldenburg ,,Im8on88 gui intor 8axon68 äoputautni'', rechts
steht „Usrmania inferior, beo S8t Laxonis". Dann folgt die
Elbe an der noch nördlicher als Bremen „Magaddesburg" liegt.
Damit sind auch alle Städte Germaniens erschöpft. Die Lage
erscheint wirr und ist uns ein Zeichen der Unkenntnis der genauen
Lageverhältnisse. Es werden vom Autor nur die ihm aufstoßenden
Namen registriert. Daher braucht uns die verzeichnete Lage Olden¬
burgs kein Beweis zu sein, daß unser Oldenburg etwa nicht gemeint
sein könnte, ist doch die Lage ungefähr richtig gewählt. Wir hätten
dann die denkwürdige Tatsache, daß auf einer der allerältesten
Karten unsere kleine Stadt neben wenigen anderen, viel bedeuten¬
deren, der Ehre, verzeichnet zu werden, gewürdigt ist. Als Stadt¬
bild ist ein Festungsturm gezeichnet in einer auch sonst auf der
Karte auftretendcn üblichen Form.

Wegeilen können wir über eine andere Zahl von Mönchs¬
karten— von denen nur einige an der geraden, von keinem Fluß
unterbrochenen Küste des den Erdkreis umströmenden Ozeans das
Volk der Friesen aufweisen, wie Beatus (Karte von St . Sever
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ca. 1050), ' ) wie Ranulf Higden (14 . Jahrhundert),2) wie
das Straßburger Weltkärtchen in I -Fvrin-') — um diesen Karten-
typus mit der berühmten Epsdorfer Karte (etwa 1270) )̂ zu
beschließen. Diese große Weltkarte in Radform ist leider an unserem
Gebiet sehr schadhaft, doch läßt sich folgendes erkennen. Das
Rheindclta schiebt sich nah an die Wesermündung, in die sich auch
die Ems ergießt. In dem Flusse selbst noch finden wir den
Landschaftsnamen Frcsia. An der Wesermündung liegt Brcma.
etwas stromaufwärts Ncrda, am Zusammenfluß von Weser und
Eins aber Padclborne (Paderborn). Also auch hier wird nicht
ach die topographische Lage der Objekte Rücksicht genommen, sondern
das Wichtige einfach ohne genügende Lokalisierung registriert.

II. Die italienischen Portulankarten.
Während die Wissenschaft sich im Mittelalter mit diesen

Bildern begnügte, konnten sie den Seemann für seine Fahrten, den
Handelsmann auf seinen Reisen nicht befriedigen. Es sind daher
Seeleute und durch sie seefahrende Nationen, die die Pflege der
Kartographie übernahmen. Im Mittelalter haben vornehmlich die
Italiener im Süden, die Hansa im Norden den Handel beherrscht.
Während aber die italienischen Republiken ihren Handel vornehmlich
in einem engen Meere mit hohen  Gestaden betrieben, in denen
man fast überall die Ufer erkennen kann, die nicht gestört werden
durch den täglichen Wechsel von Ebbe und Flut, mußten die See¬
leute der Hansa an den doch immerhin flachen  Ufern der Ostsee
und in dem Wattenmeer der Nordsee mit seinen hohen Gezeiten
segeln- Unschwer also konnten die Italiener auf dem Meere sich
zurechtfinden, nach der Küste stets bestimmten sie ihren Aufent¬
haltsort. Diese Leichtigkeit des Orientierens mag die merwürdige
Tatsache erzeugt haben, daß die Italiener sich prächtige Karten
ihres Gebietes nach Entfernungs- und Richtungsangaben zeichneten,

-Hilter I. I.
' ) Miller I. o. II , 14, 15. Diese Karte soll die Kopie einer Karte aus

dein Entstehungsjahr der Handschrift 776 fein.
' ) Miller I. o. III , 118.

Miller I. o. V.
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während die Nordländer, die doch eines orientierenden Mittels viel
mehr bedurft hätten, Karten überhaupt nicht kannten. Es wurden
„im Kartcnentwerfcn die Italiener die Lehrmeister der Portugiesen
und neben diesen traten bald auch die Baske» als geschickte See¬
leute und Kartographen hervor. Erst gegen Mitte des 16  Jahr¬
hunderts fand die nautische Kartographie in Frankreich Eingang,
nach England und Deutschland kam sie in der Zeit der großen
Entdeckungen überhaupt nicht". Und so sehen wir denn auch
die atlantische Küste znm erstenmal von Italienern in ihrer
typischen Kartenform(Pvrtulankarten ) dargestellt. Da aber der
italienische Handel sich mehr oder weniger auf den Verkehr mit
der Wclthandclstadt Brügge, mit London und später mit Ant¬
werpen beschänkte, r) so sehen wir eine Küstenanfnahme(wenn dies
Wort schon für diese Karten erlaubt ist) nur von Gibraltar bis
Brügge und Südcngland reichen. Werden nördlichere Gebiete dar-
gestcllt, so herrscht die Phantasie; cs werden nur die bekannten
Plätze registriert ohne Rücksicht auf die genaue gegenseitige Lage.
Also können wir aus den italienischen Karten nicht die Gestalt
unserer Küste nachprüfen, wohl aber die wichtigsten bekannten
Plätze herauslesen.

Diese uns erhaltenen Karten zeigen unter sich eine große
Ähnlichkeit, ja die Ähnlichkeit geht so weit, die Küstenformen, die
Bezeichnung der Küstenpunkte ist für Jahrhunderte so gleichlautend,
daß Nordenskiöld  sogar einen Normal-Portulan als Original
sämtlichen Karten unterlege» wollte. Diese Gleichförmigkeit erleidet
nur eine Ausnahme, wenn Abschreiber sich bei den sehr beliebten
Abkürzungen versehen, wenn eine größere Karte in kleinerem Format
gezeichnet wurde, dann Namen verlor, sodaß diese bei einer Wieder¬
kopie in vielleicht größerem Maßstabe verschwunden bleiben. Die
Gleichförmigkeit reicht von Süden etwa gerade bis zu unserem
Gebiet, hier aber setzt mit der Unkenntnis die Phantasie ein, hier
kommen nur spärliche Nachrichten von den entlegenen Gebieten,

' ) Sophus Rüge : Die Entwicklung der Kartographie von Amerika
biS 1570 . Pctennann 's Mitteilungen , Ergänzungshest 106 . 1892 , 2.

' ) Vergleiche Theobald Fischer : Sammlung mittelalterlicher Welt - und-
Seekarten . Venedig 1886 , p. 39.
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die bald ausgenommen werden, bald verschwinden. Während für
östlichere und nördlichere Gebiete größere Abweichungen auftreten,
— diese Gebiete finden nur selten, meistens nur in Weltkarten,
Darstellung— kann man bis zur Nordspitzc Dänemarks etwa nur
zwei getrennte Auffassungen der älteren Zeit unterscheiden.

Als erste Auffassung möchte ich die der älteren Zeichner den
etwas jüngeren gegcnüberstellcu. In der ältesten datierten Karte
der Italiener, in dem Seeatlas des Petrus Vcsconte 1318 )̂
finden wir die iuselreiche Küste in der Nähe des Rheins (ein Fluß,
der durch die Anzeichnung von „Collogna" als solcher charakterisiert
jst) direkt nach Norden umbiegen,*) um als gerade Linie weit
nördlich von „danesmarc* zn enden, in der sich nur drei kleine
Einbuchtungen abheben. Von den 6 eingezeichncten Namen kann
uns nur das doppelt auftretende„ollanda" interessieren. Schwer
zu erkennen ist nach der Reproduktion die verwandte Karte des
Perrinus Vesconte vom Jahre 1327, auf der aber ebenso wie
uuf der des Angelina Dulcert 1339 die einförmige Küstenstrecke
durch einen eingezeichneten Fluß unterbrochen ist (siehe Abbildung II>.
Vor diesem Fluß, der als Elbe zu deuten ist, findet sich auf letzterer
die Müuduiigsinsel„vanxeroxa ". Diese Insel tritt auf fast allen
folgenden italienischen Karten auf. Da sie aber direkt vor der
Elbe gezeichnet wird, so rückt der zur Insel gehörige Name bis-
ivcilen an das Nordufer derselben(vergl. z. B. Conte Cala-
puda  1552 ) zuerst noch zur Insel gehörig, aber auch, von den
Äbzeichnern nicht verstanden, selbständig weit nach Norden, sodaß
^ einem Stüdtenamen gleich scheint (vergl. Conte Freducci
2497). Zugleich muß sich unsere Insel die merkwürdigsten Namens-
eutstellungen gefallen lassen: „rusuAi-oAn" Atlas Catalan  1375;
uandaroxa" Anonym 1384 (Pinelli -Walkenaer ) ; „ukMAsroxa"

Luxorischer  Atlas (XIV. Jahrh.); „umnn̂ oxs" Andrea Bianco

9 A. E . Nordenskiöld : Periplus . Stockholm 1897 ; in diesem Werke
sind alle genannten Porlulankartm reproduziert , wenn etwas anderes nicht aus¬
drücklich erwähnt ist.

' ) Vergl . H. Wuttke : Zur Geschichte der Erdkunde im Mittelaller . Die
Aalten der seefahrenden Völker SüdeuropaS . Dresden 1871 , p. 28.
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1436 ; „vaugarorm" Bartol . Pareto 1455 ; »uman ŝrosa"
Vincentius Demetrius 1593.

Das Auftaucheu des Namens als zu einer Insel vor der

Elbe liegend gehörig , ohne genaue Kenntnis der Lage nsw . zeigt
uns , daß die Italiener im Handelsverkehr mit den Hanseaten in

Brügge und Antwerpen die Wichtigkeit dieser letzten Friesischen
Insel sür die Schiffahrt , besonders aber für die Elbschiffahrt,

(vergl . Sello I . o.) erfuhren , ohne daß sie selbst die Schiffahrt in
diesen Gewässern ausübten . °)

Die zweite Auffassung der Italiener ist eigentlich nur eine
Erweiterung der ersten . Nach der Nordnordost verlaufenden Küste

Belgiens finden wir wieder hinter der Rheinmündung die Küste

scharf nach Norden umbiegen , jetzt aber ist diese Küstenlinie verziert
durch große Einbuchtungen , unter deren einer man den Zuider-
Sec erkennen mag . Vielgestaltiger aber wird die Küste erst nach der

Einmündung der Elbe . Es greift hier das uguu ult « (nach Fischer

das Wattenmeer an der Hever -Mündung ) als großer Busen in die

Landschaft krixia , weiter nördlich ein Busen bei , ,rips8 ^ (Ripen)
ein . Diese Darstellung beginnt mit dem mediceischcn Portulan
1351 und wiederholt sich bei fast allen Portulanen mit atlantischer
Darstellung von 1400 an : Catalanischer Atlas 1375 ; Bar-

tolomeo Pareto 1455 ; °) Bcnincasa 1467 ; Freducci 1497;
Georgio Ealapoda 1552 , vergl . auch Domino Oliv es 1568.

Bei allen Karten tritt der Name „ Ismbs ^ auf , der zuweilen in

„Isulis , lonbo , Isullie , IsuIIioll , Ilsulis " verstümmelt wird . Fischer,

l . o. p . 48 erklärt ihn als Flußname » Elbe " und so finden wir

dies durch die Schreibweise im katalanischen und mediceischen

Atlas scheinbar bestätigt . Dann aber ergibt bei den Italienern die

Konrad Kretschmer : Die Entdeckung Anierika 's in ihrer Bedeutung

sür die Geschichte des Weltbildes , Berlin 1892 7 . V.

' ) Bei einem der Verfasser finden wir noch eine sür uns Oldenburger

interessante Einzeichnung . Angelina Dulcert 1339 zeichnet nämlich an die

engste Stelle der dänischen Halbinsel an das Gestade der Ostsee das , ,o »8to

gowrp " ein , das Schloß , welches nach Fischer I . o . auch noch aus der Seekarte

.der Pizigani an der Greirze Dänemarks auftritt.

') KretschmarI. e.
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Namensanordnung wieder den Beweis , das; sic selbst die Gegend
nie besucht haben , sondern die Kenntnis nur durch mündliche Über¬
lieferung gewonnen haben können. Bergleichen wir z. B . die
Namensanordnung von Norden nach Süden bei:

Benincasa 1467 Fredncci 1497 Ealapoda 1552 modern.
Dnoia tlumn tlasia Dänemark

isols suusts isols snnts x« sants Sylt t)
ripis ripis — Ripen

krixia krixiu kkrixin Friesland
lsullis Isullisb Ilsnlis Elbe

vrmALrossa iisiiAsrosL nangaro ^a Wangerooge
Ein Fluß Ein Flnß durch Städte,

als Elbe gekennzeichnet
Ein Flnß Elbe

olluiräu — ollunclu Holland.

Diese Zusammenstellung zeigt uns einerseits die Verquickung
der Namen , wie das doppelte Auftreten der Elbe mit Wangerooge
nördlich des Flusses , andererseits aber die Konstanz der Bilder
über ein Jahrhundert , eine Zeit , die leicht nach oben hin aus-

ziidchncn ist (vergl . Angelino Tulcert 1339 Abb . II ).
Endlich seien bei der von den Italienern abhängigen nautischen

Kartographie dcr Mittelländer noch einige Karten namhaft gemacht,

0 Isols saats ist entstanden ans dein Namen insula 808 , lvie er schon

bei Dulcert  1339 und vielen alteren auftritt . Er ist nach Fischer l . o . p . 49

als Sylt zn deuten (vergl . Faksimile Atlas p . 54 ) , ist aber von den Italienern

mißverstanden und vielleicht unter Einwirkungen von Nachrichten über Helgoland

( »Heylich laut " Caerte van der See  1566 ) in,,isols Santo '* umgewandelt.
Ganz eigenartig sind die Deutungen von Moritz I. e . p . 31 — 35 , der gegen

Ajscher 's Ansicht , agua alle sei die Hevcr - Mündung , polemisiert . Er stellt viel¬
mehr sgna nlis und iisuiiv als identische Begriffe hin , trotzdem sie aus säst

allen Karlen doppelt austrclen , und deutet es als das Flie am Eingang der

Siiderscc . Er stützt diese Annahme auf die geringe Bedeutung dcr von Fischer

angenommenen Hever - Mündung . Sollte wirklich eine derartige Bedeutungs¬

losigkeit zu erweisen sein , so kann inan trotzdem in dcr Deutung alter Namen
nicht so willkürlich verfahren , wie Moritz cS tut , vielmehr muß in erster Linie

die geographische Lage der Objekte , wenn auch nicht streng , so doch annähernd

gewahrt bleiben . Moritz erhält aber bei seinen Deutungen folgenden Rösselsprung
von Norden nach Süden : Dänemark , Riepen , Helgoland , das Flie , Friesland,

das Flie , Wangerooge , Elbe , Holland , Marsdiep.
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in denen unser Gebiet dein allgemeinen Typus nicht entspricht.

Während der Portulan des Pinclli - Walkenaer 1384 und der
Luporo ' schc ( XIV . Jahrh .) nur geringe Abweichungen zeigt , ist

völlig verschieden der Portulan in Upsala ( XV . Jahrh .), ferner die
Darstellung auf der berühmten ältesten Karte von Amerika des

Juan de la Cosa 1500 , der Hamy ' sche Portulan und der des
Diego Ribero  1529 . Mit dem letzteren sind wir schon in die

Weltkarten eiugetrctcn , die besonders die neuen Entdeckungen bringen
sollten . Es ist bei ihnen naturgemäß unser Gebiet so klein aus¬

gefallen , daß weitgehende Folgerungen unmöglich sind.

So ist aus allen Übersichtskarten der Mittelmeervvlker das

Gebiet unserer Küste zwar in nur geringem Maßstab dargestellt.
Tie Bedeutung aber der Karten für die Handesgeschichte , zumal

bei dem völligen Fehlen ähnlicher Dokumente für die deutsche Hansa,
daneben das hohe Alter der Karten , da sie teilweise in Zeiten

fallen , zu denen Bilder ähnlicher Naturtreue von den Wissenschaftlern

nicht geschaffen wurden , rechtfertigt ein Eingehen auf diese Über¬

lieferungen.

III . Ptolemäus und die ältesten Karten Deutschlands,

a) Ptolemäus.
„Die Meisterschaft in der bildlichen Darstellung der Erd¬

oberfläche muß im 14 . und 15 . Jahrhundert den seefahrenden

Völkern des Mittelmeeres , vorzüglich den Italienern , in der ersten

Hälfte des 16 . Jahrhunderts ihren Schülern , den portugiesischen
und spanischen Lotsen zuerkannt werden . Um die Mitte des

16 . Jahrhunderts begann die Herrschaft der deutschen Karten¬

zeichner , die am Schlüsse jenes Jahrhunderts von den Nieder¬
ländern verdrängt wurden , deren Blüte das 17 . Jahrhundert
ausfüllt . " U

Gehen wir jetzt also über zur Betrachtung der Karten , die
von Deutschen hcrgestellt wurden , von Gelehrten , die Gebiete ihrer

engeren Heimat darstellen sollten , so müßte man sogleich einen ge-

' ) O . Peschel : Geschichte der Erdkunde bis aus Alexander von Humboldt

und Karl Ritter . Neu herausgegeben von Sophus Rüge . Berlin 1877 , p . 409.
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wattigen Aufschwung der Kartographie unserer Küste erwarten.
Dein ist nicht so. Wie bekannt , konnten die Gelehrten zur Zeit

der Reformation , aufgezogen in den mönchischen Anschauungen , sich
nicht sofort dnrchringen zur freien Naturerkenntnis . Die übergroße
Beschäftigung mit dem Altertum ließ alles Erkennen geoffenbart
sein , wie bei den Mönchen in der heiligen Schrift , so bei den Hu¬
manisten in den Werken der Griechen und Römer . So sehr nnn
die Wissenschaft des Altertums , besonders der Alexandriner , die

Anschauungen der Bibel und Kirchenväter übertraf , so sehr überwog
die Wissenschaft der Humanisten die der Mönche . Da aber die

deutsche Kartographie im Wiegenalter von den Humanisten gepflegt
wurde , so ist das geographische Werk Aa/ßv , aus dein die
Kenntnis der Erdoberfläche geschöpft wurde , die

des Claudius Ptolemäus (140 u . Chr .). Sein Werk

wird neu herausgegeben , zuerst „ och in Italien , ins Lateinische
übersetzt , und , was das Wichtigste , die Karten zu seinem Werke,
die uns in der Zeichnung des Agathodämon (um 500 n . Chr .)
überkommen sind , werden neu gezeichnet , gedruckt und dem Werke
beigefügt . Waren also bisher alle erwähnten Karten handschrift¬

liche Dokumente , so treten wir nunmehr in die Periode ein , wo
mit Hülfe der Vervielfältigung durch die Buchdrnckerkunst dem
veröffentlichten Werke eine weit größere Verbreitung gesichert war,
wo somit falsche, in vielen Exemplaren verbreitete Bilder schwerer

zu vertilgen waren.
Da wir es hier in den Werken nicht mit deutschen Landes¬

aufnahmen , sondern mit von Deutschen benutzter alexandrinischer
Gelehrsamkeit zu tun haben , so ist die Unkenntnis unserer Küste

m diesen Werken nicht zu verwundern . Die Karten des Ptolemäus

ähneln sich in allen Ausgaben, ^ sind auch in unserem Gebiete so

' ) In den verschiedenen Ausgaben des Ptolemäus kann man verwandte

Kreise festlegen (vergleiche Nordenskiölds kritische Tabelle im Facsimile -Atlas . Ich

füge in Klammern die von mir eingeiehenen Exemplare der Leipziger L . und
Göttinger G .- Universitäts - Bibliothck bei ) . Nach den alleinstehenden Weiten des

Hieronimus Mansredus und anderen , Bononiae 1462 <L . j und des Franc.
Berlinghieri , Fiorence 1462 ( 1480 ? G .) kann man die wichtigsten Veröffent¬

lichungen auf die Werke des A . Bücking (Romae 1507 L . u . Ol.) , des Nikolaus
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schematisch gehalten, daß geringe Abweichungen keine wesentliche
Rolle spielen. Es sind eben nur Übertragungen des Ptolemüus-
tcxtes, *) der für das Land der Chauci minorcs die Wesermündung
unter 55° 15' n. Br. (wahre Breite 53° 40') und 31° östl. Länge
von den glückseligen Inseln (26° 5' östl. Länge von Ferro), die
Emsmündung unter 55° (53° 30') nördl. Breite und 29° (24° 40')
östl. Länge einzcichnct, außerdem noch einige Städte angibt: Phleum
54° 45', 28° 45' ; Siatutanda 54° 20', 29° 20'; Tecelia 55°, 31°;
Fabiranum 55° 20', 31° 30'. Dementsprechend läuft auf den
Karten die Küste von der Ems- zur Wesermündung in genau öst¬
licher Richtung— die Ströme ergießen sich ohne Mündungstnchter
ins Meer —, um dann scharf nach Norden°) bis Nordost umzu¬
biegen. Im Occanus Germanicus liegen die Saxonum Insular,
bald vor der Elbemündung(Nomae 1507,°) Argcntinae 1513),
bald mitten im Ozean(Bononiae 1462, Basileae 1542, Vcnetiis
1562, Amsterodami 1605). Die italienischen Ausgaben zeichnen
sich durch feinen Kupferstich aus, während die älteren deutschen
in ungefügerem Holzschnitt hergestellt sind.

Nicht so sehr also die alten Karten des Ptolcmäus können
unser Interesse erregen, als vielmehr die Verbesserungsversuche, die
die Autoren an die antiken Überlieferungen zu legen wagten. Diese
nämlich schalteten, folgend dem Beispiel des Berlin ghieri , zwischen
den Karten des Ptolemäus sogenannte labulas mockeirmtz ein,
unter denen sich auch Darstellungen Germaniens (siehe unten)
befinden.

b) Der Etzlaub -Typus.
Durch die Ausgaben des Ptolcmäus, durch die hinzugefügten

ll'abulas mockernns wurde das durch die großen Entdeckungen ver-

Germanus (Tonis ) (Ulm 1482 G ., Ulm I486 L.), des Waldseemüller
(Argentinac 1513 L. u . G ., Argentorati 1520 , 1525 G.), des Sebastian
Münster (Basileae 1542 L., 1552 G.), des Gastaldi und Moletius (Vcnetiis
1562 L.), des Mercalor (Amstelrodami 1605 G .) und des Hieronymus Porro
zurücksühren.

0 eä . CaroluS Müllcrus , Parisiis 1883 , p. 248.
' ) Bergl . besonders Bononiae 1462 . Leipziger Univ .-Bibl.

Facsimile-Atlas I . V.
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breitete Interesse auf geographischem Gebiet wachgehalten . Konnten
die seefahrenden Völker ihren Eifer durch möglichst schnelles Ent¬
schleiern der großen Kontincntalmasscn betätigen , so .fiel Deutsch¬
land , dessen Schiffahrt an Bedeutung mit den atlantischen Völkern
nicht wetteifern konnte , die wissenschaftliche Verarbeitung des Ma¬
terials , das Ersinnen neuer Entwurfsartcn für die erweiterte Öku¬
mene , die Korrektur ptolemüischer Fehler zu . Es ist daher ver¬
ständlich , daß den Deutschen , deren Germanien in der Antike an
der Grenze der bekannten Welt lag , jetzt aber zur Pslegestätte der
wissenschaftlichen Erdkunde wurde , die überlieferten Karten des
Ptolemäus nicht genügten . Die ältesten Karten Deutschlands
haben wir also in dieser Zeit zu suchen.

Aber von den Haupttypcu , die man zu unterscheiden gelernt
hat , i) war keine der Darstellung unseres Gebietes besonders günstig.
Die eine Sorte der Karten nämlich , die die Handelswege im hei¬
ligen römischen Reich mit Meilenaugaben verzeichnet , sind in
Nürnberg von dem Sonneukompaßmacher Ehrhard Etzlaub (ff 1532)
entworfen ; sie rücken naturgemäß die Gegend von Nürnberg in
den Vordergrund , die deutsche Küste dagegen ist nur schematisch
dargestcllt . Jnsellos von Emden nach Bremen verlaufend , biegt sie
hier im rechten Winkel um , nur vor der Elbmündung durch drei
Inseln verziert . Der Küstenverlauf ähnelt also der Darstellung
des Ptolemäus . Die Wichtigkeit Bremens erhellt daraus , daß es
als Ausgangspunkt einer der wenigen im rohen Holzschnitt ver-
zeichneten Reiserouten dient , die über Minden , Güttingen , Erfurt,
Bamberg nach Nürnberg führt , um endlich in Rom zu endend)

Auf diese Darstcllungsweise gehen viele Karten des 15 . und
16 . Jahrhunderts zurück, so Waldseemüller 's Karte von Deutsch¬
land in seinen Ptolemäus -Ausgaben , so die Münster ' schen
Karten in seinen Ptolemäus -Ausgaben und den älteren Auflagen

') A. Wolkenhauer: Der Nürnberger Kartograph Ehrhard Etzlaub.
16. Deutscher Gcographen-Tag. Nürnberg 1906, p. 124—146.

Das ist der Rom-Weg von meiste» zu meisten mit puncten verzeichnet
von einer stat zu der anderen durch deutsche lannt 1492.

') Vergleiche die Reproduktion in L. Gallois. 'Oes Osoßraptras LIIs-
wrmcks cks la ksusiWanoo. Paris 1900, Tafel I.
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seiner Kosmographie . Die Darstellung Münsters )̂ ist im rohen

Holzschnitt ebenfalls für unser Gebiet nichtssagend , die des Wald¬

seemüllers im ersten modernen Atlas , wie Nordenskiöld ihn be¬

zeichnet , gibt die Küste in den Umrissen des Ptolcmäus , im Innern

aber finden wir südwestlich von Bremen in gerader Linie die Städte

Delmenhorst , Mildeshus (Wildcshausen ), Deuechte (Vechta ), Deuerde

(Vörden ?) und Oscnbruck (Osnabrück ) verzeichnet . Der Platz , wo

Oldenburg liegen mutzte , wird eingenommen von den Buchstaben

0 L U des Landschastsnamens Osimnriin mognu.

So werden in diesen Karten keine großen Unrichtigkeiten für

unser Gebiet verzeichnet , der Verlauf der Küste aber hält sich noch

sehr an die alte ptolemüische Darstellung , ist daher zu sehr

generalisiert.

e ) Der Cusa - Typus.

Der andere Typus der ältesten Karten von Deutschland geht

auf den Kardinal Nicolaus von Cu es (Oussrms ) s- 1464 zurück.

Zwar stammt die älteste uns erhaltene moderne Karte von Deutsch¬

land , das Münchener Exemplar seiner Karte (zwischen 1491 und

1529 ), ^ nicht direkt von ihm , trägt aber wohl als Kopie einer

größeren Karte des Verfassers mit Recht den Namen ihres geistigen

Urhebers . Die ältesten Ausgaben dieser Karte , )̂ als Kupferstiche

wohl jenseits der Alpen gestochen , sowie die Pubulu mockerna in

der Ptolemäus -Ausgabe Rom 1507 (auch ein Kupferstich ) ' ) sowie

die rohe Holzschnittkarte von Deutschland des Hartmann

' ) Ganz kürzlich ist es A . Wolkcnhauer gelungen , Karten des Seb . Münster

von 1525 in zivei Exemplaren anS Licht zu bringen . Er bietet sie in seiner Be¬

sprechung Globus XOIV Nr . 1 in vorzüglicher Reproduktion . Diese Karte ist

trotz des kleinen Maßstab viel inhaltsreicher als seine späteren Holzschnitlkarten,

sie gehört auch für unser Gebiet ganz zu » , „Typus Etzlaub " . Es werden die

Städte „Bremen , Delmanhorst , desecht , desord , ossenbrug und Emden " verzeichnet.

's A . Wolkenhauer : Die älteste Karle von Deutschland . Beilage zur all¬

gemeinen Zeitung . München 1905 . Nr . 222 u . 223.

's Vergl . Reproduktionen in der Arbeit Ruges : Ein Jubiläum deutscher

Kartographie . Globus Bd . 60 . 1891 , p . 1 — 5 und Periplus I . XXXV.

's Facsimile Atlas p . 25.
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Sch edel  von 1493 , die unverkennbar einem identischen Original

entstammen , lassen den Rhein in einer genau nord -südlichen Richtung

sich ins Meer ergießen : dadurch wird der Raum für die deutsche
Nordsceküste eingeengt . Die Ems , Weser und Elbe fließen in

eine » gemeinsamen Busen , dessen Raum fast ganz von einer großen
Insel ( Frisia mit der Stadt Dotrum s?) bei Cusa ) eingenommen

wird . Während Schedcl überhaupt auf Orte verzichtet , verzeichnet
Cusa nur Bremen , die labnln moäorna Bremen und Emden in

enger Nachbarschaft an beiden Ufern der Weser . Wenn auch
Cusa 's Karten etwas mehr vom Schema abweichen , Eusa selbst

auf Reisen in die Niederlande gekommen ist , so ist doch die Dar¬

stellung der Weser -Ems Mündung zu ungenau ausgefallen , um
auf die damalige Gestaltung Schlüsse ziehen zu lassen . Die Dar¬

stellung kann uns nur die Bedeutungslosigkeit des nordischen
Handels für die Süddeutschen beweisen.

Im allgemeinen verwandt sind mit dieser Darstellung die
spabulss novas der Italiener Gastaldi und Moletius  in ihren

Ptolemäus - Ausgaben von 1548 resp . 1562 , in unserem Küsten¬

gebiet aber sind erhebliche Abweichungen zu konstatieren . Während
Gastaldi 1548 nur die Stadt Bremen verzeichnet , gibt Moletius

genau dasselbe Bild in größerem Maßstab , ?) er verzeichnet mehrere
Städte und gibt den Flüssen Namen , sodaß wir mit seiner Hülfe

das Bild zu deuten vermögen l siehe Abb . III ). Es ergießt sich in einen
von einer großen Insel ausgefüllten Busen (Zuidcr -See ?) ein Seiten¬

arm des Rheins , Jsel fl . , gleichzeitig mit der Ems und der Dime !,

an der Hameln , Marburg und Cloppenburg liegt . Die Weser mündet

östlich des Busens , an ihr liegt rechts Bremen , links an der

Mündung Altenborgo.  Die drei friesischen Inseln des Ptolc-

mäus sind hier an die Wesermündung gerückt und tragen die Namen
Texcl , Vlienland und Ameland . Es ergibt sich also für Olden-

') Guntram Schultheis : Da « Geographische in Hartmaun Schedel«
I îbsr edrovienrum 1463 . Globus Bd . 65 . 1894 , p. 6.

*) A. Wolkcnhauer I. c. nennt diese Karten als zum Cusa - Typus L
gehörig.

' ) Es ist also der bei Carlshafen in die Weser mündende Fluh hier
selbständig zwischen Ems und Weser cüigeschobcn.
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bürg folgende merkwürdige Lage: es ist an dein Meeresarm ver¬
zeichnet zwischen Texcl nnd dem Festland und zwar hart an der
Mündung der Weser, die sich in diese Straße ergießt. Diese
Summe von Fehlern wird besonders durch die direkt nord-südliche
Richtung des Rheines verursacht, wodurch unser Küstengebiet in-
einandergeschobcn wurde.

Der Aufschwung der Kartographie unter den Humanisten war
also im Anfang der Darstellung unseres Gebietes wenig günstig.

6) Mcrkator und der Zeelen -Gastaldi -Typus.
Mit der Mitte des 16. Jahrhunderts treten wir in eine

Periode ein, wo überall eine rege Arbeit im Entwerfen von Spezial¬
karten sich entwickelt, angeregt durch die labulrw rnoäeruao. Eine
der bedeutendsten Quellen ist das Autorenverzeichnis des Ortelius
ls. unten), der schon 1570 im ganzen 100 Verfasser von Karten,
zu denen allerdings auch Übersichtskarten gehören, aufzählt. Ohne
diese Spezialkarten wäre der gewaltige Aufschwung der Kartographie
unerklärlich, wie er durch Merkator  dokumentiert wird, dessen
Bedeutung sowohl in der mathematischen Erfassung kartographischer
Probleme, als in der Treue der Einzeldarstellung beruht.

Für die nördlichen Gebiete scheint, die für unsere Frage be¬
sonders wichtige Europakarte des Mcrkator 1554, si sich in enger
Weise einer Quelle anznlehncn, die auch auf zwei eng ver¬
wandten Karten benutzt wurde, auf der 8sptsntric>ärllium râ ioaum
(issoriptio, Venedig 1558 )̂ und der Karte des Joannes Fran¬
cis cus Eamocius  der Ost- und Nordsee, Venedig 1562.*) Aber
gerade in unserem Gebiet beginnt eine starke Abweichung, die die

' ) Drei Karten von Gerhard Merkator, herausgegebcn von der Gesell¬
schaft für Erdkunde. Berlin 1891.

2) Pcrrplus p. 94 b.
-) Periplus I . XXXVI.

Faksimile Atlas p. 45. Dieser vorzügliche Kupferstich ist in dem von
Nordensliöld, Faksimile Atlas p. 118, bekannt gegebenen Atlas des Lafreri
enihalleii. Wichtig für unsere Fragen würde wahrscheinlich nach der Güte der
anderen Stiche die mir unbekannte, dort erwähnte Karte sein: krisias sntiguis-
simas trsn8 ktbeouin krovine. et säsLesntium rsZionum novissiina st sxaota
ässoriptio. Venetiis. Io . krunvisoi Osniotü kormis sä signum kirumiäis 1566.
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gute Bekanntschaft des Merkator mit deutschen Gebieten zeigt.
Dadurch soll die Wichtigkeit der beiden anderen Karten für die

Auffassung unserer heimatlichen Küste nicht geschmälert werden.
Denn diese beiden Darstellungen geben uns in diesem Punkte , auch

wenn sie zwei Jahre später erschienen sind , wohl die ursprüngliche

Fassung der Karte , die von Merkator korrigiert wurde , ff So finden
mir denn auf ihnen Ortsangaben , die zum erstenmalc nicht nur die

großen Städte berücksichtigen (siehe Abb . IV ). Wir finden zum crsten-
male eine bewußte Darstellung des Jadebusens . Wir finden auch

die Stadt Oldenburg , jetzt ohne Zweifel als unsere Stadt zu deuten,

verzeichnet . Und doch wieder neben der SpczialkenntniS eine

staunenswerte Uiikciintiiis der gegenseitigen Lagcnverhältnisse . Die
Küste stößt unter einem stumpfen Winkel , das Land in sich schließend,

zwischen Ems und Elbe zusammen , dessen Scheitel eingenommen
wird durch den Einbruch des Jadcbusens und des großen , nord¬

südlichen Wescrästuariums . Oldenburg , ein schematisches Stadtbild
mit zivci dicken Türmen , liegt unmittelbar an einer kleinen Bucht

zwischen Weser und Jadebusen , und rückt so nördlich von Lang¬
warden und Blexen , das nahe bei Bremen liegt . Dies letztere

ist links der Weser verzeichnet . Am Jadebuscnff selbst liegt an
einem östlichen Zipfel Jabork (Jaderberg ) , nachbarlich von Olden¬

burg , nördlich von beiden hart am Meer der Ort „ Nicßen " .
Neben Wangerooge findet sich die Insel Oldcooch (Ole voch ),

durch die Harle getrennt . Außerdem sind verzeichnet : Jever

(GcucrdZ ), Ovelgönne , Delmenhorst , Wildcshauscn , Cloppenburg,
Esens , Aurich , Emden , direkt an der Emsmündung , Stickhauscn und

Apen an einem Nebenfluß der Ems , an der Küste liegt „ Dornem " .

ff Ter Liebenswürdigkeit des Henri vr . August Wolkenhauer , Güttingen,
verdanke ich die Einsicht in eine stattliche Reihe von Photographien älterer Karten
Deutschlands , deren Veröffentlichung bald erwartet werden darf . Aus diejen,

sowie aus seinen Mitteilungen geht hervor , das; inan diese hier erwähnten Karten
j,r den Gebieten Deutschlands nur als Kopien eines dritten Typus von Karten

(Zeelen - Gastaldi -Typus ) ansehen darf , deren älteste von Zeelcn 1560 und von
Gastaldi 1553 resp . 1564 in unserem Gebiet jedenfalls als mit dm beschriebenen
völlig ähnlich bezeichnen darf ; es werden durch diese Karten meine kurzen Aus-

sühruugen bestätigt.
ff In der Karte des Zcelen erscheint der Busen als schmaler Fürst.
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Leider ist auf der berühmten Merkator -Karte von Europa
1554 das Wcsermündungsgebiet sehr schadhaft erhalten, sodaß
(nach der Reproduktion) nicht alle Namen zu entziffern sind. Und
doch kann man von einem Fortschritt reden. Bremen erscheint
wieder am richtigen Platze; Oldenburg liegt am Knie der Hunte,
die hier zum ersten Riale auftritt. Flußaufwärts liegt Wildeshauscn;
hier fließt die Hunte aus Nebenflüssen zusammen, an denen je
„Kloppenborch", „WasrcnouJ?), „Deuecht"(Vechta) und„Erkenkerch"
liegen. Während der Dollart eine auffallend richtige Gestalt an¬
genommen hat, ist der Jadebusen völlig verschwunden. Vielmehr
ergießt sich die Weser in N.-N.-W.-Richtung in großem Mündungs-
trichter ins Meer. Das Mcrkator'schc Bild, sowie die eben ge¬
nannten, zeichnet eine relativ genaue Angabe sämtlicher friesischer
Inseln aus, wie sic dann auch in andere Werke eindringen.
(vergl. Diego Homen 1569). ff

Die Treue der Darstellung bei Merkator, die sich, wenn auch
in kleinerem Maßstab, bei seiner berühmten Weltkarte nova st auota
orbw tsrras cio8oriptio sä usum navî sntium omonäats ao-
oommoclata Duisburg 1569 wiederffndet. die Treue, mit der die
Inseln verzeichnet werden, die Lage der Ortschaften zu einander,
wenn auch die Hydrographie der kleinen Flüsse falsch ist, die Richtungs¬
änderung der Weser nördlich Bremen, die Genauigkeit aller dieser
Einzelheiten lassen wundernehmen, daß Merkator den Jadebusen
nicht gekannt hat. Es werden also Spezialkarten dieses Gebietes
zu diesen Zeiten noch nicht existiert haben.

v) Ortelius und andere Übersichtskarten.
Um so mehr zu bewundern ist die Darstellung bei Ortelius,

dessen Deutschlandskarte aus dem1'Iwrrtrum orbw (1570 fgd.) wir
vorweg nehmen wollen. Es berechtigt uns hierzu der Umstand,
daß zwar viele Einzelkarten in diesem ersten modernen Atlas zu¬
sammengestellt sind, daß aber ein einheitliches Werk von dem eifrigen
Sammler nicht erzielt wurde, sodaß die Übersichtskarten nur Zu-
sammenzcichnungen der Spezialkarten wären. Vielmehr finden wir

' ) ksriplu8 I . XXVIII.
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die verschiedensten Anschauungen in diesem Werke selbständig und

oft sich widersprechend vertreten . Außerdem fehlt in dem l'boutruin

von 1570 gerade eine Spezialkarte der Wesermündung und der

angrenzenden Gebiete.

Die Darstellung des Ortelius stützt sich in unserem Gebiet

aus eine wenig bekannte Karte des Tileinann Stella,  oder hat

mit ihr eine gleiche Quelle benutzt ; sie stimmen in Küstenverlauf

und Namengebung überein . Es ist hier Vorzügliches geleistet (siehe Ab¬

bildung V). Nicht nur ist der Verlauf der Flüsse , Weser mit Hunte und

der Ems , richtig getroffen , sondern auch die Lage der Ortschaften und

der Küstenverlauf . Ter Jadebusen ist als solcher deutlich zu er¬

kennen , ja man mochte geneigt sein , den östlichen Fortsatz bei Orte-

lius als die Ausbuchtung des Hodens anzufehen , wenn auch der

kleine Maßnab weitgehende Schlüsse verbietet . Daß die Vernichtungs-

arbeit des Meeres dem Verfasser des Originals bekannt gewesen

ist , möchte ich daraus schließen , daß bei Tileinann Stella vor der

Wesermündung mitten ins Meer (etwa in der Lage von Mcllum)

ei» Städtezeichen sich findet mit dem Namen Butjadingen . Bei

Ortelius fehlt dieser Name.

Der Einfluß dieser Übersichtskarte ist sofort zu konstatieren.

So ist in dem prächtigen kleinen Atlas Iboutri orbi8 Ivrraruiu

Lnobirielion , inluorum tabolis por Lllilippum Oallaoum sxapa-

tum . Lmtrvorpias 1585 die Generalkarte von Deutschland in

diesem Gebiet ein einfacher Nachstich . Sie unterscheidet sich nur

durch Fortlassung einiger Namen und die Entstellung Jevers in

„Teuer " . — Dagegen tritt in dem Lpsoulum orbis tsrrarum des

1) 6 lloclo 1593 in der Germania -Karte ein völlig neuer Typus

auf , der sich nur als eine verkleinerte , wenn auch verzerrte Nach¬

zeichnung der Lsxonuin regio von Christianus Schrotenius

offenbart , auf die wir unten zurückkommen . Es zeigt sich , daß die

im Kartenwerk dcs Ortelius gezeigte Unabhüngkeit der Einzelblätter

nicht ohne weiteres auf alle Kartenwerke der Zeit übertragen

werden darf.

Dast die Blätter dcs Lbsstrurn orbis nicht in Abhängigkeit von ein¬

ander stehen , zeigt uns die Karte Dänemarks . In dein weiten Trichter der

Wesermündnng ist das schöne Bild der Dcutschlandkarte nicht wiederznerkennen.
Iahrb . f. Lldcnb . Gcsch. Bd. XVU . 8
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Zum Schlüsse des Abschnittes sei noch eine interessante Dar¬
stellung erwähnt, die zwar bedeutend älter als die vorhergehenden
ist, aus der unser Gebiet auch nur zufälligerweise noch dargestellt
wird, die Xarta murina des Ol aus Magnus vom Jahre 1539,
die aber gerade das zusammenfaßt, was der damaligen Zeit wichtig
an unserer Landschaft war. Sie gibt, wie bei der alten Darstellung
nicht anders zu erwarten, die Küste in regelloser Wellenlinie. Bremen
und Emden an der Weser und Ems, ferner Delmenhorst und Dvls-
hvscn(Wildcshauscn) werden verzeichnet. Dazwischen aber wird
in krisia Oriantalis ein Pferd eingezeichnet als Zeichen, daß die
Bedeutung der Gegend in der Landwirtschaft und der Pferdezucht
liegt. An der Küste liegt, zwar fälschlicherweise auf einem Vor¬
sprung des Festlandes, die weit sichtbare Kirche von „Bangero",
das wichtige Seezeichen unserer Gegend.')

Überblicken wir das behandelte Zeitalter, die Periode der
Übersichtskarten, wie man sie nennen könnte, so ist zwar ein stän¬
diger Fortschritt zu konstatieren, ein befriedigendes Bild aber wurde
erst am Ende dieser Zeit mit Tilemann Stella und Ortelius
erreicht. Wir haben ständig das Sprunghafte der Entwicklung vor
Augen gehabt, das uns ein Charakteristikum für die Darstellung
einer Welt- und verkehrsfernen Landschaft war. Tie Küstcnbewohner
waren Landleute oder Fischer, aber keine Handelsleute. Sie hatten
mit dem Festhalten ihres Grund und Bodens genug zu tun. Wie
sie sich selbst somit wenig an den großen Ereignissen der Geschichte
beteiligten, blieben sie und ihr Land dem übrigen Deutschland und
Europa ziemlich unbekannt. Von dieser Unkenntnis geben uns

' ) Die Karte ist reproduziert von Brenner im Drittel der Originalgröße
in Christiania Videnskabs -Selskabs Forhandlinger 1886 Nr . 15 mit deutschem
Text , ferner eine Kopie aus dem Jahre 1572 bei Nordcnskiöld Faksimile Atlas p. 59.
Die Legende der ersten Karte enthält unter La die kurze Notiz : . . . oontiust
antiguum rsgnum k'risis , in guo sont sximis sgui . . . Die Bedeutung der
Bremer Schiffahrt erhellt daraus , daß von den wenigen Schiffen der seefahrenden
Völker (Schweden , ..Gothi ", Norwegen , Dänen , Engländer , Schotten , Hamburg,
Lübeck, Danzigs eins den Namen Bremen trägt . Vergleiche auch Brenner:
Olaus Magnus und seine Karte des Nordens . Laorsicilt Lktrvl ak llistorislc
Liässkrik . 2 Raekkc 5 Bind . 1886.
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Zeugnis die besprochenen Karten , für sie sind auch charakteristisch
die wenigen Stellen , die sich in alten Kosmographien finden.

IV . Tic Kosmographien.

Die Kosmographien sind für das 16 . und 17 . Jahrhundert
überaus wichtige geographische Quellen . In ihnen werden die

Länder der Reihe nach besprochen . Sie erscheinen der damaligen

Zeit fast noch wichtiger als die Darstellung auf Karten , sodaß diese
oft nur als Beiwerk dem Text augehcftct iverdcn . Jedenfalls wurde

selten ein Atlas ohne erläuternden kosmographischcn Text hcraus-

gegeben . Mit der neu erwachenden Vaterlandsliebe entstanden diese

Werke in reicher Anzahl im 16 . Jahrhundert . Doch die ganze
Behandlungsweise der Gebiete ist nicht etwa das . was man heute

mit dein Namen Topographie bezeichnen würde , die humanistische

Gelehrsamkeit freute sich vielmehr daran , im einzelnen nachzuweiseu.
wann und wo eine Landschaft bei den alten Schriftstellern h er¬

wähnt wird , gehen aber auf eine Einzeldarstellung nur selten ein.
Auch in diesen Werken wird unsere Heimat ziemlich stief¬

mütterlich behandelt . Eine genaue Nachprüfung der Quellen müßte

noch manches interessante Resultat zeitigen . Das hier Angeführte

soll nur ein Beispiel sein für den Gesamtcharakter dieser Literatur¬

gattung , macht daher durchaus nicht den Anspruch auf Vollständig¬
keit . An der Spitze der Kosmographen geht der berühmte Con-
radus Celtes (1453 — 1508 ), der in seinem tzuatuor libri amorurn

1502 ei » Gedicht zur Verherrlichung Deutschlands geschaffen hat.
Er selbst hat auf seinen Reisen die Weser gesehen , doch wird er

kaum die Küste gekannt haben . ?) Da das Buch jetzt sehr selten

geworden ist , sei es erlaubt , die zitierte Stelle (sIsAia III kol . 110)
etwas weiter auszudehnen . ^

5 Aus den Schriften der Römer kommen für unser Gebiet vornehmlich
in Frage die Stellen bei Strabo : Osoxrspitioa VII t n. 2 , Plinius Secundus:
Mtnralw kistoria XVI 1 und Pomponius Mela : 8itu ordi « lid . III eap . III 4.
Vergleiche auch Fr . Ährend : Physische Geschichte der Nordseeküste usw ., Emden
1833 p. 200 fs.

Vergleiche L. Gallois : I.ss Vsogragirss Xllsinaoäs äs In Rsosissanes,
Paris 1890 p. 153 ff.

' ) Ich führe die Stelle an nach dein Exemplar der Leipziger Stadtbibliothek.
8*
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Ltiam <Io libono por 00I8L oaoumina porgon8
tztii>o ? Iirisiu8 : Onttuo : Lu8Atoraogu6 tonont
(jun Aroni^on m»Anri notü 68t 8up notboro knam
liuklulti u^rioolrio pntri :» torr» mvi
Vidrus nbi oiiruo 8inuat 8un tlumina tloxo

^tguo >1m »8U8 rnnoo nnirmuro 8«xa sorit
Vuldaguo 86 kluviu8 vi8ui ^1 llootit ad vnc>»8
l r̂aobons conobio nomina olarn 8aoro

Indo por Horciilitt n6 inoro 80  roburo 8iluam
Vonimu8 Ltd torrä gnam modo 8axo tonot
kontapolim bino noto örunmÜAü nomine dictü

gnao ds 6otIi !8 vri >8 xonorooa manvt
() ugcpio 8ostot mu >t>8 6o8 >srir> olara motallia
Dmbooum ot Lororio pooula 8anL ooguit
)Iovtiku8 Itillo 061818 ism rai6866ntibu8 arua

kin ^nia trmioimo8 «pmos>uo Vj8urA>8 tiabst
Vi8uro 8sxooiei8 smnis olsri88inm8 ori8

Lodibno o 86ptom gua Lromi8 vna mio »t
Indo ad O^mbriaoum oontondo 0bor8ono8um
^Ibi8 vbi klaua 8ub maro kortnr »qua
^d ouiu8 8urAit pulora doatia Ovmbrioa guödam
8od mino ad llämonia nomino diota polia
Liv8 ot ad ripÄ8 Lladobur ^nm nobilo 8pl6lldot.

sWenn ich nun vom Rhein aus weitergchc über die hohen,
Gipfel , wo Friesen , Catten und Bruktcrer lvohnen , wo Groningen
liegt , das weithin über die Erde rühinlichst bekannt ist als das>
Vaterland meines Rudolf Agricola , wo die Vechte in gekrümmtem
Bogen sich schlängelt und die Ems mit dumpfem Murmeln den
Felsen durchschncidct und die Fulda ihre Wasser zur Weser lenkt
und dem heiligen Kloster einen berühmten Namen gibt , so komme
ich durch den Hcrcinischen Wald mit seinen dichten Eichen an das
Land , wo nur der Sachse wohnt . Von hier erwähne ich die
(Fünf -)Städte : Braunschweig mit Namen , und die edle Stadt , die
seit der Gothenzeit steht , und das berühmte Goslar , voll von
Metallen . Einbeck auch kocht gesunden Trank der Ceres (Bier ).
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Hier werden die hohen Berge schon seltener lind wir durchschreiten
fette Fluren , wo die Weser fließt , die Weser, der berühmteste Fluß
unter den sächsischen Gewässern , wo Bremen unter sieben Städten
hervorleuchtet . Bon da eile ich nach der eimbrischen Halbinsel , wo
das gelbe Wasser der Elbe ins Meer sich ergießt . An ihrer schönen
Mündung lag einst Cymbrica , jetzt hat man die Stadt nach dem
Namen Hamo genannt . An ihren Ufern erglänzt das edle Magde¬
burg s Es ist dies also eine Beschreibung , die nicht als geographische
Spezialaufzeichnung genügen kann.

Nach Celtes hat vornehmlich Sebastian Münster die be¬
schreibende Geographie auf eine hohe Stufe der Entwicklung ge¬
bracht, sodaß cs sich verlohnen möchte, bei ihm nach unserer Heimat
Umschau zu halten . Aber das Resultat fällt ebenso betrüblich aus.
Die wenigen Stellen , die sich bei ihm finden , sind folgende : In
seinem Hauptwerk , in der 0c>8moArapbia uuivsrsalis 1550 schreibt
er im 6 . Buch : Duplex 68t XllleuburAü , unü in blokatia , olim
«piooopatu iugigue altern in kiuib. krmiae , non prooul a Uroma
urbo situm (oiout ot oastrum UeImouI >or8t) sslles uobillam eomitü
<je OlllsuburA , a guibu8 llocliorul lluoo8 Dol8atias et regS8 Hamas
orissine llueuut , 8iout patsbit in 8ogueti genealogia eto . Außer
seiner Kosnwgraphie hat Sebastian Münster noch eine Osrmauis«
univer8ali8 et particulari8 , ueteri8 et uouae lle8oriptio verfaßt,
ein kleines Werk, das nicht die Bedeutung des großen Kompendiums
hat , in dem aber noch die meisten Nachrichten über unsere Heimat
enthalten sind. Er schreibt p . 473 : D Uo8t kbsnum , ei Oermaniam
jiigrario ooeurrit ^ ma8U8 kluvius per Uri^iam euerem st autiguo8
gaxono8 a Vus8tualis ssosrusns . lliue usnitur all Vmurßiiu,
t^ui alio nomine Vuesera uooatur , per autiguam klusuo 8axc>mam.
Haue lleialle 86guitur Xibia ete . und p . 478 : ^811 putantur
olim kui886 Ollauei . gut st p08 tea a Duoe guollam I 'rauoo 6ruue8
Lppollati 8unt , >iu1 mstropolim 1lliu8 rsgioui8 extruxit st a 8s
OruumAam llsnomiuavit . Uaront bollio , guamciuam asZrs Lpi8-
eopo öremoimi . Xuuo Orioti LlOOXXX inuullatio mari8 pous

0 Nach dem Sammelband Listorivmn ogus in gnatuor tomv8 äivisnm,
gnornm lonins 1 Vermanias antignas illatrationsm aontinst , Basel 1583 der
Leipziger Univ .- Bibl.
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totanr submorsit bm8iÄM. Xam periorunt in i»c> cliluuio supr»
osntum mili» dominum.

Wir sehen die Dürftigkeit der älteren Kosnwgraphien in unserem
Gebiet. Sie also konnten den Kartenzeichner in keiner Weise unter¬
stützen. In ihnen finden wir bestätigt, was wir am Schlüsse des
vorigen Abschnittes sagten: Die Kenntnis der maßgebenden
Kreise Deutschlands , die sich mit Geographie beschäf¬
tigten . war bis zum Erscheinen der Spezialkarten , also
bis etwa 1570 für die Gegend zwischen Weser- und Ems¬
mündung auf das Allerdürftigste beschränkt. Die Weiter¬
entwicklung der Kartographie mußte gewissermaßen Spezialkarten
fordern, wie sie z. T. schon für andere Gebiete bestanden.

Somit treten wir in das Zeitalter der Spczialkartcn ein.
wo oft die Detaildarstellungcn so sehr überhand nahmen, daß ein
Überschauen der vielen Blätter schwierig, ein Zusammenzeichnen zu
geeigneten Übersichtsblättern vermieden wurde. Denn für Einzel¬
karten reichten die primitiven Landesaufnahmen aus, aber ein Zu¬
sammenzeichnen zu Überfichtsblättcrn erforderte mehr. Es bedurfte
dazu genauer Längenbestimmungen vieler Orte, eine Schwierigkeit,
die man erst im 17. Jahrhundert langsam zu überwinden lernte.
Die Anzahl der Einzelblättcr wuchs ins Ungeheuerliche. Sie
wurden zu prächtigen Atlaswcrkeu zusammengestellt, wie sic in
gleichem UmfangU die Weltliteratur nicht wiederkennt.

V. Die Spczialkartcn.
Wie die Zahl der Einzelblätter im allgemeinen in der Karten¬

kunde mit der zweiten Hälfte des 16., besonders aber mit dem
17. Jahrhundert schwillt, so ist auch die Anzahl der Blätter, auf
denen unser Küstengebiet verzeichnet ist, eine eminent große Syste¬
matisch alle aufzuzählen, auch wenn wir die größeren Übersichts¬
blätter ausschalten, wird wohl kaum möglich sein. Werden doch
häufig aus den Atlanten Blätter entlehnt, als Eigenes neu her¬
ausgegeben, bald unter dem Namen der Stecher, bald unter dem

') Bergt, den 11 —12 bändige» Alias in Grobfolioformat des Jan
Blaeuw 1650 u. ff.
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der Autoren oder der Verleger genannt . Es tritt jetzt gerade der
eingangs erwähnte Umstand hervor , daß skrupellose Nachzeichner
Bilder , die schon längst überholt sind , als neueste Arbeiten publi¬
zieren . Es haben viele Blätter daher untergeordnete Bedeutung,
tritt aber in irgend einem Bilde eine wesentliche Verbesserung auf,
so wird oft schwer zu entscheiden sein , ob es Originalarbeit oder
wieder nur Nachstich ist . Denn mit der Menge sinkt der Wert
des Einzelblattes , das Ausbewahren und Wicdcrsinden eines be¬
stimmten Blattes wird daher in hervorragender Weise Zufälligkeiten
ausgesetzt sein . Da endlich die Unsitte auftritt , die leider noch
heute nicht überwunden ist , Karten ohne Jahreszahl zu veröffent¬
lichen , ist die Frage , wer Autor , wer Kopist ist , schwerer zu
entscheiden.

Sello ' s  Wunsch , ff die von ihm gelieferten , eingehenden
Untersuchungen inbezug auf Vollständigkeit verbessert zu sehen , wird
wohl schwer ganz zu erfüllen sein . Denn man wird vor die Frage
gestellt : nennt man Karten von Oldenburg nur die , in denen das
Herzogtum in den Mittelpunkt der Darstellung tritt , oder auch
solche , wo Teile des Landes auf anderen Karten und wo das

ganze Gebiet als Teil eines größeren geboten wird ? Außerdem
wirkt die Systemlosigkeit störend , über die wir bittere Klagen er¬
fahren . ff So weit wir uns einen Überblick über die Spezialkartcn

ff ! >. o . p . 3ö2 . Die handschristlichcn Karten , als Einzeldokumente
interessant , kommen für unsere Fragen weniger in Betracht , da sie ungeeignet
sind , einen weitgehenden Einfluß auszuüben.

ff So schreibt Johann Hübner : Kurze Fragen aus der neuen und alten
Geographie usw . Mit einer aussührlichen Vorrede von den besten Landkarten
Leipzig 17t9 aus p . 1 : „Wenn ich ein Collegium Geographicum halten wollte,
so sand ich unter den Land - Charten , die meine Untergebenen mit in das
Auditorium brachten , einen solchen Unterschied , daß ich säst nicht wußte , wie ich
der Konsusion abheljcn sollte , weil die meisten davon nicht sowohl illuminieret
als vielmehr ohne Verstand und ohne Verminst mit allerhand Farben be¬
schmieret waren " , und g . 28 über die Konsusion in den Karten : „Aber erstlich
accordicren die Autorcs von einer Nation nicht mit einander -, darnach sticht osst-
mahls ein Deutscher eine srantzösische und ein Franpose eine deutsche Charte
nach : aus einer Charte werden offte ohne den geringsten Znsap zwe» gemacht;
Und endlich werden viel alte Charten ohne die geringste Ausbesserung wieder
ausgewärmet , daß man sie vor neu bezahlen must ."
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Oldenburgs , also abgesehen von allen Blättern , auf denen Olden¬
burg mit Nachbargebieten dargestellt wird , verschaffen können , finden
wir ihn schon 1779 in der „ Neuen Erdbeschreibung " B lisch ings . i)
Wir wollen die Stelle hier folgen lassen , da sic zu Sello ' s Aus¬
führungen Ergänzungen gibt . Wir fügen die Besprechungen der
Karten bei Sello in Klammern hinzu , bei dem man das Nähere
Nachlesen mag , zumal die interessanten Bemerkungen über einzelne
Autoren . „ Wer die sehr unvollkommenen Ehartcn von diesen Graf¬
schaften , welche Merkator ( XVIII p . 364 ) Blaeuw (XIX p . 42)
und Janßon (XlX p . 42 ) ans Licht stellten , gezeichnet habe ? ist
mir unbekannt . Zu Hamelmanns Chronik hat I . C . Musculus
(XVIII p . 370 ) eine Charte gezeichnet und gestochen , in welcher,
wenn man sie vor sich liegen sah , die Weser und Osten oben ist.
G . Muntink ( XIX p . 44 ) hat zu Winkelmanns historischer Be¬
schreibung eine etwas bessere Charte verfertigt und I . Nutzhorn hat
dieselbe in Kupfer gestochen . Eine andere , die von L . Michaelis
voll Hohenkirchen herrührt (!), ist in Holland von Schenk und
Balk (XIX p . 42 ) gestochen . Die muntinkische Charte ist 1759
(richtiger Michaelis 1758 ) unter des Hrn . Rizzi Zannoni (XIX
46 ) Namen in Augsburg bcy Albr . Karl Sentkern herausgegeben
lind mit Triangeln angesüllt , als ob sie ganz von neuem mathe¬
matisch ausgenommen wäre Allein , Herr Zannoni will diese Charte
in einem Avertissement auf der Charte von , unteren Teil des west-
phülischen Kreises , nicht für die scinige anerkennen . ?) An einer
neuen und sehr guten Karte , welche die homännische Werkstätte
1761 zu Nürnberg ans Licht gestellt hat , haben die Herren von
Münnich , Ramus , Wirken von Wittenstein . Schmidt und
Hnnrichs (XIX p . 47 ), insonderheit der letzte gearbeitet . Weil
sie aber nicht so richtig und gut erschien , als Herr Hunrich eS
gewünscht und gehofft hatte : machte er 1762 in den olden-
burgischen wöchentlichen Anzeigen bekannt , daß er in Holland einen

' ) Anton Friedrich Büsching : Reue Erdbeschreibung , 3 . Teil , welcher das
Deutsche Reich nach seiner gegenwärtigen Staatsverfassung enthält . 6 . Ausl.
Hamburg 1779 p . 984.

' ) Interessante Ergänzung zu Sello XIX . p . 47 . wo sie als Typus
eines gedankenlosen Nachzeichners beschrieben wird.
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besseren Stich derselben veranlassen wolle . Dadurch nöthigte und

bewegte er die homanischcn Werkstätten , daß sie die cingeschlichencn

Fehler verbessern , sodaß in den neueren Abdrucken , welche mir aber
nicht zu Gesicht gekommen sind , keine von Wichtigkeit übrig ge¬
blieben sind . " ?) Es fehlen also dieser Besprechung nur die ältesten

Arbeiten , die des Laurentius Michaelis , den Büsching wohl

fälschlich zum Autor einer ganz in Abhängigkeit von Janßon

stehenden Platte macht , und des Fabricius , ferner die un¬
wichtigeren des Hondius (identisch mit Blaeuw ), des von Loon
und Visscher.

Wenn wir jetzt in die Besprechung der Einzelblätter ein-

treten , so kann es nicht unsere Ausgabe sein , die Sello 'sche Arbeit

iviederholen . Vielmehr wollen wir auf das rein Geographische

achten . Die Darstellung der Küstenveränderung wollen wir ver¬

gleichen mit der damaligen wahren Küstenlage , um so ein Bild des
Könnens älterer Kartenzeichner zu gewinnen . Wohl schwer wird

ein Gebiet angeben können , das in historischer Zeit gleich

große Veränderungen erlitten hat , über dessen Aussehen in den
verschiedensten Perioden wir gleichzeitig so genau unterrichtet sind,

als die Marschen , das also gleich gut zum kritischen Studium der

Karten sich eignen würde . Gleichzeitig mögen etwaige mir zur

Kenntnis gekommene Karten genannt werden ; auch Karten , in
denen Oldenburg als Nachbargebiet , oder als Teil eines größeren

Ganzen dargestellt wird , mögen gelegentlich mit herangezvgen werden.

a ) Typus Michaelis.

Die älteste Karte unserer Küste ist leider verloren gegangen,

ab sie Oldenburg mit umfaßt hat , bleibt daher zweifelhaft , es ist

die des „ Malers " Jan de Pape  oder de Paep, ' ) dessen Karte

von Ostfriesland ( 1515 ) sehr teuer bezahlt wurde , sogar mit dem

doppelten des Preises seiner anderen Karten ( 12 Pfund ) ; als er

't Die genaueren Umstände bei Rüthning , Jahrb . VII , 122.

*) Sello hat das ältere Exemplar beiprochen.

' ) Siehe F . G . Niermeyer . Zur Geschichte der Kartographie Hollands

jn den drei vorigen Jahrhunderten . Programm von het Erasmisch Gymnasium,
Rotterdam 1893.
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starb , kaufte man feiner Witwe alle von ihm erhaltenen Karten ab.
Auch Bartels (s . u .) ist diese Karte unbekannt.

In den erhaltenen ältesten Spezialkarten möchte man den
Jadebusen in der Periode direkt nach den großen Einbrüchen der

Antoniflut erkennen . Die Karte des Laurentius Michaelis* *)

von Ostsricsland , die Bartels auf das Jahr 1570 setzt, ist zwar

an diesem Punkte starken Perzerrungen unterworfen , da sie der

Achse des Jadebusens eine zu sehr west -östliche Richtung gibt . Die
Darstellung aber mit den 14 Inseln , unter denen Ellen , Acn,

Arnegast , Jadelee , Croedemonneken (Klostcrgrodcn ) ?) Schoonhorn

und Scheidens hervorragen , zeigt uns das Eroberungsgebiet
des Meeres unumstritten . Der westlichste Weserarm , die Line -Jade,

ist beiderseitig , an der Weser bei Hammelwarden als Brake, ' auf

der andern Seite als „ Dat mer " dargestellt , während die Ver¬

bindung zwischen diesen Enden unterbrochen ist (s. unten ) . Das
Meer ist mit der Jade in Verbindung , trotzdem 1505 der Salzen¬

deich gezogen und bis 1526 die Eindeichung des Meeres vollendet
war . b) Dagegen wird östlich von Rastede , also in zweiter Dar¬

stellung , das Meer noch einmal geboten und jetzt durch die Wapel

entwässert . Das 1515 bei Hayenwärf , 1574 aber erst zwischen
Obcrdeich und Scefeld abgcdcichte Lockfleth ist als tief ins Land
schneidender Busen dargestellt , dem sich ein zweiter und dritter

zwischen Stollhamm und Eckwarden (Ahne und Hayensloot ? ) nach¬
barlich anrcihen . Außer den Abschnürungen der Weserarme finden

wir keine Eindeichungen , nur in Butjadingen ist der „ Middeldyk"
als Drtszeichcn eingetragen . Der Einbruch bei Ellens , sowie der

bis „ Funskerzyel " (Alt - Funnixsiel ) reichende Harlebuseu liegen
offen da.

'1 kridas orisotslis iiona st sxacts ässcriptio Lustors I-aursntio
Aidisslis ab lls ^snLaieksn anno 1579 . Osrar äs loäs sxeuäsbat . Tie Karte
ist enthalten im Atlas des de Jode 8psculum orbis tsrrarurn ^ ntverpias 1593.
(Uiiiv . - Bibl . Göttingen), Bartels hat sie besprochen und reproduziert in den
deutschen geogr. Blättern X 1887 . Tasel II.

*) Vergl . Sello . Jadebusen, Tafel III.
Bergl . Kollmann . Statistische Beschreibung der Gemeinden des Her¬

zogtums Oldenburg. Oldenburg 1897 , p 429 . Die orlgcschichtlichen Nachrichten
stammen von Riithning.



Dic Entwicklung des Kartenbildes Oldenburgs und seiner Küste . 123

Diese seine Auffassung des Jadceinbruchs hat Michaelis im

großen und ganzen in seiner Karte „ OlclonborA . eomit . " für den
Atlas des Ortclius  wiederholt , ff Eine Verbesserung erfährt nur
die Orientierung , -) indem er das ganze Bild um einen Winkel von

38 " nach Westen dreht und so annähernd die wahre Nord - Süd¬

richtung erhält . Dic Gebiete der Landgewinnung sind fast noch

weniger berücksichtigt als auf der vorigen Karte . Hier liegt wieder
eins der vielen Rätsel vor , die das Studium alter Karten liefern.

Während Michaelis im Jahre 1570 etwa in seiner Karte die Ver¬

bindung der Line mit dem Meerkirchcner Meer fortlüßt , während

er ebenso das Lockflcth von der Harrierbrake bis zum Hoben nicht

verzeichnet , treten beide Wescrverbindungen als Flüsse in dieser erst
sw Jahre 1584 an die Öffentlichkeit getretenen Karte wieder auf.

Besonders beim letzteren Fluß findet sich eine eigenartige Htzdro-

graphie : die bei Ovelgönne und Rodenkirchen in die Weser mündenden
Bäche werden von dieser Verbindung quer durchschnitten . Tie

Ahne und Heete werden ebenfalls zum Jadebuscn durchgeführt.
Es bietet also dic spätere Karte das frühere Aussehen der Land¬

schaft . Ta dic Karte ferner sich an keiner Stelle von der ersten
Michaelis - Darstellung durch Landzuwachs unterscheidet , stellt sie

wohl die größte Ausdehnung der Meereseinbrüche dar.

Durch einen Einblick in dic erste , noch handschriftliche , erst

1838 durch Holzschnitt von Elsner -Jevcr im Druck herausgegebenc ^)

Karte des Michaelis , von der ehemaligen Ausdehnung des Gebietes

der Junker und Häuptlinge von Jever , hoffte ich dieses Rätsel

losen zu können . Diese Karte aber , dic nur ein Bild von der
einstigen Machtstellung Jeverlands geben will , drückt die außer-

ff Enthalten im Ortclius orbis tarrarunr 1584 (Univ . - Bibl . Göttingen)

„,,d 1592 <? ) <Landesbibl . Oldenburg ).
ff Die falsche Orientierung der ersten Karte kann vielleicht in Zusammen¬

hang stehen mit der Karte des Sibrandrrs Lev von Friesland im Ortelius
1570 ff-, der der Nordküste dic gleiche Richtung wie Michaelis gibt , diesen Fehler

aber durch eine Kompaßro 'e unten links wieder gut macht . Michaelis hätte

dann diese Rose übersehen.
ff Ein Exemplar befindet sich im Archiv des Oldenburger Vereins sür

Altertumskunde und Landesgeschichlc , eine Photographie des Originals im

Grofiherzgl . Haus - und Zentral - Archiv.
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jeverschen Gebiete so sehr zusammen(die Entfernung Oldenburg-
Dangast— 34 kiu wird gleich der Jevcr-Schillighörn— 16 km),
daß von einer verläßlichen Darstellung nicht die Rede sein kann.
Die Flußläufc schlingeln sich konventionell, nur die größten Ort¬
schaften werden verzeichnet. Es fehlt das Meer überhaupt. Ver¬
bindungen zwischen Weser und Jade existieren nicht. Nur drei
Inseln, Ellens, Arnegast und Jadelce, sicher zu wenig für diese
Zeit, weist der Jadcbusen auf. Nach allem braucht auf die Karte
für unsere Fragen nicht Rücksicht genommen zu werden.

Schon Bartels hat I. o. darauf hingewiesen, daß in un¬
mittelbarer Abhängigkeit von den Karten des Michaelis die des
Joannes Florianus  stehen. Gilt dies schon von der Karte
ikrwmo orientalm cts8oriptio aus dem Ortelius 1580 und 1584Z)
so in noch höherem Maße von der Karte Krisis orisntalis im
Ortelius 1592 (?) (Oldenburger Landesbibl.).

Während die ersterc den Jadebusen zur Hälfte durch den
Kartenrand teilt, dehnt die letztere das Gebiet bis zur Weser¬
mündung aus, bringt somit den Jadebusen voll zur Darstellung.
Ten südlichen Teil Oldenburgs, etwa von Rastede an, verdeckt
allerdings eine Nebenkarte des Dvllarteinbrnches. Diese letzte Karte
bringt im Jadebusen dieselbe Zeichnung mit denselben Inseln und
Namen wie Michaelis, während die erstere in dem Einbruch bei
Ellenserdamm noch verschiedene Inseln hinzufügt: Ellens, Vlem
(wohl Entstellung aus Ahm), Hiddcls (ein Kirchdorf ohne Insel
mitten im Meer), Honen, Sleckerzhl, Bernegast(wohl Entstellung
aus Arucgast). Bei Florianus fehlen die Verbindungen von Weser
und Jade, wie es der ersten Michaelischen Auffassung entspricht.
„Tat Meer" aber ist mit dem Jadebusen in Verbindung geblieben.
Hierfür ist besonders die erste florianische Darstellung von Inter¬
esse, denn es ist hier das Meer in zwei lange, unmittelbar in
Verbindung stehende Becken bei„Merkerken" geschieden, die sich bei
„Jaborch" (Jaderberg) zum Jadebuscn entwässern. Eigenartig ist

' ) Univ .-Bibl . Güttingen . Rach Bartels soll sie vo» Babucke in seinem
Werk Wilhelm Gnapheus , Emden 1875 , nach dem französischen Ortelius aus
dem Jahre 1581 reproduziert sein.







Tic ckntwietlung des Karlenbildes Oldenburgs und seiner Küste. 125

die Spaltung Wangerooges in 2 Inseln , die in der zweiten Karte
weit von einander rucken, sodaß eine sogar vor Bntjadingen zu
liegen kommt.

Gleich jungfräulich sicht das Land um den Jadebnsen bei
Merkator ans . Bevor wir jedoch ans die Besprechung eiugchen,
müssen wir die Ausgaben seiner Karte sichten. Im I .tl»i> mvs
eo8Mo^r»pl>i»6 mockitstionog 1585 (IIniv .-Bibl . Göttingen ) sowie
den folgenden Ausgaben <2. Anfl . von Henricus Hvudius 1607,
Laudcsbibl . Oldenburg , 5. Anfl . 1623 Unv.-Bibl . Leipzig) befinden
sich die 1585 zum ersten Mal heransgegebrnen Osrmanins tsbuls
xoopirapbiorle . In diesen sowohl, wie in dem .4tlu8 ininor (1s-
rsrcki Ilsrostoris , der mir in der von Jucodus Hondius be¬
sorgten französischen Ausgabe von 1608 und in der lateinischen
von 1621 (Lrnksmii spuck ckosuirsm cksn88onium) mit zwei ganz
gleichen Karten zu Gesicht gekommen ist, finden sich zwei Ausgaben
einer Karte von Oldenburg und zwar im Atlas unter dem Titel I.
Lmckon LOIcksuborok O'oiuit . (etwa 1 : 370000 ) (siche Abbildung VI)
„,id II -V7s8ckslis oum Oivsvtzsi Lrsinvusi (etwa 1 : 540000 ) im ^ tlss
niiuor III . Lmckon st Olcksnbor (sie ) (etwa 1 : 1 Drill .) und IV.
iVsstpksIis LUM I)i06L68i Hr6M6N8i (etwa 1 : 1400000 ). -)

Die Besprechungen Scllo 's schließen sich seinen Ausführungen
nach der Karte I an, während Bartels die Karte III benutzt hat.
trotzdem seine letzte Bemerkung , daß die Karte eine Vorstellung von
der Ausdehnung der Moorflächen geben soll, nur mit Karte I , II
und IV in Übereinstimmung zu bringen ist. Sello und Bartels
haben demnach verschiedene, wenn auch völlig in Abhängigkeit
stehende Karten besprochen. Von dieser Karte schreibt Bartels

0 In der französischen Ausgabe befindet sich über der Karte der gednutie,
nicht gestochene Titel Oomts clUmlxlsn L Oleisukurß S . 363 , in der lateinischen
xwbcken st Olclsnborob § . 371 . Die Karte III scheint nicht von der ersten
Platte abgezogen zu sein, denn über dem Meckirchencr Meer befindet sich die
Landschaft Rimia und über dieser ist ein Name ausgelöscht von dem noch deutlich
St . pf - . brok  zu lesen ist , ebenfalls sind hinter „Buti/ada " zwei Buchstaben
vertilgt worden.

' ) Diese Karte befindet sich auch in der Oldenburger Landesbibl . aus-
beivabrt.
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(I . v . p . 110 ) : „ In jedem Falle kennzeichnet sich die Karte (S . 371)

„kmbckon et Oldenburg " ( oben links in der Ecke wird geschrieben
Lmclen et Oldenborebsi als eine von Lanrentius Michaelis und

von Joh . Florianus unabhängige Arbeit . " Sello aber führt ge¬

rade Bartels für das Gegenteil als Zeugen an , indem er schreibt
(I . o. p . 364 ) : „ Diese von Bartels I. e . S . 109ff . beschriebene

Karte (vergl . auch de Vcies und Focken Ostfriesland , S . 441 , Nr . 4)
ist für uns von besonderem Interesse , weil sie Michaelischen Einfluß

zeigt . "

In Wahrheit muß man sagen , daß die Karte die Fehler der
Michaelis -Karte von Ostfriesland nicht wiederholt , sie vermeidet
glücklich das Zusammenbiegen des südlichen Kartenbildes , orientiert
das ganze Gebiet richtiger , verändert in Ostfriesland die Darstellung
(vergl . die Ausführungen Bartels I. o ). Im Jadebusen aber , be¬
sonders in Butjadingen und dem Stadland , ist eine Abhängigkeit von
der Oldenburg -Karte des Michaelis nicht abzuleugnen . Die Hectc , die
Ahne , die merkwürdige Hydrographie bei Ovelgönne , das doppelte Meer,
dessen Verbindung zur Weser , die Line , hier „ Jada flu ." genannt,
alles wiederholt sich. Selbst die Darstellung der Weser , die
Sello als erheblich unrichtiger bezeichnet , ist eine einfache Ab¬
zeichnung mit geringen Änderungen . ?) Dagegen tritt in der reicheren
Namcnsausstattung , sowie der Moordarstellung und vielen anderen
Einzelheiten (zwei Leuchtfeuer in der Nähe von Langwarden ) eine

' ) Also Karte III lateinische Ausgabe.
' ) Sello kommt zu seiner Anschauung , weil er den Verlauf des Wildes¬

hauser Meridian veisolgt . Es liegt hierin aber eine Willkürlichkcit . Tenn ge¬
rade diese Stadt ist bei den vorliegenden Karten meist sehr am Rande dargestellt.
Die Randpartien aber müssen in alten Karten ständig die Fehler des ganzen Blattes
allsgleichen , auch werden am Rande häufiger wichtige Plätze , ähnlich unseren
Eisenbahnkarten , in willkürlicher Verzerrung noch in das Blatt hineingezogen.
Ein Meridian aber hcrausgcgriffen und nach der Stadt am Rande bestimmt,
trägt die Verzerrungen des Randes in die Mitte des Blattes hinein . Will man
sich ein Bild der Verzerrungen machen , so ist bis jetzt die einzig anwendbare
Methode ein Gradnetz nach der wahren Lrislage sämtlicher Plätze zu bestimmen,
vergl . Sieger . Untersuchungen über die italienischen Seekarten des Mittelalters
auf Grund der kartometrischen Methode . Jnaug .- Diss . Götlingen 1896 oder W.
Behrntann . Über die niederdeutschen Seebücher des 15 . und 16 . Jahrhunderts.
Mitt . d. gcogr . Ges . Hamburg XXI 1906 , Tafel II.
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selbständige Überarbeitung des ganzen Gebietes zutage. Diese ist
besonders hervorstechend in, westlichen Jadebusen. Es sind im Busen,
dessen äußere Gestalt völlig der Michaelis'schen gleicht, nur noch
7 Inseln vorhanden, von denen „Monueken Grode", „Plem" (bei
Ellens, das hier landfest geworden ist, Ahn?) und „Dangast" durch
Namen ausgezeichnet sind. Die Gegend des heutigen Wilhelms¬
haven ist völlig verzerrt. Während „Bant" und „Hippens" bei
„Ellens" liegen, ist „Dawcns" und „Nyenzyel" weit nördlich ge¬
rückt- Hier biegt die Küste scharf um, sodaß die Ostküste Jeverlands
zu einer Nordküste wird, und die scharfe Ecke bei Schiliig fast
verschwindet. Wangerooge ist in zwei Inseln geteilt, entsprechend
dem Florianus. l)

b) Wertschätzung der ältesten Spezialkarten.
Dieser Michaelis 'schc Typus in der Darstellung unserer

Marschen, wie er also von Michaelis und Florianus im Ortelius
und von Merkator -Hvudius  festgehalten wird, zeigt uns im
allgemeinen noch wenig von den Eindeichungen, teilweise, wie wir
sahen, geben spätere Karten frühere Zustände. Die Eindeichungen
setzen aber mit dem Jahre 1500 kräftig ein, sodaß 1590 annähernd
unser jetziges Landschaftsbild resultiert. Da unsere Karten aber in
den zuletzt mir zu Gesicht gekommenen Exemplaren aus dem Jahre
1623, die von de Vries und Focken gesehenen aber aus dem
Jahre 1631 resp. 1632 stammen, so bleibt in diesen Darstellungen

>) Für die ältere Darstellung Oldenburger Gebiete, wenn auch nicht ge¬
rade für die uns interessierenden Zcrslörungs- und Anwachserscheinungen an der
Küste, ist eine andere Karte im Mcrkator'schen AtlaS erwähnenswert, die die
südlichen Gebiete zur Darstellung bringt, die Karte ^lonastsriensis Lpissopatas.
luooäus Ilonäius sxouäit . Es sei hier nur aus folgendes ausinerlsain gemacht.
In der Landschaft „Vectte" besagt eine Inschrift : Irss das karoedias eon-
jaaotim garsnt Llonsst . st vispdoltianis . Darunter befindet sich bei „Golden-
stedde" das „Sutholtijch-gericht" (vergl. Engelke, Das Gogcricht Sudholde usw.,
Jahrbuch XV, p. I7fs .i, bei Damme: „Kas äuas karoodias („Damme" und

Nienkerken") uoosanotim dov tsmpare rsgnuntur a lllonsstsr . st Osuabrugsns ",
endlich ist vielleicht eine Inschrift bei Ramsloh von Interesse, die besagt: „8io
et in vioinis loois plurim » sunt snt >iuitatis monnmsnta ex oonxsstis iau-
sitatao inaßvitlläinis lapjchdus".

' ) Sello , I. e. p. 3Ü5.
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die Kartographie rund 50 bis 100 Jahre hinter der Wirklichkeit

zurück.

Für eine andere Frage aber dürste unser Kartenthpus zu Rate

zu ziehen sein . Es ist über die Verbindung der Line über Meer¬

kirchen mit dem Jadebusen und der Geschichte ihrer Abdeichung

noch keine völlige Klarheit erzielt . Während ältere Schriftsteller

sie als Hauptarm der Wesermündung bezeichnen , sagt Sello ? ) „ nicht

ein Abfluß , sondern ein Zufluß der Weser war die Line " . „ Ich

möchte sogar vermuten , daß , nachdem die Marschen hier eine gewisse

Höhe gewonnen , anfänglich gar keine Wasserverbindung zwischen

Großenmeer und Jade vorhanden war . " „ Die Wasserverbindung

mag erst künstlich hergestcllt sein , um das obere Linebruch besser

zu entwässern . Namen ivie Delfshorne , Delvesdamm , » llockium

oiroa Volk sprechen zweifellos von Kanalgräberarbeiten . " Ähnlich

urteilt Schlicht )̂ auf Grund geologischer Bodenuntersuchungen.

Er stellt zunächst fest , „ zu beiden Seiten dieser Line - Jade sind

zweifellos junge Schlickalluvionen nachgewiescn . Aber dennoch ist

es nicht angängig , dieselbe als einen früheren Weserarm zu be¬

zeichnen " und folgert später (p . 69 ) summarisch : „ Die oben als

Weserarme angesprochencn alten Wasserläufe haben demnach nur

zur Autoniflutperiode existiert . " Können uns unsere Karten natur¬

gemäß über die ältesten Zeiten nichts aussagcn , so dürfen sie doch

für die Antoniflutperiode und besonders die Folgezeit wichtig sein.

Die Verbindung der Line über das Meer zum Jadebusen

bringt die eine Michaelis ' sche Auffassung unzweideutig , sie wird in

den Merkator - Karten in dieser Auffassung wiederholt . In der

anderen Darstellung des Michaelis , in etwas veränderter Form bei

Florianus auf seinen beiden Karten , wird die Verbindung unter¬

brochen , aber merkwürdigerweise nicht beim Salzendeich , sondern

zwischen dem Meer und der Weser , sodaß die Abwässerung des

Meeres , trotz des Salzendeichs von 1505 nicht nach der Weser,

sondern nach der Jade erfolgte . Selbst wenn man die zweite auf

diesen Karten sich findende Darstellung eines Meeres als Mer-

') Zello , Der Jadebusen usw., p. 37.
Schucht, Beitrag zur Geologie der Wesermarschen, Halle 1903 , p. 59.
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kirchener Wasserbecken ansprechen wollte , trotzdem das nördliche

ausdrücklich als „ dat Meer bezeichnet wird , bleibt diese Tatsache

bestellen . Diese Auffassung der Abwasserung des Sees zur Jade
und in den Jadebusen bieten uns alle folgenden Karten des

Janßon , Blaeuw und die vielen Übersichtskarten Germaniens

und einzelner Gaue , die aus sie fußen , bis zu den Karten der

Homann 'schen Offizin . Wenn Karten an anderen Punkten be¬
richtigt werden — verschwindet die doppelte Darstellung des Meeres
— dieses verändern sie nicht . Kann man also überhaupt aus alten

Karten Schlüsse auf die Landesgestaltung ziepen , so kann nach der
Antoniflut die Unterbrechung dieses Wasserlaufes durch den Salzen¬

deich keine völlige gewesen sein . Die Darstellung , wie sie Sello

auf Karte II seines Werkes über den Jadebusen für die Zeit bis
1511 gegeben hat , würde diesem Zustande entsprechen, dagegen
dürfte die Karte III für die Zeit nach 1511 , welche das Meer
durch die Line zur Weser sich entwässern läßt , der Auffassung

sämtlicher Kartenzeichner des 16 ., 17 . und 18 . Jahrhunderts ent¬

gegenlaufen . Nach ihrem Zeugnis erfolgte die völlige Abschnürung
dieses „ Weserarmes " östlich , nicht westlich Großenmeers . Ob diese
Darstellungen mil anderen überlieferten Tatsachen in Einklang zu

bringen sind , überlasse ich der Untersuchung unserer heimischen

Geschichtsforscher . ' )

e) Die Spezialkarten des 17 . und 18. Jahrhunderts.
Bei der guten Kenntnis der jüngeren Spezialkarten ist cs

erlaubt , sich kurz zu fassen ; es soll unser Überblick nur das Por-

schrcitcn der Eindeichungen berücksichtigen . Hatte der Jadcbusen
in den früheren Karten des Michaelis 'schen Typus ei» Aussehen

') Man vergleiche zu dieser Frage die Karte : 8sx »mim k . gionw ljua-
teoa » «ivs Ovutw ioipsrium Homsngus oiim patsbat rsosiw äslinsstio
Oürwüano 8obrotsi >io sulkors . Osraidus äs llscks sxoucksbat in der Ecke
.luannes 5 Osutssü k. im 8pssulum orbis tsrraruin des de Jode vvn 1593
(Univ . - Bibl . Güttingen). Wenn auch große Verzerrungen unser Gebiet ent¬
stellen, so ist doch einer der markantesten Züge in der Landschaft die große
Wasserverbindung Vvn Jade und Weser südlich des Ortes „Ewelghoen" (Ovel¬
gönne), die von ^ 8 >̂V nach OHO veüausend an einer Stelle seeartig an-
jchwillt. Im westliche» Jadebnsen liegt das Ortszeiche» ..Elend."

J - Hrb. f. Oldenb . Gcsch , Bd . XVII. 9
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gehabt, als sei er nach Westen fortgcweht, so nähert er sich mit
der Darstcllnng des Mnskulus (nach 1623) der heutigen Form,ff
Diese Karte verzeichnet zum ersten Mal Eindeichungen als solche
und zwar im Osten von Hoben: „Lvckfleth 1531 Jngedicket" und
nördlich davon „Anno 1592 Jngediket." Das entstandene Bild
wird hier annähernd dem Zustand des Landes zwischen 1592 und
1643 entsprechen. Im Süden zeigt die Anlage der hohen Schlengenff
diesen gewaltigen Versuch, das Meer zurückzudrüngcn. Im Westen
liegt das Brak noch offen, trotzdem 1615 der Ellenserdamm fertig¬
gestellt ist. Jni Norden, am Harlebnscn, sehen wir den Deich vor¬
geschritten in die Lage des 1599 gezogenen Deiches. Auf der
durch einen Strom in zwei Teile geschiedenen Insel Wangerooge
steht der 1600 vollendete Turm. So spiegelt die Karte das Bild
des Landes zu damaliger Zeit bis auf die Ellenscr Ecke, gut wieder.

Das Ellenser Deichwerk von 1615 finden wir zum ersten
Male ff auf der Karte des Ubbo Emmius , die mir in der Aus¬
gabe des ll'kestrnm Orbi8 des Blaeuw von 1655 (Old. Landcsbibl.)
zu Gesicht gekommen ist, die aber nach Bartels I. o. p. 111 gegen
1590 entworfen ist. Dementsprechend finden wir in dem Deichbau
noch Lücken, wie sie tatsächlich zu der Zeit des Karteuenttvurfs vor
Händen waren, durch die das Wasser ein- und ansströmte und die
Schiffer mit Neustadt-Gödens in Verbindung treten konnten.

Diese beiden Karten scheinen in denen des Hondius , Blaeuw
und aller Nachfolger verarbeitet zu sein, denn bei diesen völlig
übereinstimmenden Karten findet sich sowohl der durchbrochene
Deich mit dem gut angedeuteten einströmcndcn Wasser, als auch
die Eindeichungen am Lockfleth wie bei Muskulus . Dagegen ist
neu der 1592 gezogene Deich im Süden des Jadcbusens in der
friesischen Balje eingetragen. An Inseln finden sich auf diesen

' ) Die Einsicht des Originals aus dem Grh . Haus - und Zentralarchiv
verdanke ich dem Entgegenkommen des Herrn Geheimen Archivrats Or . Scllo.

ff Sello , Jadcbusen , p. 48.
ff Auf der Fabricius -Karte von Ostfriesland mit den Jahreszahlen 1592

und 1613 finden sich keine Andeutungen des Deichbaues . Vergl . Sello , Des
David Fabricius -Karte von Ostfriesland und andere Fabriciana des Oldenburger
Archivs . Norden und Norderney 1896 mit Karte.
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Karten Ellens , Ana , über die der Ellenser Deich führt , Borduin,
Oldenbrügge , Bant , Arncgast , Jadelct , Wardelet und das Orts-
zcichcn Aldessen verzeichnet . Daß diese Auffassung maßgebend für
das ganze Jahrhundert geblieben ist , zeigt uns die Karte des
Petrus Schenck und Gerhard Valk , die 1710 die Karten der
Blacuw 'schen Offizin übernahmen *) und auch diese Karte unverändert
Herausgaben . Es bleibt also dieses Blatt rund 100 Jahre hinter
der Wirklichkeit zurück, da auf ihr der Ellenserdamm immer noch
nicht fertiggestellt ist.

Wie weitgehend der Einfluß dieser Karten ist. kann inan au
dem Auftreten der Insel Mellum verfolgen . Zuerst erscheint sie ?)
auf der Karte des Muskulus als Ortsdarstellung ohne Namen,
bei Hondius , Blaeuw und Nachfolger wird aus ihr eine Insel
mit einem Ort , aber es steht dabei „llio guonäam arx illsllum
rr Ocm.itibus Olcleuburß ^ s uc! äsksusiousm Harris st ,1actus sx-
truotrr postssgus a muri ubsorptu ." Es tritt diese Insel fernerhin
auf anderen Karten der Blaeuw 'schcn Offizin auf , dann aber
ohne erläuternden Text , so im Atlas des Jan Blaeuw 1663
(Geogr . Seminar Leipzig ) in den Karten „Lirsulas ^Vsstplwlious"
und „Nicuwe Caertc vaerinne vertoout wordt de gautsche Baert
van Amsterdam over de Watten tot de stadt Hainborch toe " , die
mit ihrer Wattendarstcllung sonst an Seekarten erinnert . NicolanS
Bisscher in der Karte „ Dusatua Lromao st loräus " wiederholt
die Insel . Aber auch Blätter der Homanu 'sehen Offizin haben
noch diese Auffassung . Denn „die Kartcnfabrikation war schon in
den Niederlanden seit der Mitte des 17 . Jahrhunderts zu einem
rein gewerbsmäßigen Betriebe herabgesunkc » : die wenigen Original
arbeiten , welche ans Licht kamen , wurden allerorten ohne Bedenken
Hochgestochen, und auch Homann konnte anfänglich nur solche
Kopien auf den Markt bringen ." ) So zeigt die Deutschlandkarte
des in der Homann 'schcn Offizin erschienenen Schulatlas von Jacob
Schatz aus dem Jahre 1745 sogar noch die Insel nebst Stadt.

' ) Wolkenbauer , W ., Leitfaden z. Gesch. d . Kartographie , Breslau 1885 p. 47.
Vergl . oben Tileniann Stella.

2) S . Rüge , Aus der Sturm - und Drangperiode der Geographie.
Kcltler ' s Zeitschrift für Wissenschaft ! . Geogr . VI , 1885 , p . 250.

9*
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In der Geschichte der Eindeichungen gibt den nächsten Fort¬
schritt die oben erwähnte Karte ohne Jahreszahl des Visscher zu
erkennen. Bei ihm ist im Westen der Ellenser Deichbau vollendet,
im Osten der Hoben zugeschlagen lDrich von 1643). Aber im
Süden sehen wir die friesische Balje wieder offen. Es wird dies
wohl auf ein Mißverstehen der Blacuw'schen Darstellung zurück¬
zuführen sein. Denn dieser hat an der Jade den Deichen dieselbe
Schraffur gegeben wie am Lockfleth, außerdem noch die Jade durch
das Neuland hindurchgezogen, da aber die Schraffur mit der der
Küste fast identisch ist, wird Bisscher sie verwechselt und so das
eingezwängte Binnenmeer seiner Darstellung gewonnen haben.

So sind wir mit der Besprechung etwa bis in die Mitte des
18. Jahrhunderts gelangt, den Zeitpunkt etwa, wo die erscheinenden
Karten den Veränderungen des Landschaftsbildes durch Eindeichungen
und Abbruch folgen. In neuester Zeit ist durch die in kurzen
Zwischenräumen sich folgenden Nachtragungcn der topographischen
Karten ein genaues Abbild des Landes und seiner Veränderungen
garantiert.

VI. Die Niederdeutschen Seekarten.
Zum Schluß unseres Überblicks erübrigt es noch eine Neihe

von Karten kurz zu erwähnen, auf die ich infolge ihrer Wichtigkeit
für die Veränderung des Fahrwassers, der Watten und Land¬
marken glaubte an anderer Stelle noch besonders aufmerksam
machen zu müssen, nämlich die niederdeutschen Seekarten. Es
wurde dort schon auf die älteste Karte hingewicsen, auf die Karte
der Wcscrmündung von Gocyuaert Willemsen von Hollesloot
(siehe die Rcprodultion in diesem Jahrbuch p. 50/51) und
diese als die älteste Spezialkarte überhaupt bezeichnet. Die
Karte ist enthalten in dem Buch „Die Cacrte Väde Oost ende
West Zcc" aus dem Jahre 1588. Ter Inhalt des ganzen Buches
und die Zeichnungen lassen es bedeutend älter erscheinen als das
vier Jahre vorher erschienene Werk WaghenaerS . Da nun die
Karle direkt als Kopie bezeichnet wird, „Dit van de Elff heefst

' ) Vergl . dieses Jahrbuch p. 46 —52.
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Gouert Willemsz wt anderen genomen usw " , so glaube ich. daß das

Original im Alter selbst die Michaelis 'sche Karte übertrifft.

Die wichtigste älteste Seekarten -Sammlung ist die von Lucas

Jansz Waghcnaer  Spieghel der Zccvacrt , 1584 — 1615 , in
vielen Ausgaben und vielen Sprachen erschienen . So bedeutet

denn auch seine Karte für unser Gebiet gegenüber Willcmsen einen

großen Fortschritt . Leider ist das Oldenburger Küstengebiet auf

zwei verschiedenen Karten dargcstcllt (siehe Abbildung Vll n . VIII ).
deren eine de » südlichen Teil des Jadcbusens (von „ Equarde"
an ) und der Weser (von „ Mixen " an ) , deren andere die

östliche Hälfte des Jadebusens und somit ganz Butjadingen
durch den Kartcnrand abschneidet . Tics letztere Blatt , das

ganz Ost - und Westfriesland bis zum tief eingerissenen
Groninger Tief umfaßt , erinnert im westlichen Jadebuse » sehr an

Sie Michaelissche Auffassung . Der Jadebuscn , der hier den Namen

„dat Brack " führt , eine Bezeichnung , die pars pro toto eigentlich
nur für den Ellcnscr Einbruch zu gebrauchen ist , zeigt 11 Inseln,

von denen Scheidens , Jadclce und Schvvnhorn Namen tragen.
Die äußere Umrißform ist völlig das Michaelis -Merkator 'schc Bild.

Ta aber das ganze Waghenaer ' sche Werk auf so völlig verschiedener

Aufnahmcmcthode (Küstenansichtcn . die allerdings in unseren Marschen

znrücktreten ) beruht , so möchte ich es , trotz der Namenankläge, ' ) auch
in diesem Punkte als eigene Arbeit ansehcn . Die gleiche oder doch

ähnliche Darstellung von zwei verschiedenen Seiten her kann uns
das wahre Aussehen des Gebietes und die relative Treue der

Darstellung bei Michaelis und Waghcnaer verbürgen Tie Selb¬

ständigkeit der Arbeit gibt sich besonders in den nautisch wichtigen
Gebieten kund . Wir finden hier eine genaue Einzcichnung der

Watten ; die Fahrstraßen sind durch Tonnen markiert , in ihnen

werden die Tiefen verzeichnet . So tritt natürlich Mellum , das

sich in Landkarten so lange als Burg , Insel oder Dorf erhalten

hot , hier nicht auf . Wangerooge ist nur eine  Insel , die an der
Westseite den eingefallenen Turn , sichtbar werden läßt . Die von

') Vaisel bei Michaelis — Beisel bei Waqhenaer, Surgie — Surige,
HeppeS, Onsmershaiicn.











134 vr . Walter Behrinann.

Sello )̂ erwähnte Verquickung von Wester - Weser und Jade findet

sich auch bei Waghcnaer . Auf der einen seiner Karten führt
nördlich des Roten Sands „ de Weser " , südlich die „ Ja oste Wester

Weser " ; von dieser zweigt sich nach Süden „ de Ja " ab , sodaß

also die Jade sich in die Westerweser ergießt , die darauf beide

Namen annimmt . Die Schiffahrt scheint den Tonnen und See¬

zeichen nach durch beide Weserarme gegangen zu sein . Jedoch sagt

Whagenaer im Text : Xavi ^ uturlm in Vi8urxim potnt insulum

^VrrmAorovAti sub nousm orAÜnrum prokunclo : oauoat tamon

Visurgim Oooiäontnlom , guss iuxts insulam ^Vrrrngoroo ^ ll

ingrsckitur.

Wie in allen Karten die niederdeutschen Seekarteuzeichuer

nur mehr oder weniger Kopisten des Wagheuaer sind, ") so auch

in unseren Karten . Es getraut sich keiner eine selbständige Karte

zu entwerfen . Ta Wagheuaer den Jadebuse » halbiert und die

südliche Hälfte sortläßt , finden wir ihn daher in den folgenden

Seekarten ständig nur zur Hälfte dargestellt und sollte mau über
das fehlende Stück des Busens ein Titclschild setzen müssen . Doch

mußte eine Zusammenzeichnung der einzelnen Blätter Waghenaer 's,
der auf einer seiner Karten den westlichen vom östlichen Jadcbusen

seziert , bei einer Darstellung im anderen Maßstab erfolgen . Dieses
hat Blaeuw ^) ausgeführt und scheinbar unter Benutzung der

Willemsen 'scheu Karte . Denn in dem sonst Waghenacr 'schen Bilde

findet sich Butjadingen in der auffallend schmalen Form Willemsen 's.

Auch findet sich hier ,,t ' Vcer " , die Fähre beim jetzigen Wilhelms¬
haven , wieder , die bei Waghcnaer fehlt . Diese Darstellung ist

dann von den Hydrographen vielleicht noch dreister , teilweise mit

ganz gleichen Namen , kopiert und als Eigenes herausgegeben

worden , wie es bei Landkarten geschah , allerdings vornehmlich in

y Jadebusen p - 35.

Bergt . W . Behrmann , Die Entstehung nautischer Kartenwerke Niedcr-

deutjchlands und ihr Einfluß aus die Kartographie . Annalen der Hydrographie
XXXIV , 1906 , p . 523 ff.

Willem Janszoon (Blaeuw ) Het licht der Hecvaert 1608 — 1634.

Willem Jansz . Blaeuw . Zeespiegel 1623 — 1683.
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kleinerem Maßstab . ' ) Die Folgezeit scheint nicht so sehr ein Be¬

dürfnis nach Spezialkarten größeren Maßstabes gehabt zu haben.
Diese treten erst , wie sie schon im Anfang der nautischen Karto¬

graphie vorhanden waren , in der neueren exakten Schule wieder auf.

Die vorstehenden Ausführungen sollten neben dem Interesse,

welches wir naturgemäß an den Darstellungen unserer Heimat

nehmen , in denen sich die langsame , mühevolle Arbeit der Bändigung
des Meeres im Laufe der Jahrhunderte wiedcrspiegelt , uns ein

Prüfstein sein für die Genauigkeit alter Kartcndarstcllungen über¬
haupt . Darf man eine Untersuchung für ein Spezialgebiet nicht

ohne weiteres auf größere Landdarstellungen übertragen , so glaubten
wir doch Schlüsse von einiger Allgemeinheit (siehe Einleitung ) ziehen

zu dürfen , weil wir in unserer Heimat ein Gebiet mit großen , im
allgemeinen gut bekannten Landveranderuugen vor uns haben.
Wir glauben im großen lind ganzen feststellen zu können:

Tic Darstellung der Landschaften hält im allgemeinen in

älterer Zeit nicht Schritt mit den Berändernngcn des Bodens . Ist

pss zum Auftreten der Spezialkarten das Bild zu sehr generalisiert,
um auf Einzelheiten der Landschaft Folgerungen ziehen zu können,

so stellen diese nicht ständig den Zustand dar , den die Erdober¬

fläche z» r Zeit ihres Druckes hatte . Da die meisten Karten Kopien

sind , da die Herausgabe von Originalen lange Zeit des Aufnehinens
und Stechens erfordert , sind die Karten hinter der Wirklichkeit bis

zu 50 und 100 Jahren zurück . So stellen die Karten nicht den
derzeitigen , sondern einen früheren Zustand der Erdoberfläche dar.
Diesen aber kann man durch einen Vergleich verschiedener Karten

und mit Hülfe der Ortsnamen unschwer in die fetzigen Karten cin-

tragcn . Ist mau beim flüchtigen Überblicken geneigt , der Phantasie
des Kartenzeichners große Teile seines Bildes zn gute zu halten,

so schält sich beim vergleichenden Studium vieler Karten wohl ein

' ) Vergl . aus der Fülle der Leeatlanten mit ihren poetischen Namen

z . B - Hendrik Doucker , De nieuwe groote vermeerdcrde Zee -Atlas oste Water-
werdt , Amsterdam 1693 , oder Pedro tboos , .-ttlru - <te Ir» t»Ir»r 1669 , beide Old.

Landesbibi.
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Landschasts -Bild heraus , das der Wirklichkeit nahe gekommen sein
wird . Die Zeit allerdings , zu welcher die Landschaft dieses Aus¬

sehen hatte , wird schwerer mit Genauigkeit festzulegen sein , sollte

es sich nicht um Gebiete handeln , deren große Veränderungen
anderweitig beglaubigt siud , wie in unserem Oldenburger Land.
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Der Berg des Butjadinger Vauernhsuses.

enn man den Bau des landwirtschaftlichen Betriebs -Gebäudes,
des sog. Berges , als friesischer Herkunft ansieht , so müssen

ältere Leute zugeben , daß sich derselbe von Westen her nach Osten
ausgebreitet hat . Während man z. B . in meiner Kindheit , im
Anfang der vierziger Jahre , im Jeverland wohl kein sächsisches
Bauernhaus fand , (vielleicht hat man es nie daselbst gehabt ), gab
es in Butjaderland noch wenige Berge.

Im Eckwarder Kirchspiele z. B ., und in den andern war es
ähnlich , fand man vorherrschend das sächsische Bauernhaus , aber,
wie ich bemerken will , ohne das sächsische Wahrzeichen , die
Pferdeköpfe . Auch war in manchen Häusern schon eine Querwand
eingebaut , welche die Vichräume von der menschlichen Wohnung
trennte , und wodurch der sog. Windfang entstand . In vielen Häusern
fehlte aber auch diese Neuerung des Windfangs , so z. B . beim alten
Gutzwarder Hause , einem großen stattlichen Bauernhause , welches
am 13 . März 1847 abbrannle , und in manchen anderen.

Das Kirchspiel Eckwarden hatte damals 27 Bauernstellen
über 20 bis 120 Jück Cat . Maße (56 rrr ein Cat . Juck ), der
Hayenschloot sogar über 300 Jück . Von diesen Stellen hatten fünf
Berge , davon Potenburg und die westliche in Eckwarderhammerich
neuere , vielleicht 20 bis 30 Jahre alte Berge mit dem Wohnhause
in einer Flucht und unter einem Dache . Eine zweite Stelle zu
Eckwarderhammerich , deren Gebäude jetzt nach der Chaussee bei
Sinswürden verlegt sind , und eine Stelle auf Eckwardcr -Altcndcich,
früher Klut , dann Willms , jetzt Allmers gehörig , hatten Berge , die

Bon Heinr . Heddewig , Oldenburg i. Gr.
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wohl 100 Jahre alt sein mochten , die aber niedrigere Wohn - oder

Hinterhäuser hatten , ein Beweis , das ; dieselben dem alten sächsischen
vorgebant waren ; und endlich hatte die Stelle südseits am Dorf

(jetzt eben außerhalb des Dorfes nach Osten zu verlegt ) früher Peter
Bcndes , dann Wachtendorf , dann Koch , einen ziegelgedcckten Berg,

(die andern waren rcitgedeckt ) mit Hinterhaus , ebenfalls mit

Ziegeln und in einer Flucht , mit einspringenden Mauern in der

jetzigen modernen Bauart , welches Gebäude aber trotzdem ea . 1<>0
Jahre alt sein mochte . Alle andern Stellen hatten sächsische rcit-

gedeckte Bauernhäuser mit und ohne Windfang , aber bereits mit

Schornstein versehen , die Pastorenstcllc bis zum Jahre 1818 , in
welchem ans derselben das sächsische Hans abgebrochen ist . In
Langwarden hat die Pastorei noch das alte Reitdach ; das soge¬
nannte Steinhaus daran mit Ziegeldach hat teils gotische Bauart.

Ein Berg als Nebengebäude wurde zuerst 1844 in Kleyhausen gebaut.

Die Gebäude dieser Stelle sind jetzt aber abgebrochen und nach Alten

deich verlegt . Die Pastorei in Eckwarden hat den Berg etwa 1865

erhalten . Es gab derzeit auch zwei Kreuzhüuser im Kirchspiel Eck¬
warden , ous der Steltcrei und in Hagen ( Pickbalje , Renken -Stelle ).

Es gibt noch jetzt acht Stellen mit dem sächsischen Hause , davon drei
mit daneben gebautem Berg , wie die Stelle zwischen Eckwarden und

per Muhle , die Pastorci und eine Stelle in Hofswürden und fünf

mit dabei gebauten Henschauern , dem Jnnenraum des Berges , den

Fächern entsprechend , z. B . in Hayenschloot , Teddefeld , Noddenser

Hammcrich und Noddenser Pric (Pcperstcllc , irrtümlich jetzt auch
Noddenser Hammerich genannt ) an der Pricbrücke und Kleyhausen.

Noch ist es wohl erwähnenswert und mir wenigstens sehr

auffällig , daß mit den Friesen nicht auch zugleich deren Bauart ins
Land gekommen ist , sondern , daß die Friesen im Butjaderlande

zuerst das sächsische Haus errichtet haben und die friesische Bauart
der Berge , dem Anschein nach , vom Westen her nur bis zur Jade

mitgewandert ist . Wenn ein Herr Rham im Globus — deutsche

Hausforschung — meint , der Bergbau sei mit der überhand nehmenden
Viehzucht Angeführt , so trifft dies für Butjaderland nicht zu.
im Gegenteil , mit den höheren und teils sehr Hohen Getreideprcisen

in dem Anfang der 1850er Jahre und auch , weil man nach den
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schlechten Jahren von 1820 bis 30 zur Anschaffung von Vieh kein
Geld hatte , hat der Getreidebau und damit der Bau des Berges zuge
nommen , weil man damit mehr im Trocknen zu bergen hatte . Heu,
also Futter für das Vieh , kann man ganz gut ins Freie in Wischen
setzen und in den Gegenden der fast alleinigen Viehzucht wie in
den anmoorigen Distrikten , wo sich der Boden zum Pflügen nicht
eignet oder nicht eignete , findet man jetzt fast ausschließlich das
sächsische Bauernhaus.

Auch durch die Grafen von Varel kann der Bergbau nach
Butjaderland mit herübergeführt sein . Roddens bei Eckwarden
gehörte den Bentincks , und es standen anfangs der 1840er Jahre
schon drei Berge auf den Vorwerken , die vielleicht 50 — 60 Jahre
alt waren ; sie ähnelten mit ihren großen platten Giebeln , die jetzt
bei der Verlängerung durch Vorbau den Giebeln in Butjadingen
gleich geworden sind , der jcverisch -varelcr Bauart.

Um die Räumlichkeiten eines alten sächsischen Bauernhauses
der Nachwelt in Bild und Schrift zu überliefern , sei ein Grundriß
eines solchen des Fräulein Rixlc Judith Richers , der späteren Frau
Advokat v . Lindern in Jever , dann Arjes , dann Backhaus , jetzt
Franksen -Stelle in Sinswürden hier gegeben : das Haus war wohl
etiva 80 Fuß lang und etwa 50 Fuß breit . In der Hauptrcihe
konnten etwa 12 Kühe und 12 Stück jüngeres Vieh angebunden
werden ; die Stelle war etwa 70 Juck sl Jück —56ar)  groß.

Der Lfken , die Kochcinrichtung in der Stube , war in der

Regel ein steinerner Herd mit zwei eingemauerlen großen , eisernen

Töpfen , bis zur Decke über den Steinen mit Holz aufgekleidet,

damit der Dunst nicht in die Stube zog . Diese Bekleidung
war mit einem Schiebefenster versehen , damit man von der
Stube aus den Herd bedienen konnte . Der Osten wurde von

außen geheizt (hit ' t ) mit Bohnenstroh oder Rapssaatsträuchcrn durch

den eigens dazu angcstellten Jungen (Hiddeljungen ), der mit der

Hiddclforke <kleine eigens dazu dienende ganz eiserne Forke ) das

Stroh heben mußte , um es in Brand zu erhalten , damit es Flammen
(Löfkcn ) schlug . Der Junge wußte Telken (to teil ) Märchen , zu
erzählen , die alle „ Enmal is do lef dr ' n König " anfingen und

alle schlossen : „ Wenn se nich dod sund , lewt se noch " . Wir Kinder
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Ingen im Stroh dnbci und brieten uns Feldbohnen oder Kartoffeln
in der Asche , ohne Licht , nur beschienen von dem Feuerschein aus

dem Offen . Das war herrlich und so recht geeignet uns graulich
zu machen , sodaß wir nachher nicht zn Bett mochten.

Fast gerade so wie das Sinswürder war auch das Haus in
Gntzwarden im Wohngebäude . An der Dreschdiele stand aber an

beiden Seiten Großvieh . Die Pscrdestände an beiden Seiten der

großen Einfahrtstür waren offen , die Köpfe nach der Vvrdermauer

zn gerichtet . Das Haus in Gntzwarden war jedoch hervorragend

größer . Die auf der Skizze mit X bezeichnet « Stube wurde in

(plattdeutsch sagt man up ) Gntzwarden der Piesel ^ genannt , ein
Ausdruck , der in keinem andern Hause im Eckwarder Kirchspiel als

Benennung für eine bestimmte Stube vorkani . Statt Stube wurde

allgemein wohl einmal Picsel gesagt , aber nicht für einen ganz
bestimmten Raum . Man sagte für Stube auch Tonß , und die

Arbeiter sagten Köken , mit voller Berechtigung , da sic i» ihrer

einzigen Stube in derselben Weise wie in den Bauernstuben auch

das Essen kochten ; nur war die Anlage primitiver nnd meistens

ohne Aufbau ; der Dunst zog in die Stube , und doch wurden

die Leute alt . Seit der französischen Zeit sagte der Arbeiter auch
Losement (Logement ) für Stube.

In Ostfriesland und Jeverland sind fast alle Dächer mit

Ziegeln (Pfannen ) gedeckt — es gibt im Jevcrlande meines Wissens
nur ein Gebäude auf einer Bauernstclle chie Meierei ), die mit Reit

gedeckt ist . Der Abschluß zur Herstellung des sog . Windfangcs in
den : niedersächsischen Bauernhause ist fast immer erst später hinein-

gebaut , von Haus aus waren es Häuser mit Flets . ?) Im Laude
Wursten , Hadelu und Land Würden findet man noch wenig Berge.

Hier sei auch noch bemerkt , daß es Land Würden , Land Hadeln , Land
Wursten heißt , aber links der Weser die Bezeichnung Land hinten an-

gehängt wird . Im Friesenlande gab cs keinen ruiwen aufgemauerten
Feuerherd iu der Mitte des Flets , sondern an der Blauer zwischen den

Stubentüren einen halbrunden . Dieser Herd mit Kesselhaken wurde

') Dcr in Holstein dasiir gebrauchte Ausdruck Paeiel bedeutet tu But-
jadingen Ochsenziemer.

') Bich- oder sonstige Diele , die offen bis an die Stubentür ging.
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selten gebraucht. Der Bergbau ist übrigens nicht eingeführt, weil man
zweiteilig, vom Bieh getrennt hat wohnen wollen tdaran dachte vor
100 Jahren kein Menschs, sondern weil man im Berg mehr bergen
konnte und es bequemer, wenigstens zuerst unten im Fach, einbringen
konnte, während im Hause alles auf den Balken gcforkt(gestalt)
werden mußte. Wie in Eckwarden sind die Verhältnisse auch im
übrigen Stad- und Butjaderlaude. — Von Scefelder Außendeich
am Stadlande entlang über Schwei, Strückhausen durch ganz Moor¬
riem bis nach Arsten und Brinkuni. von wo an die Bauern in
geschlossenen Dörfern wohnen, findet sich nur selten ein Berg,
säst nur das sächsische Bauernhaus. Dies ist dieselbe Gegend, wo
das 80 o/a Erbrecht galt und teils noch in Anwendung kommt; die
Einwohner bilden sich nämlich größtenteils ein, daß der Erbe bei 40 »/»
nicht bestehen kann. Wenn nur Töchter waren, bekam auch die
jüngste 80 o/a voraus. In einer Karte vom Butjaderlaude von
vr W.Peßler.ZHannover, hätte das niedersächsische Bauernhaus nicht
st, stark zum Ausdruck gebracht werden müssen; dieser Ausdruck paßt
nicht einmal für 1840, also viel weniger für 1905. Jetzt sind schon
ans drei Viertel der Stellen Berge und nur ein Viertel hat das
sächsische Bauernhaus. Im Jcverlandc sind die Arbcitcrwohuuugcn
auch alle mit Ziegeln gedeckt und i» der Form bcrgähnlich, dagegen
haben in Butjaderlaud die Kötcrcie» fast alle Reitdach und die
Form des niedersüchsischen Hauses.

Hier anschließend mögen noch einige Mitteilungen aus dem
Archiv des Rüstringer Heimatbundes  über den Haus- oder
-Bergbau in der Gemeinde Secfeld Platz finde».

Wie schon vorhin erwähnt, haben anscheinend die Grafen von
Bentinck (Grafen von Varel) den Bergbau in Butjadingen mit

' ) Peßler , W ., Das altsächsische Bauernhaus in seiner geographische»
Verbreitung , 1906 . Karte 3, Die Nvrdmestgrenzzone. Der Verfasser bernst
sich S - 75 aus das ihm zur Verfügung gestellte Manuskript des Herrn Heinrich
Heddewig , hat es aber schwerlich gründlich gelesen; sonst hätte er dem sächsischen
Hause auf seiner Karte nicht eine so weite Verbreitung in Stad - und Butjadcr-
land gegeben. Die Redaktion.
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eingeführt . Wie in der Gemeinde Langwarden , auf den Roddenser

Vorwerken , so sind auch die Vorwerke in der Gemeinde Seefeld , welche
vor 1854 dem Grasen von Bentinck gehörten , bis auf eins mit sog.
Bergen bebaut . Dies ist teilweise aber erst in neuerer Zeit , unter
oldenburgischer Oberhoheit nach dem Verkauf der Domänen au den

oldenburgischen Staat im Jahre 1854 geschehen.

Folgende Domänen hatten Berge mit angebautem Wohnhaus

vorletztgenanntem Zeitabschnitt : Große Hof , Mittelseefeld , Norderahn,
Süderseefeld , Moorgroden : das sächsische Bauernhaus mit dabei
gebautem Berg : Hohenhausen , Osterseefeld und Norderseefeld ; das

sächsische Bauernhaus , mit dabei gebauter Strohbude , wo das Dach
auf die Erde reichte , die Vorwerke Neuenhoben I und II . Die

Wohnräume warm bei einigen Domänen zu jener Zeit ziemlich

beschrankt und sind in neuerer Zeit durch notwendig gewordenen

Neubau der Betriebsgebüude zur Genüge hergerichtet.

Tie im Privatbesitz befindlichen Landstellcn der Bauerschaften
Süder - und Norderseefeld haben meist Berge mit Wohnhaus in einer

Flucht mit cinspringenden Mauern , mit Aufnahme eines , wo die

Wohnräume hinten im Berg eingerichtet sind . Der alte Berg auf

dem Vorwerke Moorgroden zeigt noch den tief niedergehenden
friesischen Giebel . Hier ist noch als Nebengebäude ein ziemlich
neuer Berg aufgeführt . Bei einem Berge zu Norderseefeld sind ein

Viehhaus und eine Hcuscheune nebcngebaut , bei einem andern eine

Hcuscheune . Sächsischer Bauart ist nur eins in Süderseefeld , auf
einer größeren Landstelle , mit Nebengebäude und Heuscheune in
Sleinfachwcrk . In den Bauerschaften Morgenland sind 4 , in

Süder - und Norderaußendeich sind 8 Berge . Die meisten land¬

wirtschaftlichen Betriebsgebäudc sind sächsischer Bauart , jedoch findet
man hier einige ältere Berge , welche mindestens 100 Jahre alt

sind und auch den breiten platten niedrigen friesischen Giebel

noch aufiveisen . In neuerer Zeit sind einige Berge an Stelle des

früheren sächsischen Bauernhauses aufgeführt.

Kommen wir in die Baucrschaft Reitland , so finden wir nur
einen einzigen Berg , welcher an Stelle eines abgebrannten Hauses

sächsischer Bauart aufgebaut ist ; sonst findet man hier nur das



Der Berg des Butjadinger Bauernhauses . 145

sächsische Bauernhaus und fast ohne Ausnahme mit weicher Dachung,
und auch ohne daS sächsische Wahrzeichen , die Pferdeköpfe . Vor 40

Jahren sah man in Scefeld kaum ein landwirtschaftliches Betriebs¬

gebäude , das mit Pfannen gedeckt war . Fast alle waren mit Reit gedeckt
und der First mit Heide belegt . Reit wuchs hier in der Gemeinde

in großen Massen in den sog . Braken bei Seefelderschaart . dem

abgcvämmten Bett des Lvckflcths , ferner in den sog . Putten am

Hobendeich , wie auch jetzt noch in der 1717 in der Weihnachtsflnt
eingerissenen Hobenbrake.

Die Fortschritte in der Bautechnik haben sich bezüglich des

Aufbaues landwirtschaftlicher Betriebsgebäude in den letzten Dezennien

recht bemerkbar gemacht . Berge werden in allen Gegenden unserer
Wesermarsch immer mehr errichtet , wenn auch einige Laiidwirlc,

am Alten hängend , auch jetzt noch das sächsische Haus , in etwas

anderer Form , aufbauen . Die schönen Hellen und wannen Vieh¬

ställe in den Bergen mit guter Ventilation , mit bequemer Fütterung
und Tränkung des Viehes , die früher durch Zutragen des Wassers

aus einer manchmal zugefrorencn Kühle geschehen mußte , erspart

viel Arbeitskraft und manche Unannehmlichkeit . Das Vieh hat

hier bei harten Wintern vom Frost nicht zu leiden.

Die Küchen und Windfänge werden jetzt seit langen Jahren

nicht mehr mit Raps - und Bohnenstroh vollgeschleppt und hat auch

hier der sog . Hittcljunge schon lange aufgehört zu existieren . Vor
45 Jahren war die Seeselder Asche von Bohnenstroh ein gesuchter

Artikel und wurde der Scheffel mit fünf Groschen bezahlt.

Vielleicht wird mancher jetzt fragen , wozu wurde denn diese

Asche gebraucht ? — Da diene zur Antwort : Zum Leinen büken,

d . h . um Seife zu ersparen . Hierzu möchte ich mir nun noch
eine Bemerkung erlauben , welche zwar nicht zum Haus - reets

Bergbau gehört , jedenfalls aber verdient , der Nachwelt zum
Gedächtnis niedergcschrieben zu werden . Vielen der Anwesenden
wird es bekannt sein , daß in unscrm Butjadingen und Stadland

früher das Leinen zum eignen Hausgebrauch vielfach im eignen

Hause verarbeitet , jedenfalls das Garn gesponnen wurde . War das
Leinen im eignen Hause gemacht oder vom Weber zurückgebracht , so

Jahrb f Oldrnd . Arsch. Bd. X VII . t 0
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mußte es gebleicht werden , und dazu gehörte die unvermeidliche Bleich¬

hütte , worin der Großknecht während der Zeit des Bleichens schlief,

den wachsamen Haushund vorne in der Hütte angebunden . Die

Maschinen -Spinnerei und -Weberei hat seit langer Zeit nun schon,

auch die früher nicht entbehrlich gehaltenen Bleichhütten , manchmal

primitiv als Strohhütte , manchmal mit steinernen Mauern , voll¬

ständig entbehrlich gemacht.



VI.
Vagabvndenjagden im Münsterlande.

Von Pastor K. Willoh , Vechta.

Älnter dem9. Juli 1754 berichtet der Vogt Düvell in Löningen
, an die Beamten des Amtes Cloppenburg, er habe sicher erfahren,

daß im Osnabrückschell in spsois im Aint Fürstenau als dem dem
Hochstift Münster benachbarten Lande viele Heiden*) mit Weiber¬
gesinde in Sträuchern und Büschen sich aufhalten sollten und vor
ungefähr 14 Tagen sich hätten sehen lassen. Nun habe man oberlich
befohlen, daß im Hochstift Münster alle 14 Tage die Vagabonden-
jagd abgehalten werde, und von Vögten, Führern, Vorstehern und
wer sonst dazu kommandiert worden, jedesmal eid- und pflichtgemäß
attestiert werden solle, daß selbe stattgefunden und nichts Verdäch¬
tiges angetroffen sei Die münstersche Verordnung sei aber

' ) X» Oldenb. Münsterland Abt. I, Titel IX, 5 des Haus- und
Zentralarchivs Oldenburg. Aufschrift: Akten bctr. die kür das Hochstift
Münster angeordneten und im Amte Cloppenburg deshalb abgehaltencn
gzagabondcnjagdcn aus dem Jahre 1754. — Vgl. Jahrbuch für die Gesch.
des Herz. Oldenburg, Bd. XII, 1903, S . 133; Diepenbrock, Geschichte des
Amtes Meppen, 2. Aufl., 1885, S . 518 ff. und Mitteilungen des historischen
Vereins zu Osnabrück, Bd. XXVIII, 1903, S - 185 ff. : »Das Brandunglück
zu Melle am 10. Mai 1720 und Wiederausbau der Stadt ", Vortrag, gehalten
vom Archivar vr . O- Marx (Zigeunerkindcr hatten durch leichtfertiges Umgehen
v,jt Feuer die Stadt in Brand gesetzt).

Heiden---- Zigeuner. Noch jetzt zeigt man aus der Geest ehemalige
Hridcnwohnstiittcn und „Heidenkirchhöfe" .

Nach Erlassen vom Jahre 1609 und vom 19. Dez. 1623, die auch
uoch im 18. Jahrh . Geltung hatten, sollte alles unnütze Volk, Bettler und
Zigeuner, welches die Landstraßen verlasse, um die Landbewohner zu beschweren,

u,it Rutenstreichen, Nusbrennung der Malzeichen oder dergleichen Strafen"
" 10 *
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nicht imstande , das Hochstift von Vagabonden frei zu halte », wenn
die benachbarten Lande , in spoois das Hochstift Osnabrück , nicht die
gleiche Verordnung in der Abhaltung von Vagabvndenjagden wie
Münster ergehen ließen . Dem Vernehmen nach wisse man dort
von solchen Verordnungen nichts , viel weniger würden daselbst
solche Jagden zur Säuberung des Landes abgehalten , und darum
bitte er, daß man auf Osnabrück einwirkc , daß cs dahinzielcnde
Verfügungen erlasse.

Des weiteren erinnert Düvell daran , daß schon darauf hinge
wiesen worden , daß bei den abzuhaltenden 14 tägigen Vagabonden-
jagden ein Reitpferd zum Verfolgen der Vagabonden erforderlich
sei, sowie ein Wagen für den Vogt , und daß es sich empfehle , daß
die nötigen Wagen zur Überführung der Anfgefangencn kriegsfolglich
bestellt werden könnten . Einmal sei dies zum Nutzen des Hochstifts,
ein ander Mal könne er es doch nicht als die Willensmcinung
des Fürsten ansehen , daß dessen Bediente gleich den Bauern bei
dieser heilsamen Landesangelegenheit überall zu Fuß mit gegen¬

gezüchtigt werden . Diese Beifügungen mußten alle 4 Wochen von der Kanzel
publiziert werden . Vergl . Wcskamp : Herzog Christian S . 52 und Wcskamp:
Heer der Liga in Westfalen S - 327 ff. Aus dem 18 . Jahrb . sind die Edikte
über Bettelei und Vagabondenunwejen ans den Jahren 1756 , 1763 und 1774
zu nennen . Die Verordnung vom 16 . Juni 1756 befiehlt , daß bettelnde
Vagabonden , die das erstemal beim Betteln getroffen werden , auf 1 Jahr,
die das zwcitemal , aus 4 Jahre und das drittcmal lebenslänglich in das
nächste Wcrlhaus zu verweisen find . Zum wenigsten einmal im Monat sollen
in allen Gemeinden Vagabondcnjagden abgehalten werden . Damit die Bettler
von der geplanten Jagd nicht zu früh Wind bekommen , sollen die Eingesessenen
eines Kirchspiels unvermutet das Gebiet eines andern Kirchspiels abjagcn.
Das Edikt vom 23 . März 1763 stellt sich als eine Verschärfung des von 1756
dar . Der 1763 beendigte 7jährige Krieg hatte viele abgedankte Soldaten aus
die Landstraßen gebracht , die mit Flinten und Degen Angst und Schrecken
unter der Landbevölkerung verbreiteten . Die Verordnung will , daß jeder auf-
gcgrifscne Vagabond sofort auf 4 Jahre ins Werkhaus spediert werde . Vaga-
bor .dcnjagden sind alle 14 Tage , nach Umständen öster , abzuhaltcn . Das Edikt
vom 20 . Januar 1774 erneuert die alten Erlasse . U . a . verspricht es denjenigen
eine Belohnung , die über die Kirchendicbstähle in Kinderhaus bei Münster
und in Visbek im Amte Vechta solche Angaben machen können , daß die
Schuldigen ermittelt werden.
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wärtig sein sollte». Ein hochfinstlicher Bedienter sei auch oft nicht
imstande , zu gehen oder ans eigene Kosten sich einen Wagen zu
beschaffen. Es sei den Kirchspielsleutcn auch genugsam bekannt,
daß von alters her, so oft Vagabondenjagdcn abgchaltcn worden,
die nötigen Reitpferde und Wagen allemal kricgsfolglich gebraucht
seien. So bitte er denn , daß cs dabei sein Verbleiben liaben möge,
es sei nötig , wenn nach gnädigster Intention Jhro Churf . Dnrchl.
die Vagabondenjagdcn vollkommen verrichtet und nutzbar abgehalten
werden sollten . Unlängst sei ein gnädigster Befehl ergangen , daß
die Bedienten bei Kassation ihres Amtes sich nicht unterstehen
sollten, ohne gnädigsten Befehl Jhro Churf . Dnrchl . oder der
geheimen Räte oder der hohen Beamten , kricgsfolgliche Pferde
bestellen zu lassen. Daher richte er die Bitte an seine Vorgesetzten
Beamten , daß umgehend ein hoher Befehl ergehe, daß bei den
Vagabondenjagdcn Pferde und Wagen kricgsfolglich verwendet
wurden.

Die Adresse ist deni Geiste der Zeit gemäß französisch abgefaßt,
wie cs damals bei Korrespondenzen zwischen Leuten , die sich den
besseren Ständen znrcchncten, Sitte war:

A 80N Lxsllsnss

Koimsignsur äs Unron äs Xorkk. nomms äs dlslimming,
ooiwsillsr intime ä 'otat st äs8 ^usrrs8 , slisvallisr cls I'arärs
äu 8t . UiokasI , xranä vro88 »rä ä » Uaillaxs äs 6Ioppsnbnrg
sto ., 8signsnr «Is ll'atsnban8vn , Uonn , Xisnborx st äspsn-
äsnos8 sts.

darunter:
Uuu8ienr

Kon8isur 8simmaollsr , oon8silIor äs In sluunbrs , 8ur-
intsnäant äs8 kinanv68 än UaillnM äs Oloppsndnr ^ , Oostsur
6» äroit8 st L.ävooat trs8 oslsbrs äs 8 . st 8. slsstorräs äs
OoIoAvv, prinos äs Kürmter

rr vuäsrstaät . Z

») Duderstadt war ein adliges Gut in der Gemeinde Löningen , Eigentum
und Wohnort des Drosten Korff -Schmysing . Als 1803 das Münsterland an
Oldenburg fiel, wurde ans dem alten Amte Cloppenburg eine Landvogtei
Cloppenburg , der bisherige Drost Schmysing blieb im Amte und besorgte
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Unter dem 16 . Oktober 1754 übermittelt der Rentmeister
Schumacher die stwstat « „wegen in hiesigen uns ggst . anvertrauten
ambte abgehaltenen vLgabontlsujagden , alßoweit solche von den
Vögten uns eingesandt . mit der unterthänigsten anzeig , daß äato
keine verdächtigen Persohnen angetroffen worden ."

Wir lassen die sttsststs hier folgen:
„Daß bey der am 18ten dieses im Hiesigen Kerspels Löningen

überhäsiger tzuartul ^ ) gehaltene Vagabunden Jagt nicht allein
nichts vorgefunden , sondern wir unterschrieben sambt besagten
(Quartals Vohrsteher sothane Visitation im tzuartsl persöhnlich mit
beygewohnt , solches attsstirsn wir pflichtgemäß:

Löningen , 18 . Sept . 1754.
Bernd Dirk Holrah
Gerd Willoh , Burrath
Johann Volte , Frohne
Herm . Stägmann , Corporal . "

Schein von geübter Hand geschrieben , Unterschriften eigenhändig.
Ein dem Wortlaut nach gleiches und von derselben Hand abgefaßtes
.Msstat " über eine am 18 . Sept . 1754 im Lotberger Quartal
abgehaltene Vagabondenjagd haben eigenhändig unterschrieben:

„Menke Rohe als Vorsteher nichts gefunden,
Johann Heinr . Hengemühle als Korporal,
Johann Herm . Bischof als Vorsteher nichts gefunden,
Heinr . Holthus als Frohn,
Arendt Stumke als Vorsteher nichts gefunden . "

Attestat aus deni Glübbiger Quartal (wie voriges ) :
Lx commissions W. G. Langen, sichrerK. Löningen
G. W. Lanßing

fortan von Duderstadt aus die Geschäfte eines Landvogts . — Tic neue
Kreiseinteilung des Landes im Jahre 1814 schuf den Kreis Cloppenburg
und in Verbindung damit das Amt Löningen mit den Gemeinden Löningen,
Essen , Lastrup und Lindern . Zu dem Ende erwarb die Regierung das An¬
wesen des Vogts Düvell in Löningen und baute daraus das Amthaus (Woh¬
nung und Diensträume des neuernannten Amtmanns ) , jetzt Wohnung und
Dienstlokal des Amtsrichters . Duderstadt war abgedankt als Amtssitz.

') Das Kirchspiel Löningen ist von uralter Zeit her in 1 Quartale
geteilt : liberhäsigeS , Glübbiger , Bunncr und Lotbcrger Quartal.



Vagabondenjagden im Münsterlande. 151

Jürgen Mettmann , frohne
Joh . Willen
Gerh . Lampen . Vorsteher , hat , weil Schreibens unerfahren,

ein Kreuz gezogen,
Rudolph Meyer als Quartiermeister.

„Daß bey der am 18 . dieses im K. Löningen , Bunner
Quartals , abgehaltenen Vagabunden jagt nichts vorgefunden , wie
unterschrieben , so bey sothaner Visitation persöhnlich gegenwärtig

gewesen , und die einwohner Bnnner Quartals von solchen Gesindel
«ine Zeitlanghero nichts erfahren können , außgesagt , attestire aidt-
und pflichtgemäß:

Löningen , 18 . Sept . 1754.

Düvell , Vogt
Joh . Gerd Taschen , frohne
Joh . Herrn Rabemencke als Vorsteher
Joh . Herm Niemann als Corporal ."

Attestat über eine im überhäsigen Quartal am 7 . Okt . 1754

abgehalienc Vagabondenjagd meldet wie vorhin , daß nichts ge¬
funden sei:

Gerd Willah , Burichter
Bernd Dirk Holrah , Burrichter
Joh . Balte , frohne , hat ein Kreuz gemacht,
W . G . Langen . Führer
Gerh . Wilh . Lanßing.

Vagabondenjagd am 7. Okt . 1754 im Lotberger Quartal
ebenfalls resnltatlos:

Mencke Rohe , Vorsteher
Joh . Hindcrich Hengemühle , Corporal
Joh . Heinr . Bischof , Vorsteher
Arndt Stumcke hat ein Kreuz gemacht,
Hinrich Holthus , Frohne.

Au der Jagd im Bunner Quartal , 7. Okt . 1754 , hat wiederum
der Vogt teilgenommen ; er meldet , daß man nichts gefunden , und
daß die Einwohner auch eine geraume Zeit nichts von Vagabonden
verspürt.
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Ohne Erfolg auch die Jagd am 7 . Okt . 1754 im Glübbiger
Viertel lJoh . Willen , Gerd Lampen , Jürgen Mettmann ) Lind die
Jagd am 30 . Okt 1754 im Bunner Viertel (die Eingesessenen haben
wiederum lange nichts verspürt ), im übcrhäsigen Viertel (Joh . Volte,
Frohne , hat ein Krenz gemacht , Gerd Willoh Vorsteher , Wernke
Stürwolt Corporal , Lampe Lüpken Vorsteher ), im Glübbiger Viertel
(Führer Langen , Lanssing , Joh . Rnd . Meyer , Korporal Heinr.
Meinen , Frohne Jürgen Mettmann und Vorsteher Joh . Lübbers,
welche in Werwe unterschrieben haben ) und im Lotbcrgcr Viertel.

Am 19 . Okt . 1754 haben Führer Will ). Awick, Frohn Fritz
Cramer und Korporal Osterkamp bescheinigt , daß sie am 14 . und
15 . Okt . in den Kirchspielen Lastrup lind Essen die Jagd abgehalten
bezw. derselben beigewohnt und keine „wissentlich verdächtige Person"
angctroffen hätten . (Eine am 1. Okt . 1754 in den Kirchspielen
Lastrnp und Essen abgehaltene Jagd hatte ebenfalls kein Ergebnis
gehabt .) Frohn Heinr . Nipper meldet , daß er 14 . Okt . 1754 die
Jagd in den Bauerschaften Brokstreek , Ahausen , Bartmansholte
und Herbergen abgehalten bezw . habe abhalten lassen . Nichts ge-
sundeil.

„Bauerschaft Oster -Essen . Joh . Windhueß alls bauerrichter,
Gerd Kruße als bauerrichter , Joh . Hinderich Brinckmann als Korporall,
und wir haben frühzeitig angefangcn und Haben nichtes gefangen ."

14 . Oct . 1754 . Eilert Wulf alß Frohn.

Die Jagden ani 30 . Okt . 1754 haben nach Meldung des
Führers Awick (Lastrup ) wiederum keine wissentlich verdächtige
Person aufgetriebcn . Andere Zeugnisse vom 30 . Okt . 1754 be¬
sagen dasselbe:

„Bauerschaft Adderup . Herm . Krüßinann als Bauerrichter,
Herm . Rolses als Bauerrichter , Heinr . Beymoor als Korporal , und
Haben frühzeitig angesangen Und haben nichtes gefangen . "

Eilert Wulf , Frohn.

„Bauerschaft Uptloh . Joh . Hinrichs uptloh , Joh . Wangerpoll
als bauerrichter , Klaus Groth alß Corporal , Lind wir Haben nichts
gefangen ."

Eilert Wulf als Frohn.
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Hausvogt Hogerts , Führer Joh . Wiltman », Froh « Wilkc

Hollinann und Frohn Wenikc bescheinigen , daß 28 . Sept . 1754
die gebräuchliche Bagabondenjagd im geheelen Kirchspiel Crapen-
dorf „ mit Zuziehung uöthiger Mannschaft in unserer unterschriebenen
allenthalben persönlichen anwcseuheit aufss Bchutsahmmste und

fleißigste obiwrvirt und gehalten worden . "
Eine am 4 . Okt . 1754 in Molbergeil veranstaltete Jagd be¬

zeugen Bogt E . Plate , Receptor Gerd Bruns , Bauerrichter Heinr.
Diekmann , Baucrrichter Abel Hanueke , Baucrrichter Joh . Hcrm.
Brinckmanu und Baucrrichter Hermann Schrapper.

Soweit die Aktenstücke.



VH.
Geschichte

der St . Grrtrudenkapelle ru Oldenburg.
Von Pros . Or . Dietrich Kohl.

Illeben der vielhundertjährigen durch ihren merkwürdigen Bau
^ ausgezeichneten Kirchhofslinde zu Oldenburg erfreute sich die
dahinter stehende St . Gertrudenkapelle bisher nur geringer Be¬
achtung . Seit vielen Menschenaltern anscheinend außer kirchlichem
Gebrauch , in ihrem Äußeren , abgesehen von dem kupfergrünen Turm¬
dache mit dem goldenen Hahn , unscheinbar und stets verschlossen,
erregte sie von sich aus kein Interesse , sondern schien nur als alter¬
tümliche Staffage für den sagenberühmten Lindenbaum Daseins¬
berechtigung zu haben.

Da führte der Wunsch der Kirchengcmeinde , für Begräbnis¬
andachten bei ungünstigem Wetter ein schützendes Obdach zu ge¬
winnen , im Sonimer dieses Jahres zur Vornahme gewisser Wieder-
herstellungs - und Einrichtungsarbeiten im Innern des Gebäudes.
Durch die bei dieser Gelegenheit aufgefundenen alten Deckenmalereien *)
hat das Kirchlein die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen,
und Fragen nach der geschichtlichen Vergangenheit der Kapelle sind
laut geworden.

Auch die Ortsgeschichtschreibung hat sich an der bisherigen
Vernachlässigung der Kapelle beteiligt . Ludwig Strackerjan nennt
sie „ klein und weder durch hohes Alter noch durch Schönheit

' ) Ein jüngstes Gericht im mittleren Gewölbe , Szenen aus der
St . Gcrtrudenlcgende im Ehorgewölbe . Vgl . meinen Aufsah „Nachrichten für
Stadt und Land " 1908 , Juni 27 , Beilage 2 , A . Eschen , Kirchl . Anzeiger
1908 , August 8 , 15 , 22 und meine Erwiderung , Nachrichten Sepl . 3 , Beilage 2.
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ansgezeichnet " . Ihre Erbauung verlegt er in die Zeit des Grafen
Anton Günther nnd meint , daß die Linde ein „ lebendiger , wenn¬
gleich stummer Zeuge weit älterer Zeiten " sei. ' ) Richtiger urteilt
Georg Sello , wenn er als Erbauungszeit der Kapelle das Mittel-
alter ansetzt nnd die Arbeit Anton Günthers an ihr als eine
Restauration bezeichnet ; indes geht auch er nicht näher auf eine
Geschichte der Kirche ein . ?) Selbst die „Bau - und Kunstdenkmäler
des Herzogtums Oldenburg ", Heft IV, ») gedenken der Gertrudcn-
kapelle nur flüchtig . Eine gewisse Rechtfertigung hierfür liegt in
der Dürftigkeit und Lückenhaftigkeit des vorhandenen Quellcn-
materials , das sich im wesentlichen auf einige Urkunden aus dem
15 . und 16 . Jahrhundert beschränkt . *) Indes auch der darin cnt-
haltene Stoff ist bisher noch nicht verwertet worden , und er genügt
doch immerhin , um wenigstens einen kleinen Ausschnitt aus der
Geschichte der Kapelle und damit aus dem religiösen Leben unserer
Borfahren zu geben.

Der Stadtteil , der heute die Gertrudenkapelle mit dem sich
weit nach Norden erstreckenden Kirchhof umgibt , ist erst , nach
Schleifung der alten Stadtwälle , im Laufe des 19 . Jahrhunderts
entstanden . Vorher lag das Gebäude Jahrhunderte hindurch außer¬
halb der Stadt , deren ursprüngliche Ausdehnung noch durch die
heutigen Wallanlagcn gekennzeichnet wird . Vom Heiligengeisttor
aus führte die Landstraße nach Norden bis in die Nähe der Kapelle.
Dort spaltete sie sich : zur rechten Hand ging es in nördlicher
Richtung weiter auf Rastede zu . zur linken nordwestlich über
Meljen Gerds Haus nach Wiefelstede und weiter über Konneforde
nach Jever . Westlich , nördlich nnd östlich von der Kapellenwurt
breiteten sich die verschiedenen Gewanne des städtischen Eschlandes
aus Mitringer Esch. Ehnernesch , Bürgerefch u . a .). Das kleine

Heiligtum erhob sich also nicht nur an einer wichtigen Straßen-

' ) L- Strackerjan , Dic Kirchhosslindc zu Oldenburg . Von Land nnd
Leuten . S . 19 ff.

G . Sello , Historische Wanderung durch dic Stadt Oldenburg . S . 21 f.
S . 25 . Für den geschichtlichen Teil tun ich Mitarbeiter.
Dic Urkunden geboren meist der Abteilung „Lambcrtistifl Lloenburg"

im Grösst) HauS - und Zentralarchiv hicrselbst an.
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gabelung , sonder » auch inmitten des besten Fruchtlaudes in der

Umgebung der Stadt , lvo deren Bewohner : Bürger , Geistliche und

Adelige nebst den Grafen selbst ihre Ackcrstücke und Kohlhöfe in

Gcmenglage besaßen . Westlich von der Kapelle , jenseits der jetzigen

Alexanderstraße , stand im Mittelalter das „ Sicch e » hans ",  in

späterer Zeit das Armenhaus . Im übrigen war diese Gegend lange

Zeit häuscrleer.

Im 14 . Jahrhundert fehlt von der Gertrudenkapelle noch

jede urkundliche Spur . Das Sicchenhaus wird bereits in dem

Stadtprivileg des Grafen Konrad vom 6 . Januar 1345 als nörd¬

licher Grenzpnnkt des von Hansbauten jeder Art frei zu haltenden

Bezirks rings um die Festung genannt . *) Von der Kapelle aber

ist selbst da keine Rede , wo ihre Erwähnung unumgänglich gewesen

wäre , wenn sie damals schon bestanden hätte : in der Bcstätigungs-

urknndc für die Gründling des Chorherrenstifts an der St . Lamberti¬

kirche , welche dem Stift auch die Einkünfte der in Oldenburg vor¬

handenen Kapellen znweist . ?) Hier werden nur die St . Nikolai¬

kapelle und die Heiligengcistkapelle aufgeführt , nicht aber die Ger-

trndenkapelle , obwohl 1481 die Lambertikirche ausdrücklich als deren

vooloma matrix bezeichnet wird . Mau darf daraus wohl schließen,

daß die Kapelle um jene Zeit noch nicht vorhanden gewesen ist.

Auch in den ersten Jahrzehnten des 15 . Jahrhunderts

schweigen die Urkunden . ») Dann aber werden Kapelle und Sicchen-

haus häufig in Grundbüchern und Kaufverträgen zur näheren Be¬

zeichnung der Lage von Äcker » und anderen Grundstücken vor dem

Heiligengeisttore benutzt . So heißt es in der Fassung des gräf¬

lichen Lagerbuches von 1428 : *) „ Dat is dat land . dat der hcrscup

' ) „ Vortmcr so ne jcal mm der slath » igt negcr buwcn mit scurm u » dc

mit toten den to der harnemolcn unde lv deine sckenhuS ." Original des

Freibriefs im Oldenburger Stadtarchiv.
' ) Urkunde des Erzbischofs Albert von Bremen vom 2l . Scpt . 1377.

Urkk. Lainbcrtislist Oldenburg , (8rh . HauS - und Zcntralarchiv.

Eine chronikalische Nachricht über die Gcrtrudenkapellc ist mir über¬

haupt nicht bekannt.

*) S . 38 . Original in der König !. Relchsbibltothek zu Kopenhagen:

Abschrift des Archivars Schlcvogt im Grh . Hans « und Zcntralarchiv.
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hord , dat van den twen molen ghekomcu is : item Brun tor molen

4 stucke achter dem sekeuhus .item 10 stucke bvvcu

sunte Ghertrud . " Dies ist die älteste Erwähnung der Ger¬
truden kapelle , die zweite des Siechenhauses . Letzteres ivird bald

darauf ( 1431 ) von neuem als Ortsbestimmung benutzt , die Kapelle
aber erst wieder in der Fassung des Lagerbuches von 1440, *) wo

gesagt wird : „ Bi sunte Ghertrud:  van Hobbe » tampe sind
Hove ghemaket , dar hebbet de Heren dre Hove mank " , ferner in

jüngerer Schrift : „ Item Oltman Diderkes Heft encn Hof, de is ge-
maket van lande , dat hadde Didcrik Stintes Hort by sunte

Ghcrtru  d . "
Bekunden diese Angaben zunächst nur das Vorhandensein eines

der h . Gertrud geweihten Gotteshauses , so ist aus einer Urkunde
vom 5 . Juli 1448 2) zugleich Näheres über dessen äußere Verhält¬

nisse zu entnehmen . Darin wird vom städtischen Rat beurkundet,
daß „ Ramword Gesen , Engelkcn swager , nnse mederadman , buw-
mestcr sunte Gertrudis capellen unde des Hufes der

uutsettischen (Aussätzigen ) vor der stad to Oldenborg " in letzterer-

Eigenschaft dem früheren Kirchherrn Dietrich Hobbe zu Rastede
eine jährliche Rente von 14 Bremer Groten verkauft hat ; diese
Rente wird bezöge » aus sieben „ placken Hove , de gemaket fynt
van sunte Gertrudes stucke vorbenomd ." Das „ Stück"

liegt hinter dem „ sekenhnse " und ist einstmals von Hobbes Eltern
St . Gertrud vermacht worden . Hobbe hat nunmehr die Einkünfte

daraus zurückgckauft . Das Kaufgeld , dessen Höhe nicht angegeben

wird , hat der Baumeister bereits erhalten und zum Besten des

Kapellengebäudes ( „ in des vorscrevenen buwetes  beste " ) verwandt.
Hieraus ergeben sich folgende Tatsachen:

1. das Siechenhaus ist für die Aufnahme von Aussätzigen
bestimmt,

2 . es besitzt mit der Gertrudenkapclle gemeinschaftliches Ver¬

mögen , das von einem dazu vcrordneten oldenburgischen Rats¬

herrn ( „ Baumeister " ) verwaltet wird,

u S . 60 . Original im Grh. Haus - und Zcntralarchiv ; Abdruck in

H. G - Ehrentraut , Friesisches Archiv I ( 1840 ), S . 432 ff.
') Urkk. Stadt Oldenburg. Grh. Haus - und Zentralarchiv.
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3 . der Baumeister Namword Gesen hat im Jahre 1448 einen

Bestandteil des Vermögens veräußert , um Geld für einen

nicht näher bezeichneten baulichen Zweck flüssig zu machen.

Wenn das Siechenhaus ein Haus der Aussätzigen war , so
war es auch ausschließlich für diese und nicht etwa außerdem für

Pestkranke oder obdachlose Arme bestimmt . ' ) Solche werden
höchstens , wenn das Siechenhaus einmal leer stand , darin Auf¬

nahme gefunden haben . Im übrigen sorgte man für deren Unterkunft

durch andere Anstalten . Es erscheint zweckmäßig , auf diese Für¬

sorgeeinrichtungen , die im sozialen und kirchlichen Leben des Mittel¬

alters eine große Rolle spielten , unter besonderer Berücksichtigung

der Siechenhäuser etivas näher einzugehen.
Der Aussatz oder die Lepra ist eine mit Fleck - Knoten-

bildungcn auf der Haut und den Schleimhäuten auftretende , die

Konstitution zerstörende Erkrankung , deren Furchtbarkeit besonders

in ihrem unaufhaltsamen Fortschreiten und der Leichtigkeit der An¬

steckung lag . Ihre Heimat ist der Orient . Von da verbreitete sie

sich im Altertume nach Italien und dann weiter in die westlichen
Länder Europas . Zu Beginn der christlichen Ära ist sie in

Spanien , Frankreich und England bereits endemisch . Zu ihrer
Heilung hatte man kein Mittel , gegen ihre weitere Verbreitung

wußte man nichts Besseres als Ausstoßung der Erkrankten aus der
Gesellschaft der Gesunden . So finden wir denn in der Bibel

die Aussätzigen vor den Toren der Städte , an der Landstraße , von

den Vorübergehenden Almosen heischend . Im Mittelalter errichtete
man für sie eigene Krankenhäuser , Leprosorien , in Italien Lazaretts,

in Deutschland Siechenhäuser genannt . Am Ende des 13 . Jahr¬

hunderts , wo die Lepra am ärgsten hauste , soll cs in Europa
19000 Leprosorien gegeben haben . Namentlich die Städte , die

bei der Enge der Wohnungen , der Dichtigkeit der Bevölkerung und
dem Tiefstand der öffentlichen Gesundheitspflege ein besonders

günstiges Feld für die Verbreitung ansteckender Krankheiten boten,

' ) Ich berichtige hier meine in den „Nachrichten " Juni 27 , Beilage 2,

ausgesprochene Meinung , dag im Siechcnhause Pestkranke und Aussätzige

fremder Herkunft verpflegt worden seien.

' ) Daher die deutsche Benennung „ Aussätzige ", d. b. Ausgesetzte.
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legten Wert auf den Besitz solcher Anstalten . Die Aufsicht darüber

führte die Obrigkeit . Auf ihren Befehl wurden am Aussatz er¬
krankte Personen , ohne Rücksicht auf Alter , Geschlecht . Stellung,

ihren Angehörigen entrissen und in die Siechenhänser gebracht.
Sie waren fortan für die Welt verloren und glichen , von alle»

gemieden , lebendig Begrabenen ; ja in Frankreich wurden die Leprösen
förmlich wie Verstorbene behandelt und nach kirchlichem Ritus in
vkki^ is begraben . Bei der mangelhaften medizinischen Diagnostik
des Mittelalters ist cs wahrscheinlich , daß außer den wirklich

Leprösen auch mit andere » Hautkrankheiten Behaftete in den Siechen-

häusern untergebracht wurden . *) Die Hauptsache dabei war die

Isolierung von den Gesunden , nicht die Pflege der Kranken . Diese

Unglücklichen mußten es sich sogar noch gefallen lassen , daß man
jn ihrer Krankheit eine göttliche Züchtigung erblickte , die sie für

irgendwelche verborgenen oder bekannten Sünden zu erleiden hätten . ^
Aus diesem Grunde , und weil sie in der Regel allen irdischen Hoff¬

nungen zu entsagen genötigt waren , widmete die Kirche den Aus¬

sätzigen ihre besondere geistliche Fürsorge , indem sie die Siechen-

häuser nicht nur , wie andere Krankenhäuser auch , unter den Schutz
eines meist in eigener Kapelle verehrten Heiligen stellte , sondern

auch das Zusammenleben der Siechen darin mit kirchlich -asketischem

Geiste zu durchdringen suchte.
Im nordwestlichen Deutschland finden sich die Leprosorien an

allen größeren Plätzen , wofür ich einige den Urkundenbücheru der

betreffenden Städte entnommene Beispiele ansühre.
Jn Bremen wird eine ckomus lspro8vrum zuerst 1226 erwähnt;

es ist das später als solches bezeichnte St . Rcmbcrtihospital.
1316 heißt es allerdings : soclssis 8kmsts Llaris st ckomus

ispro8ornw ov8trs oivitatw proouratoros . Nach einer Urkunde
von 1318 liegt die eapslla clomus lsprosorum oxtru movniu

Livitutis Ursrnsnsis . 1339 kommt ein besonderer Kirchhof der

Leprosen vor.

' ) Meist nach A . Eulenburg , Real - EnzyklopLdie der gesamten Heil¬
kunde Bd . VIII , S . 232 ff.

' ) Ein Hildesheimer Bischof nennt sie 1270 : pnupsrs » inkirmas,

quos äsas morbo Isprs psnsussit st oootsmptibilss sssg kscit.
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Zu Osnabrück wird 1278 eine Begräbnisordnnng für das
Leprosenhaus erlassen . 1297 bestimmt der Bischof Ludwig , daß
für die außerhalb der Stadt lebenden Kranken , welche nach Gottes
Ratschluß mit geheimer Leprakrankheit behaftet sind , eine Kirche mit
einem besonderen Kirchhof und einem eigenen Priester errichtet
werden solle . Eine Urkunde von 1300 nennt Maria als Patronin
der Leprosenkapelle.

In Lübeck lag das Sicchenhaus vor dem St . Georgentore
und stand in Verbindung mit der Kapelle des hl . Georg (St . Jürgen ).
1294 erteilt der Bischof diesem Hause eine neue Ordnung.

Auch i» Magdeburg war St . Georg , dessen Kapelle jedoch
in der Stadt lag , Patron des nach einer Urkunde von 1298 extra
muroa gelegenen Siechenhauses.

Das Braunschweiger Leprosorium stand unter dem Schutze
deS h . Leonhard und befand sich vor dem St . Magnitore.

In den Hildesheimer Urkunden wird eine äomrm leprosorum
extra eivitatem von 1270 an erwähnt . 1277 gehört dazu die
eapella «anots Latarins extra valvam orientalem saußerhalb des
Ostertores ).

Aschersleben erhielt im Jahre 1211 eine Kapelle nebst Hospital
in bonoreni asnotorum Oeor ^ ii et ^ ntonii msrt ^ rum st beste
Latarins vir ^inis am Liebenwahnschen Tore . 1324 kommt die
onria beste Ostarine inkirmorum vor.

Vor Zwischenbrückcn bei Wildeshausen lag ein Siechenhans
mit einer Kapelle z. h . Geist . *)

Von den Siechenhäusern sind die für andere Kranke bestimmten
Hospitäler , sowie Armenhäuser und Pilgerherbergen zu unterscheiden.
In deutschen Urkunden führen sie gemeiniglich den Namen Gasthaus
(lateinisch äomus kospitslis ), die der Aufnahme von Pilgern und
anderen Fremden dienenden Häuser heißen auch Elendenhäuser,
Eiendenhöfe . Voraussetzung für die Aufnahme in diesen Anstalten
ist die Bedürftigkeit und der Wunsch des Aufzunehmenden , während
in die Siechenhüuser oft auch Wohlhabende gegen ihren Willen
eingesperrt wurden . Jene stehen im Dienste der öffentlichen Mild-

') G. Sello , Altoldcnburq, S . V9.
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tätigkeit , für diese ist die Frage der Gemeingesührlichkeit des Auf-

zunehmenden der entscheidende Gesichtspunkt . Z Die Gasthäuser
brauchten darum auch nicht außerhalb der Tore zu .liegen . Ihrem

Zwecke entsprechend , standen sie aber ebenfalls mit kirchlichen Ein

richtungen in Verbindung . Auch hierfür seien einige Beispiele an¬

geführt.
Das älteste Gasthaus in Bremen war das dem h. Georg

geweihte , schon von Ansgar um 858 bis 865 gegründete tio8pita >s

pauporum , das bis 1298 vor dem Heerdentore lag , dann aber
vom Erzbischof auf Bitten der Bürger in die Stadt verlegt wurde.

Im Jahre 1366 kam ferner durch eine Stiftung des Bürgermeisters

Hermann von Ruthen das St . Gertrudengasthaus ( Kospitais
pero ^rinornm ) zustande, in welchem arme Fremde , namentlich
Pilger für eine Nacht Herberge und Verpflegung erhielten.

In Lübeck wurde 1273 vor dem nördlichen Tore auf dem

Armenfriedhofe ( in oimitsrio puupsrum ) zu Ehren des h. Thomas
von Canterbury und der h. Gertrud eine Kapelle errichtet , welche
1397  im Besitze des dortigen Dominikanerklosters erscheint, und zu
der vermutlich auch ein Armengasthaus gehört hat.

In Emdm lag in der Nähe der Großen Kirche das St . Gertruden¬

gasthaus und nicht weit davon eine Gertrudenkapelle . Außerdem
waren noch in der Stadt das St . Antoniigasthaus und das „ alte"

Gasthaus vorhanden.

In Hildesheim befanden sich außer dem St . Katharinen-

Siechcnhaus das St . Andreas - und das Heiligengcist -Hospital . Im

Jahre 1334 wurden das Katharinenhaus und das Andreasspital
mit dem Gasthause zum h. Geist vereinigt und letzteres in ein

Leprosenhaus verwandelt , wofür es eine neue Ordnung erhielt.

Innerhalb der Stadt Oldenburg gab es zwei Gasthäuser.
Das eine , dem h. Geist geweihte , wurde um 1350 gegründet und

erhielt 1355 eine Kapelle aus Holz , 1396 aus Stein , neben der
1467  ein Turm , der jetzige Lappan, errichtet wurde. Das zweite
Gasthaus wurde im Jahre 1388 vom Kloster Rastede „in usrw

i ) Man vergleiche die modernen Irrenhäuser und die Isolierbaracken bei

Pest und Cholera.
Ilchrb . s. Oldnid . « «sch. Bd. XVII. 11
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pruipsrum mkirmornm so in äomuiu bospitslsm sorunäsm"
gestiftet . Es lag am Ende der nach ihm benannten Gastslraße

gerade vor dieser . Ein „ Elendenhaus " , das gegen Ende des
Mittelalters aus Urkunden der oldenburgischen Elendengilde ft nach

weisbar ist und von dieser auch unterhalten wurde , mag mit einem

der vorgenannte » Spitäler identisch sein . Neben dem Nasteder

Gasthausc finden sich noch im 18 . Jahrhundert fünf „ Elendenbudenft
in denen arme Leute wohnen . *)

Im Rahmen der im vorstehenden gekennzeichneten Verhält¬

nisse bildet das Oldenburger Sicchenhaus seiner Entstehung und

Lage , sowie seinem Zwecke nach eine begreifliche historische Erscheinung.

Doch auch inbezug auf seine innere Einrichtung müssen wir , da die
einheimischen Geschichtsquellen uns in dieser Frage ebenfalls im

Stiche lassen , fremde Analogien zu Hilfe nehmen.

Typisch für die innere Organisation der Siechenhüuser scheint

mir besonders die Ordnung zu sein , die der Bischof Bnrchard von
Lübeck am 12 . Januar 1294 dem St . Jürgenhause vor den Toren

Lübecks erteilt , ft In der Anstalt leben Kranke beiderlei Geschlechts.

Alle zusammen bilden eine kirchliche Brüderschaft . Die Männer

haben einen Borsteher , die Frauen eine Vorsteherin , die wöchentlich
einmal Konvent halten , um Verstöße gegen das geistliche Leben zu

rügen . Ihren Anordnungen müssen sich die anderen unterwerfen.

Ungehorsam wird mit fünftägigem Fasten bestraft , bei liartnäckiger
Widerspenstigkeit wird der Fall den (nicht zu den Kranken gehörigen)

Provisoren des Hauses gemeldet , die dann nach ihrem Ermessen befinden.

ft Eine zur Beherbergung , Pflege und etwaiger Bestattung armer Pilger

und anderer Fremden ( „ Elenden ") gegründete sromme Brüderschaft , die unter
dem Schutze „unser leven frouwen und sunte Ewoldes (des h . Ewald ) " stand.

ft L . Schauenburg , Geschichte des oldenburgischen Armenwesens , Jahr¬
buch VII , S . 27 , Anm . 5 , teilt aus einem Testament der Gräfin Elisabeth von

1613/14 ein Legat „ an die Eiendenbuden oder Armenhaus  binnen der
Stadt " mit . Vielleicht ist auch nur in diesen Buden das frühere Gasthaus der

Gilde zu sehen.

In Wildeshausen gab es um 1563 einen „ Elendenhave " (vgl . G . Seiko.

Altoldenburg , S . 125 , der zugleich bemerkt , er wisse keine Erklärung dafür

zu geben ) . Die ursprüngliche Bedeutung von „elend " ist „ fremd ".

ft Urkundenbuch der Stadt Lübeck Band 3 , Nr . XXXII (S . 31 ) .
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Neulinge erhalten nach einer Prüfungszeit von drei Monaten aus

den Händen des Priesters unter Segenswünschen und Anrufung

des h . Geistes ihr Siechenkleid , das in einem härenen Gewände

von grauer oder gelber Farbe besteht , und zu dessen Tragen alle

verpflichtet sind . Etwa Geheilte treten aus dem Konvent aus und

kehren , falls sic es nicht vorziehen , sich als Gesunde dem Dienste

der Kranken zu widmen , nach .Hause zurück . Die Geschlechter leben

von einander getrennt . Niemand darf sich ohne Erlaubnis mit

anderen unterhalten , die Einfriedigung des Hofes verlassen und sich

jemandem nähern , der in die Stadt gehört , oder gar diese selbst

betreten . Die Brüder , bezw . die Schwestern , esse» , schlafen und

beten gemeinsam . Fünfmal im Jahre : zu Ostern , Pfingsten . Marien

Empfängnis , Allerheiligen und Weihnachten sollen sie zu Beichte

und Abendmahl gehen . Wer die Horen nicht lesen kann , soll zwölf

Paternoster und ebensoviel Avemarias beten , und zwar je bei der

Prime , der Terze , der Sexte , der None und dem Schlußgebet , fünfzig

ober zur Besperzeit und zur Nacht . Die Adventsfasten und die

vicrzigtägigen Fasten müssen gewissenhaft innegchaltcn werden.

Ähnliche auf völlige Isolierung der Aussätzigen , sowie auf

Vorbereitung für das Jenseits durch gemeinschaftliches Beten und

asketisches Leben gerichtete Vorschriften müssen auch im Oldenburger

Siechenhansc in Geltung gewesen sein . Die von der Welt aus

Angst vor Ansteckung unbarmherzig Ausgewogenen nahm die Kirche

unter ihre Flügel und linderte durch geistliche » Trost das Elend

derjenigen , die sonst gänzlicher Verzweiflung anheimgefallcn wären.

Indes beteiligten sich auch Laien an dem frommen Werke , indem

sie durch Schenkungen , Vermächtnisse und Almosen , von denen der

Unterhalt der Kranken bestritten wurde , äußere Not fern zu halten

suchte » , oder , was jedenfalls größere Überwindung kostete , persönlich

im Siechenhansc die Krankenpflege ausübten , womit natürlich Teil¬

nahme an der strengen Abgeschlossenheit verbunden war . Auch die

Verwaltung des dem Sicchenhause und der Kapelle gehörigen

Vermögens , d . h . also die Einziehung der Einkünfte , deren Bei

Wendung für Beköstigung der Siechen und Unterhaltung der Bau¬

lichkeiten , endlich die Vermehrung des Besitzstandes , war , wie wir

gesehen haben , in Laicnhänden . Da die Sorge für die Bauten
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dabei sehr im Vordergründe gestanden zu haben scheint , führte der
Vorsteher den Titel Baumeister . Gewöhnlich wurde dieses Amt
einem Mitglieds des städtischen Rats übertragen . Im Jahre 1448

war Ramword Gcse Baumeister . Wie lange er das Amt bekleidet

hat , wissen wir nicht . Im Jahre 1460 erscheint dann Diedrich

von Holwedc,  andersgenannt SthntZ)  als Vorsteher des
Siechenhauses und der Gertrudenkapclle , ein Mann , der sich ganz

besondere Verdienste um die seiner Obhut anvertraute Anstalt
erwarb . Eben 1460 vermehrte er ihre Einkünfte durch Ankauf

einer Rente von einem in der Stadt belegenen Bürgerhause . Später

kam durch ihn eine erhebliche Stiftung zustande , die der Kapelle

zu besonderem Flor verhalf.
Dieser Mann verdient es wohl , daß wir die Nachrichten,

welche die Urkunden über ihn und seine Familie liefern , zusammen¬

stellen . Sein Zuname weist in die Bauerschaft Hollwege in der

Gemeinde Westerstede . Das gräfliche Lagerbuch von 1428/40

führt einen „ Stint " freilich nicht unter den Hausleuten von Holl¬

wede . Wohl aber unter denen von Hüllstede in derselben Gemeinde
an , wo sogar 1750 noch eine Bauernstelle „ Dierk Stindts " heißt.

Die Fassung des Lagerbuches von 1440 enthält eine Eintragung

von etwas späterer Hand , worin Diderick Stint als früherer Be
sitzer von Ländereien bei der Gertrudenkapclle zu Oldenburg

genannt wird . 1457 erscheint Diderick von Holwcde schon als
Ratmann , ebenso 1460 , wo er zugleich Vorsteher der Gertrudeu¬

kapelle ist . 1467 gehört er zu den Bürgermeistern und ist Be¬

sitzer einiger Stücke Ackerlandes auf dem Ehnernesch . 1475 und

1481 wird er als gewesener Bürgermeister bezeichnet , 1481 hat er
zugleich wieder das Provisorat über die Gertrudenkapelle . In den

mit 1483 beginnenden Mitgliederlisten der St . Annenbrüderschaft

und der Elendengilde zu Oldenburg wird er mit seiner Gattin Adelheid

zusammen aufgeführt . Eine Urkunde von 1488 , in der Bürger

Diderick Styndth acht „ westlich von der Kapelle hinter dem Siechcn-

*) Von L. Schauenburg , Geschichte des oldenb. Armenwescns , Jahrb . VIl,
S . 25 , irrtümlich Diedrich von Kollenradc  genannt.

W. Ramsaucr , Zur Geschichte der Bauernhöfe im Ammcrlande-
Jahrb . IV, S . 51).
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Hause " bclegene Kohlhöfe an die Lambertikirche verkauft , nennt
neben ihm seinen Sohn Hinrich , Chorherrn an derselben Kirche
und 1493 zugleich Borsteher der Heiligengeistkapelle . Ein anderer
Sohn , Johann Stint , 1476 und 1479 Ratmann , war vermählt,
starb aber vor 1483 mit Hinterlassung seiner Gattin Grete und
mehrerer Kinder , für welche damals der Großvater Diedrich die
Bormundschaft übernahm . Bon diesen Kindern mögen die Stints
abstammen , die später in Oldenburg Vorkommen , so Moritz Stint,
1573 , 1580 , 1581 Ratmann , 1581 auch einer der Provisoren des
bei St . Gertrud neu gegründeten Armenhauses . Etwas weniger
ehrenvoll ist die Erwähnung eines Eilert Stint , der 1608 bei
seiner Entlassung aus städtischer Haft , in die er wegen Verübung
öffentlichen Unfugs geraten ist, Urfehde schwören muß.

Die Familie Stint , wohlbegütcrt und Generationen hindurch
im Besitze wichtiger weltlicher und geistlicher Ämter , gehörte offenbar

zu den angesehensten Familien der Stadt . Sie zeichnete sich aus
durch kirchlich-fromme Gesinnung , die in mehrfacher Hinsicht zum
Ausdruck kam. Daraus ist auch die schon erwähnte Stiftung
Diedrich Stints zugunsten der Gertrudenkapelle hervorgegangen.
Das Schriftstück , das uns davon Kunde gibt , ist zugleich das
wichtigste Denkmal in der Geschichte der Gertrudenkapelle , das sich
erhalten hat . Es ist eine Urkunde des Grafen Gerhard vom
19 . März 1481 . Z

Der Inhalt dieser Urkunde ist im wesentlichen folgender:
„Theodoricus Stynt , gewesener Bürgermeister der Stadt Oldenburg,
jetzt Verwalter und Baumeister der zu Ehren der ruhmreichen
Jungfrau Gertrud  sowie der Heiligen Georg und Antonius
erbauten und geweihten Kapelle vor den Mauern genannter Stadt"

hat eine Reihe frommer Gaben gesammelt und damit ein geist
liches Amt (bsnstionim ) an derselben Kapelle gestiftet . Zum
Unterhalt für den Geistlichen ist eine jährliche Rente von fünf Mark

2Vr Pfund Silber ) bestimmt , die von verschiedenen auf dem
Lande gelegenen Höfen gezahlt werden müssen . Dazu fügt Graf

' ) Urkk. Lambertistist , lateinisches Original , noch nirgends abgedruckt
«der benutzt. Grh . Haus - und Zentralarchiv.
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Gerhard selbst , zu seinem , seiner Eltern und Voreltern Seelenheils
eine Mark Rente und ein Pfarrherr Johannes von Wurd zu

Huntorf eine halbe Mark Rente . Als Gegenleistung für diese
jährlich zu erhebende » Einkünfte hat der Kapellengeistliche wöchentlich
eine Messe für das Seelenheil der Stifter zu lesen und , falls neue

Schenkungen gemacht werden , die Messen entsprechend zu vermehren.

Um die Rechte der , Mutterkirche zu St . Lamberti " zu wahren,

wird festgesetzt , daß die zur Zeit der Einweihung der Kapelle

(tsmpors clockiosoionis oupollo ) schon bestehenden , also die bisherigen,
Einkünfte des Altars den Chorherren der Lambertikirche verbleiben

sollen . Endlich werden die in Zukunft durch Sammlungen auf¬

gebrachten , namentlich die in den Opferstock gelegten Gaben zur
Verwendung für Bauzwecke an der Gertrndenkapelle (sc! prsiliot»

ospslls kabrioam ) bestimmt . Das Patronat über die Kapelle , ins¬

besondere das Recht der Präsentation bei jeder Neubesetzung des
Amtes , behält der Graf sich und seinen Erben vor . ' )

Suchen wir diesen Stiftungsbrief in seiner Bedeutung zu er¬

fassen , so erregt zunächst die Person seines Allsstellers , des be¬

kannte » Grasen Gerd unsere Aufmerksamkeit , der mit seiner Beteiligung
an der Stiftung auch hier einen Beweis seines nach unseren Begriffen

mit seinem sonstigen Verhalten merkwürdig kontrastierenden kirch¬

lichen Interesses ablegt . ' ) Sodann hören wir hier , daß die Kapelle
außer der h . Gertrud auch noch St . Georg und St . Antonius als

Schutzpatrone hatte , zwei Heilige , die ebenso wie St . Gertrud , häufig
als Beschützer von Spitälern Vorkommen . Weiter ist aus dem

' ) Dieses Recht haben die Grafen nach dem Lagerbuchc bei allen geist¬
lichen Lehen „ binnen Oldcnborch " .

' ) S - darüber H . Oncken , Gras Gerd von Oldenburg (Jahrbuch II)
S . 7b ss. In der Kirche zu Varel stiftete er das Wandbild „Christus als Welt¬

richter " mit seinem eigenen Bildnis ( s. W . Morisse , Alte Malereien in der

Kirche zu Varel , Jahrb . XV , S . 290 ff ) . Nicht erhalten sind die bunten

Glassenstcr in der Pfarrkirche , sowie i» der Klosterkirche zu Rastede , aus denen

Graf Gerd ..sä vivum abgerissen " war . (Oncken a . a . O ., S . 7S ) .

' ) z B . St . Georg als Patron des Siechenhauses zu Lübeck und zu
Magdeburg und des ältesten Spitals in Bremen , St . Antonius als Patron

eines Gasthauses in Emden , St . Georg und S > Antonius mit St . Katharina

als Patrone des Siechenhauses zu Ascherslebcn . Der h. Georg , ein Märtyrer
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Briefe zu entnehmen , daß die Kapelle bisher keinen eigenen Geist¬

lichen gehabt hat , sondern der Gottesdienst darin und wohl auch
die Seelsorge iin Siechenhanse von den Chorherren der St . Lam-

bertikirche versehen worden ist ; jene war also vor 1481 nicht sehr

ansehnlich dotiert . Endlich heweist die Neueinwcihinig der Kapelle,
daß der Ausdruck „ oupolla eoiwtructLE sich auf einen eben er¬

folgten Neu - oder Umhan des Kapellcngcbäudes  bezieht.

Auffallend ist die Nichterwähnung des Sicchcnhauses , namentlich
bei Angabe der Obliegenheiten des neuen Geistlichen . Entweder
werden die dort auszuübenden Funktionen als selbstverständlich

vorausgesetzt , und de » Stiftern kommt es vor allem daraus an,

die für sie abzuhaltenden Seelenmessen festzulegen , oder das Sicchen-

haus hat aus Mangel an Kranken bereits seine Bedeutung ein¬

gebüßt . Beachtenswert ist übrigens noch , daß die Erträgnisse des
Opferstocks der Verwendung zu baulichen Zwecken Vorbehalten
bleiben sollen.

Von 1481 an hat die Gertrudenkapclle für wenige Jahr¬

zehnte in besonderer Blüte gestanden . Schon 1484 wurde ihr
eine weitere bedeutende Zuwendung zuteil . Der aus einem zu

Donnerschwee begüterten Adelsgeschlechte stammende Knappe Diedrich

Schleppegrell und sein Sohn Albrich vermehrten die Einkünfte des
Geistlichen durch Stiftung einer Rente von sechs Mark , wofür er

verpflichtet wurde , wöchentlich zweimal (montags und freitags ) für
die Stifter Messe zu lesen . Die Rente bestand aus einer Mark

jährlich von einem Hofe zu Aschwege , zu 2 >/ , Mark aus jähr¬
lichen Roggenlieferungen , und die übrigen 2H ', Mark Rente sollte
der Geistliche selbst für eine Summe von 30 Mark kaufen , die

nus der Zeit Diokletians , Meie einen Drachen in Libyen , der mit seinem Pest-

Hauche die Bewohner der Stadt Silcna dahinrafstc . Die Reliquien des
St . Antonius , die in der Kirche St . Didier la Mothc aufbewahrt wurden,
erwarben sich den Ruf wundertätiger Heilkraft , besonders bei Gelegenheit einer

im II . und 12 . Jahrhundert in Frankreich verbreiteten gefährlichen Krankheit,

die daher unter dem Ramcn St . AnIoNsseucr bekannt wurde . 1095 bildete

sich die Hospitalbrüderschast des h. Antonius zur Pflege der Kranken und
Pilger , die nach St . Didier wallsahrteten . Die h . Gertrud erscheint sonst
mehr als Beschützerin von Pilgern und armen Fremden , auch von Reisenden

Überhaupt.
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ihm von den Schleppegrells bar übergeben wurde . Der damalige

Geistliche war Eitert Westerloy, ' ) der demnach der erste Benefiziat

der Kapelle gewesen zu sein scheint . Er machte sich selbst dadurch

um die Kapelle verdient , daß er 1487 von der Stadt einen bei

der Dechanei des St . Lambertikapitels , also an der Ostseite des

heutigen Kasinoplatzes belegenen unbebauten Bauplatz kaufte ?) und

darauf aus eigenen Mitteln ein Haus als Wohnhaus für den je¬

weiligen St . Gertrudenpriester errichten ließ.

Im Jahre 1503 warEilertRöbeken  Vikar zu St . Gertrud.

Auch er vermehrte das Kapellenvermögen , indem er von dem

Bürger Johann Büsing eine Rente von 16 Oldenburger Groten

aus dessen vor der Haarenpforte belegenen Hause erwarb und der

Vikarie seinen dem Ratmann Brun Elvers abgekauften , der Kapelle

benachbarten Kohlhof schenkte . Nach den Kaufverträgen der Vikare

zu urteilen — Ratmänner werde » neben ihnen nicht erwähnt —

scheint auf sie nach 1481 auch das Provisorat übergegangen zu sein.

Nach dem Tode Eilert Röbekens , der im Jahre 1524 er¬

folgte , wurde von Graf Johann V . zu seinem Nachfolger Friedrich

Noch  vorgeschlagcn . Bemerkenswert ist , daß die Präsentation nicht

an den Propst zu St . Willchadi in Bremen , dem die übrigen

Kirchen zu Oldenburg (abgesehen von der beim Schlosse im Osna-

brücker Sprengel gelegenen St . Joyanniskapelle ) unterstanden,

sondern an den Propst der Bremer St . Stephanikirche  erfolgte.

Friedrich Boch erscheint urkundlich noch 1531 und 1536 . In

letzterem Jahre verkauft er dem Lambertikapitel einen auf 40 Gulden

lautenden Hauptbrief , der zwei Gulden Rente bringt . Beide Male

wird er schlechtweg als Vikar ohne Angabe seiner Kirche bezeichnet.

0 Die Westerloy ; sind eine bekannte Oldenburger Bürgerfamilie , die

im 15 . und IS . Jahrh . blühte . Nach ihr hieß damals die Kurwickstrahe , in

der sie mehrere Häuser besah , „ Westerloyenstrahc ", ein Name , der sich in

einem von ihr sich abzwcigenden Hofe , dem „ Wcstcrloyengang ", noch lange

erhielt >H . Oncken , Zur Topographie der Stadt O ., Jahrb . III , S . 14S ) .

Ein Ratmann Brun Westerloy wird I58l unter de» neu ernannten Vor¬

stehern des eben gegründeten Armenhauses bei St . Gertrud aufgejührt.

Bürgermeister und Rat übergaben das Kaufgeld den Stadtbau-

mcistern , die dafür einen neuen Turm in der Stadtmauer errichteten ( in der

Verlängerung der Mottcnstraste auf der Linie der heutigen Wallstrayei
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Auf einem undatierten Zettels findet sich ein Verzeichnis von
Gulden und anderen Münzen , die „ Hern Frederchen Boech ge-
levert " sind.

Friedrich Boch ist der letzte katholische Geistliche an der
Gertrudenkapelle gewesen . Mit der Reformation , welche seit dem
Regierungsantritt des Grafen Anton I . 1529 zun , Siege gelangte,
hörte der Gottesdienst in den Kapellen zu St . Nikolai , zum h. Geist
und zu St . Gertrud auf , die daran bestehenden Priesterstellen
gingen ein . Die Gertrudenkapellc und das Siechenhaus werden
zum letzten Male in einer Verkaufsurkunde vom 27 . Dezember 1535
erwähnt . 2)

Mit dem Ausbau der evangelischen Landeskirche unter deren
erstem Superintendenten Hamelman » hängt die Verwertung früheren
KirchengutcS zur Begründung von Schulen und frommen Anstalten
zusammen . Unter dem Einfluss dieses Steedens gründete Graf
Johann VIl . im Jahre 1581 ein „Armenhaus bei St . Gerdruhten
außerhalb der Heil . Geistespfortcn ", welches zwar von ihin Armen-

' ) In der Nachbarschaft der Gertmdcnka pelle stand im Mittelalter ein

Äruz 'Nk mit einem Altäre davor , das heilige Kreuz  genannt , das in Ur¬
kunden von 15l6 bis 1523 erscheint . Auch dieses Heiligtum hatte sein eigenes
Vermögen , das von besonderen Vorstehern verwaltet wurde ( 1516 Ratmann
Johann Olie und Bürger 1!ltke Bunnyngcs , „vorstcnder to dem hylgen cruce
vor sunte Gertruds " », 1523 wird der Altar und ein damit belehnter Geistlicher
<Arend Morink aus Westerstede , „ beschick des altars to dem billigen cruce bl)
sunthe Gerdruth vor Oldenbor -b ") erwähnt . Später , lange nach Entfernung des
Kreuzes , findet sich hinter dem Siechenhause westlich von der Alexanderstraße
der Flurname „Zum heil . Kreuz " , der im 19 . Jahrhundert bei Entstehung des
nördlichen Stadtteils auf einen von der Ziegelhvsstraße , Johannisstraße , Nlex-
anderstraße und der heutigen Humboldtstraße begrenzten Bezirk überging (j.
Knrte der Stadt O . und Umgegend von H . Hotes 1751 , Grh . Haus - und
Zentralarchiv ). Heute ist die „ Kreuzstraße " ein enger Gang , der hinter Doodt
von der Alexanderstraße abzweigt , sich dann i» einem rechten Winkel nach Norden
wendet und in die Humboldtstraße mündet , der einzige topographische Überrest

jenes Namens , und die Erhaltung dieser Bezeichnung ist daher den
Behörden ans Herz zu legen . Das östliche Ende der Humboldtstraße , das
früher mit zur Kreuzstraße gehörte , hat letztere Bezeichnung bereits eingebiißt.

K Oldenburger Landesarchiv , Tit . XlX , Nr . 258 . Grh . Haus»

und Zentralarchiv,
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Haus zum heil . Geist genannt wurde, ' ) nachmals aber mehr unter
dem Namen St . Gertruden - Armenhaus bekannt wurde . Dieses
Haus lag westlich von der Gertrudenkapelle , da , wo jetzt Nr . 17,
18 , 19 der Heiligengeiststraße stehen , und da auch das Siechenhaus
westlich von der Kapelle gelegen hat (Urk . v. 1488 ), so nimmt
man an , daß das Armenhaus an seiner Stelle erbaut worden ist.
Sehr wahrscheinlich ist bei der Dotierung auch das frühere Ver¬
mögen des Siechenhauses und vielleicht auch das des mittelalter¬
lichen Gasthauses z. heil . Geist verwendet worden . ?) Das neue
Armenhaus war sowohl für die Verpflegung von Ortsarmen wie
von durchreisenden Fremden bestimmt . Seine Verwaltung wurde
einem aus zwei gräflichen Beamten und zwei städtischen Ratmannen
(damals Moritz Stindt und Brun Westerlop , s. w . o.) bestehenden
Ausschüsse übertragen . »)

Ob die Gertrudenkapelle nunmehr wieder in Benutzung ge¬
nommen wurde , indem sie als Armenkapellc diente , darüber ver¬
lautet nichts , man kann es nur annehmen . Sicher aber ist , daß
sie unter Graf Anton Günther , der ja auch die Nikolaikirche und
die Rasteder Klosterkirche neu einnchten und weihen ließ , eine
Restauration erlebt hat . Winckelmann ' ) nennt sie zwar „eine
Kirche , welche unser Gnädiger Herr von seinen Mitteln zur Ehre
Gottes auferbauen , °) einen ziemlichen Bezirk ummauern und den-

' ) Stistungsurkundc abgcdr . 6 . 6 . 0 . I , p . l und 2 , Kirchlicher An¬
zeiger f. die Psarrgem . Oldenburg 1856 , S . 171 s.

Die Stistungsurkundc erwähnt davon nichts , sie führt nur an , daß
von den 2000 Talern Rente , die der Gras dem Armenhausc in Bar zumeist,
die Hälfte genommen werden solle „von der Renlhc , die wandages (vormals)
die Canonici unser Kirchen St . Lamberti allhier zu Oldenburg gehabt , und
auS anderen Häusern und Gütern ."

*) Die innere Geschichte des Armenhauses bei St . Gertrud bis zur
Zeit Anton Günthers ist behandelt in L . Schauenburg , Geschichte des olden-
burgischen Armenwesens , Jahrb . VII , Z . 27 ff.

*) „ Ammcrgauische Frühlingslust " (1656 ) S . 258 ff. Exemplar der
Grh . öff. Bibliothek hiers.

*) Daher die falsche Ansicht Strackerjans , daß die Kapelle damals
überhaupt erst neu errichtet worden sei (s. die Einleitung ). Wimkelmann ist
die ältere Geschichte der Kapelle gänzlich unbekannt gewesen.
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selben zu dem Gottesacker oder Ruhstätten der Menschen verordnen
lassen." Doch in Wirklichkeit kann es sich, da die Struktur des
Gebäudes und die aufgedeckten Malereien mit Entschiedenheit ins
Mittelalter weisen, nur um eine Wiederherstellung gehandelt haben,
über die uns allerdings die vorhandenen Akten aus der Zeit Anton
Günthers gänzlichi», Stich lassen, i) Noch weniger ist aus
späteren Zeiten über die Kapelle überliefert, so daß wir nicht einmal
genau wissen, ob und wann sie zu gottesdienstlichen Zwecken
gebraucht worden ist. Etwas besser unterrichtet sind wir über
die Geschichte des Gertrudenkirchhofs, der, wie das prächtige Epitaph
des Hofapothekers Duzend von l640 beweist, schon unter Anton
Günther auch von angesehenen Bürgerfamilien in Gebrauch ge.
nommen, damals und später nach Norde» hin mehrfach erweitert
und endlich von 1791 an, nach völliger Schließung des Kirchhofs
bei St . Lamberti, zum alleinigen Friedhof der Stadt Oldenburg
erhoben wurde. Das Armenhaus ist um das Jahr 1836 abge¬
brochen. Die Kapelle steht, nachdem sie zuerst den Siechen, dann
den Armen gedient, noch heute. Ihrer Lage und der geringen
Beachtung, die man ihr bisher geschenkt, verdankt sie die ungestörte
Erhaltung ihres mittelalterlichen Baues und der Kunstdenkmäler
in ihrem Innern.

Wann sind diese, wann sind die jetzt vorsichtiger Erneuerung
entgegensetzenden Deckenmalereien entstanden? Das ist eine Frage,
die jedem ihrer Beschauer auf den Lippen liegt, und die ich im
vorstehenden absichtlich noch nicht erörtert habe; denn sic kann nur
aufgrund einer Übersicht über die ganze Entwicklung der Kapelle
annähernd gelöst werden. Die Malereien werden nämlich in keincr
Geschichtsquelle erwähnt, und darum ist der Nachweis ihrer Ent¬
stehung nicht so einfach, wie z. B. bei dem Deckengemälde in der

') Die Kammerrechnmigen auS der Zeit Anton Günthers in, Grh. Haus¬
und Zentralarchiv enthalten reichliches Material bctr. den Umbau der Nikolai»
kirche, aber nichts über die Gcrtrudcnkapelle. Auch i»i Stadtarchiv ist nichts
darüber zu finden.

>) 1786  gehört zu den Obliegenheiten des Totengräbers auch die
Reinigung der Kapelle.  Damals scheint sie also in Gebrauch gewesen
zu sein-
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Kirche zu Zwischenahn , über dessen Anfertigung es eine urkundliche
Aufzeichnung gibt ? ) sondern man ist hier auf Mutmaßungen an¬
gewiesen.

Durch ihren Inhalt und ihre Technik weisen die Gemälde

zunächst mit Entschiedenheit in die Zeit vor der Reformation , in
das Mittelalter . Sodann ist sicher , daß sie als Freskomalereien

auf dem Kalkverputz der Ziegelstcinmauern nicht vor der Errichtung

des jetzigen Gebäudes angefertigt sein können . Damit wird zugleich

der Beweis geliefert , daß dieses letztere schon im Mittelalter ent¬

standen sein muß , was durch den gotischen Baustil und durch

allerlei bautechnische Einzelheiten bestätigt wird . Nun ist die Kapelle,
wie wir im Anfänge unserer Ausführungen dargetan haben , im

14 . Jahrhundert noch nicht nachweisbar und wahrscheinlich auch
noch nicht vorhanden gewesen . Im 15 . Jahrhundert wird sie 1428

zum ersten Male genannt und muß demnach in den ersten drei
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts gebaut worden sei» . Dieser erste

Bau ist aber kurz vor 1481 abgebrochen und durch eine völlig neue

Kapelle ersetzt oder wenigstens völlig umgebaut worden Dafür

spricht erstens der Wortlaut der Urkunde des Grafen Gerhard von
1481 und zweitens der Umstand , daß sie erst von da an einen
eigenen Geistlichen und überhaupt eine größere Bedeutung besitzt.
Vorher ist sie allem Anscheine nach klein und unansehnlich gewesen,

ja es ist keineswegs ausgeschlossen , daß sie bis dahin überhaupt

nur aus Holz bestanden hat , wie das bei der bereits 1355 ge¬

gründeten Heiligengeistkapelle bis 1396 nachweislich der Fall ge¬
wesen ist.

Demnach scheint mir auch die Entstehung der Bilder in die

Zeit nach 1481 gesetzt werden zu müssen . Es ist dies die etwa
fünfzigjährige Blütezeit der Gertrudenkapelle . Aus bürgerlichen

wie adeligen Kreisen wurde sie mit Schenkungen bedacht . Graf

Gerhard , der das jüngste Gericht in der Kirche zu Varel und mit
seinem Bilde geschmückte Fensterscheiben in den Rasteder Kirchen

gestiftet hat , interessierte sich für sie . Den an die Kapelle berufenen

Geistlichen , welche auch ihrerseits Stiftungen machten , wird die

') G. Rülhning , Über die Kirche zu Zwischenahn, Jahrbuch XIII , S . 194.
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bildnerische Ausschmückung des unter ihrer Obhut stehenden Gottes¬

hauses am Herzen gelegen haben . In der Zwischenahner Kirche
wurde das jüngste Gericht erst 1512 gemalt . Alle diese Umstände
machen die Entstehung der Bilder in der Zeit zwischen 1481 und
dem Beginne der Reformation wahrscheinlich.

Sachverständige Künstler glaubten freilich aufgrund des in den

architektonischen und ornamentalen Teilen der Gertrudenbilder zu er¬
kennenden Stils die Bilder in eine frühere Zeit weisen zu müssen.
Meines Erachtens ist wohl das Vorkommen gotischer Architckturformen

ein zwingender Beweis für die Entstehung eines Gemäldes in gotischer

Zeit , aber das Vorkommen romanischer , also ältererStilformcn , ist
kein Beweis für die Entstehung des Bildes in romanischer Zeit . Frühere
Stilformen können durch die Vorlage  des Malers , etwa durch
die Miniaturmalereien einer Handschrift , in die Gemälde hinein¬

gekommen sein. Dazu kommt , daß der Baldachin in der Krönung
der Maria auf dem jüngsten Gericht des mittleren Gewölbes spitz-

bogige Architektur zeigt . Auch die Rüstung der Ritter auf einem
der Gertrudenbilder ist spätmittelalterlich . Endlich ist durch die
Geschichte der Kapelle jede Anfertigung der Bilder in romanischer

Zeit ausgeschlossen . Stichhaltig kann also das auf urkundlichem
Wege erhaltene Ergebnis vom Standpunkte des Kunsthistorikers
aus nicht bekämpft werden.

Dazu kommt , daß eine , freilich nicht sichere, Spur aus

den letzten Dezennien des Mittelalters auf den Maler selbst hin¬
leitet . In Urkunden vou 1487 — 1533 kommt mehrfach ein Vikar
des Altars der ersten Messe in der Lambertikirche , namens Garwin
oder Gerwin , vor , der 1487 , 1517 , 1518 , 1532 und 1533 den

Zunamen Hilgemaler hat , sonst aber einfach als Herr *) Gerwin
erscheint . Hilgemaler , d . i. Heiligenmaler , scheint mir demnach
bei ihm nicht nomsn proprium , sondern nomon appollativum zu

sein. Nun ist schon aus allgemeinen Gründen anzunehmen , daß
der in der Gertrudenkapelle tätig gewesene Kunstmaler geistlichen

») Mit diesem Titel wurden im Mittelalter außer Personen fürstlichen

und ritterlichen Standes noch die Geistlichen und die städtischen Ralleute be¬

zeichnet.
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Standes war und fernerhin auch , daß man sich damals in Olden¬

burg den Maler nicht erst von weither hat kommen lassen , wenn

eine künstlerische Kraft in der Nähe war . Eine Möglichkeit,

vielleicht sogar Wahrscheinlichkeit ist also jedenfalls dafür vor¬

handen , daß Herr Gerwin der Verfertiger unserer Malereien ist.
Man darf dann annehmen , daß er seine Arbeit noch im vor¬

letzten Jahrzehnt des 15 . Jahrhunderts , bald nach dem Neubau der

Kapelle , ausgeführt hat . Aus dem Jahre 1488 ist eine geschäft¬

liche Beziehung des Vikars zu Diedrich Stint , dem Begründer der
Stiftung von 1481 , nachzuweisen Allerdings handelt es sich
dabei um den Ankauf einer Rente für das Lambertikapitel , von

der in Zukunft die Kosten des Abendmahls bei gewissen Messen
bestritten werden sollen , indessen kommt diese Bestimmung vor allem

Gerwin zugute , der bisher als Vikar des Altars der ersten Messe

Wein und Oblaten für jene Messen zu liefern hatte . Wenn Gerwin

Hilgcmaler der Hersteller der Malereien in der Gertrudenkapelle ist,

so könnte man , vorausgesetzt , daß der Vikar den Kaufpreis nicht

aus eigenen Mitteln hat erlegen müssen , in der Befreiung von
dieser Verpflichtung ein Entgelt für seine künstlerische Tätigkeit

sehen . 2) Diedrich Stint und sein Sohn , der Kanonikus Hinrich,
der an dem Verkauf der Rente beteiligt ist , wären in diesem Falle

als Stifter jener Bilder zu betrachten.
Eine weitere sehr naheliegende Frage ist die nach der Zeit,

in der jemand so barbarisch gewesen ist , die Bilder mit Tünche

überziehen zu lassen . Das ist ja nicht nur hier geschehen , sondern
auch in Wildeshanscn , Hude . Zwischenahn , Edewecht , Varel und

an zahlreichen anderen Orten ; auch da , wo man es » och nicht fest-
gestellt hat , sind mittelalterliche Malereien durch einen späteren

weißen Anstrich verdeckt worden . Man ist zunächst sehr geneigt,

anzuiiehmcn , daß dies bereits in der Zeit der Reformation ge¬

schehen sei, indem aus religiösen Gründen Anstoß an diesen ganz
katholischen Geist atmenden bildlichen Darstellungen genommen worden

' ) Zu beachten ist übrigens , daß es um jene Zeit auch einen Hinrich

Hilligenmaler in Oldenburg gibt , der nach den Wurtzinsregistern von 1502

und 1513 das 8 . Haus an der Westseite der Achlernstraßc (vom Markt ans

gerechnet ) besitzt und 1524 urkundlich als Ratmann vorkommt.
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wäre . Indes werden übertünchte Malereien auch in Kirchen , die

immer katholisch gewesen sind , gefunden , und dann sind die Luthe¬

raner auch garnicht so rasch mit der Ausrottung katholischer Ge¬

bräuche , Benennungen u . a . Reminiszenzen vorgegangen , wie die

Reformierten . Allerdings legte man fortan keinen Wert mehr auf ihre

Erhaltung und wird daher , wenn z. B . eine Kirche neu gestrichen werden

sollte , den Anstrich gleich auf etwa vorhandene Malereien mit ausgedehnt

haben . In einigen Fällen kann auch religiöser Fanatismus die

Ursache gewesen sein . Ebenso häufig ist aber die Vernichtung mittel¬
alterlicher Kunstaltertümer auf Rechnung des veränderten Kunst-

geschmacks zu setzen. Namentlich ging der Zeit des Zopfstils das
Verständnis für mittelalterliche Kunst völlig ab . So sind im Dome

zu Braunschweig auf Befehl eines sonst sehr knnstliebenden Fürsten
im Jahre 1707 die Wandmalereien des Ehors (Bilder aus den

Legenden der drei Schutzheiligen : Johannes des Täufers , des
St . Blasius und des h. Thomas Decket), die also bis dahin trotz

der Reformation erhalten geblieben waren , übertüncht und das

ebenfalls wertvolle Chorgestühl abgebrochen worden . Darum mögen

auch die Malereien der Oldenburger Gertrudenkapelle ihre Tünche
einer n a ch reformatorischen Zeit , vielleicht schon der Restauration

unter Anton Günther , verdanken . Aktenmütziges ist darüber nicht

ermittelt worden.
Auf eine nähere Besprechung der Malereien einzugeheu , »ins;

ich mir hier , wo nur eine Geschichte der Kapelle gegeben werden

sollte , versagen . Tie Lösung dieser Aufgabe , namentlich die Er¬
klärung und Bewertung der Bilder aus der Gertruden legende , für

die ich manches Material gesammelt habe , sei einer späteren Arbeit

Vorbehalten Nur aus eines möchte ich hier noch aufmerksam

machen . In der Sage , welche diese Bilder darstellcn , spielt eine
Linde als Bestandteil des Schallplatzes , auf dem das Zusammen¬

treffen des Ritters mit dem Teufel stattfindct , eine gewisse Rolle.
Das ist vom Künstler an den geeigneten Stellen durch stilisierte

Lindenblätter angedeutet . Ter bei der Kapelle stehende Lindenbaum,

der durch die Sage von dem unschuldig verurteilten Mädchen be

rühmt geworden ist , scheint demnach in Wirklichkeit als Symbol

der h - Gertrud gepflanzt worden zu sein. Schon von 1610 an
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sind Ausgaben für eine Unterstützung der Linde nachweisbar, und
zur Zeit Strackerjans schätzte ein Forstmann das Alter des Baumes
auf 400—500 Jahre ein. Das spricht dafür, daß die Gertruden¬
linde im 15. Jahrhundert entweder bei der ersten Gründung der
Kapelle oder nach dem Umbau von 1481 in die Erde gesetzt
worden ist.



VIII.
Alte Gerichte in dem alten Amte

Cloppenburg.
-io» Senator vr . Euge >ke - Linden.

Cinlcitung.

HaS alte »ninsterische Amt Cloppenburg deckt sich mit dem Gc-
samtgcbietc der heutigen oldenburgischen Ämter Cloppenburg

und Friesoythe ohne die zu dem jetzigen Amt Cloppenburg ge¬
hörigen früher vechtciischen Kirchspiele Emstek und Cappeln. Das
Gebiet umfaßte in ältester Zeit Teile der sächsischen Ganc Lerigau
und Hasegau. Dem Lerigau werden zuzurechucn sein das Kirchspiel
Krapendorf einschließlich Cloppenburg und Garrel und das Kirch
spiel Altenoythe mit Friesoythe und Barßel. Dem Hasegan ge
hörten an die alten Kirchspiele Löningen, Esse», Lastrup mit Lindern,
möglicherweise auch das Kirchspiel Molbergcn mit Markhausen,'s
Das z»m jetzigen Amte Friesoythe gehörige Saterland mit den

'1  Über Lage und Umfang der einzelne» Gaue vgl . Osnabr . N B . I,
Z. 355, '<7, und die dem Bd. I bcigesüglc Karle, auch Jahrbuch XIV, S . 34.
Ter Hascgau umfaßte außer dem !m Amte Cloppenburg belegenen Gebiet nur
nach das später hannoversche Kirchspiel Mcnslagc. Über den Hasegan siehe
insbesondere das im OSnabr. N. B. I unter Nr. 57 abgedrucktc Wcrdcncr Hebc-
register 899 und die daselbst unter Rr . 99 abgedrucktc Urkunde deS Königs
Otto über Schenkungen an das Kloster Enger vom Jahre 947. Das „^ rmibo
<ls paßo dieser üikünde loird Ermke im Kirchspiel Molbergen sein,
das 1922  und lpätcr dem alte» Gericht des Lkiignucs, dem Gogcrichlc aus dem
Desitin, angehöite. TaS „Tungheiin" derselben Urkunde ist daS zum Kirch¬
spiel Von!»gen gehörige Düenkamp, das 1360 als „Dodinchem, Tudinghem",
1381  und 1474 als „Dudiuchaiii " , 1585 und 1826 als „Tudeukanip " , 1789
Ductttamp" urkundlich nachgetoiesen ist.

Iehrb . t. LIdeub. iiiksch. Bic XVII . 12
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drei Kirchspielen RamSloh , Scharrel und Strücklingen ist eine

friesische Sicdclmig des 11 . oder 12 . Jahrhunderts ' ) und war

vorher als herrenloses Roland lediglich (Grenzgebiet , nicht aber
Teil deS einen oder anderen GaneS.

Ebenso wie der Lerigan in dein Gogericht ans dein Tesum

sein einheitliches altes NolkSgericht hatte ? » ivird auch wohl im an

grenzenden Hascgau ein über den ganzen Gau sich erstreckendes

Gaugericht bestanden haben , das auch durch die nach der Er

oberung Sachsens vollzogene Einrichtung einer fränkischen Gau-
Verwaltung und deren Übertragung an beamtete königliche Grafen ")

in seinem Bestand und seiner Zuständigkeit kaum merklich geschmälert
sei» wird ? )

Tic Zersplitterung dieses einheitlichen Grillgerichts bat wohl
der Hauptsache nach erst staltgcsnndcn in Anschluss an die Ab

trcnnung verschiedener Parochialbezirke , wie Essen . Lastrup und

Mcnslage , h von der alten Gaukirehc Löningen , wenn auch nicht

unbedeutende Gebietsteile , wie die grossen Meierhose zu Löningen

und Lastrup . ") als Eigentum deS Klosters Eorveh schon vorher der

GaugerichtSbarkeit entzogen waren.

Als dann die Grafen von Tecklenburg nach siegreichem.

Ringen mit den Grafen von Tldcuburg und von Ravensberg im

Ausgang des 12 . Jahrhunderts im Kirchspiel Essen die Burg Arte

nau , 1297 an der Grenze zwischen Hascgau und Lerigan die

Georg Scllo : Saterlands altere Gejchichie und Verfassung . Slden-
Imrg -Leipzig 1896.

Meine Abhandlung über das Gogcrichl auf dein Tesuin im Oidbg.
Jahrbuch XIV . S . 1—87.

"i 847 erscheint Lindotf als Graf im Hasegnu . Ssuabr . II .B . I , Nr . 9i>.
9 Über den wahrscheinlichen Fortbcsiaud der alt -sächsischen Vvltsgerichie

nach Einsuhrung der sräntischcil Bcrwaltuug vgl . die intcressanie Abhandlung
Philippis über „Sachsenspiegel und Sachsenrecht " im 29 . Bd . der Mitteilungen
des Juskituts sur österreichische Geschichtsforschung S . 225 - 252.

'-» Essen : zwischen 968 und 978 . Lastrup : um 1100 . Mcnslagc : 1247.
Bgl . H- Lnckcn in Bau - und Knusidenkmälcr des » erzogtiims Oldenburg.
III . Hcst, S . 13 17' . Lsiiabr . II. B . I . Nr . 106 »sw.

°) Bgl . Lsuabr . II . B . I , Nr . 9 i822 »: Nr . llO llOOOst Nr . 226 (1107 ) :
S>. ducken in Bau - und .tlunstdenkmnlcr Oldeilburas III . S . 17/19.
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„Cloppenburg ", ii»d bald darauf in Anlehnung an den ansblüheu
den Marktort Oythe die Burg „Fries Oythe " und am Barhelcr Tief

die Burg „ tor Snappen " erbaut hatten , war au die Stelle der
alten Gaubezirke längst eine neue politische Einheit , daS clouüirium
der Tcckleuburgcr . getreten , das auch die Gaugcrichtsbarkeit einzelner,
wenn auch nicht aller Kirchspiele des alten Gangcbicts in sich auf

genommen hatte . So besahen die Tecklenburgcr im Anfang des
14 . Jahrhunderts die Gerichtsbarkeit im Kirchspiel Löningen und

wohl auch in Lastrup und Essen , während die Gerichtsbarkeit in
den Kirchspielen Krapendorf und Altenoythe noch den von den
Tccklcnbnrgcrn znrückgcdrängtcn Grasen von Oldenburg zustand
und Eorvey noch das Gericht in der ans corvcyischem Grundbesitz
entstandenen Wiek <Ort ) Löningen besah . Mit dem Bcrkanf des

Gogcrichts ans dem Tesum im Jahre 1322 kam die Gerichtsbarkeit
über die Kirchspiele Krapendorf und Oythe an das Bistum Munster,
das mit der Besiegung des Grafen Nicolans von Tecklenburg

durch die verbündete Streitmacht der Bischöfe von Münster nnd
Osnabrück nnd der gleichnamigen Städte im Jahre 1400 auch das

ganze tccklcnburgische Herrschaftsgebiet im Nordland und damit
das spätere alte Amt Cloppenburg mit Einschlnh des Saterlands,
,„ it den Gerichten der Burgbezirke Cloppenburg lind Friesoythe,
den Gerichten in den Kirchspielen Löningen , Lastrup nnd Essen

erwarb . Bei dem Bistum Münsterist  das Herrschaftsgebiet bis

zu der im Jahre 1803 erfolgten Bereinigung mit Oldenburg
ständig verblieben.

0 Die Urkunde vom 25 .10.1400 über den Berzichl der Tccklenburgcr

auf das Amt Cloppenburg ist abgedruckt bei Kiudünger : Miinsterijchc Beitrage
Bd . 1, U>k. Ar . 2^- »nd nach Kindlüiger in Niebcrdings Geschichte des ehe¬
maligen Aicderstists Münster , Bd . II , Urk. Nr . 2 nach S . 504 . Kurzer Auszug
aus der Urkunde : „de herschap, au .pt und borgh to der Cloppenborgh , de borgh
und stad to Lothe , de borgh tor Snappen ; und vortmcr alle hcrlichkcit, alle

geeichte , hoc und syde , alle manschap , alle borgere , alle leemvarc geistlich
und weltlich , alle lecngudc, alle vryc nnd eigene gnde, alle lüde, alle renthe,
Hede, bodiuge , klockcnslag, wiltbauen , visscherie, vorfal nnd upkvmingc mit allen
ere » tobebvriiigen in torve, in »vige, in walcre , in weide, in holte, in vclde
»nd wo de gelegen sind in den kerspeleu van Lplhe , van Cropendorpe,
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I. Go- und Wiekliencht Köningen.
Im Kirchspiel Löningen bestanden seit alters zwei von ein

ander völlig abgesonderte Gerichte , über die Bauerschasten  des

Kirchspiels das einen Teil des alten Polksgerichts im Hasegan

darstellende Gogericht Löningen »nd über Löningen selbst
das auf die Eingesessenen der Wiek beschränkte Wiek - oder Bur
geeicht Löningen.

Das Gogericht stand im Anfang des 14 . Jahrhunderts -

und wohl schon geraume Zeit vorher - den Grafen von Tecklen¬

burg zu , das Gericht über die Wiek aber gehörte dem Kloster Corvey.
Beide Gerichtsbarkeiten , insbesondere aber diejenige über die

Wiek erfordern eine eingehendere Besprechung als ihnen bisher von
Niebcrding und anderen Schriftstellern zuteil geworden ist.

Die Wiek Löningen , die in dem späteren Ort und der Mark *)

Löningen Wohl den Eigenbezirk einer ursprünglich sräukischcn Königs¬

villa umfaßt , finden wir als Hof Löningen urkundlich  zuerst

im Jahre 1149 im Besitz des Klosters Corvey , -' s tatsächlich

van Lastorpc , von Esscne , van Löningen , van Lynhcrde » , van Mol¬
bergen , a » den Waterstromc (d . i. Barficler Ties ), an Sagcllcrlande,
an den « charlevrcscn und war und wo de gelegen sind binnen und bulcn
de» ampten van der Clvppenborgh und van Oythe , de unsc olderen und >vi
in und Io dessen vorgenompten hcrscap und ampten van der Eloppenborgh und
van Oythe gchat habbet wcnlc an dessc tid . .

' ) Nicht hierher gehören Marken - und Holzgcrichte . Holzgras in der
Glübbigcr Mark , zu welcher die 5, Baucrschaften deS Kirchspiels : Werwe,
Evenkamp . Helminghausen , Barkhorn und Elbergen gehörten , war der Besitzen¬
des Meicrhoss zu Werwe . Auf dem Hofe desselben hielten die Markgcnossen
lährlich zweimal , nämlich nni Tage nach Heilige Drei Könige und am
Montag nach Pfingsten , ihren Höltingstag . Auf diesem Hölting wurden
2 Bauerrichter für die Mark gewählt , deren Wahl in der Bauerschaft Werwe
anfing und alle Bauerschasteu nach der Reihe durchlief . Auch wurde hier
über Angelegenheiten der Mark verhandelt , Markvcrgchen angc,zeigt , bestraft
und wo es nötig , sogleich die Psäudung vorgcnommcn . Niebcrding a . a . O .,
Bd . I , L . 28/29.

' ) In der Mark Löningen liegen Mcerdors , Vehrensande , Dudcrstadt
und Löninger Mühle . K . Willoh : Die katholischen Pfarreien im Herzogtum
Oldenburg . Band V , § . 157.

' ) Osnabr . l >. B . I , Rr . 279 . Die jährlichen Einkiiuftc des Klosters
ans dem Hof waren um 1209 folgende : 2 Tagewerke , die mit 3 Mark abzulöscn
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gchörtc das Gebiet der Wiek dem Kloster wohl schon seit dem
9 . Jahrhundert . ' ) Die Verwaltung des Hofs und der mit dem

Besitz des Hofs verbundenen Gerechtsame sokkioium ) führte ein
Meier ( villieuch , dessen An - und Absetzung (villiorckiv ) den » Kloster

Corvey zustand . Da alle Güter des Klosters Corvey kraft könig

liehen Privilegs Jmmnnitüt genossen, ' ) so handhabte der Vogt

(aclvEitus ), dessen Ansetzung ebenfalls alleinige Sache des Klosters
war , über die zur Villa gehörigen Leute und Grundstücke die

öffentliche  Gerichtsgewalt . Die von Corvey als Grundherrn

für sich in Anspruch genommene Gemeinde - Gerichtsgewalt , das
Bur - oder Wiekgericht in Löningen, ' ) nebst dem Recht der Wroge

und Probe im Kirchspiel war zusammen mit dein Burgericht und
dem Recht der Wroge und Probe in Meppen und verschiedenen

anderen Bezirken mit dem Haupthof Meppen derart verbunden , das;

der jeweilige Besitzer des Obcrhofs Meppen ohne weiteres auch

Inhaber des Bur - oder Wiekgerichts Löningen nsw . war , mochte der

Hof Löningen selbst gehören , wem er wollte . Löningen  wiederum
war der Obcrhof über den eorvcyischen Hof zu Lastrup, ' ) sodas;

sind, >6 Malter Hafer, 18 Le amtlicher, 28 Widder, alle 3 Jahr eine Hcrbcrgs-
leistung ; der ganze Nachlas; der Eigenbehörigen fällt dem Abte zu. Osnabr.
U. B . I . Nr . 379.

'1 Osnabr . U. B . 1, Nr . 9, t !8.
' ) OSnabr. U. B . I. Nr . 83.
y Burgericht und Wiekgericht waren nur verschiedene Bezeichnungen

siir ein und dasselbe Gericht. Hilward de Meyger nennt sich 1380 , „ca swvrea
bure richter"; Johann de olde Meyger 1402 „cn bur richter to Loninghen" ,
Johann de Meyer 1422 „cn bur lichter in der wyck to Loninghen" ; Dirick
de Meyer >428 „cn bur richter der wyck Io Loninghen"; Bernd de Meyer 1476

cn swaren bur richter der w>)ck to Loninghen " und in einer Urkunde
von I4V0 „en sworen burrichier to Löningen". Urkunden im Psarrarchiv zu
Löningen.

y Auch der Zehnte ans Löningen gehörte nach Meppen : Einkünfte des
Klosters Corvey aus dein II . Jahrhdt . im Osnabr . U. B . I , Nr . II « : „Us
Ueoimo pertinsnt aä dleppin : . . . 1>zongo , . . ."

«) Zwischen 1107 und I I13 hatte den Hof zn Lastrup der eorveyische
Bogt Gras Otto von Ziitphcn als Lehn inne : „Habuit eoimn cnriaw in
I^ontorpb, ml guam psrtinsnt XXXIII . niansi ponsossi et IIII non pv88S5«i."
Osnabr . U. B . I , 276 . Um 1270 war der Hof im Besih der Grasen von,
Oldenburg , bei denen er bis Mitte des 17. Jahrhdts . verblieben ist. Hermann
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auch das mir dem Huf zu Lastrup verbundene Recht der Wroge
uud Probe im alte » Kirchspiel Lastrup (mit Linder » ) dem Oberhvf
Meppen zustand.

Als im Jahre 1251 der Hos Löningen durch Kauf von
Corvey an das Kloster Hardehausen und 1274 von Hardehausen
au Bischos uud Kapitel von Osnabrück überging , wurden au den
Käufer als Zubehör des Hoses u. a , die villioukio und die
nckvocmtio mit übertrage », des Wiek oder Burgcrichts Löningen
nebst dem Wroge - und Proberecht in den Kirchspielen Löningen,
Lastrup und Lindern aber geschah in den Verkaufsurkuuden keine
Erwähnung , Z diese Gerechtsame wunde » durch den Verkauf nicht
berührt , sie verblieben vielmehr nach wie vor dem Besitzer des Ober.
Hofs Meppen . Sie verblieben dem Oberhos Meppen auch dann,
als im Jahre 1320 bezw. 1343 der Hos Löningen mit Zubehör
durch Verpfandung an die Grafen von Tecklenburg überging, -)
wenn auch tatsächlich die gewalttätigen Tecklenburger versucht haben
werden , zu dem Gogericht im Kirchspiel und der Vogte , in der
Wiek auch das Bur oder Wiekgericht Löningen an sich zu reihen,
um so in Kirchspiel und Wiek die uneingeschränkte Gerichtsbarkeit
auszuüben . Tiefes Vorgehen der Tecklenburger darf mau wohl
entnehmen aus der m. E . absichtlich unklar gehaltenen Beschreibung
der tecklenbnrgischen Gerichtsbarkeit im Bezirk Löningen , als im
Jahre 1341 die beide» Knappen Gerhard und Heinrich von Werwe
das ihnen von den Grafen von Tecklenburg zu Lehn gegebene
Gericht im Bezirk Löningen für 300 Mark an Bischof und Kapitel

Lucken: Tic ältesten Lehnsrcgister der Grafen von L Idenburg nnd Llbenburg-
Bruchhansen in den Schriften des Lldcnburgcr Vereins snr Alterlumskundc
nnd Landcsgeschichte, IX . Teil , Lldenburg 1893 . H. Lücken in Bau - »nd
Kunstdenkmäler, Liest 3, S . NO.

') Westfälisches II. B . IV , Abt. 3, Ar . 467 : ..okkioiu», uowrum in
tzoninßsn eam onrnibas ^ortinsntiis suis , eeelesia , villieatioa «. ackvocatione,
tbolone » et gaibas übet provsntibas »lös . soiliost agais , nenioribas , «iiri «,
gratis , paseais , viis . inviis , niobil penitu » sxeipisntss prstsr sola leocka
ministerialium . . . ." Vgl . auch ebenda die Urkunden Ar . 456 , 471 , 507,
1017 , 1292 , 1383 . 1385 , 2434.

-) Tie Urkunde von 1320 in, Toinarchiv Lsnabriick. ebenfalls die
von 1313 : leznere gedruckt: Lsnabr . Mitteil ., Bd . III , S . 2S3.
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zu Osnabrück verpfändeten und es bald als „Bericht im Kirchspiel
oder  Wiek " bald als „Bericht int Kirchspiel und Wiek " Löningen
bezeichnet «:» . 0 Diese Berpfändung au Osnabrück sollte in einen
Verkauf übergeben , wenn dem Bischof und .Kapitel die Erwerbung
den Grafen von Tecklenburg gegenüber gelingen sollte . Die Tecklen
burger aber , die wohl Wichten, daß sic mit dem Berka ns des Gerichts
sich eines nicht unwichtigen Teils ihrer Macht entänßern würden,
willigten nicht in den Berkaus . So blieb der Hof Löningen nebst
der Gerichtsbarkeit im Kirchspiel und der Advokatie in der Wiek
Löningen bei den Grasen von Tecklenburg bis Hof und Gerichts¬
barkeit im Jahre 1400 als Teil der eroberten Herrlichkeit Eloppen
bürg an Bischof und Kapitel zu Münster kam.

Münster nahm nun das Bur oder Wiekgericht Löningen als
Zubehör des HofeS Löningen h für sich in Anspruch und gestand
dein Kloster Eorveh und dem Rat der Stadt Meppen , dem die
Inhaber des Oberhoss Meppen , die Gebrüder Otto und Holt
Lereke » , und ihr Rechtsnachfolger , Herbert von Langen , im Jahre
1386  bezw . 1398 das mit dem Oberhof verbundene Burgericht,
darunter auch das Burgcricht Löningen , versetzt hatten , ch nur das
Recht der Wroge über Maß und Gewicht in den Kirchspielen
Löningen , Lastrup und Lindern zu . Nichtsdestoweniger belehnte
Corvey und der Rat der Stadt Meppen nach wie vor den jeweiligen
Meier des Hofes Löningen auch mit dem Bur oder Wiekgericht;
eine Handlung , die praktisch aber wenig Bedeutung hatte , denn in
Cid und Pflicht wurden die Meier des Hofes zu Löningen als
Bur oder Wieklichter fortan immer von Münster genommen . 0

>) Anlage I , 2, 3 . Stiivc : Gogcrichte , S . 143 144.
Ter Meicrhvf Löningen muhte im Jahre 1471 eine Kuh und

v Mark Herbstbcden an Munster liefern , die Wiek Löningen 4 Widder , 6 Mark
Maibede , 12 Mark Hcrbslbede , 2 Mark 6 Schillinge Burschatz und I Kuh.
Lldenburgcr Archiv : Nicberdings Nachlass Nr . 5.

A Wcnker : Mevpener U. B ., ttrk . Nr . 125, 140, 149.
y Anlagen 6, 13, 14 und 17. Bernd de Meiger nennt sich 1474 „en

sivarcu bnr richten der whck lv Löningen van bcvell des erwardcgen — Hern
Henrick van Swarsscnburch bischuv to Munster " ; Johann de Meher 1512 und
1520 „ein geschworen richter  der wicck tho Löningen »th rechtigkcit des meier-
havcs und durch bevell des dnrchluchtigen — hcni ErikcS von Godcs gnaden
bischop >ho Munster ." Urkunden iin Psarrarchiv zu Löningen.
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Tic Gerichtsbarkeit iin Kirchspiel »nd i» c>er Wiek blieb auch
unter der » lüusterische » Hoheit zunächst noch völlig von einander
getrennt . Der Gograi gebot iin Kirchspiel , der Bescher des Meier
Hofs in der Wiek . ' )

Das Gogericht des Kirchspiels Köningen wurde derzeit ans dem
Felde in der Bancrschast Barkhorns gehalten , » nd zwar dreimal
im Jahr , zur Frühlings - , Herbst - und Winterszeit , am Montag
nach Phiiippi und Jakobi , am Montag nach Michaelis und am
Montag nach Di um roxum . Reichten diese drei ständigen Gerichts
tcrmine nicht aus , so fand allemal vierzehn Tage später ein
Achtergoding an gewöhnlicher Dingstätte statt . Zn diesen drei
ständigen Terminen muhten sämtliche HauSlente des Kirchspiels,
mit Ausnahme der Wiekeingesessenen , bei Strafe erscheinen Der
Gograf sah dem Gericht vor . der llmstand fand das Urteil . Die
sachliche Zuständigkeit des Gerichts wird derzeit noch unbeschränkt
gewesen sein.

Das Wiekgericht tagte in der Wiek zweimal im Jahr unter
dem Vorsitz des zeitigen Besitzers des Meierhvss . De » das
Urteil findende » Umstand bildeten die Wickeingesessenen . Auch
dieses Gericht wird , da es eine Verbindung des Bogteigcrichts und
des Vorgerichts darstellte , derzeit noch eine sachlich unbeschränkte
Zuständigkeit besessen haben . <)

Als Vertreter des Grundherrn hatte der Meier nicht nur die

Gerichtsbarkeit in der Wiek , sondern ihm stand auch die Vornahme
der Ratswahl und die Beeidigung der in die Gemeinde neu ein
tretenden Bürger zu . ^ i

Im Lause des 15 . Jahrhunderts stichle der Gogras seine
Gerichtsbarkeit auch über die Eingesessenen der Wiek auszudchnen

>1 Anlagen 4. 5, 7, 8, lü , II.
h Oldenburger Archiv : Nicbcrdings Nachlai, Nr . 25.

Der Johann de Darlaghe , der 1345 dem Bnrgericht zu Löningen
vorjas, , war nur ei» von de» Parteien siir die einzelne Gerichtshandlung
besonders erwählter , nicht aber ein ständiger Richter (vgl . Ztüvc : Gvgenchte
S . 144 ' .

*) Anlage !>.
Nieberdings Rachlas, Nr.
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Es entstanden darüber zwischen dein Gograf lind dein in seiner

Kompetenz als Wiekrichter sich beeinträchtigt fühlenden Besitzer des

Meierhofs heftige Streitigkeiten , die lange Jahre hindnrch anhielten.
Eine im Jahre 1491 vom Bischof Heinrich von Münster nnd dem

Domkapitel als den Besitzern des Meierhofs und „ des mit dem

Hof verbnndenen Gerichtsamts in der Wiek ' erlassene Berordnung

gab dem Meier in diesen Streitigkeiten Recht . ' ) Sic bestimmte,
das ; ein zeitlicher Meier , wie er über die von dem Kirchspiel aus

geschlossenen Einwohner zu Köningen „ der Richter " allezeit gewesen,
so cs auch bleiben , auch wie andere Richter die Eingesesseneil der
Wiek als „ Eximirtc " regieren solle . Dabei winden dem Abt von

Corvey lind seinem Bevollmächtigten , der Stadt Meppen , das Recht
der Wroge über Maß nnd Gelvicht ausdrücklich Vorbehalten.

Obgleich dem Gvgrafen in der Berordnung von 1491 bei

Strafe verboten worden war , den Meier in seiner ausschließlichen

Gerichtsbarkeit über die Wiek zu stören , war in der Mitte des
16 . Jahrhunderts doch die Rechtslage so, daß vor dem Wiekgericht

die Wickcingesesseneii nur noch in Sachen der freiwilligen Gerichts

barkeit ( „ versiegeln , besaetcn unde entsetzeil . " wie cs in dem Amts

Lagerblich von 1574 heißt ) nnd in ligniden Schuldklagcn ihren
Gerichtsstand hatten , während alle anderen Sachen vor das Go

qencht gehörten . Dein Wiekgericht war also nur die Kompetenz
des Burgcnchts geblieben . -)

Aber auch mit dem Gogcricht Lüningen war eine Ver¬
änderung vor sich gegangen . ES tagte zwar nach alter Gewohnheit
noch dreimal im Jahre , aber zur Bequemlichkeit des in Löningen
wohnenden Richters nnd zur rascheren Berschmelzung mit dem Wiek¬
gericht «licht mehr in Borkhorn , sondern in der Wiek Löningen
neben dem Kirchhof vor dem alten münsterischcn Jagdschloß , h

^ >- Anlage N.
Anlage 6 und Allen im Oldenburger Archiv .<> Miinsterlanv

Abi - I ö Titel IX ö , Nr. 8 >r.
' ) Das niiinsterijchc Jngdjchlop, erbaut zwischen >520 »nv 1537 vvn

dein Cloppcnburgcr Trusten Dierk Morrien , lag nordöstlich von der jetziger
Kirche zwischen der KirchhofSmauer und der Langenstraste neben der derzeit
noch wüst liegenden Ltötte , ans der das alte um 1500 niedcrgebraiinlc fürst¬
liche Jagdschlost gestanden batte. Willvl , a . a. O. Z . 120, l2l.
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Auch an sachlicher Kvmpclmz l>nlte das Gogrricht eingobntzt . Zu
seiner Zuständigkeit gehurten »eben dem beschränkten Kreis von

Rechtssachen ans der Wiek die ganze srciwiltigc Gerichtsbarkeit und

alle bürgerlichen Rechtsstreit igkeiten , auch Scheltmorte und
Schlägereien ans dem Kirchspiel . Die eigentlich peinlichen Sachen

aber aus der Wiek und dein Kirchspiel wurden zumeist dem Gerächt

zur Cloppenburg überwiesen . Z Oberstes Bcschwerdegericht für die

auf dem Gvgericht Löningen gewiesenen Urteile war das Gogericht
aus dem Tesuin.

Tie Aburteilung der Scheltworte und Schlägereien gehörte

zwar noch zur Zuständigkeit des GogerichtS , die Berchandlung
über diese Sachen wurde jetzt aber in der Regel nicht auf den drei
ständigen Gogcrichtsterniiuen , sondern in dem zwei - oder dreimal

jährlich zu Löningen angesctzten Brüchtengericht vvrgenommen.

Diesem Gericht sagen Amtmann und Gograf gemeinschaftlich vor,

zugegen waren anher den Angeklagten und dem Umstand der
Löninger Gerichtsvogt und die ihm unterstellten vier szrolsiien der

Kirchspielsviertel <dcs Büuuer , Überbäser , Glübbiger . Lodtberger ),

in die das Kirchspiel Lüningen verwaltungsrechilich zerfielTie

n Anlage 9.
Diese Kirchspjelsquarlalc bezcichneten ursprünglich wohl die besonderen

Marknbgren,Zungen . Erbbauerrichter des auS den Baucrschciften Werwe , Even-
tamp , Helininghansen , Bvrlhorn und Elbergen bestehenden Gliibbiger Viertels
war der Besitzer des Meierhoss zu Werwe , zugleich der Holzgras der Gliibbiger
Mark . Ans den beiden jährlichen Höllingrte .gcn aus dcni Werwcschcn Hos
wurde nach Abhaltung des eigentlichen Holzgerichts van den Markgeiwssen das
Quartalgeld , das ist der Beilrag des Viertels zu seinen eigenen und den Be
diirsnisseu des Kirchspiele -, festgesetzt , aus die einzelnen Genossen verteilt und
gehoben . Junge Wehrsester , welche ihre Stelle angclretc » hatten , iniisticn einen
Eid leisten und wurden erst dann als Genossen ausgenommen . Tic Beeidigung
solcher junger Wehrfesrcr wurde nach Gelegenheit alle 3 , 1 oder 5 Jahre vor-
gcnoiunie » . So wurden 1737 am 7 . Januar der Erbbauerrichter Johann
Meyer und I I junge Wehrsester , 1766 — 12 junge Wehrsester , 1770 ---- 6,
,775 ----- 3 , 1777 ----- 6 , ,780 -- 7 , 1789 -- - 6 , 1793 -- - 6 , 1795 der junge
Erbbaucrrichter selbst , 1798 — 6, 1801 — 6 und !802 zum letztenmal 9 junge
Wehrsester ausgenommen . Seitdem das tkand 1803 an Oldenburg fiel , bat
das alte Herkommen ausgchört.

Tie Eidessormcl des Erbbauerrichtcrs und volzgrasen der Gliibbiger
Mart lautete : „Ick lave undl schtvehre ein eidt to Gott und up dal hilligc
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Festsetzung der verwirkten Geldstrafen ihrer Höhe nach wurde dann

zusammen mit den Brüchtensachcn aus den anderen Gerichten des
Amts alljährlich einmal in Eloppenburg vorbei,ominen . Hier wurden

auch aus dem ganzen Amte die in peinlichen Sachen anstatt der
an sich gesetzlich verfallenen Leibesstrase aus besonderer Gnade zn-

gelassenen Geldstrafe festgesetzt . ' )

Die meisten Bruchtensachen betrafen Lchcltwvrtc und Schläge¬

reien . Ans dem Kirchspiel Löningen interessieren vielleicht folgende

Fälle:
Von Eilard to Boden , dat he ghcld solde gevunden haben

— 1 mark 1 sch. 0 4, (Amtsrechuung 1471 ).
Bon Bernd tv Dudincham (Düenkamp ) vor ein rind , dat en

kind int bür gclvpcn hadde , dat fick dvct brande - - 2 post . Gulden

1 mark 2 sch. ( Amtsrechnnng 1474 .)

Johann Bremer (ans dem Buncr Viertel ) hatte eine Frau
betrauet . 3 Jahr mit ihr ehltch gelebt , sie bei sich gehabt , deren

Brautschutz gezogen und Kinder mit ihr gezeugt , dann aber eine

andere sich beloben und geben lassen . Er wurde deshalb von der

ersten Frau angeklagt , gefänglich ciiigezvgcn und von den Schrift-

gelehrten erkannt , das ; er die erste behalten müsse . Weil Johann
aber „ cn leptter , arm linde nicht al tv witlich " , ist er mit 23 mark

ö sch. abgekommcn . (Amtsrechnnng 1545 .)

Bcke Wilkc (aus dein Banner Viertel ) hatte Tirich Lucken

Frau verführt und in Uupslicht mit ihr gelebt — 14 mark 3 sch.
Dirich Lucken wußte darum und wollte Geld dafür haben —

6 m . 10 sch 0 4-.

Dirich Eilard war Mittelsperson gewesen — 7 m . 11 sch.

(Anitsrcchnung 1545 .)

cvangelitii», datt ick will dcr Gliibbiiigec gemeinte trenn, nndt holt sic» , to
hcyde, to wehde, lo torss undt lo twygc, vick warinnc die meinte berechtiget ist
ihr gcrcchtigkeil helpen to beförderen, nult und vordcll socckcn, ehren schaden
undt nadelt overst will mviten und wenden, und! also alle anders vollen-
briiigc» , wat einen gclrcuwc» Glübbinger einsettencn ivoll anstehet, alle getrennt
„ild imsehlbar. So wahr hclpc nii Gott nildk sin billig evangclimn ."

Niebcrding a. a. !7. Bd. I , Z . 28 .30.
' ) Lldenburgcr Archiv: Nieberdings Nachlas; Nr . d.
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Gerd Kapper tho Bunncn (Altenbunnen ) haddc öchemans tu
Bunne spikcr crbreken helpen und davvr 5 riddcrgulden und andere -)
vom rowe nomcn , gcfenklich angenomen , coptc den hals — 102 m.
4 sch. (Amtsrcchnnug 1545 .)

Falke zu Ehren hatte sich wider herkömmlichen Gebrauch
ohne Wissen und Willen des Pastors durch einen Hausmann einen
Mann geben lassen . — 15 m. 10 sch.

De Klamer to Hclminghusen , univctte » und uiwormogend,
Heft ane heten und bcsel des Pastors ttve tosamcndc gegeven mit
anhangenden worden gesechl, gact hcn und vormerth juw . — 3 m.
1 sch. 6 (Amtsrcchnung 1545 .) llsw .h

Die Löninger Belichten ivurde » durch den Lvniugcr Vogt mit
seine» 4 Frohnen , dem die Pfändungsgeschäfte im ganzen Kirchspiel
anSschliehlich zustande », beigetrieben.

Mit dem mit dem Oberhof Meppen verbundenen Wroge-
und Proberecht in den Kirchspielen Löningen , Lastrup und Lindern
wurde es derzeit wie folgt gehalten . Sobald der Meierhvf Löningen
einen neuen Besitzer (Meier ) erhalten hatte , muhte der Meier vor
dem Stadtrat zu Meppen ans dem Rathause erscheinen und sich
mit dem Wroge - und Probcrecht gegen einen gebührlichen Wein-
kans ( 10 Rtlr .) belehnen lassen . Der Meier muhte zu dem Akt
der Belehnung den letzten Lchnbrief mitbringcn , ebenso die in seinem
Besitz befindlichen Normal -Pfunde , -Ellen , -Scheffel , -Kannen und
-Emster . Wurde ein Mangel an diesen Normal -Gewichten lind
-Mähen gefunden , so hatte der Meier den Mangel auf seine Kosten
auSznbessern . Tie gleiche Belehnung fand statt , wenn der Ober-
lehnhcrr , der Abt von Corvey , einen Nachfolger erhielt . Die Meier
aus den Corvcyische » Uuterhöfen Lastrup und Mcnslage muhten
die Wroge sich vom Meier zu Löningen holen und ihm die Hälfte
des an Meppen gezahlten Weinkaufs zurttckgeben . Die Revision
der Maße und Gewichte übte der Meier zu Löningen derart , dah
mindestens einmal im Jahr an 3 aufeinander folgenden Tagen aus
den Kirchspielen Löningen , Lastrup und Lindern alle Hauslcute bei
5 Goldguldeu Strafe mit ihre » Mähen und Gewichten auf dem

^lpoulmrgrr Archiv: Nirberdin ŝ Nachlan Nr . I.
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Meicrhos Löiiingc » zu crjcheincu hatte » . Wurden die Gewichte
und Maße unrichtig befunden , so ivurdcu vom Meier gegen die
betreffenden Hausleutc hohe au den Meier zu entrichtende Geld
strafen verhängt . ' )

Tie fürstlich mnnsterifche Hof - und Landgcrichlsordnung
vom 3l . Oktober 1571 schrieb einheitliche Formen für die Gerichts¬
verfassung und Prozeßführung an den münsterischcii Gerichte » vor.
ljxß daS llrteil nicht mehr durch den Umstand , sondern durch
eine bestimmte Zahl beeidigter Schöffen unter dein Porsin des

Richters finden und unterzog auch im übrigen das ganze Gerichts¬
verfahren einschneidenden Milderungen . Auf die alten Kvinpctcnz-
streitigkeiten aber zwischen dem Gograf und dem Wickrichtcr war
diese Gcrichtsorganisation ohne Einfluß

Im Jahre 1645 wurden auf Peranlaffuug der Regierung zu
Münster die Bürgermeister und die Ältesten der Wiek über den
Umfang der Gerichtsbarkeit des Wickrichters eidlich verhört , st Die

Zeugt », zwischen 55 und 80 Jahre alt , erklärten übereinstimmend:

Ei » zeitlicher Besitzer des fürstlich inünstcrischen eigenhörigen

-Mcierhofs Löningen habe über Wiek und Kirchspiel Löningen und
etliche umliegende Kirchspiele die Wroge und Proben aller Kannen.
Kröfe , Scheffel . Pfunde und anderer Maße , er habe die Gerechtig¬
keit, in ^ Löningen die Exekution . Arreste und Pfändungen

gegen Gebühr vorzunehmen . Auch sei der Meier iür alle , die mit

>j Kindlnigers Handschnsteirsaiinnlungim Staatsarchiv Münster Bd . I25>.
, 5,7. Akte» des Stadtarchivs Meppen, auszugsweise giiligst mitgeteilt

von Hcrrn Professor Wenter zu Meppen . Über das Besiprecht an dem
mit dem !7berl,vf verbundenen Burgericht »sw. war i», Anfang des 15. Jahr¬
hundert* zwischen der Jamilie von Lange», der Besitzerin deS übeihosS Meppen,

dem Bat der Stadt Meppen , der das Biirgcricht als Psnndglänbiger sür

sich beanspruchte, Streitigkeiten ausgebroche» . Aieolans v. Langen hatte das
Burgertcht im Anfang des 1t>. Jahrhunderts wieder eingelöst, sei» Nachkomme
Engelbert von Langen verkaufte es jedoch im Jahre 1555 endgültig mit
^nehnügung des Lehnsherrn an die Stadt Meppen. Bgl . Meppencr NB.
tlrk Ar 214 . 271 . >'!7N. Zehnes : Beiträge zur Geschichte »nd Bei»
kaün»8 ehenial. Riedersiists Münster. Emden IbtM, S - «>t3 ks.
' ») Anlage 12.
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den Eingesessenen der Wiek ctivas zu regeln hätten, der ausschließ-
lichc Richter, die Brüchtcnsachen aber gehörten dem Gografen.

Ter Meier halte zweimal im Jahr mit den Bürgermeistern
als Beisitzern(Schössen) Gericht ab.

Er versiegele alle Käufe und Bcrkänfe und sei berechtigt,
Immissionen zu verhängen. In all diesen Handlungen sei der
Besitzer deS Meierhofs zuerst von dem jetzigen Gograkcn Schwiker
(1621—56) gestört worden.

Auf Grund dieser Verhandlungen verordnetc dann der Bischof
von Münster unter dem 12. Dezember 1647, „das; der Besitzer des
Mcierhofs in Löningen im Wiek oder Flecken daselbst die Im¬
missionen, Arreste und allerhand gerichtliche Aktus befehlen, ver¬
siegeln und einen zeitlichen Kirchspielrichter davon ansschließeii möge,
daß der Meier, soweit des Wieks Jnnsdictio begriffen, gleich
anderen Richter» in aller Nottnnt förmlich zu verfahren nnd in
seinen Jndieiariis vom Kirchspielsrichter keineswegs turbiert werden
solle." 0 Damit war zwar die freiwillige Gerichtsbarkeit des Wiek¬
richters anerkannt, die streitige ihm aber genommen.

Auch diese Verordnung vermochte die Streitigkeiten zwischen
Kirchspielrichter(Gograf) nnd Wickrichtcr nicht endgültig zu be¬
seitigen. Schon im Jahre 1687 nahmen die münsterischen Beamten
zu Cloppenburg wieder Veranlassung, dem Richter nnd Vogt zu
Löningen anzubcfehlen, „den Besitzer des Meierhofs daselbst als
Wiekrichter in puncto competircndcn Jurisdictionen wie die in
Etzecntioncn, Immissionen, Arresten und Versiegelungen und sonst
crmelten Hof anklebcnden Gerechtigkeiten bestehenden! alten Her¬
kommen nach nicht zu turbiren." -)

In einem vom Wickrichtcr gegen den Kirchspielsrichter an¬
gestrengten JnriSdictivnsprozes; wurde in, Jahre 1706 auf An¬
ordnung der münsterischen Regierung durch Verhör mehrerer
Zeugen zu gerichtlichem Protokoll erneut festgestcllt, daß der Besitzer
des Meicrhois in oder außerhalb Löningen, soweit sich die Mark

' ) Akte» deS Oldenburger Archivs: X" Oldbg. Münsterland, Abt. 18
Titel IX 8 8-l

0 Akten des Oldenburger Archivs: .r» Oldenburger Miinsterland Abt 18,
Titel IX 8 8->.
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erstrecke, zwar Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausznüben , nicht
aber über Schlägereien , Scheltwortc und andere Brächten oder

Fiskalfachcn , streitbare und Zivil -Schuldsachcu zu gebieten habe,
daß vielmehr die Bvrnahnic dieser gerichtlichen Handlungen seit
langer Zeit dein Kirchspielsrichter zustche . Z

Die weiteren ans der Grnndhcrrlichkcit beruhenden Rechte
des Meiers zn Löningen wurden weniger angegriffen . Noch im
Jahre 1768 wurden auf dem Meicrhof ans jeder der 2 Klüfte , in
welche die Wiek zerfiel , dem Burken - und Röbkcn -Drt und der
Mühlen - und Langc -Straße 1 Bürgermeister mit 6 Ratslcuten
gewählt , die erste Kluft trat zur Wahl auf der Diele , die andere
ans der Kammer des Mcicrhvfs zusammen . Der Meier leitete die
Wahl und hatte das Recht , den Bürgermeister der ersten Kluft

(wohl als der alleren , ursprünglich einzigen ) vorzuschlagcu . Auch
mußte zu jener Zeit noch alljäbrlich am Tag nach ck'rium rogui»
Bürgermeister und Rat vor dein Meier die Wiekrechnung oblegen
und jeder angehende Bürger wurde noch vom Meier gegen eine
Gebühr von 18 Grote in Eid und Pflicht genommen ^ )

Die früher ganz dem Gograsen zusiebenden , bald nach 110V

aber dem Amtsbaus zu Eloppenbnrg bcigclcgten Gefälle des Gm

gcrichts Löningen betrugen nach einem alten Ncchnungsbuch des
Amts Eloppenbnrg im Jahre 1171 — 7 '/ , Malter Roggen Lvuinger
Maßes , davon durfte der Gograf 2/, , Malter für sich behalten . ^
Nach der Amtsrcchnnng von 1585/86 wurden an Gcrichtsroggen
aus dem Gericht Löningen 7 Malter 2Hz Scheffel Eloppenburger
Maßes gehoben , davon erhielt der Gograf zu seinem Unterhalt

2 iZ Malter 2 >Z Scheffel Eloppenburger Maß, die übrigen l/ 'z
Malter wurden der Amtsrentei Eloppenbnrg zugesührt.

An diesen Gefällen von 7 Malter 2 ' / , Scheffel Gcrichts

roggen waren die einzelnen Baucrschaften im Jahre 1585 wie
folgt beteiligt : «)

>1 Anlage 16.
-j Akten deS Oldmb . Archivs : Old. M . Abi . 16 , Titel IX L, Nr . 8r

Mamnkripl Oldenbg. 5!pee . : Rcchmingsbiich de? A»>tS Eloppenbnrg
im Oldbg. Archiv.

^ Oldenbingcr Archiv: RiebcrdingS Nachlas; Nr . .' .
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1 . Bauerschaft Altenbunnen lBunnc ) : 20 Pflichtige , nämlich
14 zu je 1 Scheffel . 6 zu je Scheffel.

2 . Banerschaft Lodbergen (Lodtbergen ) : 4 Pflichtige zu je
I Scheffel.

3 . Bauerschaft Boc » (Bveden ) : 8 Pflichtige zu je 1 Scheffel.

4 . Bauerschaft Winkum : .8 Pflichtige zu je 1 Scheffel.

5 . Baucrschaft Ehren (Ercu ) : 12 Pflichtige zu je 1 Scheffel.

0 . Banerschaft Glübbingcn : 8 Pflichtige zu je 1 Scheffel.

7 . Baucrschaft Düenkamp ( Tudciikamp ) : 4 Pflichtige zu je
1 Scheffel.

8 . Baucrschaft Helminghausen lHclmichhansen ) : 7 Pflichtige
zu je I Scheffel.

9 . Baucrschaft Borkhoru (Bokhvrn ) : 6 Pflichtige mit zu¬
sammen Zl/z Scheffeln.

10 . Banerschaft Elbergen : ü Pflichtige mit zusammen 3
Scheffeln.

11 . Bauerschaft Wachtum : 11 Pflichtige mit zusammen 10

Scheffeln.

12 . Banerschaft Benstrup ( Bcndorp ) : 8 Pflichtige zu je
1 Scheffel.

Das ergibt also rund 86 Erben für das ganze Kirchspiel
lohne Wiek ).

Diese Gefälle kehren in derselben Höhe und in fast der¬

gleichen Verteilung auf die einzelnen Bauerschaften in den Amts¬

rechnungen von 1626 ' ) und 1760 'fl wieder.

Um die Mitte des 16 . Jahrhunderts hatte der Gograf außer
den 2 ' , Maltern Gerichtsroggen noch folgende Einkünfte:

1. Von der Bischöflichen Regierung:

a ) 5 ' / , Ellen gemeinen Tuchs zur Kleidung.
d ) 2 Wagen und 3 .Handdienste.

2 . Von den Gerichtseingesessencn:

a ) Roggenhocken , und zwar von den Vollcrbcn je 20,
von den Halberben und Kötern je 10 Garben.

0 Allen des Lldenb. Archivs : X» Lld . M . Abi . I ö . Ti >. IX II. Nr. 3»
Alirn des Lldcnb . Archivs : X» Lid . M . Abi . I L. Til . IX X. Rr . 3t>d.
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6) für jede Pfand löse : 1 Stüver Braö.
<>) für jeden Blntschein : 3 Schilling Münst.
cl > für jede Gerichtsknnde : 6 Pfenniges)

Tiefe Einnahmen haben sich in der Folge nicht allzusehr

geändert . Im Jahre 1733 bestand die Roggenlieferung unverändert,
an Stelle des Tuchs wurde sogen . Kindergeld mit 2 Rtlrn.
21 Schill , gezahlt . Tic Wagen - und Handdicnste hatten sich um

je 1 vermehrt , ihr Geldeswert betrug 22Rtr . 14 Schill . -i- 10 Rtlr.
12 Schill . Von jedem Vollerbc erhielt der Gograf zur Ernte
5 Roggenhocken zu je 4 Garben , von jedem Halberben und Köter
4 Roggcnhocken zu 4 Garben , insgesamt 715 Hocken. Als Ab¬

gabe der Neubauern waren hinzngekommcn 9 Ranchhühncr . Das
Gcrichtsgclv war gering . Bei dem Tod einer freien Standcsperfon

erhielt der Gograf von den Hinterbliebenen einen sogen . Sterbc-
reichotaler . -)

Tiefe Gerichtsgcfälle und Einnahmen des Richters sind erst

unter der vldcnbnrgischen Herrschaft zu Beginn des 19 . Jahr¬

hunderts in Wegfall gekommen.
Der Wiekrichter erhielt bis ins 16 . Jahrhundert den sogen.

Burschah aus der Wiek in Höhe von 2 ' / ^ Mark . Später wurde
der Burschatz zwar an den Mcicrhos weiter geliefert , der Meier
nintztr ' ihn aber an die bischöfliche Regierung wieder abführcn . b)

Ter Wiekrichter hatte ferner die Einnahinen aus dem cor

vechsch -meppischen Lehn der Wroge und Probe in den Kirchspielen
Löningen , Lastrup und Lindern , bis zur Mitte des 16 . Jahrhunderts
auch noch im Kirchspiel Mcnslage . Die Höhe der Einnahme ans
dieser Gerechtigkeit wird bei der sehr scharfen Strafordnung nicht

gering gewesen sein. Der Bäcker , der das Brot zu gering buk,
hatte für jedes Lot Mindergewicht 2 Rtlr . zu zahlen , der Höker,
der das Pfund Butter teurer verkaufte als Vorschrift war , zahlte

für jeden Pfennig Überpreis 1 Rtlr . Wer für die Kanne ein¬
fachen Bieres mehr nahm als die Taxe , hatte an den Meier
8 Rtlr . zu zahlen . Für nnrichlige Kannen und falsche Vierdhop

') Anlage 9.
Anlage 18.

2) Lldenbnrgcr Archiv : Nicberdings Nachlas; Nr . 25.
f Lldenb . Geich . Std. x vu . l -3
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schefscl waren 5 Rtr ., für falsche Sesters 15» Rtlr . an den Meier
zn zahlen . Bei nnrichtigen Pfnnden kostete jedes Lot Minder
gelöscht 4 Rtlr ., bei Ellen jede Strohbrcite Mindcrlänge 3 Rtlr .' )

Der Wiekrichter hatte ferner von einigen Bauern im Meppc-
schcn und Menslageschen und von einigen Däusern in der Wiek
Naturalien - und Geldeiuuahmcn , so von dem Kolonen Konen zu
Apeldorn jährlich 12 Pfennig , von Behucn zu Hüsum eine Mark
Miinst ., von 4 Bauern in Finnen je 2 Hähnchen , von Kolon
Westendors und Kolon TheeS iin Kirchspiel Mcnslagc 3 bcziv.
2 Scheffel Bohnen , vom Küster zu Löningen 1 Scheffel Roggen,
40 Eier und 2 Paar Hühner usw. O

An Gerichtsgebühren erhielt der Wiekrichter nach einer Am
Zeichnung des Meiers Dietrich Jürgen Brandt ( l686 — ) 692)
„seit Alters " :

I. nir jede schlichte Ladung . .
M. Zch.

— 1 ..
M. P !g.

2. „ jedes Pocnal Mandat . — 1 ,. 6 ..
3. „ das Anhören der Partei . — 5> .. — ..
4. jede Pfändung . . . . — l „ — ..
5. „ jedes Pfandzeichen . . . 6 „
6. eine mündl . Piäudung . . - - 1 .. 6 ,.
?. .. schrifrl. --- 3 „ — ..
8. für Immissionen , Versiegelungen und gerichtliche Schreiben

aller Art --- nach Gelegenheit und Weitläufigkeit der Sache : und
zwar hatte derjenige die Kosten zu bezahlen, welcher sie verursachte. 0

Als in Ausführung des Reichsdeputationshauptschlusses vom
2 '». Februar 1803 das Anit Cloppenburg mit Löningen an Olden
bürg gekommen war , suchte der Herzog von Oldenburg die für seine
Herrschaft lästigen Rechte des Klosters Corvey und der Stadt
Meppen in seiner Wiek Löningen ans dem Wege gütlicher Per
Handlungen zn beseitigen. Er schloß im Mai 1806 mir dem
Prinzen von Oranien als Fürsten zn Corvey einen Vertrag , laut

0 Anlagen 12. 13, m . 13. 17.
*) Oldenburger Archiv : Nieberdings Aachlan Ar . 25.
' ) Allen de?- Oldenburger Archivs : .1̂ Old . M . Abt 11 >. ril . IX 3.

Nr.
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dessen der Prinz dein Herzog von Oldenburg das „ckominiuin<1i-
reetnm des Wiekrichter Amtes zu Löningen, das die Stadt Meppen
vom Sliste Corvey seither zu Lehn getragen hat", abtrat, da Lö¬
ningen jetzt zum Territorium Oldenburg gehöre. Der Prinz ver¬
pflichtete sich zugleich, den Magistrat von Meppen noch so lange
mit der Wiekrichtcrei in Löningen kostenlos zu belehnen, bis es
den herzoglich oldenburgischen Behörden gelingen würde, den
Magistrat zu Meppen znm völligen Abstand von dieser Gerechtsame
zu bringen. Der Magistrat zn Meppen trat dann ein Jahr später
seine Rechte am Wickrichleramt zu Löningen für eine einmalige
Summe von 1000 Talern an Oldenburg ab.') Das Wiekgericht
wurde bald darauf aufgehoben.

Anlngk  n.
Nr. 1. - 1341 April 4.

Gerhard und Heinrich Knappen von Werwe verpfänden das
Gericht Löningen für 300 Mark an Bischof Gottfried von Osnabrück
mit dem Beding, daß die Verpfandung sich in einen Kauf wandeln
soll, sobald das Eigentum des Gerichtes vom Grafen von Tecklcn
bürg erworben sei. Auch versprechen sie für sich und ihre Erben,
das Gericht niemals zurückzukaufen oder die Lchuware daran zu
veräußern.

Original Perg. Die beiden ersten Siegel des Gerhard und
Lreinrichv. Werwe größtenteils erl,alten, das dritte des Johannes,
Heinrichs Sohn , abgefallen.

Original im Archiv des Domkapitels zu Osnabrück. Gedruckt: Mit¬
teilungen des historischen Vereins zu Osnabrück, Jahrgang 1853 Z. 289,Sl.

Nach dem Original.
Onivor-üs eln-istiticlelilnw grribrm presentes littero krrvrint

sxtribits . no^ Oerlwrckrw et blinrieus krunnli äieti <1e V̂eree
errpimrm es ŝ notnin et reoo^no ĉinnm in InG -roriptis, guock
no8 omn eonEisu et übern volrurtnte ckomiire Lellelcen uxorin
nisi , llinrioi et,IoI >nnui8 kilii mei et ornninm bereäuni meorrrin

>) Nach einem mir gütig« von Henri Professor Wenter zu Meppen zur
Versügnng gestellten Auszug aus den Akten des Stadtarchivs Meppen.

13 *
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vsroruni oI>Ii^rivimu8 st titulo jnxneri8 pre8entibu8 ol,Ijnr>,nn8
reverendo in (diri8to pritri Oodetririo epmeopo eju8 «juv 8ueov8-
8orikn8 neenon enpitulo eeols8ie <)8imbur ^ tzll8i8judieinm no8trum
8«u judieinie territorinm no8trum 8ive di8trietum >n»rrosIn6
86u ville in i,onin ^ en 08Niikur ^6N8i8 dioeerÜ!, eum omnitnm
81,18 ^uribu8 st psrtinsntÜ8 8en okventioniIiu8 ^ uilnmeunijue

isdditi >ni8 . pront noki8 psrtinuerrit , pro tri sentit mrirei8

deimriorum monste snrrsnti > 8eu N8urili8 sno tsnipors in
sivitnte 08nnin » ^ sn8i dativorum st konormn nobi8 inte ^ rrditer
per8o1uti8 Ime eonditione st modo ridliibiti8 . c,uod 8i rdiciuo
wmpore eontiAsrit , î uod n nokdi viro . . sonnte in 'I'Iiekene-
korx , «pn piD tempore kuerit , propriotritem clioti judieii 8eu
territorii rsverendu8 pritor . . epi8eopu8 08nrikur §sn8i8 . cpii pro
tempors kuerit . vel snpitnlnm rieipiirere p088 ent vel ri>> rdio
vel nIÜ8 c>ni dieti jndieii 8eu territorii proprietritem 8on rlistum
tlominium >>ro tempore Imbsrsnt . sxtuno diotrr obli ^ ritio in
venditionem perpeturrm trrin86«t ip8o krreto. I' retereri proinittimu8
st in 8olidum pre8entil )U8 kirls prostitri eorporrdi predietm
<!odekrido epi8eopo , oju8 8ueee88oriku8 st eripitulo veols8ie
l >8nnknr ^sn8i8 prediets pro nobi8 st no8tri .8 liereddui8 , lpiod
dietnin jndieium 8sn judieirde territoriuin nuinjn -uu rsdimsinn8
>>er no8 8vu no8tro8 Iisrsds8 nss pnoismur , nt rd>rdirpio nomine
N08ti'0 8SU nomins nlieno redinmtur , dolo st krunde 6688antiku8
psnitv8 et exelu8i8 , nss etirnn «lieti judieii 8en ^ndisi .oli8
tsrritorii dominium plisodids rdiemildnum ulio tempore , 8ed
npud no8 optinedinnm et no8tro8 Iiereds8 , «piou ^ uo prnekrdi . .
epi 860 pu 8 et eripitulum eeele8ie 08 >ndmr ^ en8i8 no >ii8 8eu
Iieredibu8 nv8trl8 preeeperint dimittendn 86U rs8iAnrindrr et
tune nd rsiiuidtionsm eorum dietum dominium 8ine reelrmuitions
idiljun no8 et no8tri iiereds8 lilierrditer dimittemu8 . I' romittimu8
etirnn ei .8dem nt 8Uprri, ipiod no8 suni no8tris liereddiU8
iintedieti8 , enm per prekrdum dominum no8trum , <iui pro
tempore kuerit . epi8eopum 8eu e^U8 eripitulum 8eu rilterum
eorum moniti 8eu re «,ui8iti knerimu8 , cornm nodili domino
Xvcolrio eomite in Ilielcenebor ^ eomparebinnm et dietrun
odlixritionem . nt premittitur , krietrnn kirmrdiimu8 dieti8 . . spm-
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oopo et enpitulo eeole8ie 08,mbn >̂ en8i8 8«u firnnun , prout nobi8
po88idile e t̂ , per omnin tneiemu8 . Idem tiot 8eu kaeiemu8,
«i iiretittum dominum . . eomitem mori , puod nb8it, eontixerit
ot Iierede8 8eu aliu8 8il>i 8N66688erit in liusu8modi judieii
dominio 8eu proprietnte , guod eoram ip8o 8eu jp8i8 dieti judieii
dominiuni liakenti 8en Inibentibrm dietnin odlchationem tirnmkinum
et tirnuu » omni modo et formn >>r«'diet >8 per omnia lneiennm.
I» «piornin omnium robur et evident te8timonimn no8trn »i^illu
wm enm 8î iI1o ,Iolnmni8 filii mei Ilinriei predioti duxinnm
pre8entibu8 npponendn . Dutum anno doniini Iil°600 ° gundrn-
^o^imo >̂r Îno ip8o die ^ mbro8ii eonto88ori8.

Nr. 2. - 1341 April 4.
Tcr Änappe Gerhard von Werwe stellt über die Verpfändung

des halben Löninger Gerichtsa» daS Stift Osnabrück noch eine
besondere Urkunde ans.

Siegel ab.
Original ii» Kgl. Ltaatsarchiv Osnabrück: ooud-> Irnrstenluin Osna¬

brück. Gedruckt: Mitteilungen des historischen Vereins zu Osnabrück,
Jakngaug 1853 L, 201 !>2.

Nach dem Original.
D^o Derlutidrm dietu8 de ^Verve kamnlu8 tenore pregelt-

tiriin reeoxno8eo , me ol>Ii^«88e et titulo pi^nerm pre .86ntibU8
oblißine reverendo in Llirmto pstri ne domino Oodekrido epi8-
^opo eiu8 8ueoe88ori 8eu 8uoe688oriI)U8 et enpitulo veelö8ie
08 iiabur ^ en 8 i 8  dimidietatem judieii 8ou judieinli8 territorii

pnrroolne et ville in Doninxen , prout inieiri pertinnerat . enm
ownibu8 8ui8 juridu8 obveneionidu8 , redditiku8 , pei-tineneii8 et
Appendieim pro oentum et puimpmchntu nmroi8 deimriorum
bonorum monete eurrenti8 8eu U8nali8 t»ro tenipore in oivitste
08 imktirxen 8 i mieiii inte ^ ruliter per8olnti8 . Uromittens ei8dem

pro86utiku8 kide preKtitn eorporali , guod dietrrm okli^utionem
diotr8 epi.8eopo et enpitulo kirmabo 8eu kirnnnn krreium pro
^jetrr dimidietate 8eu >mrte ine in dieto judieio tan^ente prout
wiodi po88ikile 68t ooram nobili domino Xveolno eomite i»
'piiesteneiioreii îbipue in dominio direeto dieti judieikt1i8 territorii
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ex c>uacungue causa sucoeckenti seu succeclentibus inoclo et
kvrma meIiorit >u8 gnibus possuni . nee eciam llominium plieockale
<Iicti jnclicialis teraitorii alienabo alicui seu aliijnilms uisi a
elictis . . episcopo et . . . capitulo i'eoepeio in manclatis, et si
preclicti . . episcopus et capitulum Osnabclrgense a snctato . .
comite in 'Dielceneboreü seu sibi guoack clirectum tlnmininin
tlieti jnciieii seu äistrictus suoceclenti sen sueeedentiims proprie-
tatenr sen ckireetnm llominium ipsius llistrietus seu sullicialis
teriitorii acguirere seu procniare poteiunt ex tu ne obligatio
llicte mee paDis me tangentis in llicto «listeietu seu sullicio
in venllitionem peipetnam transcat ipso facto, in «pioiuin
omnium loknr et erillens testimoniunr sigillum lluxi presentibus
apponenllum . Datum anno (ioinini Vl°( '( 'OXI . primo ipso llie
Xmkrosii oonkessviis . .Veto sunt bec in Xneliem presentibus
strenuis xiris ^ Ooniallo llecano ecclesie Osnaburgensis,
.Vmlungo lle Varenllorpe , Oonrallo lle l.one, Ottone eie 8netlagbe,
VVilletino lle Varenlloipe . .lobanne <Ie Docrollen et Dveiliaillo
«le Uoine militibus et aliis guam pluribus kille lligiris.

Nr. Z. - 1341 April 4.
Der Knappe Heinrich von Werwe setzt dein Stifte Osnabrück

seine Burg Eckhorst für die Erfüllung seiner Versprechungen hin
sichtlich der Überlassung des Gerichtes Löningen zum Pfände.

Tiegel Heinrichs von Werwe ab. Siegel seines Sohnes
Johann größtenteils erhalten: 5 Seeblätter von einem Mittelpunkt
ausgehend. Umschrift: ,.-s-8. .koliannis säe) Werve skamusli."

Original im Kgl . Staatsarchiv Osnabrück : Jonds J -nrstenrnm Osna¬
brück. Gedruckt : Mitteilungen des historischen Vereins zu Osnabrück,
Jahrgang >853 S . 292/93.

Nach dein Original.
Oniversis presencia visuris ao aullituris . Ho llinricus

lle Werve kamulus cupio köre uotuni et publice recognosco,
gnoll si reverenllo in Obristo patri ao ll omino <1omino Oollekrillo
episcopo et capitulo ecclesie Osnaburgensis plaeitata inter ipsos
«4 me super contractu et Obligation« llistrictus seu jullicialis
territorii ville et paroebie in Doningen secunllum tenoiem
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litius Iios sontssts , siutruni msi Osrlutieli. msi st
.sot>i>nni8 tilü nisi kî illuts . l,uoel !il,8it, non ob8sivirvsro êu
ueliniplsvsro : s .vtuus so in soii86N8n st voluutnts l'sllsles»
uxori8 ins « legitime st do !>ii» ni8 tilü msi i>rsilieti süLtrum
msuin hil<lioi '8t snm omuibu ^ 8uw suribu8 st psilinsntii ^ use
non omniu bomr insn liiokilii » st imnioliiliu lisroelitiumi prskati» . .
ss»i8so ^o st snpitnlo ritulo pi^nsii8 oiili^o st mippouo prs8snti-
I,u8 in I>i8 8si 'ij>ti8 8ius 8ps isoupsriitioni ,̂ <iuou8«̂us omnia
ps , ins 8iij><n' di8trist » 8sn judisiuli teiuitorio pis «Iieti8, 8ssuu-
<Inm tsnoiinn litsrs pixulists 8ui>si ' Iios . nt prsclistum S8t. eon-
fssts st 8î ül :lts . proini88ii disti8 . . spwsopo st . . sapitulo
tnsnnnt ints ^iiilitor oh8srvatii . In guorum omninin ts8timoniuni
8i^iIIum MSUIN unii Silin 8i^iI1o,Io >>ru»ii8 tilü prsdisti piS8snti-
KlI8 S8t al»l><>II8UM. Diituni »NNO doinini .II'N'CC <1»i,d>'.NAS8iM0
^iinnio ip 80 <Iis .4i »!)i08ii sonks88ori8.

Nr . 4. - 1422 September 1.
Vor Koster Gerecke, einem geschworenen Richter zu Löningen,

gibt Jütte von Elbergen ihr Haus und Erbe zu Elbergen an die
Kirche zu Löningen.

Siegel ab.
Original im Psaronchw zu Lviiingcn.

Nach dem Original.
Wi koster Gerccke, cn sivorn richtcr to Lonilighen . des erivcr

Highe" vadcrs in godc undc Heren Ollen van der Hoye, bisseopes
to Monster , cnkennet nndc betuighcl openbar vor allen luden in
dessen opencn breve, dat vor »ns is gceomen in en heget gcrichtc
Jütte van Elbergen unde enkande, dat sc mid guden vrien willen
unde mid vnllecomen eres vorberadencn inodeö vor sick nn ere
ewen haddc gegiftet nnde gegeven der Hilgen kcrken to Loinnghcn,
xren ratluden , bi »amen Taben van Helminckhusen, den meier van
Retbcke , Henke» Ärnsinghe , cren helpcren unde eren nakomelingen,
tu- ratlndc sind der Hilgen kcrken to Loninghen , er hus unde ewe
t » Elbergen mid allen rechte unde tobchoringe to ewigen tiden to
plivene bi der Hilgen kerken to Löningen unde lvvet er der giftinge
to to stände nndc en recht warcnd to wesen, war en des nod nnde
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behosf is vor alle rechte bisprake sunder wedersprake, al argelisl unde
vichnde utesproken, in dessen brevc. Hir weren an unde over
Punneii Borchardt . Olcrdt de Scroder von Retbeke, Wibbe van
Bcdestvrpc unde ander gnder lüde genoich. Unde dessen to tage,
so hebbe wi richter vorgenvinpt unsc ingycsegyel an dessen brer
gchanghen . Oatnin annn cloinini ^lOOt 'OXXII ckie xaneti
R<rikii vonke^̂ nii .̂

Nr . 5. - 1426 Dezember 6.
Bor Dietrich dem Meier , einem Burrichter der Wiek zu

Köningen , gibt die Witwe Hillecke Schröder 3 vor dem Dors
Löningen gelegene Stück Land an die Kirche zu Löningen.

Original im Piarrarchiv Löningen.
Nach dem Original.

Wi Tirick de Meyer , en bnr richter der tvyck to Lvningyeu,
cnkennet linde bctnget vpcnbar vor allen luden in dessen opcnen
breve, dat vor uns iS gecomen in en heget geeichte, dat junderlinges
darto geheget wart . Hillecke seligen IohanS wist des Scroders,
anders gchctcn Johan Hovel , unde enkande, dat se mid guden vrieu
willen unde mid vulleeomcn eren vorberadenen mvdeS, beide mid
Hände unde mid munde, hadde gcgistel unde gass in eue rechte
waren giftcnghc unde selengave den ratludeu >aneto Vit«^ unde
der Hilgen kerken to Louinghen , bi naiven Tabben van Helminck
Husen, Alberte Bnrlagc , Eylardc de vrier van Wachtmanne,
(Äerbe to Vorwerke unde Bevcr van Helminckhnscn unde eren
nakomelingen to behosf der vorgciivmpten Hilgen kerken dre schepcl
sat, de belegen sind bi den Barkhorner busche unde gaed »ppe den
Barkhorner wech, unde dre schepcl sat, de belegen sind uppe den
Wnlvesberge in der »eisten vare bi lande, dat dar höret to den
Hove to Loninghen unde twe schepcl sat. de dar ligget bi Westen
dorpeS lande vaste vor den dorpc to Loninghen mid al besser vor-
gescrewen drier stucke laudes rechte unde tobehoringhe . Unde dcsse
vorgeitompte Hilleckc lovede an guden truwen vor sick linde vor cre
ervcn den ratluden vorgcnompt unde eren nakomelingen to bchofs
der vorgcnonipten Hilgen kerken besser vvrgescrcivcn giflingc, de se
nnnne sclichet willen erer seien gcgeven liadde. en recht warend to
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wesen »nde vulleevuiende lvarseop to donde vor all de genen, de
deS w rechte eomen lvilt . lvas , waner , lvv vaten »nde inid weine
en des iwd linde bchoff is linde dat van er eder von eren crven
eschet siinder jengerleie lvedersprake eder aubringhen . . argeliit
uilde utsprokcn i» dessen breve. Hir lveren an und over,
do dcsse giftiingc vvr niiö schach, Hinrik Porte , Koster Witte , Smed
Hinrick, (Kechard Koster , Geldes sone, Herman Koster , Wilkeir sone
undc ander gnde lnde genoch. tlnde dcsses to tuege so hcbbe wi
Dirick burrichter vorgenompt der gemeinen bur ingheseghel witlicken
to dessen brcve gehanghcn . Dntmu anno cloinini ^1600
8vxto clie 8n,ioti opiseopi.

Nr . 6 . - t -19t Dezember 16.
Bischof Heinrich von Minister gibt mit Zustimmung des

Domkapiteln über die Jnrisdiktionsbcsngnisse des Nceicrs zu Löningen
eine Entscheidung ab.

Das Sieget des Bischofs erhalten.
Original im (Mosch, .s >aus - ». Zentral-Archw Oldenburg : Dar . Oie.

Mi 'msicrlaiid, LnndeSsachcii.
Rach de». Original.

Wy Hindrich van godes genaden biseop to Minster nnd
administrator der hilligen kercken to Brenlen doen knndt nnde bc
keimen averinit ; dusen brevc, dat nnse Vorfahren den meyerhoff
binnen Löningen mit den gerichtambt van langen lahrcn hehro
berechtiget hebben. Nu averst de mcyer nnde de kerspel lichter
alletidt dcshalber stridig, so is im iindenbenenten dato , also ivh
dit genncgsainb mit unseren eapittcl vorerst avergelagt nnde alle
beyde et gelick also beschlotten bebben sdffis var allen dit nnse be-
schliiet nnde beseht, dat een lidtliker meher aver de van den kerspell
uthgcschlvttene inwohnere to Löningen de lichter allcthdt lvesen
undc bliven, oick alse andere lichtere sc cxemertc inwohnere regeren,
n„de van den kerspel lichteren bh Verlesung dessen dinst oder sonst
welkorigcr straesf nimmer hiennnc behindert lverden fall , gelick oick
einine meycren alse anderen underbedeneten de früheitt gebahren
nnde van allen . sc» befriehet bliven mag , unsere darahn
hebbende forderung averst vorbehaltlich r , Willen oick. lvat de
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Herren Korve ») sochcr desen bcvollmechticie sladt Meppen wegen froeg
unde prove all» den mcyerhoff gebnhrlick to pretenderen , glikermaten
varbeholdcn und umvederspraken hcbben x. Lrkondc unseres siegcls
sv hierahn gehangen . Ge>chvcn in den iahr unseres Herren dnsend
veer hundert een »nd negcntigh , des frpdags nah ',nnte lneien
dagh r , r

Rr . 7. - 1406 Juni 5.
Vor Johann von dem Zleuc , geschivorencn Richter ,'gi

Löningen , ivird der Kirche zu Löningen ein Brief über 10 Gulden
^»gewiesen.

Siegel ab.
Original im Pfarrarchiv ttöinngc».

Nach dcm Lriginai.

Ick Iohan van den Stcne , inines gnedighen levcn Heren van
Munster swaren lichter to Loninghen enkennen linde bethngen
avcnbar vor als iveine, de dessen apencn bescgheldcn bref scth eder
höret lesen, dat vor >ni sind ghckamen in eilt heghet gherichle, dat
dar snnderlinx ghchcghet wort , 5? olleckc Ghadckc, Ghcrt tvr Brugghen.
Gossen Smct . Egghcn van Werve , borghermcster in der lid der
wirk to Loninghen , unde enkanden aldar vor mi in dein snlven
ghcrichtc, dat se hcbben enfanghen van Johanne van (Llmendvrpc
nndc Grete siner hnsfrouwc to dein densle gvdes almechtich inid
der hochghelawede» moder sancte Anne einen bref vormoghcn leuchen
ichiildcn, des Iohan unde Grete vorgenompt hebbct den vor-
gcnompten burghcrmestern einen Wille bref ghcgheven mit — --
der wise unde formen, wo se id schollen dclen den denst godc-r lind der
hilghcn moder sanetc Anne , welker iville bref alchus beghinnct : Ick
Iohan van Elmendorpe unde Grete de Holkeschc min echte rechte
hnssrouwc enhcnnet apcnbar vor alswemc cte. Hir umme so hebben
de vorgenonipten burgheriiiester ghelavet unde laveden in ghuden
iruwen bi erer ere, dat sc nndc crc nakameliiuche willen unde
schalen to cwighcn tiden bestellcr vor lvescn linde holden allem,
dat dar begrepen nndc ghescreven is an dcm willc brevc vor-
gescrcven to dcm denstc godes unde der Hitschen moder sancte Annen,
.̂ ir hebben an nndc avcr ghcwescn vor kornothen des gherichtes
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Kolven Willeckc, Hinrick Flebde, ummcstendcr des sulvc» gherichtes

Hinrick Krul , Iohan Kerckhoff, Ghcrd Holst nndc ghcmcnen borgher
Io Loninghen «nde ander lüde glicnoich, de dat gl)erichtc medc
bestunden nndc Horden. Dho vorder betuchnissc der warheit dat
dit alles also vor mi in gherichte gheschen si, dcs hebbc ick Iohan
van den Stcne swaren richter vvrgenvmpt min iughegschel beneden
an dessen brefs don hanghcn . Datum anno ckomini ^lO(X'(.'X (/VI
dcs neghesten mandaghes na des hilghe» lieh eines daghe

Nr . 8- - 1533 August 19.

Der Bischof Franz von Münster überträgt das Gericht zu
Löningen an Hinrich Dtryker.

Aokariclle Abschrift ans dem Ailsang des 17. Jahrimndens im
Oldenburger Archiv : X-> Old . M . Abt . 16 . Trr . SX Rr . b ".

Nack der Abschrift.

Wi FranciseuS van Gots gnaden eonfirmcrter tho Munster
und Osscnbrrigh . administrakor tho Minden docn kundt und be¬
kennen, dat wi unscu dener Hinrik Stchker unse geeichte to Löningen
in uttscin amptc thor Cloppenborch gelegen, ingedaen und devoten,
mi ock darsulwcst tho uusen richter vcrvrdcnt hedben. indvcn , be-
uclc» und vcrordenen mit dnssen nnsen brcwe und eommissio dat

geroirte unse geeichte np sinen cdt und vvrplichtinge . uns
Herwegen gedain , na alle siner hogcstcr macht und Vorstände

gctrcwlich , tromlich uprechtich sin lcwent lanck tho bedenen
und tho rerwaren . einem jedercn geborlich und nnparticlich

recht wcddcrfarcn to lathen , ock darmede in allen tho han-
dclen und vort tho varen , wo einem frommen und rcchtverdigen
richter van Gade und rechts wegen tho dhoen gebocrt. Und hcbbe
dxs in bevestungh unse scgel deneddcn an dusscn bref docn hangen.
In , jair unses Herrn viftcin hundert dre und dcrtich am dinxtedaghc
nha .vsumptiouls .IltN'tao riirriniX.
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Nr . 9 . - Lhue Jahr ( 1571 - Marz 30 .) ' )

Bericht Hinrich Sichlers , des eichters to Löningen , up de
nigcstaltc artieell des hochwerdigen fürste » , unseres gnedigen Herren
von Munster ?e.

Original iin Archiv des Westfälischen Altertuinsvereins zu Münster:
Manuskript 147 . Auszugsweise gedruckt bei Philipp !: Westfälische Land-
rechte I. Münster 1907 . L . >62/63.

Rach dem Original.

Jlein up den ersten artieell , ivath vor go (gh ) landt oder
ander gerechte vorhanden , daran man borgerlich und pinlich to
handele » und klagen plecht , dornp gisst Hinrich Stryker richter to
Löningen bestendigen bericht , dat dat geeichte to Löningen , welches
he bcdenet , ein gogerichte si , welchs so oft und vaken es durch des
hochwerdigen unseres gnedigen fürsten und Heren von Munster .' c.
amptlude nthgekundigct und angesatt , dergestalt geheget und de
banck gespannen Werth , also dat vor demselvigen geeichte borgerlich
und nicht pinlich gehandelt , so Verne aver pinlichc sachen vorlepen,
desetvigen plege man getvvnthlicher wise an dat geeichte tvr Clop-
penborch to wisen.

lind gisst gemelter richter (den andern artieell nha ) bericht,
dat dre mal im jar srie gudinck und dem to volge in fall der noth
die achtergudinge gehvlden ivcrden , dat erste srie gudinck am man
dagc nha lNilippi et ckaeobi , welcheue (dar es van noden ) den
virteinden dach darna dat achtergudinck volgth , dat ander am
mandage nha ^ liebelis , darna in verteile dagen ock dat achter
gudinck (so es die nottrufst vorderth ) geholden , und dath drndde
feie gudinck is den mandach na '1'rieein regeun , dem in glichen fall
(so es nodich ) dat achtergudinck na verteile dagen volget , und werden
disse gerichtc alle an gelvonthlicher gerichtstadt in der wickh
Löningen leefsen den kerkhove nieder unsers gnedigeie fürsten und
Heren Hufe geholden , da man alleine bürgerliche und keine pinlich
fachen handelt.

') Tee Bccgeitbericht isl uuleizcichnel : „Hugo von Dincklage , Drost.
Mathias Hubencr , rentnieister lor Cloppcnborch " und datiert : „Datum Oseubrinege
de» fridach nba s.stsrv rrnna 1571.
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Dcwilen aver glictergestalt de wick binnen Lvningeil mit einen

gemeinen geeichte aver crc borger und imvanerc berechtigt , daravcr
ein besitter des mchgerhavcS darbinncn altith ein gcwonthlichcr

richtcr iS , so Werth vor demsclvigen gerichte anderes nichts dan
„mb schulde und » nschulde oder gemeine borgerliche suchen getrac-

tcreth und gehandelt , in fall aber Hoger suchen vorlopen , werden
an hoichgedachts fürsten unseres gnedigen Heren gogerichte deselvigen

gewiset.
Up den 3 . articell berichtet vorgedachte richlcr , dat dat ange

togeire gerichte so he vonvalteth , dem hoichwerdigeir fürsten unsere»

gnedigen deren von Mnnsler ?c. und ncmantz anders to kome itnd

np vorgenielter gelvonthlichcr gerichtsstadt binnen der tvickh sden
verden articell to volge ) geholden werde , lind werden anders (den

vifsten articell nhas in sinem bevellich keine gerichte geholden noch
im selbe noch anders wor , dervwcgcn lde » 6 . articell angande)

andere wichbvlth , kerspell und dorpcr to ernennen » ich nodich.
Ten 7 . articell bclangenth den richtcr und gerichtschriver,

wonetb der richter bi sinem gerichte in der wickh Löningen und
werth mit den gerichtschriver nha » thsage der anderen richter

gcholdet.
Ten 8 . articell bedrepent , wat vor kerspell , dorper , blirschoppe

oder Personen bcshcr an ein ider gerichte gchvreth , darnp berichtet

geineltcr Hinrich Ztrykcr , dath alleine dat kcrspcl lv Löningen an vor

genrelte gogerichte darselvcst gchorich und dinckplichtich , derhalven
nicht nodich , np den 9 . articell erklerung to dvnde.

Up den 10 . und II . articell angande die gestalt und gelegen-

heit der lichter berichten wi amptlnde , dat vorgcdachtcr richter to
LoniuüM nicht schriven oder lesen kan. sunst aber in aller waten
gestalt , wi van anderen gemeldet is.

Ten 12 . articell , der richtcr nnderholt angande , secht vorge-

meltec richtcr , dath des karspelS Loningeil ingcsetene ihme , dem

richtcr , de Helen erve tlvintich , de halven ervc und crsskoltcrs tein
rvggengarvcn jerlichs to gevende schuldich und anders nichts , den
nnderholt so he von hochgedachten fnrsten , unseren gnedigen Heren,

hath , 9t r gemciil dokcS tor klednng , twe wagen und dre
kotier denste , und , deivilen de vagct binnen Löningen de besäte und
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der richter darselvest de enthsettung, hesft er van iderer entsetting
einen stuver Brabantz und van ideren blvthschine dre schillinge
Mnnstersch und van iderer gcrichtsknndc6 pennige.

Ten 13. und !4. articell belangenth, darup wi ainptlude
uns inil thodaeth des richter-? mit flite erkundigt, dat nachbenvmpte
Personen erlichs herkomens, eines redelichen Handel und ivandels,
van ehelichen luden echte und fne geboren und deS olderS, ivie
volgeth:

Johan Bagctmaii to Bunne, 45 jar olt. Tvcke Eylertl) to
Bunne, 60 jar olt. Johan Bueter to Hagelt, 50 jar olt. Tabbe
to Beenstroppe, 60 jar olt. Neinecke Meyger to Wenve. 50 jar
olt. Cordes Teterth to Helminghnsen, 60 jar olt. Harme»
Meyger to Winckhave, 40 jar olt.

Nr. 10. - 1597 Oktober 22.
Bernhard Stryker. Richter zu Löningen, ladet iin Aufträge der

unverehelichten Clse von Basthageit den Jakob Dep ztt einer Ber-
handlung vor das Gericht Löningen.

Siegel des Ausstellers erhalten.
Original i» den Allen des Oldenburger Archivs: Lldbg. M. Abt.

18 . Titel IX 6 , Nr. 8»
Nach dem Original.

Wi Bcrnhart Strykcr, verordneter richter zu Löningen, ein-
bieten Euch, Jacob Dep, unseren freuudtlichen grüß und fuigeu
Euch hieiuit zu wissen, welcher gestalt die crbarc Els van Bast¬
hagen uns durch ihren anwaldt mundtlich zu erkennen gegeben,
waS maßen Ihr seine principalinnen mit glatten ivorteren unterm
schein, als daß Ihr dieselbe zum ehren begerten, dahin beredet, daß
sie von Euch irer junfferlicheu ehren beraubet und ein kindt von
Euch zur Welt gescunct, also daß Euch pillich, dieselbe zu ehelichen
oder zu dotircu gcburcn wolle, zu was ende sie dan uns uinb
ladung und andere notturftigc hulf rechtens ihr in rechten wider
Euch zu erkennen und mitzuthcilen fleißig anrufen und bitten lassen,
auch erlanget, daß ihr folgende ladung auf heut dato erkant worden
ist. Demnach so heischen und laden wir Euch hiemit von ambts
»nd gcrichts wegen, das; Ihr ans montag den 3. künftigen monatS
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Novembris , de» wir Euch für de» 1. 2. 3. letzte» und endtlichc»
rechtstag ansetzen und benennen poromptorio oder, ob derselbe rag
nicht ein gcrichtstag sein werde, den „cgsten gerichtstag darnaäi
selbst oder durch Eueren volmechtigen anlvaldt an diesem geeichte
zri rechter gerichtszeit erscheinen, zu sehen und Horen, das; wegen
sothauer irer rechtlichen spruch und forderungh ar-tioulntns . likalllm
übergegeben werde, der obgenanten clegerinnen darnmb in rechten
zu andtworten , daraus der fachen und allen iren terminen und
gcrichtstagen bis nach cndtlichen beschlns; und urtheil ansznwarten
n„d. ivas sich verlange der vrdnunge und rechtens gebürt , zu
handeln . Wan Ihr kommen und erscheinen alsdan also oder nir,
so wirdt nicht destominder auf des gehorsamen thcils oder seines
anwaldS anrufcn und erforderen ferner hierin in rechten getzandlet
n»d proccdirt , wie sich daS nach seiner ordnung gebart . Darnach
gisset Euch zu richten. Geben »»der dieses gerichts imgesiegel aal
8 . Mai guoacl (ieartztcuu , acl extrnetnin voro 22 . Oatobri -l nun»
^5 )97 . Hermann Holtrup.

Nr . 11- - 1023 Dezember 9.
Urkunde des Richters der Wiek Löningen , Wolter Metzer, über

den öffentlichen gerichtlichen Rer kam eines Hauses zu Löningen.
Siegel des Ausstellers erhalten . Kreuz , um herum .

1'xl > KUIH u . I. D . . . . t ! . .-
Original in den Akten des Oldenburger Archivs : X» Oldbg. M.

Abl . I 6 , Tit . IX II, Nr . 8a.
Rach dem Original.

Ich Wolter Metzer, uth gercchtigheidl des mctzerliawes to
Löningen , verordnctcr richter der wtzgk darsnlwest , due kundt und
hirrnit ampts halwen ncgst crpietung alles guiden jedermenniglichen
to rechten, welcher gestalt saligen Cordt Dincklage» als . lo
Löningen spiker oder wahningc mit aller darto bchorung older und
nier gcrechtigheidt erster gelegenhcidt nach gerichtlich soll nndt was;
vorsetzt und vorkoft lverden. So dan jemandt vorhanden , de einige
schulde intercsse oder sanften rcchtmesige forderungh und ansprake
dar in bette oder to hebben vornieindc . den oder desulwcn cischcn
lind vordcreli wi hirmit van gerichts lvegen den dcrteinsten itz
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lopenden monats Tcccnibris , werbt sein am mitwekcii na der gena-

derikcii cntfenckuns ; Mariae nien calenders , welchen wi ehncn thvm

ersten , anderen , drndden und testen gerichtsdagh setten , den vor-
middagh to liegen nhren alhir upn meherhawe niit ercn beivisdom

to cn' chinen und crc nvtrost vor to dragcn nnd dar np lvider wat
dem rechte nnd der billicheidt geniäß erwarten und dat mit de

rvmmination nnd bedrulvungh , ein fall wider tovorsicht jemandt
ungchorsamlich uth bliwen und po ^ eriptum terminrrm vorassuchen

werde , dat dcmsulwigen ein ewig stittcschwigendt ingebunden nnd

uperlacht iverden solle . Datum nnder unserem gerichts ingesegel

den 9 . Deeemlnä !, anno 1623 .Ailo Kre ^ oriamr.

Nr . 12 . - 1645 Oktober 20.

Protokoll der Aussage mehrerer Zeugen über den Umfang

der Gerichtsbarkeit des Richters der Wiek Löningen.

Notariell beglaubigter Prolokoilauszug in den Akte» des Lldcnbuiger
Archivs : ^ ldbg. M . Abt . I ?., Tn . IX 0 , Nr . 8 >-.

Nach dem begl. Protokollauszug.

Anno 16 -15 den 20 . octobris ist der Achter zu Löningen,

Bernhardt Schwiker , laut fürstlich Mnnstcrischen hcimbgelassenen
Herrn eantzlers lind rcntheneammers rhüten (Verfügung ), in dato
Mnnster de » 14 . jnli 1645 , über eingelegte klage Wolter Meiers

zu Löningen wegen beschehcnen Angriffs dasigcr meierhoss iuris-

diction , seinen gcgenbcricht nnd , da er einige Anredezu haben ver¬
meint , dawider einbringen an hiesigem fürstlich Cloppenbnrgischen

ambthause in dato den 18 . octobris citirt , aber nicht comparirt,

sondern in dato den 19 . octobris ein schreiben mit weitem umb-

ftande Angebracht , worüber der kleger replicirt nnd zu verisication

für diesem an die fürstlich Mnnstcrischen Herren rhätc in dato den

29 . juni lausenden jahrs übergeben bcigehcndc supplication in dato

den 20 octobris mit eingelegten abschriftcn etlicher anthentisirter
alter Versieglungen mit angehenkter bitt , das ; selbige attcndirt , er in

seiner badender pcwse ^ ion in fraudem Ihrer churfürstlichen Hoheit

meierhoss nicht turbirt werde ; und solches ferner zu bescheinen,
sistirle die burgermeister der wicck Löningen und vier derselben von
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den cltistcn niit bitt . selbige darüber abzuhören und an aidts stat

zn unterfragen über folgende arlienli:
1 . Ob nicht wahr , das ; ein zeitlicher besitzen des fürstlich

eigcnhorigen meierhofs in der wieck lind kerspel Köningen und
nntbiiggenden etzlichen kerspels die wrogc und probe aller kanncn,

kröse , schepfel , pfnndt und ander maße habe?

2 . Ob nicht wahr , das ; gcmelten meierhofs gerechtigkeit mit

sich führte , in der lvieck Löningen die execntionen zn Verheugen?
3 . Wahr , das ; gemelten meierhofs besitzer in der lvieck Löningen

alle arrcsta und besät legen und thnn müsse nnd neiinandt anders?

4 . Wahr , das ; er , Meier , der wieck richter sei nnd genant
werde?

5 . Wahr , daß der besitzer obgenannten Hofs alle kaufe und

verkaufe in der lvieck Löningen versiegelet ! nnd bekräftigeil müsse?

6 . Ob nit er , Meier , berechtigt , immissiones in der wieck zn

Löningen zu verhengen?
7 . fleißig die gezeugen zu unterfragen , ob nicht solches vor

seiner zeit von undencklichen jahren hero geschehen und observirt
worden?

8 . Zudem auch unterfragen , ob sich ein zeitlicher richter des

kerspels Löningen solcher sachen in der lvieck Löningen unternommen,

so diesen meierhofs gerechtigkeit cindracht gethan , als eben der itzige

richter Berithardt Schlviker.
Erster ge,zeuge , nhamcns voget Wilcke , seines alters knnfstigen

Pauli achtzig fahr , sei genanntem Meier mit keiner bluctsverwandt-

schaft verhaft , sagte nnd deponirtc nvisatlono poeiia porinrii,
wie sich das solches gcbnret und zwar:

nck 1 sagte , wahr sei.

ncl 2 sagte , wahr sei, nnd müssen die wieckeingesessenen auch

ihr gebnrlich pfandtgelt darvor an gerorten Nceier zahlen.
iul 3 sagte , wahr sei, müsse der Meier über den besäet und

cntsatz in der wieck Löningen angesprochen und dem sein gebür

gegeben werden und niemandt anders.
n«l 4 sagte , wahr , und hette die lvieck Löningen , so weit ihre

marcke strecke , keinen anderen richter , was aber die beuchten , als

schlcgereien und scheltnngcn anginge , damit habe er , Meier , nichts
Icchrb. s. ridciib . Ärscki, Bd. XVII . 1t
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zu schaffen , sonsten hielten die wieckeingesessenen ihn nnd niemandt
andere vor ihren richter.

->ä 5 sagte , wahr.

acl 6 sagte , ivahr sei, habe macht , einzusehen nnd untcrpfande

allzuweisen den ereditor », so lveil der wicck Köningen eingesessenen
gründe belangt.

ack 7 sagte , das ; dieses alles bei seines , Meiers , vatter seligen

(zeiten ) sei also gehalten worden , so lange er es denken tonne , habe

auch sonsten versiegelte briefe , so der vorige Meier über seines

vatters angetanste gründe und Hans gethan , ihm auch sonsten über

etliche angetanste läiidcreicn geben.

ack 8 dcponirte , das ; sein genauesten gedenk , das ; saliger richlcr

Henrich Stricker auch landtrichter zu Jever gewesen , hernacher

durch Henrich Nack gcrvrtes richterambt bedienet worden , fvlgenls
Bcrndt Stricker snceedirt , deine sei Jobst Tegcder in den richter

dienst gesolgct , habe aber nicmahl belebt lind gehört , wisse auch

gantz nichts , das ; sich deren einer in diese sachen , so weit der Wieck

belangt und vorangcdütet , eingemischcr und angenommen , ausserhalb
was itzigcr richter ihund annchiitcn thate , 8ilontio i,npo8ito
cki8 .ii68 .-iit.

8eeunck»8 to8ti8.
Gerd Schmitkarv, seines altcrS 7ö fahr, deponirte nacki be

schehcner Verwahrung deS mcinaidtS:
uck1 sagte, wahr. Ihm gehöre die Pfändung nnd relarativn

gegen sein gcbur.
uck 2 sagte , wahr sei.

-rck 3 sagte , gleichfalls wahr sei, llme er alles und werde

niemand anders darumb angesprochen.

uck 4 sagte , halte ihn vor ihren richter lind niemandt anders,

habe auch von altcrShcr zwcimahl im sah ; geeicht gehalten , die

assessvres seien die bnrgermcister gewesen nnd hatte einen Berndt
Olthoff nnd solgents dessen sohn Henrich zum vorsprachen gckandt.

ack 5 sagte , wahr , habe auch nnterschiedrliche versieglliilg

etzlichcr verkausrer auch angetanster ländereien von selbigem vor
nnd nach bekommen.
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m ! 6 sagte , wal )r sei, wo auch jemandt in der wieck Löniilgen

nnmissivn gerichtlich erhalten , müsse der Meier selbigen entsetzen
und niemandt anders , wie er niemahls gedacht , so alt er sei,

ml 7 sagte , wahr , sei diese gerechtigkcit erblich und gehöre

zum meicrhof.
all 8 depo » ine , der iyige richtet , Schwiker , sei der vierte , so

er gekaut , aber niemahls gehört , daß dem Meier in vorangezogenen

pösten cindracht geschehen sei als von ilugen richter itznndt streitig
keit eingefallen , Cessirtc angezogener gezeug und ist iinpo ^ito
mlentio diinittirt,

'le -rtiu -, ts >ti >l.

Lampe Johan , sei über 60 jahr alt , andtworlet uf den ersten:

aü 1 sagte , wahr , sei allzeit dabei gewesen,

acl 2 sagte , wahr sei, habe der Meier und seine Vorfahren

jedesmalig gcdaen bei seinen gcdcncken.

all 3 sagte , so viel der wieck eingesessene belangt , sei es allezeit

also gehalten,
aä 4 sagte , wahr , war sic etwas untereinander zu thnen und

. . . rdiren haben , wie es Vorfall , gehen sic nach ihren richter,

den Meier,

all 5 sagte , wahr , die Versiegelung von allen , so in der wieck

geschehen sei an dem meierhof , sein auch genugsamb vorhanden,
ihme aber leider in der inngst entstandenen fenersbrunst die seinige
vcrbrandt , sonsten von seinen groß - und anncke vatter solches , als

die brieffe auswcisen , geschehen sei, so in der wieck noch woll genug

obhandcn.

all 6 sagte , wahr , seni voriger zeiten wenig geschehen , was

aber sich zngetragen , habe der Meier solche einsatznng thnn müssen,

so viel ihm bewußt.

ack 7 sagt , wahr sei, wisse nicht , daß einiger streit eingefallen

oder anders beschehen sei,

ml 8 sagte , wahr , habe diesen itzigen als den dritten wol

gekandt , wiste aber , hatte auch nicht gehört , daß einiger mißvcrstandt
eingefallen oder dem Meier eintragt gescheiten , außerhalb von

jgigen Tchwiker , so auch inncrbalb zwei sabren nngefchr einen brief



Gerdt Flebben concernirendt versiegelt, aber hernachcr vvn dem
Meier als Wieckrichter cassirt und andermahlig von ihm. Meier,
versiegelt worden, ist liegst aufgelegten stilschweigcn abgewiesen.

tjnartrw tô tw.
Balster Burlage, seinem alters an die sechzich jahr.
aä I sagte, wahr sei, sei an keinem anderen ort als am

meicrhof gehörigk.
ack2 habe anders keine Pfändung in der wieck Lüningen als

von dem meierhof gedacht, so viel des wiecks bürgeren belangt.
-ick3 sagte, wahr, und was icmandt, er sei anslendischcr oder

ans der wieck, mit den bürgern in der wieck zu thnn habe, müsse
alle dieselbe gemelten richter und meiern ansprechen, welcher auch,
was nötig, verlanget.

acl4 sagt, so viel der wieck bürgerci belangt, hielten ihn für
ihren richter, brächten auch ihre strciligkeiten, so unter sic laufen,
ausserhalb was fürstliche brächte belanget.

all 5 sagt, wahr sei, habe selbsten deren eäliche und seine
benachbarten.

acl6 sagte, den post belangendt, habe nnderschiedtlichc im
missivncs verrichtet, Wiste auch anders nicht, als das; sie ihme eon-
eernirte, außerhalb daß nun iungsthin eine immission vom richter
Lchwikcr verhengt worden, ob dieselb seinen effeet erreicht, wisse
er nicht.

ack7 sagte, bei seinen gcdenckcn habe der Meier solches alle¬
zeit gehabt.

acl8 habe sein lcblang von keiner streitigkeit zwischen den
snrigen richtern und den Wieckrichtern, den Meiern, gehört, kenne
auch seligen Nacke, so das richtambt geheurct uitd verwaltet, seligen
Berndt Striker und Jobsten Tegeder, nun itzigen, sei aber nicmahls
etwas vvrgelanfen. daß des Meiers gcrechtigkeit zliwidcr gewest,
als imind deshalber misverstandt eingefallen.

'sostis tjuintrw.
Berndt Glasemacher, seines alters 55 fahr, deponirte taota

uvî ationo poriurii.
uck1 sagt, wahr, sei allzeit bei dem meicrhof gewesen.
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all 2 sagt, gleichfalls wahr , wer er auch oder seine mitburgeren
einiger schult halber besprochen werde, müsse selbiger dem Meier
solches aiigeben »nd durch ihme zur Zahlung geholfen werden,

ml 3 sagt, wahr , so weit der wicck betrifft,
aä 4 sagt, wahr , halten auch ihn vor einen richter aus

gerechtigkcit des mcierhofs und haben mit keinem anderen richter zu
thnn außerhalb was fürstliche brüchte belangt.

aä 5 sagt, wahr , weise auch solches alle briefschafteu und
Versieglungen aus.

-><I 6 sagt, sei vorzeiten nit so viel vorgefallcn , höre gleich
wol seines wisscils sonst zu berürtem meierhof , maßen er selbst auf
eine zeit darüber und an gewesen, auch mit zum gezeugen gebraucht
worden , daß er, Meier , als der wiekrichter, einen von Matrum,
kerspel Lastrup , in Johan Dvps laudt immittirt und dem von
Matrum ein stuck erde gereichet mit mehreren , als sich gebürt.

ml 7 sagt, wahr sei, wisse sonsten nicht, sondern war etwas
in der wirk vorgefallen , sei der Meier als richter implorirt worden.

nä 8 sagt , habe von keinem richter gehört , daß ihme weder in

obernenten Posten eindracht geschehen oder einige streitigkcit ein

gefallen außerhalb , was für knrtzer und wenig zeit von itzigen
Schwiker vorgnommcn.

Lrv oxtraetu protoeolli äoimni guaentvrw i» Lloppendor^
Oorrulli .iriiulcll Volbisi ^ jiroptüa mann seripti , .koauns^
Horbinpl not !,rin > approdatu ^ liae mvae manu -; propria sud-
8ci'ipliono ariodoravit . Joannes Horbing Ntr.

subser. m. pr.

Nr . 13 . - 1661 Juni 29.
Bürgcnneistcr und Rat zu Meppen als Lehnslräger des

Klosters Corwey belehnten den Besitzer des Meicrhofs Löningen , Her
mann de Swykcr , mit dem Bnrgericht , Wroge und Probe binnen
und außerhalb Löningens.

Original im Stadtarchiv Meppen.
Rach einer mir vom Herrn Professor Wenkcr-Mcppen gütigst mitgeteilten Abschrift.

Wir Bürgermeister lind Rhadt der Stadt Meppen zeugen
urkunden und bekennen hiermit für uns , unsere Nachkommen und
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Icdcrmcnniglichen , das wir belehnet und hicmit gegenwärtig bc
lehnen den cnwcst lind wolgelerten Rudolphen Herman de Slvhker

als jetzigen Besitzern des Meierhofs zu Löningen mit dem Bnergerichte

Wroge und Prove binnen und außerhalb Löningen , so weit und

ferne dasselbe reicht und streckt , mit ihren Gerechtigkeiten und Zn

behorchen , gleich lind allermasseii seine Borfahreil und Antecessoren
Wolter Meier zu Löningen von » ns zn Lehen entfangcn nnd

gehabt . Und wir lind unsere Nachkommendc willen und sollen be¬

nennten Rudolphen Herman de Swykcr , Meiern zl > Löningen,

obgemelteu Bnergerichte , Wroge und Prove bckandte Heren und

ivarcndt sein , who , ivannehr und wo oft das noct und bchnif sein

wurde , das von uns geeischet und lins in Rechten gebneren wolle,
dagegen dan er uns lind unsere Stadt trew und polt zn sein mit
leiblichen Aidt beteuert und geschworen hat , wie sich das nach

Lehenrechte eignet und gepucrt . Imfall auch gcniclter unser Lehn
träger nach dem Willen Gottes wurde versterben , so soll der Bc

sitzer des Meierhofss und nachfolgender Grblinck solche Gerechtigkeit

von uns und unseren nachkommenden Bürgermeister » zu Lehen

wieder zu empfangen schuldig und verhasst sein.
Dieses zu Urkundt haben wir Bürgermeister und Rhadt

obengen , unser Stadt Siegel diesem Brief wolwissent anitrucken
lassen . Geben am 29 . Juni anno 1661.

(Gebühr 10 Thalcr .)

Rr . 14 . - Ohne Jahr ( 1663 November 22 ).

Bürgermeister nnd Rat zn Meppen ladet den Besitzer des

Mcierhofs Löningen , Hermann de Swyker , zwecks Belehnung mit
dem „ Burgericht , Wroge und Prove in und ausserhalb der Wyck

Löningen nnd Lastrup " nach Meppen auf das Rathaus.
Original im « ladlarchiv Meppen.

Nach einer mir vom Herrn Professor Wenker - Meppen gütigst mitgetcille » Abschrift.

Wir Bürgermeister nnd Rath der Stadt Meppen fucgcn
den , ehrenfesten und wohlgelehrten Rudolphen Hermen de Swicker

als Besitzern und Einhaberu des Meicrhofcs zu Löningen unser»

Gruß und demnächst zn wissen anfuegend , was maßen wir jüngsthin
von Ihro Hochfürstl . Gnaden zu Munster unsers gnädigsten Herrn
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als zur ^ eit Administratoren des Kaiserlichen Stifts Eorvey nnscrs

gnedigsica Lehnsherr » mit der Wroge und Probe wie auch mit dem
Banrgerichte in und außerhalb Meppens gnädigst iviedermn belehnt

morden sein und Ihr als unser müjvimnllus inglcichen von uns

das Bnrgcricht , Wroge und Provc in und außerhalb der Wyck

Löningen » nd Lastrup zu empfangen , wie von alters hcro gebrenchlich,

Pflicht und schuldig sein , Euch einznstellen , damit Ihr der Unwissen¬
heit Euch dessen nicht habet zu entschuldigen , hirinnc auch an uns

kein Mangel erscheine , so ihnen wir Euch hiemit in der allerbesten

Horm Rechtens , wie sich das von Rechte gcbnrt , eitirn und abladen,
daß Ihr >n pm 'Ew selbsten den 30 . laufenden Monats Xovenrbri«

für » ns allhie in der Stadt Meppen nmb iteun Uhr vormittags
anftn Rathaus am getvonlichen Gcrichtsplatz sollen erscheinen , solche

Wroge und Prowe samt dazu gehörenden Banergcricht von uns

za Lehen empfangen , neben psnrbringnng Eures alten Lehnbricfes
and alles das fernere thuet und leistet , was Euch nach Lchn-

Owrechtigkcit zu thnen und zu leisten gebührt » nd iticht ungehorsam
ansbleibet mit Eommnnativn und Verwarnung , Ihr erscheinen und

rhnen dem also oder nicht , so sollen , ivic sich nach rechte ge¬
bührt . mit Räumung dcroseiben Lehn gegen Euch prvecdiert und

verfahren werden . Das haben wir Euch zu guter Warnung , darnach

sich zu richten , wissen wollen nicht verhalten.

Rr - 15 - Thne Jahr . <Um 1700 ).

Ter Stadt Meppen Strafordnung bei Ausübung der Wroge

iiiid Probe in den (Gerichten Löningen und Lastrup.

Oldcnbiirgcr Archiv: Nicbkrdmgs Nachlatz Nr - a.">.

Nach dem Origivnl.

B r o l.

So jemand geringer backt als die Sathing , so mannig Loth,

sv mannigc 2 Rthlr.

Tie Bäcker , so zur Verkürzung der Armut und des reisenden
Mannes nit backen willen nach der Sache — 8 Rthlr . und das

Weitster zu zu machen bis zur Abdracht.
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Butter.

Ter Docker , der das Pfund Butter hoher oder theurer ver

kauft als die Sathinge geinacht ist , so inannig Pfennig , so mauuig
1 Rthlr.

Tie mit wiege » falsch gesunde » — 5 Rthlr.

Tie bei eropncten ^ atenl ? ) die Botter zuschlaen und nicht
willen verkaufen , sondern dieselbe oue Consent hoher oder durerer

geben , ire broke — 5 Rthlr.

Bier.

Tas Bier , so alhie gebroet wirt , soll nit hoher als 3 Trtr
Stnvers verkauft , es sei denn , das ; einer Tubbelbier wolle brauen

die Kanne für IV -, Stüver , das er gleichwol ohne vorgehende

Probe nicht verkaufen soll , poenu , so daraver oder entbaven
deit — 8 Rthlr.

Kan neu.

Tic Kanne so von 3 Pcgele » ' ) auch so unrichtig befunden —

5 Rthlr.

Pfunde,
falsch oder unrichtig , so inannig Loth sie to licht , jo mannige

5 Rthlr.
2 e st e r s,

falsch — 15 Rthlr.
Tie mit recht fredigcn Pfunden falsch wiegt — 15 Rtblr.

Ungleichen , so mit Kannen und ander Mas ; und (Gewicht

falsch handelt — 15 Rthlr.
Tie Ellen , so falsch befunden , so mannige Strohbreit , so

mannige 3 Rthlr.

B ierdhop,  S ch e p s e l.

Die Bierdhop und Schepfel , so zu gros ; oder zii klein —
5 Rthlr.

0 onti6 ati  0.

Alle obgenannten Waren und Stucke , damit sie ausgeschlossen
lind alle Kannen von 3 Pegelen , so der Stadt (Meppen ) Stempel

nit haben , sein consiscirt und verfallen , nämlich die Ware den

' ) Merkzeichen im Gesa » zur Bezeichnung des Inhalts , Teil.
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Annen und der Stcidt die Materie oder Instrument , damit die
Falschheit getrieben wird.

Stator « irvitrr et oplia unckum ot turtum irn<tu ^ orit vobi >.
Ue ôoliiel 45 , 11.

Ein falsche Wage ist den Herren ein Gruivel,
Ein null Gewichte aber ist sein Wolgcfalle.

IN'ovorb . 11 . 16.

Nr . 16 . - 1706 März 12.

Notarielles Protokoll über die Anssage von 3 Zeugen über
den Umfang der Gerichtsbarkeit des Richters der Wiek Löningen.

Allen des Llldeiiburger Archivs: ,V» Lldbg. M . Aln. 11! Ti!. IX I:,
Ar . «->-

Aach dein Original.

In nomino Domini . Amen.

Kundt und zu wissen sei männiglichen kraft dieses offen
Instruments , das; im Jahr unsers Heils eintausend siebenhundert
sechs incliotiono ckoeima ,>narNr ro^ n.into inviotmmino ot ^lorio ^o
Domino .lo .̂ o^Iin osn^ nominix piimo lioinanornnr Inr^oraton;
«zemjwl' NnM ^to aus Freitag den zwölften Monats Marti Ends-
qenieltcn vom hiesigen Herrn Richtern Johann Evcrhartcii Nchemb
eine rcqnisition nachgchenden Inhalts übergeben:

„Johan Everhart blehcni.
Domino notario.

Als uns Richter und Vogte von den hochfnrstlich Eloppen
burgischcn Herren Beamten clo ckato den 2. Marti 1706 anbewhlcn
worden , wie weit des Bescheren des MeicrhofS alhie zu Löhningen
seine jurisdietivii sich erstrecke, wir nun uns zwar darob genngsamb
bcwust , damit dannoch solches durch ohnparteilichc Zeugen dar
gethan werde» möge, als requirieren Euch Notarien endtsgcmelte
alte Männer über folgende pnncta an Aidts statt zu Horen und
darüber in^trnmontum vol in t̂rnuronta PID . . . . mitzntheilen.

Hb sie jehmals belebt oder gehöret , das; ein zeitlicher Bescher
des Mcicrhofs alhie zu Lohningcn in oder außerhalb Lohningen,
so weit sich die Lohningische Mark erstrecke, Schlägereien , Schclt
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Ivvnere und andere Bruchtcnsacheu oder Fiscalklagcii , auch streitbahre

und Eivil - Schuldsacheu untersuchet und dijudieirt habe.

Lb nicht viel mehr wahr uud Deponent bewust , das ; er

gerorte Fiscal - uud andere streitbare Lachen vor einem zeitlichen

dichter des Gerichts Lohuingen in dem ordentlichen Gerichte unter¬
suchet uud dijudieirt worden . "

Die dabei sicherten Zeugen waren Johau Krull genant Glas¬

macher , Jochen Krull uud Henrich Hvlckeu . Wan » nun diesem

rechtlichen Begehren nicht absagcn können , habe ich die vor¬
geschlagenen Zeugen , ein vor ein , vor mir kommen lassen , denen-

selbcn obbernhrtc rcguisilio » und puncta deutlich vorgehalleu , dem-

negst darüber ihres Wissens nach auf ihr Gewissen die reine Wahr¬
heit anstatt Aid hcrauszusagcu begehrt und dieser vorgangen (deren)

Aussage in nachgesetztcr Zeugen Gegenwart in eingangs bcmcltem
dato nachgeschriebcner mas ;en prothoeollirt.

'I'e-ch ^ juiiuu ^. Johau Krull , wehr anno 1620 geboren.

m ! 1 sagte , hette cS nicht gehört , das ; solche Sachen ani dem
Meierhoic verhandelt.

-ul 2 wisse auch nicht anders.

'IV.̂ ti ^ >ocuii (lu .>. Jochen Krull , wehr anno 1627 geboren,
öepvuirte:

-ul 1 wisse es nicht , hette es auch sein Lebtage nicht gehört.

-ul 2 wahr , und hette diesen und vorigen Punet belebet.

'IV^ti > tortiu >. Henrich Hvlcken , wehr zwischen 80 und 90
Jahre alt.

-ul l sagte , Helle es sein Lebtag nicht gehöret , das ; dergleichen
Lachen von dem zeitlichen Meier untersuchet.

-ul 2 wahr.

Womit dann ihre Anssage geendigt und vcrmit ; zu Händen
meines , Notar » , gethaner stipulation ns rechtlich Ersuchen mit einem

Aid zu repetieren angclobt.

To geschehen Lochungen in des Herrn Richters Nehem

Behausung in der Gcrichtsstube , in Anwesenheit der ehrbaren Hans

Hermann Bcnecken aus Benstrups und Hermann Heiler , Einwohner
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hicrselbst, als zu diesem Ult begehrte glaubhafte Gezcugen , anno,
mon8e et 6io nt 8N)i>a.

In rei «io uvtue tiüonr o-ro ÜIoinailIo> Xoinian antb . inip.
^nblien .8 et in ouiia vonoral ». lllon . iumn>tiron >!ltu8 pp. Xotarirw
äo8Upoi prao 80N8 lloounrontuin in inoämn 8i,nplie >8 >notIioooHi
latioro <juutenu8 opu8 o.x t̂on^ ono 8ornpo»' >alva oon 80 iip 8i.
8ub 80 mp 8i 8i ^ noipre Xotnriat » 8 » rei 8olito oonnnuniri.

Notariatssiegcl.

9^ . 17- - 1730 .

Spezifikation der Pertinenticn , so zu der Corveyischcn Gerech
tigkcit an Wroge und Probe (womit die Stadt Meppen belehnt
,st ) geboren.

Original in Kindliugcrs Haiidjchrijkeii- Zainmlilng im Olaaloarchiv
Münster , Bd . 25 , L . 313.

Nach dein Original.

zu wissen , das; undcr diese Wroge und Probe be

griffe » » nd gehörig sein:
Die Stadt lind Kcrspel Meppen,
Kerspel Hesepe,
Gericht Laten oder Duethe,
Gericht Hummelinck,
Gericht Aschendorf,
Kerspel Berßen s
Kerspel Bockloh/
Gericht Löningen und Lastrup.

Gerichts Haselünne.

Hiebei zu weißen , daß der Meier zu Löningen das Lehen

wegen Löningen und Lentrup tangrnnn snbva ^alln ^ von der Stadt
Mcppe " dingen und zu Lehen empfangen und der Meppenschen
Wroge llnd Probe sich eousorm halten muß.

Zur Wroge gehören:
Grstlich alles Grob Klein - und Wcißbrodt:
Item alle zn drogen und nassen Wahren (geborige » ) Maßen

als Berhop , Halb - oder Picrtcnthcil . Schepfel , halb oder Spirit,
item Beekcren , Multersässer.
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Ferner alle Kannenmaße , halb oder heel oder theill Wein
auch andere Brandewein , Tran und dergleichen Maßen.

Wie ingleiche » allerlei Gewichte an Pnnde », groß und klein,
wie auch Zngesctte und Einslers:

Item Ellen , groß und klein, von welchen Stücken dieSriginale-
maßen , Genüchte und Ellen dahic auf dem Nadthusc wol vcnvarlich
in einen : dazu speoialixmmo abgeschlagenen ver-schlossenen Archivv
abhanden.

Ferneres die Prove von Bier , Brandewcin und allerlei
srembde Gerenkte.

Und sein alle , jo darwiedcr handeln und unrecht befunden
werden , in der Stadt Brnechte verfallen.

Beruh . Tith . Möller t . aamail.
umu > 1730.

Nr . 18 - 1733 September 30.

Einkünfte des Richters (Nehem ) zu Löningen ans seinen:
Richteraint.

Oriiiiiinl in: L?idcnb»mer Archiv: Üldb>i. M . Abi . I >!, ? it. IXX
Nr. 5 ->

Nach dem Xnginal.

Hochwvhlgebohrner Frcitierr , gnädiger Her Trost , auch Hoch-
edelgebvhrncr Her Rentnieister.

Zur gehorsainbstcr Gelobnng von Ihrer Ehurfürstlichen
Tnrchlancht gnädigst ausgelassener und mir am 27 . September
beambtlich eommnuirtcn Befehls ohnverhaltcn , daß die ntilitatcs,

so meinen : mir gnädigst anvertraueten Löningischcn Nichterdienst
anklebe » , in svlgendein bestehen:

1. Hat ein zeitlicher Richter aus der Cloppenburger Rent

meistere ! ein sogenanntes Kleidergeld . . . 2 Rthlr . 21 Schill.

2 . Ans den Dienstpflichtigen scind einem zeitlichen Richter
gnädigst zugelegt drei Wagendienste , so ungefähr rendiren können

22 Rthlr . 14 Schill.

3 . Vier Handdienste , deren einer einem Richter jähriichs gegen

Hergebung von Fleisch und Brot drilzig Fuder Torf außm Elberger
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mohr (holte), »ur allein weiß, welches plus minus eintragcn
könne» . lONthlr . 14 gr.

4. Bon den also genanten Gerichtsrocken , ivclche ein Richter
alhie von einigen hiesigen Kirchspiels cinnchmcn und davon zun:
Cloppenburgischem Ambthause 4 ^ , Rcolt liefern muß , bekommt
derselbe vorerst an Rocken Gehalt ohngesähr 2 Molt 3 Scheffel
1 Becher Mnnsterisch Maß,

5. Neun so genante Ranchhühner , so , , . ans hiesigem
Kirchspiel jährlichs beibringen müssen.

6. Bon den Voll und Halberbige » hiesigen Kirchspiels hat
ein zeitlicher Richter in der Ärnthe 5 und rcspeetivc 4 Rocken-
Hocken. jede von 4 Garben in toto 715 Hocken.

7. Hat ein zeitlicher Richter ab immemoriali et gniclem
gcklluo mous ultimus praoäooossoi - in okkieio inrmeckiate nnto
nlorteni anno . 1723 von einer jeden freien Standcsperson bei deren
Absterben in partem salarii einen sogenannten Stcrbereichsthaler laut
hiebei gehender drei Bauern aigcner Geständnisse genossen, welches
aber post mortem prockoeossoiis me absente et ackbue in nni-
veivitatiblis eommorante tempore mei snbstitnti vom hiesigen
Kirchspiel streitig gemacht und eingeschränket worden , auch annoch
cinbehaltcn iverden will.

8. Und was ans denen genchtliehen Partheien , so gahr
wenig , auch nicht specifieirt werden kann, verdient wird.

Welches dan Euer Hochwohlgebohren Freiherrliche Excellence,

auch Hochedelgebvhren hiermit einsende lind mir wenigstens bei
meinen ab immomoriali hergebrachten Gehalt zu handhaben unter

thaitig auflehen sollen, der ich unter göttlicher Hbhuet sterbe.
Euer Hochwohlgebohrencu Freiherrliche Ereellenee meinen

gnädigen Herrn Ambts -Drosten,
auch Hvchedelgebohrenen Herrn Rentmeister

nnterthänig gehorsamer
M . S . slkehcm, Richter.

Löningen , den 30 . September 1733.
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19 . - Richter und Gografen zu Löningen.
1. (Herd von Stenen 1422 1435

(auch Köster Gerd genannt)
2 . Johann Stalknecht 1461

3. Johann von Stenen 1485 1496

4 . Henrich Tveking 1498 1510
5 . Johann Krainper 1525 1532

6. Henrich Stricker 1533 — 1578

7. Hinrich Racke 1579 - 1587

(ex xul^ tit . Hermann Hudeners)
8. Hermann Hübener 1588
9. Berndt Striker 1597 1608

10. Jobst Tegeder 1609 - 1621

11. Bernhard Schanker 1621 — 1656

12 . Everhard Gerhard Rehemb 1657 1666
13 . Gerhard Helmich 1669 - 1695

(ex ^n >)8tik. Joh . Everh . Rchembe)
14. Johann Everhard Nehemb 1695 — 1727

15 . Äuchael Joseph Rehemb 1727 — 1770

(seit 1723 Adjunkt seincc- Baters)
16 . Bernhard Antori Schippmann 1771 — 1803.

20 . - Bnr oder Wiekrichter zu Löningen.

1. Hilward Meier 1360 1387
2 . Johann Meier 1397 1402
3. Bernhard Meier 1413
4. Johann Meier 1422 — 1427
5. Dietrich Meier 1426 1435
6. Bernhard Meier 1441
7. Johann Meier 1455
8. Bernhard Meier 1474 1492

9. Johann Meier 1502 1527

10 . Bernhard Meier 1535 1579

11 . Johann Meier 1584 1612
12 . Wolter Meier 1614 — 1647
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13 . Bernd Buttels 1648 - 1659
(als Vormund der minderjährigen
Tochter deS Wolter Meier)

14 . Rudolf Hermann de Swicker 1660 — 1685
lEheman » der vorgenannten Tochter
Wolter Meiers)

15 . Dietrich Jürgen Brandt 1686 - 1692

16 . Heinrich von Garrel 1692 — 1696

17 . Heinrich Steltcnpohl 1696 — 1713
18 . Rudolf Steltcnpohl 1713
19 . Heinrich Steltcnpohl 3- 1752

20 . Hermann Anton Pattkamp 1752 — 1764
fax >ab8tit . der Steltenpvhlschen
Pupillen)

21 . Bernhard Colve 1765 — 1771

22 . Johann Hermann Münzebrok 1772 - 1798
23 . Johann Anton Mnnzcbrvk 1798 - 1803.

2 . Erricht Lastrup.

Das Gericht zu Lastrup erstreckte sich üt'er die Kirchspiele
Lastrup und Linder ». Es war als Teil des alte » BolkSgerichts
im Hasegau Gvgericht und im 14 . Jahrhundert im Besitz der
Grast !' von Teckleirburg. üb das Gericht in früherer Zeit den
Grafe " von üldenbnrg zngestanden hat , ist zweifelhaft . Die ülden
burger besahen im .Hasegau , insbesondere auch in den Kirchspielen
Lastrup und Lindern vor und auch noch gleichzeitig mit den Deckten
burger " ganz erhebliche, znm Teil früher dem Kloster Corvey
gehörige Besitzungen und Rechte, wie das ans der Zeit um 1275
stammende Lehnsrcgister anSweist. Ten Ausdruck des oldcnbnrger
Lehnsregisters aber „de guder to Lastorpc mit der gravesenp 0
möchte ich als zu nngena » nicht zum Belveise eines etwaigen vlden
buraischen Besitzes des Gvgerichts im Hasegau oder auch nur rm
Kirchspiel Lastrup anführcn , der Ausdruck deritet eher auf die Grat

') H. Lnckcu'. ltchnsregistcr S . 62.
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schatt (oomitia ) oder — was ich für das Wahrscheinlichste halte
— ans den Inbegriff der mir dem Besitz Lastruper Guts als
alt -corveyischcn Eigens verbundenen Jmmmntätsgerichtsbarkeit über
dieses Gut.

Als Gerichtsabgabc im Gogericht Lastrup wird in einer
Urkunde aus dem Jahre 1350 lediglich Getreide , derzeit wohl
noch Weizen , angeführt . Es Hecht in der betreffenden Urkunde,
dass die zeitigen Besitzer einer von Werner Wulf von Tnthe an die
St . Sylvester Kirche zu Qnakenbrück verkauften Hufe im Torf
Lindern nicht dem Gogericht dienstpflichtig seien und auch kein Ge¬
treide zu liefern brauchten , das man nenne „Richtckorn " . si

Ini Jahre 1400 kam das Gogericht Lastrup als Teil der
tccklcnburgischeii Herrlichkeit Cloppenburg an Bischof und Kapitel
von Münster , 's

Das Gogericht wurde seit alters dreimal im Jahr gehalten,
am Montag nach Philippi und Jakobi , am Montag nach Bartho-
lomae und am Montag nach Daum roAnm , also auch hier wie in
Löningen zur Frühlings -, Herbst - und Winterszeit . Ter Sommer
gehörte ganz der Landarbeit . Tie Tingstätte befand sich ini
16 . Jahrhundert zu Lastrup vor dem Kirchhof ans einem freien
Hofe , ch Wahrscheinlich wird das Gericht in ältester Zeit auf freiem
Felde außerhalb des Kirchdorfs getagt haben . Auch wird es früher
— wie das Löninger Gogericht — eine sachlich unbeschränkte Zu¬
ständigkeit gehabt haben . Um die Mitte des 16 . Jahrhunderts
gehörten vor sein Forum nur noch die bürgerlichen Rechtssachen, ^)
dazu auch Scheltworte und Schlägereien . Nur wurden letztere nicht
mehr auf den drei Gödingen sondern analog dein oben geschilderten
Verfahren im Gogericht Löningen an den jährlich zwei - oder drei¬
mal zu Lastrup stattfindenden Brüchtengcrichten unter dem Vorsitz

' ) Mitteilungen des histor . Vereins zu Osnabrück , 2. Jahrg . L . 281:
. . „gnoö cultore8 >p8iu8 m-w8i gn vills ttz näsräen ) mo tompai s sxi8tsnts8
non cledsbnnt ol)86i'vai 's inclicmm ^on>'8,vistu8 nse ctgdnnt snnooein gne
<M-it »r i'ielNeleorn . ."

Llche die Einteilung.
Anlage 2.

0 Anlage I und 2.
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des Amtmanns mW Richters abgchandclt und die Geldstrafen auf dein

alljährlich einmal zu Cloppenburg tagenden Amts-Brüchtengericht
normiert . >)

Tie eigentlich peinlichen Sache » wurden zumeist dem Gencht

zu Cloppenburg überwiesen . -) Oberstes Beschwerdegericht für die auf
dein Gvgericht Lastrup gewiesenen Urteile war das Gogericht auf
dem Desum.

Bon den der Hauptsache nach Beleidigungen lind Schlägereien
betreffenden Brüchtcsachen mögen hier einige interessantere Fülle

folgen:
„Von den Schütten to Osterlindcrn , da he holt uth den be¬

suche' vorth holde — 4 rh . gl . — 3 m. 6 sch. Münst . "
„Bon Frerik to Sule , dat he Wichman Bresen wnndete —

-2 m . 6 sch. "
(Amtsrechnung 1471/72 .)

„Bon Schütte to Osteriinderit , dat he ein reh gefangen —
6 rh . gl . — 5 m. s sch. "

„Von Hillmann to Biglage (Bixlag ), dat he bi sincr nichte

geslapcn haddc — 9 kopmansgulden — 5 m."
(Amtsrechnung 1474/75 .)

„Bon Hillen Gerd , de sine» brvdcr dotslagen , vor dat war

geld - - 9 in. 5 sch. "
(Amtsrechnung 1547 48 .) Usw.

Im Kirchspiel Lastrup nahm sämtliche Pfändungen , Immissionen,

Anstellungen der Richter vor , im Kirchspiel Lindern war unter ihm
Bornahme dieser Gerichtshandlungcn ein zu Lindern wohnhafter

(ycrichwvogt tätig.

Tie Wroge von Mas ; »ud Gewicht und die damit verbundene

Aussicht über die Bäckereien und Brauereien im Gerichtsbezirk Lastrup

hatte als eorveyisch-meppisches Lehn , wie oben des näheren ange¬
führt . der Meier und Wiekrichter zu Löningen.

'i Oldenburger Archiv: Nicbcrdings Nachlaß Nr . b.
Anlage 2. Über das von Eingesessenen der Gerichle 9aslrup , Essen

u„ d Elvppenburg bcsuchic Gericht zu Krapcndors, vgl . den Abschnitt ü.
Oldenburger Archiv: Ricberdings Nachlaß Nr . 4.

Iahrb . f . Tldciib . Bd . XV' H. 15



Tie Gefälle des Gvgerichts Gastrup bestanden nach der
Amtsrechming von 1474 in 7 Maltern 6 Scheffeln Roggen alten
Lastrupcr Mas ;es — gleich 7 Maltern 2 Scheffeln Cloppenburger
dNaßcs . Bon diesem Gerichtsroggen erhielt der Richter 2 bis 3
Malter zn seinem Unterhalt und für das Ciusainmeln . Ter übrige
Roggen wurde der Amlsrentei Cloppenburg zugeführt . ' )

Nach der AmtSrechnung voit 1585 ivurden an Richtekorn
ans den Kirchspielen Lastrup und Lindern 8 Malter Cloppenburger
Mas ;cS (— 6 M . 8 Sch . Müiistensch ) gehoben. Tavon lieferte
der Richter .5 Malter nach Cloppenburg ab, den Rest von 3 Malter
behielt er als Teil seiner Amtseinnahme.

Von diesen 8 Maltern Roggen lieferten das Kirchspiel Lastrup
4 Malter 9H z Scheffel , das Kirchspiel Lindern 8 Maller 2s ., Scheffel -)
und zwar:

:>) Kirchspiel Lastrup.

1. Tie Bauerschaft Schnelten mit 9 Pflichtigen 10 Scheffel
«8 zu 1, 1 zn 2) :

2. die Bauerschaft Suhle (Suele ) mit 6 Pflichtigen 7 Scheffel
(5 zu 1, 1 zu 2) ;

8. die Bauerschaft Hemmelte mit 10 Pflichtigen 10 Scheffel
(l0 zu 1) :

4. die Bauerschaft Hamstrup mit 10 Pflichtigen IlScheffel
(8 zu 1. 1 zu 2. 1 zn IM ) :

5. die Bauerschaft Tldendorf mit 6 Pflichtigen 6 Scheffel
t" zu

6. die Bauerschaft Hammel mit 1 Pflichtigen zu 1 Scheffel :
7. die Bauerschaft Grosz-Roscharden mit 3 Pflichtigen 3 Scheffel

(0 zu 1) ;
8. die Bauerschaft Klein -Roscharden mit 4 Pflichtigen 4 Scheffel

<4 zu 1) :
9. die Bauerschaft Timmerlage (Timmerloej mit 2 Pflichtigen

2 Scheffel (2 zu 1) :

0 Nechiiungsbuck des Amts Cloppenburg 1474 75 im Oldenburger
Archiv.

*> Oldenburger Archiv : Nikbeldincz.) Ncrcklas; Nr . 5.
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10 . die Banerschafl Main »» mit 2 Pflichtigen 3 Scheffel
(1 zu 1. 1 zn 2).

li> Kirchspiel Kindern.
1. Tie Bancrschaft Lindern (Kirchlindern ) mit 6 Pflichtigen

6 Scheffel (4 zn 1. 1 zu l ' Z,  1 zn >
2 . die Banerschaft Ssterlindcrn mit 8 Pflichtigen 1(0 j, Scheffel

(2 ,(» 1, 3 zn »Z , 3 zns. 7);
3. die Banerschaften b>)rvs;enging und Kleinenging (Ginck)

5 Pflichtige mit 5 Scheffeln (5 zn 1) ;
4. die Bauerschaft Garen (Garthe ) mir 5 Pflichtigen 5 Scheffel

(5 zu 1) :
5 . die Bauerschaft Liener mit 8 Pflichtige » 8 Scheffel

(8 zu 1) ;
6 . die Banerschaft Auen (Twen ) mit 4 Pflichtigen 4 Scheffel

(4 zu 1) l
Das ergibt für das Kirchspiel Lastrup etwa 58 , für das

Kirchspiel Lindern etwa 38 , insgesamt also rund 100 Erben.
Dieselben Gefälle in derselben .vwbe ergeben die Amts

rcchnungc » von 1626 K und 1760 . -)
Auffallen »ms;, das; das Kirchdorf Lastrup selbst keinen Go

roggcn lieferte. Wahrscheinlich war ganz Lastrup auf eorvepischem
der Gogcrichtsbarkeit entzogenem Gntsgcbiet angelegt und erst in
tccklenbnrgischer oder gar erst in münftcrischer Zeit dem Gogcricbt
wieder unterstellt.

Archer den 3 Maltern Gerichtsroggcn hatte der Gogras zu
Lastrup tun die Milte des 16 . Jahrhunderts folgende Einkünfte B)

1. Bon der bischöflichen Regierung:
a) ö ' /z  Ellen gemeinen Tuchs zur Kleidung:
>>) 2 Wagen - und 3 Handdienste (Kvterdienste ) :

2 . Bon den Gcrichtseingesessencn:
n) von den meisten Erben und Kötern (nicht von den

Brinksitzern) jährlich je 20 Roggengarbeii;

Allen des Oldenb . Archivs : X» Old. M . Abt . I 0 , Tit . IX L , Nr . 3»
-- Akte» des Oldenb . Archivs . X » Old . M . Abt . I 0 , Tu . IX kl, Nr . Zbb.
' ' Anlage 2.
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8) von den übrigen Gerichtscingescssenen und denjenigen

Erben und Kötern , welche keine Gerichtsgarben gaben , für
jedes Anrufen des Gerichts jedesmal 5 Schilling Minsk,

o) für jede Pjändnng : 3 Pfennige,

ä ) für jede Pfandlöse : 1 Stüver Brab.

Von diesen Richtereinkünften bestand um 1740 ' ) der Gerichts¬

roggen noch unverändert . Tie Klciderlieferung war in ein Kleider

geld von jährlich 2 Rtlrn . 21 Schill , uingewandelt . An Wagen

dienstcn waren 3 und an Handdicnsten 1 neu hinzngekommen . Von

112 Erbbauern erhielt der Richter je 5 sogen . Drei - bestcn-

Hocken Roggen im Gesamtwert von jährlich 80 Rtlrn . Tic
Brinksitzer und Anbauern gaben zusammen 69 Ranchhühner.

Autzerdem erhielt der Richter als sogen Prövelbicr von jedem Brand

4 Kannen im Jahrcswert von 2 Rtlrn . An Gcriehtsgeld kam
wenig ein . Bei dem Absterben eines jeden Hauswirts und einer

jeden Hauswirtin bezog der Richter von den Hinterbliebenen

1 sogen . Stcrbetaler , oder anstatt dessen einen feisten Widder,
machte im Jahr etwa 30 Rtlr . aus.

Seit dein Jahre 1768 wurde das Gericht Lastrup von deni

Richter zu Löningen mit verwaltet . Dieser Zustand blieb bestehen,
bis im Jahre 1803 das ganze Amt Cloppenburg au Oldenburg kam.

A nlageii.

Rr . 1 . - 1508 November 23.

Bor Tiederick Dolle , geschworenem Richter zu Lastrup und

Lindern , gibt sich Talcke Krusen zu Meine der Kirche zu Lsnabrück
zu eigen.

Original im Archiv des St . Sylvester - Stifts zu Quakenbriick.

Nach einer von Olsenius zwischen 1789 und 1795 gesertigtcn Abschrift im Archiv

des Ratsgymnasiums zu Osnabrück.

Wi Didcrick Dolle , unses gnedigen Heren van Monster sworne
Achter to Lastorp nnde to Linnerden , enkennet undc betuget apenbar
vor allen luden in dussen apenen breve , dat vor uns gekomen sink

in ein heget gerichte , sunderlinx to dessen nagescreven saken gehegct,

's Akten des Oldenburger Archivs : .4 » Lldbg . M . Abt . IL , Tit . IX/1 , 5 »-
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Talcke , Eilhardt Krusen dochter to Mernc mit dem sulvcn Eilharde.
cren vader imde Fenneken , crer nwder , mit Bernde , Adel , Herinan,

Dedeken . Hempcn , cren brodern unde snstcrn , nndc niit ercn cindereit

frönden uitde magen , crc togcdacn , nndc de sulfftc Talcke enkande
da snlves vor uns in den hegcden Gerichte , dat sc egen hadde

gewesen snnte Kathcrincn , Patronen to Linncrdcn , nndc van den
raetluden daersulvest tveder gcivesselt ivas na vorder inholde

des vrigbreves dar up gemaket unde cnkandc dar up vor uns,

dat sc sick gegeven weder egen unde goss mit guden , vnggcn
nullen unde wal vorbedachten inode ungedwungen in der
aller besten ivise und formen , also se konde unde mochte unde

van rechtes wegen don mochte und solde , mit ganveii vriggen
willen unde vulborde der vorgenompten , eres vadcrs unde moder

unde erer brodcr unde cre sustern und fründeit unde maghcn , vor

vnlschuldich egen Hern Hiurick Glaudorpc , eni besitter des lens nndc
viearic der elven duscnt nieghedc der Kercken to Quakenbrugge , unde

we des is je ein besitter , unde ercn nakometiugen ein horafftich lo

blivendc unde to wesende unde dar upp weder ovcr antworde (se)

cren vrigbreff bi dat sulve leen unde vicarie vorgenompt deine sulfsten

vorgenompten Heren Hiuricke Glandorp unde sinen nakomelingen,
dat der vorgeserevcnen Taleken vader unde moder , eer broder unde

suster unde frunde nndc maghe alle belevedcn unde vullbvrden unde
her Hinrick vorgesereven Taleken vor mi richtlikcn vor vulschuldich

cqhen horafftich entfinck mit overantworden eres vrigbreves to be-

hofs der vicarie unde leen vorgesereven unde cren nakomelingen nndc
dar up her Hinrick vorgenompt umine bede unde früntschap ivillen

der vorgesereven Taleken vader unde moder . broder , sustere , vrüudc

unde magen vor vulschuldich eghen lcte then in siner vicarie erve,

tobchorich to Bernde , selighen Lampen sone to Nc' erne , nndc in dem

Acrspcl van Linnerden , so dat de sulve Bernd vorgenompt dat erve

nu telet unde bonwet , den se to echte nimpt unde mit eine dat erve

mit siuer tobehoringe telen unde bouwcn sal in dusser ivise , dat

Talcke unde er kinder van eer unde van cm solcn der viearic vor

gescreven unde den besittern unde cren nakoinclingen eghen horafftich
wesen unde bliven snnder jemandes inscggen , unde Wan dan Talcke

vorgenompt na deine willen Godes vorstorven is , so sal de besitter
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der vicarie unde lecns vorgescrevcn ssolcn ) se erfsdclen likest als

men mit de » eghen luden plecht to doude , ingelikcn vk de kinder,

de dar aff kamen werdet , allent sunder argclist . Hir uimne so

lavcde her Hinrick vorgenompt vor fick undc vor sine nakamclinge,

Talekcn vorgenompt des erves vorgescreven mit alle siner rcchlichcit

unde tobehoringe to brukcnde unde to hebbendc na eghcner lnde
jede nndc wonheit unde recht warent to wesende , ivar ccr des not

nndc de ho ff is , allent snndcr argelist . Bornoten d »s; geeichtes

hebben geivcsen Dethard to Meine nndc Aredcrick to Linnerdcn,
bistandcrs dich sulfften gerichts unde her Baltasar Bconick , Pastor

to Lastorp , her Hinrick van Noscherden , pastor to Limierden . de

grote Schutte to Ginck unde mecr guder lnde genoch . To vorder
orkunde unde mcrer bekanntnisse der warhcit , so hebbc wi Diderick

Tolle , swarne richter vorgenompt , nnse ingescgci van gerichtes

lveghcn lvitliken an dessen brcff don hanghen . Datum anno llomini
millo ^ ima gnin ^ onkv8iino oetavo ip8v lliv Olomvnti ^ maitiia ^.

Br , 2 . - Ohne Jahr <1571 März 30 ). i)
Bericht Robbert Dollen , des richtcrs to Lastropp , np die

ingestaltc articell des hoichwerdigcn fürsten , nnsers gnedigen deren von
Munster etc.

Original im Archiv des Westfälischen Nllertmnsvereins zu Münster,
Manuskript 147.

Auszugsweise gedruekl bei Philipps : Westfälische Landrechtc l,
Münster l 007 , L . 16 ? ,

Nach dem Original.

Item up den ersten articell , lvath vor go (gh ), holt , laudt oder

ander gerichte vorhanden , daran man borgcrlich und pinlich to
handelcn und klagen plecht.

Darup gisst Robberth Dolle , richter to Lastroppe , bestendigcn

bericht , dat he kein landt oder andere geeichte to vorwalten , allein

dat gerichte to Lastruppe , so he bedcneth , wie offt und vaken es

durch des hochwerdigen surften , unseres gnedigen Heren van

Münster etc. aniptlude uthgekundiget und angesatt werth , dergestalt ge-

hcgct und de banck gespannen also , dat vor demselvigen geeichte

' Bgl die Anmerkung zu Anlage 9 von Löningen.
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bürgerlich »iid nicht pinlich gcbaildclt mach ivcrden, wo vernc aver
am selvigeil gcrichtc pinlichc sachcn vorlepen , deselvigen plegc man
gcwonthlicher wise an de gcrichts banek tvr Clvppcnborch to wiscn
nnd gisst gemeltcr richter den 2. articell na den bericht, dat drc
mal »n jar nagudinck im borgerlichcn sachcn, dat erste am mandage
na Philipp ! et Iacobi , dat ander mandagcs »a Bartolomci und dat
drnddc inandach na Trium lie ^ um up gewontlichcr richtsstedc vor
dem kerckliove to Lastroppe geholden werde, dar man allein borgcr-
lich und keine pinliche sachcn handele.

Tom drnddc » gisst gedachter richter den bericht, dat solche
geinclte gcrichtc, so he vvrwaltet , dem hochwerdigen slirsten, unseren
gncdigen Heren und sonst ncmantz anders to kennen und werde , wie
gemeldet, den 4. articell na idertith dat gcrichtc to Lastroppe gcheget
und gehvldcn vor dem kerekhove up einen frien havc, so dein kerspell
la kome and werden anders , den li. articell nach, in sinem bevallich
keine geeichte im selbe geholden derwegen ander wichbolt , karspel
und dorper , den 6. articell nha , to nennen unnodich.

Up den sovedcn articell gisst gedachter richter allergestalt
bericht, wie es mit dein richtschriver , oek dat he sclvst bi dem
geeichte ivone, als der richter tor (5loppenborch, (iorth Raven,
gedacn , geholdcn si und noch geholden werde.

Up den achten articell , wath vor kerspell, dorper , bnrschoppc
oder Personen bisher an ein ider gcnchte gehorch , darup gifft
gerorter Robberth Dolle den bericht, dat de beiden gantzen karspell
Lastroppe nnd Lynderen an dat geeicht to Lastroppe gchorich lind
dcnlsclvigen to folgende vorpflichtet sin, und ist dem 9. articell na
dat kcrspel Lhnderdcn mile vail Lastroppe gelcgenn.

Up den 10. und 11 . articell , wie de richter beschaffen, be¬
richten wie amptludc des hnscs, dat velgedachte richter in aller
maten beschaffen und gcstelt si als nnse antckcnung von dem nchter
lor Äoppenborch , l5orth Raven , vormeldct , dat wie tith unserS
ainpthcs bedcnunge nemals anders gehorth.

Den 12 . articell , der richter nndcrholt bclangcnth , secht vor

gemcltcr richter, dat der beiden kerspell Lastroppe nnd Lhnderen
ingcsetene erffmans und kottcrs, uthbeschcdcn de brincksitters , em
jarlichs gcven nnd volgcn laten , dar dat vormogenth is , twintich
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roggengarven , darmit sc des geborlichcn gcrichts geldes gcsriet sin,
welche aver dem richte: jarlichs keine richtegarven geven nnd des
Gerichts tv donde hebben, deselvigrn sinth dem richte: idcr viff
schillingc Munsters ; to erleggen schuldich, van einer besäte hefst he
drc pemiinge und van der cutsettuiig einen stnver Brabantz , den
underholth aver , so he jarlichs van hvchgedachten snrsten, unseren
gnedigen Heren hefst, iS 5 ' /z clen gemeinen doekeS, twe wagen
und dre kotter denste,

Ten 13, und 14, artieell belangcnt , welcher van dem under
geseten ider gerichtS eres erachten so beschaffen, dath sc ireven dem
richter dat geeichte ton: erhcn inede besitten, de sachen sclbest enth-
scheden nnd erorderen können, ock derselvigen Personen, so frie lnde
sin, sos oder svven init designation eeres herkonrcnS nnd olders ro
ernennen , darup sich der richter to Lastroppe erklereth, dath nach
benompte Personen , so van erlichen herkoment und eines rcdelichcn
Handel und Wandels, von frien luden , ock selvest frie geboren, ehelich,
erlich nnd eeres vldcrS sin, wo volgeth:

.Hinrich to Oldendorpe, 50 jar olr.
Warnecken Wessel, 60 jar olr.
Johan to Snelten, 40 jar oll.
de olde Wibbc to Lyndereu, 60 jar olr.
de Buter to Lpnderen, 40 jar olt.
Pal Hinrich to Roscherden. 40 jar olr.
Tethmer Tsterkamph, 38 jar olr.

Nr . 3. - Richter zu Lastrup.
1. Johann Dolle
2. Tidcrick Dolle
3, Robert Tolle
4 , Hermann Düvel
5, Heinrich Nacke
6, .Heinrich Nacke su».
7, Martin Nacke
8, Marlin Gerhard Nacke

1441) 1460
1508
1535 1573
1574 1586

—1608
1608 - 1640
1640 1660
1660 1713 (seit 1705 zu

gleich Richter zu Essen)
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9. Friedrich Ger lach Joseph Nocke 1721 — 1703 <1721 — 174 «1
und 1749 — 1763 zugleich
Richter zu Essen)

10 . Johann Heinrich Anton Racke 1764 — 1768.
Seit Nackes Tode 1768 wurde das Gericht zu Lastrup non

dem Richter z» Löningen mit verwaltet.

3. Gericht Essen.
Das Gericht umfaßte mir Wiek und Kirchspiel Essen und

wurde in der Wiek vor dein Kirchhofe je nach Bedarf abgehalten.

Ständige Gerichtstage waren nicht hergebracht . Ten Umstand des

Gerichts bildeten die Einwohner der Wiek und die selbständigen

Hausleute des Kirchspiels . Den Vorsitz führte der Richter.
Das Gericht war sachlich nur für bürgerliche Rechtstreitig-

kciten und für Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig . U

Schcltworte , Schlägereien und sonstige nicht peinliche Strafsachen
wurden auf dem in der Wiek Essen im Hause des Richters jährlich

ein - oder zweimal stattfindenden Brüchtengericht verhandelt und die

Hohe der zn erkennenden Geldstrafen ans dein nur einmal im Jahr

za Cloppenburg tagenden Amtsbrüchtcngcricht festgesetzt. -)
Einige Brüchtensachcn aus dem Gericht Essen mögen hier folgen:
„Von Brinkmans sone , dat he des riehters hus van Esten

stormcde : 3 rh . gl . — 2 m. 7 sch. 6 H Münst . "
„Von Johan to Herbergen , dat he in der marke holt gehonvcn

haddc : 2 m 7 sch. 6 H Münst . "
Amtsrcchnung 1471 72.
„Gert to Brnggc war verheiratet und lies; sich eine zweite

^rau antrauen : 7 m. 11 sch. Münst ."
Amtsrechnnng 1547,48.
„Johan up der Heide Heft den eaplan to Essen gcblotwnndetb:

9 in . 6 sch. Münst ."
Amtsrcchnung 1548 49 . H Usw.

>) Anlage 3.
0 Oldenburger Archiv: Rieberdings Nachlaß N >. 5.

Oleenbnrger Archiv: Nleberdings Nachlaß Nr . 4.
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In der Amtsrechnnng von 1585/86 0 finden sich eins dem
Bezirk des Gerichts Essen 10 Bruche verzeichnet, darunter !> wegen
Verwundungen , die Amtsrechnnng von 1026 '27 -) weist aus Essen
mir 3 Brnchfällige ans.

Tic peinlichen Sachen ans dein Gcrichtsbezirk Essen wurden
am Gericht zur Elvppenbnrg untersucht und abgeurteilt , ch

Auch für das Gericht Essen war in der Münsterischeu Zeit
(seil 1400 ) das Gogericht auf dem Tesnm die höchste Instanz , wie
ans folgenden im Protokollbnch des DesnmgcrichtsO enthaltenen
Auszeichnungen hervorgeht:

„4 . Mai 1578.
Wittiben von Lutten OWichnian und stvhan Bernefner.
Tarup dat gerichte erkcnt: divil se nth dein olden prothoeoll

nicht kocnen befinden , oirk van den borchmanS oder 24 geschworen
ncimandt wetlenschop drecht, datt die appellation van dem gerichte
to Essen an stnndt ah » datt gerichte tom Dessnm gehöret , so wiscn
se die apcllantinncn vor ersten wicdcrumb ahn datt geeichte to
>irapcndorpe »»der die linde», datt sc ehr appellation ordentlicher
wise aldair vor ersten schölle verfolgen , wen aber die appellantinne
alsdan dar beschwcrtt, möge sc ordentlicher wise ahn datt hovctc
gerichte np den Tescmb sich iviederlim beropen lind schall alSdan
darin ergeh» wat recht is ."

„1580 mondag na Philipp ! et /mcobi.
Gerdt tom Have lL»ofesnamc in Essen) hcfft Menke» dochtcr

bciiil hcnvege gcslaigcn bloidich und bla ». Darup hicbcforen
cleigcr ritcerth , oick jegen hcntigs dags zu 2 theren macll , woc de
srowc bekandt, stellet derhalften ainvoldt hoigcr ovrichcit zu crkenut-
»lssk, oft ehr der beclachte nicht schnltich, vor den erreg der overi-
chcil vnlthodoen und seines Ungehorsams Hälften de Unkosten to er

') Lldenburgrr Archiv: Nieberdings Nachlaß Nr . 5,.
') Akten des Oldenburger Archivs : X» üldbg . M . Abt. 18 , Tit . IX 8,

Nr . 3 '-
'1 Anlage 3.
0 Protokollbuch im Lldenb. Archiv: Mike. r7ldenbg. ip. Desum-Gericht

lhier ^ ol. 3 und 7j.
' > Tie Witwe von Lutten ivobnte auf .5aus Lage.
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legge » schxltich . Wccrdl erkandt , he si dieses vages nn losten lv
celcgge » schultich und wm ncigsteti widce io eitere » , will asvracht
machen"

Als Richter i» Esse » ist » rknndlich zuerst » achgewiese » Johann
Bolguart <1482 . 1516 ). ' ) Sb Bolgnart zugleich Meier auf dein
1248 urkundlich zuerst erwähnten, seit 1400 Bischof und Kapitel
zu Munster gehörigen Meierhof lassen war , erscheint zweifelhaft,
da nach dem Gebrauch jener Zeit der jedesmalige Bewirtschafter

eines solchen herrschaftlichen Meierhofs , ohne Rücksicht auf seinen
Vatersnamen , fast immer den Dramen „ Meier " aunahm . Das aber

steht Mt , daß nach Bolqnart der jedesmalige Meier auf dem
Mcierhof Essen zugleich auch ip ^o iura Richter zu Essen war . -)

Die Einsetzung jedes neuen Meiers in den Meierbesitz des Hofes

Essen erfolgte durch Ansgieszcu und Wiederau,zünden des Hcrd-

fcncrs , durch Abschneiden einiger Zweige von den Bäumen und

Ausgraben eines Klumpens Erde . Starb der Meier , so folgte ihm

bei genügender Qualifikation zumeist der älteste Sohn oder , wenn
kein § shn vorhanden , die älteste Tochter beziv . deren Ehemann in

dein Besitz des Hofes und des mit dem Hof verbundenen Richler-

aintcs - b) Der Meier hatte von den Pflichtigen 33 Ranchhühner

z,l heben nnd gab im Jahre 1539 — 17 Malter Hafer, ' ) 1690
12 Malter Roggen und 19 Malter Hafer an Pacht ,ch

Ständige Abgaben an Korn , wie an de » Gerichten z» Lö

niitgcn und Lastrup , wurden im Gerichtsbezirk Essen nicht gehoben.
Der Richter erhielt nach dem amtlichen Bericht vom Jahre 1571

lediglich 4 Malter nnd 3 Scheffel schwarzen Borhafers Essener
Mas ; und sonst von jedem , der des Gerichts begehrte , 6 Pfennige
Mnnstcrisch . Bon jeder Pfandentlafsnng bekam der Richter 1 Stüver

Brabantisch . Zum Unterhalt wurden ihm von der Regierung zu

') Vgl . Anlage I.
' ) Vgl . Anlage 2.

Akte» des Oldbg. Archivs : Oldbg. M . Abt. 16 , Til . IX O. Nr.

Anlage 4. Oldenburger Archiv: Rieberdings Nachlaß Nr . 5>.
») Vgl . zu l-
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Münster 5 ' /z Elle » gemeinen Tuchs , ein Wagen nnd 3 Köter-
Handdienste gewährt . >>

Nach einem im Jahre 1667 erstatteten Bericht des Richters
Hülshorst gehörten derzeit znm Richterdienst ein Erbes -Wagendienst,
4 Köter -Handdienste nnd 2 Reichstaler 21 Schillinge Kleidnngs
geld . Jedes Erbe und Halberbe , im ganzen zwischen 36 bis 40
Stück , lieferten dem Richter ein Scheffel Hafer kleines Spieker
Maßes . Die Prozesse brachten so wenig ein , daß für diese Ein
nahmen nicht einmal jährlich ein Anzug zu kaufen war . -)

Im Jahre 1722 standen dem Richter neben dem Kleidnngs
geld 5 Wagen - nnd 5 Handdienste im Werte von 30 und 10
Dalern zur Verfügung . Von den Erben nnd Halberben erhielt der
Richter 5 Malter Hafer , von den Kötern 63 Rauchhühner zu je
1Hz Schilling Wert nnd Von 4 Freien je 1 Reichstaler . Ferner
gehörten zn den Einkünften des Richterdienstes Probebier im Werte
von 4 Reichstalcrn , Gebühr für die amtliche Bestätigung des
Magistrats Essen 1 Reichstaler und etwa 30 Sterbetaler , nämlich
bei dem Tode einer jeden freien Person 1 Reichstaler . Diese
Einkünfte haben sich bis ins 19 . Jahrhundert hinein erhalten.

Das Gericht Essen wird im Jahre 1400 zusammen mit der
ganzen tccklenbnrgischen Herrlichkeit Elvppcnbnrg an Münster ge¬
kommen scin. i ) Es war wohl nur Burgericht , nicht Gogericht.
Gegen die Eigenschaft eines Gogerichts spricht m. E . vor allem
zweierlei , einmal das Fehlen der für die Gogcrichte so charakte
ristischcn 3 oder 4 ständige » Godinge , sodann aber auch der Uni
stand , daß ans den Erben des Gcrichtsbezirks nicht die uralte , in
früherer Zeit dein Gografen , später dem Amte znflicßende Abgabe
von Richtekorn ruhtet wie sie für die Gogerichtsbezirke aus-

Anlage 3.
*) Akten des LUdenbnrgischen Archivs : X» Lldbg . M . Abt . 16 , Tik.

1X0 47 »- e.
Akte» des il Idenburg !scheu Archivs : X» Lldbg . M . Abt . 11i . Tit.

IX X üw.

0 Vgl . die Einleitung.
Anlage 3. Keine der Clvppenburger Amtsrechiiung iveisl GvgenchtS

gesälle auS den, Kirchsviel Essen aus.
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uahnisloü beengt ist. Wir werden daher in dem Gericht Essen
wohl das ans der Gcmeindeversassnng bernhende Burgericht zu er
blicken haben . So sagt auch der Essener Richter Hülshorst in
einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1667 : „ Dieser Hof ist hofhörig
und traetu tomporw der oolonorum Söhne zu dem Richterdieust
kommen, welcher sonst Ambulatorium okkioium eines Baller¬

richters gewesen und also der Hof und Dienst kouju„giert . ' )
Auch die Einsetzung des Magistrats der Wiek Essen durch den
Richter 2) spricht für die Annahme eines Burgcrichts.

Die Bauerschaft Addrup im Kirchspiel Essen war Dingstättc
einer Freigrafschaft des Grafen von Tecklenburg. Im Jahre 1272
war hier Freigraf Johannes Weiß , als vor ihm in Bevercn (Kirch

spiel Essen) Arnold von Bakum das Eigentum eines HauseS in
Bakum (Kirchspiel Bakum ) verkaufte h,in proseutin suciiow libo-
,'0 ,'um .lolumuw vulolieot ^ lbi "). 1286 lies; in Essen der Ritter
Konstantin Proit ein Erbe in Garen (Kirchspiel Lindern ) dem
Kloster Gertrudenberg bei Osnabrück auf vor dem Frei lind Ding¬

grafen Hermann von Addendorpe („ooram Ilormauno üo ^ .cläsu-
lkorp « Ukmo oomlte - ot (lino ^ravio ^). Zeugen dieser Auflassung
waren Quakenbrücker Bnrgmäimer und Heinrich von Lon (Lohe
i„i Kirchspiel Essen), beide Heinrich von Lüsche (im Kirchspiel
Vestrup ), Friedrich , Johann und Rudolf von Bevercn (Ziberi lu>-
min68 nobilik; viel clomiui . . thttouich ooniltis clo 'Iklcono-
borß " b 1340 (und 1342 ) war Johann Loseke de Addorpc hier

Freigraf . Als Zeugen der vor ihm vorgcnommenen Auslassung
treten a. Freie aus Hausstette und Lüsche (Kirchspiel Vestrup)

auf (ctum  et clatum eoram libera 8oele, e;ui 3olmnne8 I ô-
üo ^ ckclorpe prae ^eäit ; prao86nttz8 kuerunt blermrui cke

zVitte . LilllarckuL (Irono , .lolmuu Detinlc , .lollnvn cke Ku t̂eüe
et kilern « üe ) .u8elio , llberls bomln68ch . )̂

>) Aklen des Lldenb. Archivs: .4» Lldtn;. M . Abt. 16 , Ti>. IXI ) 47 »- °.
Alle» dcs Lldenb. Archivs: X» Lldb„. M . Abl. I L, Tit. IX ^ Om.
Lsnabr . II.B . III Nr . 4.09, IV Nr . 19.0. Slüve : Gogelichie T . I45>.

Atüve - O'bederici: Geschichle der Ttndl Lsnabrück: Teil 2, S . l >. Nicberdinn:
Niedcrstiil I . § . 73 . Lindner : Die Vehme. Münsler und Paderborn >888,
s 178 79 . H. Lucken in Ban - »nd Knlistdenkniäler3 , L . 90.
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Nach dem Namcu der Freien » nd der Lage der verkauften

Güter scheint die Freigrafschast also die Kirchspiele Essen , Lastrup,

Lindern . Baknin und Pestrup nmsaßt zu haben . Ter Frciensttchl
stand an der nordwestlichen Ecke des Addruper Esches aus einem

freien Platze in der Nähe des jetzigen „ Dinkgrcvenhofes " . Wahr
schcinlich war dieser Frcistuhl einer der beiden , welche noch im

Jahre I .OI2 als im Amle Cloppenburg belegen erwähnt werden.

Spätere Nachrichten finden wir von dieser Freigrafschaft nicht . Tie

zur Grafschaft gehörigen Freien scheinen den Gogerichten ihres

Bezirks zugcwicsen zu sein . ' ) Bemerkenswert ist aber , das ; noch
im Anfang des l 8 . Jahrhunderts die Freien im Kirchspiel Essen

so zahlreich Ware » , daß bei annähernd 3000 Personen im Kirchspiel
jährlich etwa 30 Todesfälle aus Freie entfielen . -)

A nlagc n.

Nr . 1 . - I -lbö August 2b.

Bor Johann Bolgnart , geschworenen Richter zu Essen , ver
kauft Gerd np dem Bene eine Rente von 4 Schilling an die Kirche

zu Snakenbrück.

Siegel ab
Original i>» Archiv des Lt . Lnlvcsier -Ltists zu Quakenbrück.

Nach einer an Olscuius gescrt . Abjchr . im Archiv des Ralsgmnnasiuins
z» Osnabrück.

Wi Johan Polguardes , unscs gnedige » Heren van Munster

swornc richter to Essen , enkennet nnde betuget openbar vor allen

luden in dessen opcnen breve , dat vor uns ghekomen sin in ein

heget ghcrichte , sunderlinx to dessen naghescreven saken geheget.

0 )herd uppe den Vene , Thoebe sin echte husfrowe . Rolefs , Abeke,
0) crd , Rcinser , Thoebe nnde Gese , der twier echten lüde kinder , so
se to der tid nine kinderc mer tosamende en hadden , alsc scgeden

nnde vorkosftcn vor sick nnde ercn crvcn in einen waren , rechten

l) Kindlinger : Geschichte der Grafen L . 570 . Nr . 197 lit . .0 - über das
von Eingesessenen der Gerichte Lastrup . Essen und Eloppcnburg besuchte Gericht
zu Krapendors werde ich im Abschnitt 5 dieser Abhandlung berichten.

-- Akten des Oldenburgischcn Archivs : .4» Oldbg . M . Abt . 18 , Tit.
IX X 5 " - Auch das Kirchspiel Lanrnp ivies I7t0 noch viele Jreie an >.
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sieden, vasten kope nnde lehn np mit guden willen in weren , mit
Hände nnde mit munden , deine ersamcn Hern Hcnricke Glandorpe,
vicariv nnde besitter des altars der elven dusent megeden in der
kercken to Snakenbrngg nnde sincn nakvmelingen to behvss des
snlvcn altars jarliks ver schilling Feldes Osenbrugger genen
paycments jarlikcr rechten reute, de erste reute in ere Wörden, de
legen in dem dvrpc to Essen vor mises richtcrs valde »nd bi Gerd
Dickmans huse, nnde in ere» kamp, geheten de Portheskamp,
belegen bi der pcperschennc iiitde bi nnscs richtcrs vangc , dat vng
dorslachtich egen gud iS nnde wesen snll, nnde in alle ere gnd.
wor se dat nn hebn nnde noch to krigen mögen nnde in alle der
würden , kainpes nnde gndes tobchoringc vor viss mark Osenbrugger
genen paimcnts , de den vvrkvpcren vorgenompt in rede» getclden
geldc to tvillen mal betalt sink, de se ock vort in ere nnt nnde beste
ghekert hebn, so se vor »ns enkandcn. -- — —

Hir weren an nnde over vor bisittern , kornoten nnde tngen
des ghcrichtes Johan de Meyer to Münsebrock, Heriiian Tappehorn
nnde ander gndcn lüde ghenoch. To vorder bekantnisse der tvarhcir
so hebben >vi Johan sivornc lichter vorgenompt unse ingesegel van
Gerichtes wegen ivitliken an dessen brcn don hangeit.

Xnno tkoinini «jninta in fn-okô to 3a >ia»ni>

bmptiiito in eleoollaoione oiu8.

2 . - 1538 September 28.

Bor Hermann Meier , dem Richter gu Essen, verkauft Evrd

npir " ve eine Mart jährlicher Rente an die Kirche pi Qnakenbrnck.
Beide Siegel erhalten.

Original im Archiv dcS St . Sylvester -StiftS zu Quakenbriick.

stach einer von OlscniuS gefcrt . Abschrift im Archiv deS RatSgt >mnasinn >S
zu Osnabrück.

Wi Herman Meyer , des hochwcrdigen nnde hvchvermvgcnden
fürsten und Hern, Hern Frantze van Gots gnaden confirinerten to

y Hier folgen nicht intcrcssicrende nähere Bestimmungen über die Zins¬

zahlungen und Stellung der Bürgen Herman Halcnkarnp to Aknisen und Tepe
to Lv.
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Binnstcr undc Lhenbrngg , adniinistratvris to Äkindcn , dichter to
Essen , to na bescreveiren saken sunderlinx beivillet , enkennet unde

bringet apenbacr vor alsivenre in dessen openen vorsegcldcn brevc,

dat vor nns im gerichte gekomen sint de ersamcn Cordt npn Loe

unde Lücke , sin echte hnsvronwe , des erbarn nnd erntfesten Johan
Bockraden cgcnbchorige nnd vnlschnldige lnde unde meigers , de vor

fick nnde sincn rechten erven dusscn nahesercven kop nndc vvrkop

mede belevet , bewilliget nnde vulbordet in allen elansnlen puneten

nnd artienlen nnde vor sick sampt ere kinder , erven unde nakome

liitge iil aller besten formen dat van rechte geschein solde , vorkofften

in einen waren , rechten , sieden , vasten kope nnde leten up iit weren,

mit Händen unde munden , den werdigcn gemeinen Hern van capittel
der eollcgiatcn kercken sunte Sylvesters to Quakenbrugg nnde cren
nakomelingen eine mark jarliker reute in ein hus nnde gansen

woninge , gcheten npn Loe , in dem kespell to Essen gelegen , nnd

in all dcssnlven vorgenvmpten Hufes nnde ervcs tobchornigc vor

achtein mark Lsenbrngger paymentS , so de golden nprsche gülden

achtein schillinge gvlt , de dnssc vvrkopcr vorgenvmpt bekanden dawor

van den kopcrn vvrgenompt in sulchen reden getclden gclde over-

betalt in wederstant cnlfangen hadn nnde in er apenbar » nt rinde
bederfs angeivant . — - — ' )

Hir weren mede bi an nnde over nndc sunderlinx vor getriegen
hir to gecschet nnde gcbcden de ersamcn Busche Danncnian undc

Johan to Loe , Hencken ionc nnde incr ander fromer lüde genoch.

To fürder orknnde nndc ineren geloven der warheit aller angetekedcn

artienlen so hebbc wi Herman Meyger gesworn richter vvrgenompt

nnse gcwontliche ingescgell mit ingesegcll des crbarn Johan Bock-

radcnS ivitlicke » unde kentlickcn bencden an dnsscir breff gehangen.

Datum imuo clomini miUtz8imo guinxente ^iiuo trie ^ im»

«.c-tnvu in vj ^ ilin ^liebne -lis aralnin ^ vli.

' ) Hier solgcn nicht interessierende Bestimmungen über die Zinszahlungen

nnd Stellung der Bürgen Hinriek Bckebroikc und Johanne ii > den Moer.
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Nr. 3- - Ohne Zahl. (1571 März 30). ')
Bericht Elawes Mcygers, des richtcrs to Essen, up die in-

gestalte articell des hochmcrdigcn fürsten, unjcrs gnedigen Hern van
Mnnster ete.

Original im Archiv deS Westfälischen Altcrlumsvereins zu Münster:
Manuskript l l7.

Auszugsweise gcdruekt bei Philipp!: Westsälischc LandrechtcI, L . 163.
Nach dem Original.

Up den ersten articell. Wat vor go(gh) landt, oder andere
gericlMi vorhanden, daran man borgerlich und pinlich to handelcn
plecht-

Tarup gisst Elawes Nkehger, richter to Essen, bestendigeu
bericht, dat he kein landt oder ander gcrichtc to vorwalten, allein
dat geeichte to Essen, so he bedcnet, wo osst und vakcn es durch
des hochwerdigen fürsten, unsers gnedigen Hern van Munster etc.
amptlnde uthgekundiget und angesatt Werth, so werth es der gestalt
gehegct und de banck gesponnen, also dat vor demselvigen geeichte
bürgerlich und nicht pinlich gehandelt werth. woverne aber am
selvigcn gerichtc pinliche suchen vorlepen, deselvigen plcge man
gcwonthlicher wisc an de gcrichtsbanck tor Eloppcnborch to wisen.

Tom anderen, wo vel holt, bur oder hoffgerichte vorhanden,
darup gisst gemeltcr Elawes Meyger, richter, bericht, dat dersclvigcn

sjnen bcvellich kein geholden werden oder vorhanden si.
Tom druddcn gisst gedachter richter bericht, dat dat gerichle,

so hc vorwaltct, dem hochwerdigen fürsten, unfern gnedigen Heeren
und sunst nimantz tokome, und werde dat geeichte dem 4. articell
ua to Essen in der wick vor dem karckhove gcheget und gcholden,
und werden anders den 5. articell nach in sinen bevcllich keine
gericĥ' geholden. Ten 6. articell angande achtet men antothcken
üiniodich, nach dat gerichtc allein aver dat karspcl Essen geholdcn
werth-

Up den 7. articell gisst gedachte richter aller gestalt bericht,
wie es mit dem richtschriver und protocoll geholden, ock dat he
selvcst bi dem gerichtc wone, als de richter tor Eloppcnborch und
andere gcdan, gcholden si und noch geholdcn werde.

' ) Vgl. die Aiimlg. zu Aul. S von Köningen.
Iatirb . s. cldend . Gc,'«, . BI>. XVII . lti
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Up den 8. artieell , wath vor kerspcl, dorper , bnrschasften oder
Personen beshcr an ider geeichte gchorth , darup gisst der richter
bericht, dat allein dat karspel Essen an dat gcrichte gehorich nnd
vorplichtet si, nnd achtet men den 9. artieell to erholen nnnodich.

Up den 10. nnd 11. artieell , wie de richter beschaffen, berichten
wi amptlnde darvan in maten van dem richter tor Eloppcnbvrch
geschcen.

Ten 12 . artieell , der richter nnderholt bedressent, sccht ge
Pachter richter, dat he we andere richterc keine gcrichte garvcit hebbe,
sundern ver malt nnd dre schepel srvartcS vorliaveren Essener inate,
van dem so des gcrichts begert nnd jcmanh tv gcrichte vordagen
leth, gcbvrth em sos penninge Mnnstcrsch , van dem enthsette» ein
stnver Brabantz , den nnderholt aver , so l>e van hoichgedachtcn
fürsten nnsern gnedigen Heren hesft, is 5 ' clle  gemeines dokes,
einen tvagen nnd dre kvtterdcimc.

Ten 13. und 14 . articcll belangende , welche van den ander-
geseten iderS gerichiS eres nächtens beschaffen, dat se neben dem
richter dat gerächte mich besitten, de sachen selvest cnlhschedcn nnd
erörtern können, ock dcrsclvigcn Personen, so srie lnde sin, sos oder
soven mit designation eres hcrkomens nnd olders to ernennen , da
rnp sich der richter to Essen crklerth, dat nachbcnomptc Personen
crlichs herkoincns , eins redclichcn Handel nnd Wandels van ehelichen
Inden echte nnd srie geboren nnd des olders wo volaew

Gerdt Rvlckwcrth , 70 jar olt.
Lneke to Loe. 60 jar olt.
Ncinecke Ztnbbeman , 50 jar olt.
Karsten Tinck Grcve , 46 jar vlr.
Hinrich ton Tnadc , 40 jar olt.
Johan Bercklagc, 40 jar olt.
Hcnneske Portb , 44 jar olt.

Nr . 4. - 1614.

Johann Meier , Richter zu Essen, zedier: das Richleramt zu
Essen seinem Schwiegersohn , Rudolf asm ürde.
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Siegel des Richters erhalten : Bischof mit Schwert . Ans der

Brust Wappenschild . Umschrift : 810 . >4141618 - IX L88klX.

Original im Oldenburger Archiv : Oldbg . M . Abt . I I! Tit.
IX I> 47«- °

A' ach dem Original.

Ich Johannes Meier , Richter zu Essen , bekenne und betzeuge

hiermit und kraft dieses : Demnach die fürstlichen Münsterischen Räte,
meine grvßgnnstig gepietendc Herren , uff Anhalten und demütiges

Sapplieiren meiner vielgeliebten Tochter Modele , Wittiben Adolfen

von Heiden seeligern , der Hoff Hierselbst zu Essen aum mcm poi-

tinentim etliche Jaer lviderumb bewcinkaufen lassen und da ihr

künftiger Bräutigamb , der crenhaste Rudolfen uff Lchrde , gnalifieirt

heslinden und mit dem zu vbbemeltcn Hoffe gehörigen Richterdienst

grvßgnnstig providirt , daß ich ungetzwungcn und freiwillig gerurtem
Rudolfen uff Dhrdc , ineiucm kuuftigcu Schwiegersohn , mehrgedachtes

Richterampt nach bcschchcncr Beaidtung eedirt und nbergelassen

haben wolle , eedirc lind überlasse dasselbe mehrgedachtein uff Ohrde

hiemit und krafft dieses dcrogcstalt , daß derselbigc (weile ich wegen
meines hohen Alters und Schwacheiten demselben der Gepuer nach

nicht mehr obligen kann ) lim pElulbiti .̂ et pi6 ?ititi > ohne meine

Bcrhinderung offgerurtes Richterampt annchmen und verwalten

möghe ' und also an statt meiner zum Richter verordnet und gesctzet

werden magh . Und weile wvlgedachte fürstliche Herren Räte mich

bei obbcnantcn Richterdienst grvßgnnstig in meinem hohen Alter

manntenirt und bisher » dabei vcrplieben lassen , auch jeder Zeit

„ür affeetiouirt gewesen , dessen thne ich gegen dieselbe mich zum

höchsten und unterdienstlichstc » bedankten mit Erpictendt , solches
mit meinen innerlichen Gebet zu Gott gegen dieselben sampt und

sonders Hinwider z» verschulden.

Dessen zur Warhcit Urknndt habe ich dieselbe mit selbst

Händen untergeschrieben und wvlwisscntlich besiegelt . So geben
und geschehen anno Tausent sechshundert lind veertzehn Jar.

Johan Bieper Richter,

»kein Sigel und eigen Handr.

Ni'
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Nr. 5. - 1722 April 23.
Anno 1720 bei Lebzeiten des söhligen Herrn Richtern Hnlshorst

feint im Essenschcn Gerichte Terminen abgeholten und decreta
pnblicirt wie zwischen nebst stehenden lateribus ausgößogcu.

Original im Oldenburger Archiv : X» Oldbg . M . Abt . IO Tit . IX I)
Nr . 47»- «-

Nach dem Original.

teriuim Lub-
ktsnüslos in

osnsis ms-

^vridu« EDäversts civi¬
lis IN 0SU818

msjoribns

ävcrvts
civilis ia

osssis

den 13. Jan . 1720 6 8 5 3 6 4
den 20 . Februar 10 28 3 4 14 —

den 2. Martis 7 43 1 2 5 —

den 22 . Martis 4 17 2 1 3 7
den 20 . Aprilis 7 17 3 4 18
den 4. Mai 3 7 — — 13 —

den 8. Junh 6 22 — — 4
den 28 . Junh 5 19 — 3 12 3

de» 20 . July 9 14 5 4 40 4
den 6 . 7bris 6 19 2 8 21 2
den 2. 8bris 9 18 1 1 13 4
den 19 . 8bris 6 23 2 4 21 7
den 9. 9bris 6 20 5 2 15 —

den 29 . 9bris 3 15 1 3 17 4
den 10 . lObris 8 32 — 2 16 6

>
! 95 302 30 41 218 41

Daß ich allsolche tcrminen und decreta aus meinem pro
anno 1720 gehaltenen gerichtlichen prothocollis treulich ansgetzogen
undt beieinander gerechnet wie aus obige» columnis zu ersehen
attestir hiemit.

Cloppenborgh den 23 . Aprilis 1722.
Johan .Henrich zum Sande , Gerichtsschreiber.
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Nr . 6 . - Richter zu Essen.

1 . Johann Bolyuart
2 . Hermann Meier
3 . Elans Meier

4 . Johann Meier

5 . Adolf von Heiden
6 . Johann Meier
7 . Rudolf ufm Orde

8 . Johann HnlShorst
9 . Earl Johann Hiilshorsl

10 . Eberhard Wilhelm Hane
11 . Martin Gerhard Nacke

1482 1516
1534 1540
1540 — 1575

1575 — 1610

(dann wieder 1611 — 1614)
1611

1611 - 1614

1614 — 1652

.652 — 1690
1690 — 1698

1698 — 1705
1705 1713

(zugleich Richter zu Lastrup)
12 - Friedrich Ehristian Hülshvrst 1718 — 1721
13 . Friedrich Gerlach Joseph Nacke 1721 — 1746

(war 1721 — 1763 Richter
zu Essen)

14 . 10 . Friedrich von Elcrff 1747 — 1749
15 . Friedrich Gerlach Joseph Nacke 1749 —1763

(identisch mit Nr . 13)
16 . Elemens August Nacke 1764
17 . Johann Ehristian Heinrich Garrel 1765 — 1803.

4 Die Landes- »nd Gerichtsverfassung des Saterlandes und das
Gericht Friesoythe.

Während die Gerichte zu Löningen und Lastrup in sich ab

geschlossene , einheitlich weiterentwickelte Teile eines alt -sächsischen
Volksgerichts bilden und die Gerichte der Wiek Löningen und zu

Essen gleichalte ans der Gcmeindcvcrfassnng beruhende Burgerichtc

sind , stellt das die Kirchspiele Altenoythe (mit Friesoythe ) und
Barßel und die 3 satcrlündischen Kirchspiele Scharrel , Ramsloh
u „ d Strücklingen umfassende Gericht Friesoythe eine rein ver-
waltnngstechnischc , organisatorische Zusammenfassung zweier ihrer
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Entstehung und Entwicklung nach völlig von einander verschiedener
Gcrichtsbczirke dar , des sächsischen Gogerichtsbczirkes Friesoythe,
Altenoythe und Barchel und des friesischen Landes - und Gcrichls-
bczirks Sagcltcrland.

Dieses ganze Gebiet , das spätere Amt Friesoythe , bildete den
Schutzbezirk der von den Grasen von Tecklenburg ans altem
lccklcnbnrgischen Hofesgrnudc im 13 . Jahrhundert erbauten Burg
Friesoythe.

Die Gogerichtsbarkeit über Friesoythe , Altenoythe lind Barchel
stand im 13 . Jahrhundert den Grafen von Oldenburg Wildes¬
hausen als Inhabern des Gogerichts ans dem Desem zu und war
im Jahre 1322 durch Berkauf aus dem Besitz Joyann von Sutholtes
au das Bistum Munster gekommen . ' )

Das Saterland war eine wahrscheinlich vvn den Hämling-
fricsen rnn die Wende des 13 . Jahrhunderts begründete friesische
Kolonie aus bereits , wenn auch nur spärlich , besiedelten altsächsischem
Boden . -j Tic Bewohner der Kolonie lebten ursprünglich wohl
nach friesischem Recht und nachweisbar unter einer rein friesischen
Landes - und Gerichtsverfassung . Die Kolonie unterstand von An¬
beginn ihrer Begründung der Hoyeit der Grafen von Tecklenburg,
denen alljährlich als „Grasenschatz " 4Vz Faß Butter auf die Burg
Friesoythe geliefert werden mußten , ch An der Erhebung dieses
Laudestributs werden sich die Grafen von Tecklenburg genügt und
in die inneren BerwaltungS - und Gerichtsverhültnissc des kleinen
armseligen lind abgelegenen Ländchcns sich nicht weiter cingemischt
haben.

Als nun im Jahre 1400 das Bistum Münster zu der im
Jahre 1322 erkauften ursprünglich oldcnbnrgischen Gerichtsbarkeit
über Friesoythe . Altenoythe und Barße ! auch die tecklenburgischen

y Oldenburger Jahrbuch XIV , 1905 : Das Gogcricht auf dem Desum,
L . 29/36 und daselbst Anlage 4.

0 Georg Scllo : Saterlands ältere Geschichte und Verfassung. Olden¬
burg und Leipzig 1896 , S . 17—22 ff.

' > Oldenburger Archiv: Riebcrdings Nachlaß Nr . 4 . Auszug aus
Cloppenburger Untersuchungen des 15. und 16. Jahrh . Vergleiche auch Sello
a. a. O. L - 58/61.
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Hohcitsrechte über dieses Gebiet und dazu die Hoheit über das
Saterland erhielt , wird zuerst der Anfang mit der Zusammenlegung

der beiden Bezirke zu einem einheitlichen Gericht Friesoythe gemacht

worden sein . Friesoythe , Altenothe und Barßcl blieben zwar nach
wie vor dingpflichtig zu den alljährlich viermal stattfindcnden un-

gebotenen Güdingen ans dem Tcsem bei Emsteck , zum gebotenen
Gericht aber wurden die Bewohner des Bezirks nunmehr nach der

Ztadt Friesoythe berufen , wo unter dem Norsitz eines besonderen,

vom Desnmgericht unabhängigen münsterischcn Richters nach

sächsischem Recht das Urteil gefunden wurde.

schwieriger war die Anglicdernng des friesischen Taterlandes
Mi das mnnsterische Gvgericht Friesoythe , da die Gerichtsverfassung
des Taterlandcs eine rein friesische, von der sächsischen Gogerichts-
verfassung völlig verschiedene war.

Einen Einblick in diese friesische Landes und Gerichts¬

verfassung gewährt » ns eilte im Jahre 1587 gefertigte Niederschrift
der bis dahin wohl nur durch mündliche Tradition fcstgchaltenen

AaterlaiideS Gerechtigkeiten , ch

Tie Bcrwaltung des SaterlandeS führte hiernach ein Landes-

ansschuy von 12 Personen (später Bürgermeister genannt ), von

denen je 4 einem der 3 Kirchspiele angehörten . Alljährlich schieden

diejenigen 6 (ans jedem Kirchspiel 2 ) ans , welche bereits 2 Jahre
dem Kollegium angehvrten An die Stelle der 0 Ansscheidenden

wurden alsdann zn Neujahr auf dem Kirchhof zu Ramsloh in

Gegenwart der Gesamtheit der Erbeingesessencn durch Svnder-

g Tldenburgcr Jahrbuch XIV a . a . O ., Anlage 16 daselbst.
Vgl . Anlage 3.

A Anlage 6 . Diese Auszeichnung der salcrliindischcn Landes - und

Gerichtsverfassung wird nicdergeschrieben sein nach längeren , zwischen dem
Vaterland und der bischiifl . Regierung zu Münster über die Einführung der
münsterischcn Landgerichlsordnung van I57l gepflogenen Verhandlungen . Es

scheint , als wenn diese satcrlnndische Gcrichtsvcksassung von Münster erst an¬
erkannt worden ist, nachdem nachträglich  die Schriftlichkeit des Prozesses
u,rd des Verfahrens fordernden Vorschriften in der Aufzeichnung Ausnahme

gefunden hatten . Nur jo kann die sonst unverständliche Fassung des Artikels 2
entstauben sein.
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beratung ' ) eines jeden Kirchspiels je 2 neue Ausschußmilgtieder

erkoren . Zur amtlichen Unterstützung waren den Zwölfen zu

gleicher Zeit auf dem Kirchhof zu Ramsloh durch Sonderberatung

eines jeden Kirchspiels gewählte 6 Schüttemeister (Schützciimeister ) ' )
beigegeben , denen insbesondere die Aufsicht über die Landcsschutzen

und über das Gewerbe ' ) übertragen war . Außerdem hatte das

Land 12 Burrichter , für jedes Kirchspiel 4 , denen für die Tauer

ihres auf Reihedienst beruhenden Gemeindeamtes als dienstlich

Untergebenen der Zwölfe die Aufsicht über die Wege und Grenzen
usw . und auch der GerichtSdienerdienst oblag.

Tie wichtigeren Beschlüsse des Landcsausschusses wurden

unter Beifügung eines besonderen LandeSsiegcls ausgefertigt , das.
seinem Stil nach aus dem Anfang oder der Mitte des 14 . Jcchr

Hunderts stammend , an einer Urkunde vom 23 . Mai 1400 uns

erhalten ist . Tas Siegel zeigt Karl den Großen aus einem Throne

sitzend , das Haupt gekrönt , die Weltkugel in der Rechten , das

Szepter in der Linken , mit der Umschrift : „ 8 . pirrroabiauurum in
Xu^ eltou . " Daneben scheint ein 2 . Landessiegcl in Gebrauch ge

wesen zu sein , das Hettcma und PosthumuS nach der Angabe des

Vogts Heidhalls wie folgt beschreiben : Eine gekrönte , sitzende Person

' > Ich entnehme das ans der Bestimmung , wonach bei Ersatzwahlen die

HanSwirie des betr . Kirchspiels ihren Ersatzmann allein wählten . Vgl . Anlage
6 , Artikel 9 und >7.

' ) Bei Hettcma und Posthumus : Lnze reis naar Zagelterland . De

Jrancker bh H . ilpina 1836 " Hecht cS ganz richtig „de Benaming van
Schuttemeesiers ivil soovcel seggen , als meesters hoosden van de Schulten,

ons schutterS , werbare en gewapcnde mannen ." ( 2 . 151 ). ferner vgl.
die bei Hcttema und Posthumus abgedruckle Zchültemeislerordining Artikel 6

. . . . de chlsste den schutlemeisters und de ander helste den sämtlichen landes
schütten . . ."  Ziehe auch ebenda die Beweisarlikel von 1615 über die von

den Zaterländern behauptete » ttandesgerechtigkeiten Art . 1 „ wie den in gleichen

wahr , daß wir im landte sechs schutzeineislers haben . . . "

Anderer Meinung Siebs : Das Saterland , Zeitschrift des Vereins für
Volkskunde , Jahrgang III , S . 256 , und Zello a . a . L ., S . 54 , die beide die

Bezeichnung „ schultemeisier " von . schütte » , pfänden " berleilen.

' ) Vgl . die bei Hettema und PosthumuS a . a . L . abgedcuckte Zchütte-
meisterordnung und Zello a . a . Ü ., Z . 53 51.



Alle Gerichte in dem alten Amte Cloppenburg . 24 !>

mit der Umschrift „ 8 . .Irrcobu ^ putronu ^ iir 8ir^ oltrai .' " ) Beide

Sicgclbilder sind echt friesisch . Karl der Große erscheint aus den

Siegeln der Rüstringcr , der Wcstcrgocr und anderer friesischer Ge

mcindcn . Das zweite Siegel erinnert an das Siegel der Astringer,

erhalten an einer Urkunde von 1306 : )̂ Die Mutter Gottes mit

dem Christuskinde , an jeder Seite ein Bewaffneter und als Um¬

schrift : ,,8i ^ iI1uin lmrrto ) lruio in ^ tl -iii ^ in, " Auch die Rüstriuger
des Banker Mertels führten nach einer Urkunde von 13 IO *) ein

ähnliches Sicgelbild : „ Maria mit Krone , das Christuskind auf dem

Schoß , " i der rcchtcir die Weltkugel haltend . " Das einzelne Kirch¬

spiel wird ebenfalls ein besonderes Siegel geführt haben , da sogar

die Bauerschaft als geschlossene Gemeinde sich eines eigenen „ l.nrn

jnss68vx6lkw bediente.

Das Landgericht des Saterlandesch bestand aus den 12 Ans-

schas '.mitgliederii , die gleich den sriesischen „ Äsen " den Urteilsvor

schlag abgabenfs rind den sämtlichen Hauswirten des Landes als
dem Gcrichtsumstand . Wollte jemand eine Klage bei dem Land

qcrichl anbringen , so hatte er derzeit dies sein Borhaben — Wohl
unter kurzer Bezeichnung der Streitsache und Benennung des

Gegners — an einem Sonntag von der Kanzel herab verkündigen

zu lassen und sofort den Beklagten auf de » nächste » Sonntag vor
die Zwölfe nach Ramsloh auf den Kirchhof vor Gericht zu laden.

' ) Sello a. a . L .. S . 15/Ui.

v . Richthofen : llnterjnchungcn über friesische Rcchtsgeschichte, Bd . I.

Peiw , tb8v , S . 274 »nd 489,500.
v. Richtbosen a. n. O -, I -, L . 497 98.
v . Richtlinien c>. a . S ., 1.. S . 497.

Anlage 1.
's Lgl . zu de» folgenden Au - fübrungcu immer die Anlage 6.
' ) Das Zwölfertolleg der Vaterländer ivar entschiede» identisch mit dem

Kolleg der 12 Äsen in den altfriesischen Landen, . Richtbofen , Schröder , Brunne,
und Amirn geben dem Ascga nur de» Urteil - Vorschlag, die eigentliche Ent¬

scheidung aber dem Umstand . Auch Heck: Die altsricsischc Gerichtsverfassung

(Weimar 1894 ), der jedem Gau (Land ) 12 Ajen zumeist , die „Asm " Fneslands
aber als selbständige Urteiler  ausgefafn wissen will , wird nicht leugnen

können , daß ursprünglich wenigstens die Äsen den bloßen Urteilsvorschlag batten,

vgl . seine Aussicht ungen a. a . O. S . 82/83 ) .
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An dem Höchsten Sonntag fand dann — wenn kein -Hindernis
vvrlag — vor den Zwölfen auf dem Kirchlich zu Ramsloh um
12 Uhr mittags die Verhandlung statt Zn erscheinen hatten anher
de » Parteien und etwaigen Zeugen nur die Zwölfe . Wer un¬
entschuldigt ausblicb , war den Erschienenen zu den Unkosten des
Tages mit einem Veerdop Bier verfallen . U Zunächst hatte jede
Partei zur Sicherstellung der durch die Verhandlung dem Lande
entstehenden Kosten und dem Lande etwa znfallcnden Brüche 2 im
Lande angesessene (pfahlfeste ) Männer als Bürge » zu stellen . -)
Alsdann erst wurde verhandelt . War die Sache schlüssig , so be¬
rieten die Zwölfe gleich am Schluß des ersten Termins , nachdem
die Parteien abgetreten waren , über den Urteilsvorschlag . Das
Ergebnis der Beratung hatten die Zwölfe bei Strafe der Amts
cntsetznng und der Hergabc von 2 Tonnen Bier aber zunächst noch
geheim zu halte » , bis auch das Land gehört war . 'h Kam die
Sache an dem ersten Sonntag nicht zu Ende , so hatten die Zwölfe
das Recht , den Termin auf den nächsten und eventuell weiter auf

den übernächsten Sonntag zu vertagen , bis sic zu einem Urteils¬
vorschlag gelangten.

Waren je nach Gelegenheit eine oder mehrere Sachen in
vorstehender Weise vorberalen , so wurden sic zur nochmalige » —
aber abgekürzten — Verhandlung vor das ordentliche Landgericht
gebracht . Zum Landgericht , das derzeit Wohl ebenso wie der einzelne
Vortcrinin von der Kanzel herab verkündet wurde , hatte jeder

Hauswirt des SaterlaudcS in Person an dem angcsetztcn Sonntag
mittags 12 Uhr auf dein Kirchhof zu Ramsloh zu erscheinen . Rur
ernste Krankheit und sonstiges Unvermögen entschuldigte das Fern¬
bleiben . *) War einer der Zwölf innerhalb seiner zweijährigen Amts¬
periode verstorben oder war er zeitweise an dem Erscheinen im
Landgencht verhindert , so waren die Hauswirte seines Kirchspiels
berechtigt , auS ihrer Mitte an seiner Stelle eilten Ersatzmann zu
wühlen . Der Erwählte hatte das Ehrenamt bei Strafe einer

n Laterl . L- G . L -, Artikel 4 und 8 (Anlage 6 ) .
Later !. L. G . L ., Artikel l (Anlage 6).
Laterl . L. G - O -, Artikel lO (Anlage 6 ).

0 Latcrl . W. !7 ., Art . t l sAnlage 61.
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Tonne Bier sofort anznnehmen . ff Zugegen waren anher den Haus

wirten natürlich die Zwölfer , die Parteien , welche von einem

Zwölfer ihres Kirchspiels förmlich geladen worden , nnd die etwaigen

Zeugen . Nach Eröffnung des Gerichts hatte jeder der Zwölfe die
Liste der zu seinem Amtsbezirk gehörigen Hauswirte zu verlesen.

Die nncntschnldigt Entbliebencn wurden in Strafe von je einer

Tonne Bier genommen , deren Geldes Wert später eventuell im

Wege der Pfändung durch den zuständigen Bürgermeister beige

trieben werden muhte , ff Alsdann wurde jede der im Vorverfahren

von den Zwölfern geklärte Streitsache in Anwesenheit der Parteien

kurz verhandelt . Nach Abschlnh der Verhandlung hatten die Par¬

teien und mit ihnen alle , die nicht zum Gerichtsumstand gehörten,

hei Strafe einer Tonne Bier abzntreten . ff Die Zwölfer stellten

alsdann ihren im Vorverfahren bereits beschlossenen Urteilsvorschlag

zur Beratung . Wurde er von dem Umstand ausdrücklich gntgeheihcn,

jo wurde die dein Vorschlag entsprechende Urteilsfindung den wieder-

herbeigenifene » Parteien als unanfechtbares Volksurtcil verkündet , ff

Wurde dem Urteilsvorschlag nicht zngestimmt , so fand erneute Be¬

ratung statt , bis das Urteil von Zwölfern »nd Umstand gefunden

war . Auf Antrag einer der Parteien wurde über den Urteilsspruch

oiu Gcrichtsschein ausgestellt und mit dem Laudessiegcl versehen.

Verging sich während der Verhandlung eine Partei gegen die andere

durch Worte oder Tätlichkeiten , so verfiel sic in eine Strafe von

5 Goldgulden , ff Wurde gar einer der Zwölfe oder eine Person

dem Gerichtsumsland von einer Partei wegen des gesprochenen

Urteils während oder nach der Tagung des Landgerichts durch

Wort oder Tat angegriffen , so hatte die Partei die hohe Strafe

^oil kO Gotdgulden verwirkt , ff

Von diesen Strafen erhielten das Land » nd die Zwölfe je

che Hälfte , unbeschadet der „ von der hohen Obrigkeit " , der bischöf-

ff Saterl . G . S -, Art . 9 (Anlage «ff.
ff Saterl . O G - S ., Art . I l (Anlage 6).
ff Saterl . ff. G . L ., Art . 13 lAnlagc «ff.
ff Saterl . ff. G . Lff, Art . 4 und 13 lAnlagc 6).
ff Saterl . L. G . L -, Art . 5 «Anlage 6).
ff Saterl . ff. G L ., Art . N (Anlage «ff.
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lichen Regierung zu Münster , daneben etwa noch zu erkeunendeu
Brüche , st

Es lässt sich unschwer erkennen , das ; dieses vor dem Land

gericht geübte Bcrfahren , wie es die Privilegienfassung von 1587

überliefert hat , nicht das ursprüngliche war . Tie vor den Zwölfern

ohne den Gerichtsumstand abgehaltenen Vortermine tragen deutlich

das Zeichen einer späteren Entwicklung . Sie sind aus Zweckmäßig¬

keit eingcschoben , um die ordentlichen Landgerichtsterminc zu entlasten.

Ursprünglich werden daher an den 3 oder auch 4 ständigen ordent

liehen Gerichtstagen Kläger und Beklagter ihre Sache ohne vor¬

herige Ankündigung zur Entscheidung vorgestrigen und der Umstand
auf Borschlag der Zwölfer das Urteil gefunden haben.

Die 4 Zwölfer eines jeden Kirchspiels scheinen wiederum ei»

in sich abgeschlossenes Kolleg gebildet zu haben . Darauf lässt schon
die Tatsache schließen , daß jedes Kirchspiel seine Zwölfer selber

ivähltc . Auch die unter den Saterlündern erhaltene durch Kuhn

und Schwartz sNorddentschc Sage S . 285 ) wiedergegebene Tradition

weiß darüber zu berichten . Es heißt da über die Saterländer:

„Auch ihre eigene Gerichtsbarkeit hatten sie in alter Zeit ; da waren

nämlich in Scharrel , Ramsloh und Strücklingen , in jedem vier
Bürgermeister , die mussten , wenn wo ein Streit entstand , ihn

schlichten , straften auch um eine halbe oder ganze Tonne Bier,
und was der Art Strafe mehr war , konnten jene vier aber die

Leiste nicht zwingen , so wurden auch die anderen herzugezogen
und entschieden da »» gemeinsam ." st Die in der wohl ebenfalls

um 1587 ausgezeichneten saterländischen Schüttemeisterordnung
enthaltene Bestimmung , daß derjenige , welcher sich über eine Amts¬

handlung eines SchüttcmeisterS zu beklagen habe , sich an einen
der Zwölfe desjenigen Dorfes zu wenden habe , in weichem der

Beschwerdeführer wohne , st lässt sich zum Beweis einer besonderen

Kirchspiels -Verwaltung und Gerichtsbarkeit ebenfalls verwende » .

st Saterl . L. G . L ., Art . 5, 6, S, I I, 13 (Anlage 6;.
st Aus diese Zage llat Selto zuerst aufmerksam gemacht. Zella a. a. L7.

S . 49 , Anmerkung 2.
Bergt , die bei vettenia und Pasthiiiiius abgednickte Zchüttemeisler-

ordnung, Art . 12.
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Ja , diese Bestimmung lägt noch eine weitere Gliederung der Ver¬

waltung und Gerichtsbarkeit in 4 Kirchspiclsabteilungcu ( Quartale,

Quadranten ) mit je einen Zwölfer vermuten , eine Gliederung,

welche die Vorschriften der Landgcrichtsordnung von 1587 , daß

der Zwölfer des Wohnorts die Partei zum Landgericht zu laden , st

daß in dem Landgericht jeder Zwölfer die Liste der zu seinem

Amtsbezirk gehörigen Hauswirte zu verlesen und spater von den

unentschuldigt Ausgebliebenen die gegen sie erkannte Strafe eventuell

durch Pfändung einzuziehen habe, -) noch deutlicher erkennen lassen.

Wir werden daher in der Annahme nicht fehlgehen , daß sich in

früheren Zeiten der Saterlüuder mit seiner Klage zunächst an den

Zwölfer des Kirchspieltcils wandte , in welchem er wohnte . Ver¬

mochte dieser die Sache nicht zu schlichten , so brachte er sie vor

die Gesamtheit der 4 Kirchspielszwölfer und erst , wenn auch diese

Instanz gesprochen hatte , war das auf dem Kirchhof zu Ramsloh

tagende Landgericht zuständig . st Wir sähen dann — die Richtigkeit
dieser Annahme vorausgesetzt — in dem kleinen Saterland die

aitsricsische Dreiteilung in Land , Mittelbezirk und llnterbezirk st

streng durchgeführt.
Das Landgericht mit seiner Tingftätte zu Ramsloh war also

das höchste Gericht im Lande . Vor sein Forum werden früher

außer den Beschwerden und Berufungen gegen die Entscheidungen

der mit den 4 Zwölfern besetzten Kirchspielgerichtc alle todeswürdigen

Verbrechen gehört haben . Niemals aber , solange die Kolonie

Sagclterland bestand , hat es außerhalb des Landes Sagelten ein

Gericht gegeben , das dem Landgericht zu Ramsloh übergeordnet

gewesen wäre Auch die großen Landesversammlungcn der zu einem
Band vereinigten friesischen Landschaften st werden keinen Einfluß

st Later !. L. G. O-, Artikel 16 «Anlage 6).
st Saterl . L. G. O., Artikel 11 (Anlage 6).
st Vcrgl . Lello a. a. O ., L . 4b.
st Heck a. a. O. S ., 21 ss.
st v. Nichtbose» 11,1 a. a. O-, L . 6. Traktat über die 7 Lcelaude aus

dem Ansang des IS . Jhdts . (killst „item Zegekterland iS ace een deel san
tzjge savn sclanden ende ionl tribuct ende schal den biscop san Munster". Bgl.
auch die Ausführungen v. Nicht!,osenS über die Bersammlungen der Friesen zu
IlpstalSboin an der Gicnzc des Asterga und Emesga , a. a. O., l . L . 411 ss.
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auf die Entscheidung eines einzelne » Rechtsfalls gehabt haben.
Das Gogcricht aut deni Hümling konimt als Dbergericht für das
Saterland nicht in Betracht . es war gleich dem Gericht zu Fries
vythe ein sächsisches Gogericht . dessen Richter den Hümlingfriesen
gegenüber dieselbe Stellung hatte wie der Richter zu Friesoythe
gegenüber den Saterlündern . Beide Richter waren bemüht , die
Kompetenz des van ilmcn verwalteten sächsischen Gvgerichts auf
friesische , ursprünglich nach eigenein Recht lebende Kolonisten und
deren Siedclungsbezirk auSzudehnen.

In den altfricsischcn Ländern führte den Vorsiy in der
Gerichts und Landesvcrsammlung ein Vertreter der gräflichen
Gewalt , der Schulze . Dieser den Vorsitz führende Beamte War¬
den Friesen ausgcdrungen , er stand also ursprünglich außerhalb der
friesischen GcrichtSorganisation . Im Saterland finden wir einen
solchen gräflichen Beamten nicht , weder zur Zeit der tecklenburgischen
»och der münsierischcn Herrschaft . Daraus dürfen wir wobl schlichen,
das ; die Saterländer es verstanden haben , sich bis aus die Abgabe
des Grafcnschatzes von der gräflichen Gerichtsgewalt unabhängig
zu erhalten . Wer hat denn aber im Landgericht den Vorsitz ge¬
führt ? Ich glaube , derjenige Bürgermeister , dem als zuerst zu¬
ständigen der Streitfall von den Parteien vvrgctragcn wurde , wird
die Verhandlung über diesen Streit im Kirchspielsgericht und spüter
anch im Landgericht als „ Verhandluugsleiter " , Wenn inan diese

Bezeichnung wählen will , geführt habe » . Er wird auch bei der
Beratung den Urtcilsvorschlag dem Gerichtsumstand bekannt gegeben
und an erster Stelle ihn auch gegenüber gegenteiligen Meinungen
begründet und verteidigt haben . Im übrigen war die Führung
eines besonderen „ Vorsitzes " in dem Landgericht wohl entbehrlich . -)

Bei dem stark ausgeprägten Freiheitssinn der Satcrländer
wird die bischöfliche Regierung zu Münster mit der Angliederung
des Saierlandcs au das Gericht Friesoythe — wie ich oben bereits
andcutete — wohl nur langsam und vorsichtig haben Vorgehen
können und dürfen.

' ) Anderer Meinung Liebs (a. n. L .. 2 . 255 ) und Lieds folgend-
Lello a . a . O .. L . ö? .

' ) Anderer Meinung Lello a . c>. L .. L.
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Das ; sie, wie Sello meint , ihrem Richter zu Friesoythe zu
nächst das Schnlzcnamt iin Saterland übertragen , dmm aber der
Opposition der Satcrlündcr weichend , diese Anordnung wieder ans
gehoben und den Richter zu Friesoythe angewiesen hat , in freier
Konkurrenz mit dem Landgericht des Satcrlandes möglichst viele

saterländische Sachen vor sein Forum zu ziehen , ist recht wohl
möglich , ' j Nur glaube ich, das; der Richter zu Friesoythe von
Anfang den größten Nachdruck darauf gelegt hat , sämtliche Straf

suchen  der Saterlündcr . soweit er über sic durch seine Vögte in
Ramsloh und Scharrel unterrichtet worden war , ausschließlich vor

sein Forum zu bringen und nur in bürgerlichen Rechtssachen sich
mit der bloßen Konkurrenz begnügt hat . Wir finden nämlich in
den Cloppeuburger Amtsrcchnuugen aus dem (Lude des 15 . und
dein 16 . Jahrhundert unter den Brüchtensachcn aus dem Gericht

Friesoythe eine nicht unerhebliche Anzahl aus dem Saterland.
So heißt es in der ältesten der erhaltenen Amtsrechnunge » von
1471  72 .- „an brächten von Wichman Block to Holne, 1t> rh. gl-
- - 14 mk." und in der Rechnung von 1ck98/99 : „item gcbord van

Eylardc in Sagelten vor 1 blotschin II r . gülden , is 1 mark 8 sel."
Die Amtsrechnuug von 1539 40 verzeichnet folgenden Fall : „item
de Kruse tho Boldiugen , Ubben Folcken , Heineckcn Eunth , Manen
Lcutert , Dane Eylherdt , Jacob Seepper , Grete » Adde , Aylt Akemedes,
Dcdde Ocke, Neynecke Rcymar , Wyltet Klunder , dussc vorgenompten

hebben baven olt hcrkoincn dcS landes Hennecke» sonne Alharde.
so he Hcuichngc gelvrmdet , gesucht und gcwaltlich de Hufe up ge-
slagrn ^ ) darvor m. g. f. u . h. 78 mark . " Ans späteren Amts
Rechnungen interessieren vielleicht folgende Brächten : „Willers Wille
sin körn durch einen papen uth Freyßlandt bcwyggen und fegen 0
laten , darvor 3 m. 1 sch. 0 H ."

Derselbe drohete in der droslcn und rcntmcistcrs gegcnwart

dein vogte im Sagclterland , er »voll ihn lodt schlagen , weil er cs

' ) Zello a . a. O ., L . r ».
z» ES handelt sich hier vielleicht »I» die Vollstreckung eines Urteils des

Landgerichte zu RamSloh.
weihen.

i ) einsegnen.
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nachgesagt , dcit hc sin körn bölcn laten , 12 in . 6 sch. " ( Amts-
rechnung 1540/41 ).

„Alerick Block , Sagelcr , Halle einen unglücklichen Totschlag
begangen , begnadigt , 12 m . 8 sch. "

(Amtsrechnung 1555 56 ).

Uckc Lübbcrs schlug des Pastors Tochter to Scharl , 8 sch.

Ucke Godeiveis erhielt Schlage von Addc zu Hollen , 8 sch.

Ilmme Kippen schlug Alberichs Ubbcu , 8 sch.
Alcrichs Remmcr schlug Eylert Scheven , 8 sch.

Lutkc Alrich schlug Eylert Becker , 8 sch.

Hammiche Frese schlug Ducke Bussen , 3 mk. IN ^ sch.

(Amtsrechnnng 1565 66 ) ^ usw.

Diese Sageltcr Brüchtensachcn lvurden zusammen mit den

Brüchtcu aus Friesoythe , Altenoythe und Bartzel auf den all¬

jährlich in der Wohnung des Richters zu Friesoythe nach Bedarf

tagenden Brüchtengericht verhandelt und auf dem Amtsbrüchten-

gcricht zu Cloppenburg zu Gelbe gesetzt.

Diejenigen Sachen , in welchen ein Auswärtiger einen Sater-

ländcr verklagte , an sich zu ziehen , wird dem Richter zu Fries¬

oythe wohl am ehesten gelungen sein , da der mit den Gerechtigkeiten
der Satcrländer nicht vertraute Kläger wohl immer den fürstlichen

Richter zu Friesoythe zur Entscheidung aurief . So folgten im

Fahre 1472 auf eine von dem ostfriesischen Kloster Langen bei dem

friesoyther Richter gegen 4 Satcrländer wegen Besitzstörnng an¬
gebrachte Klage die beklagten Satcrländer ohne Widerrede der

Ladung des friesoyther Richters und verglichen sich unter dem

13 . November mit dem Bevollmächtigten des Klosters vor dem
friesoyther Richter dahin , das ; beide Parteien Schiedslcute wählten

und letztere die Entjcheidung auf den Eid eines der ältesten Kloster¬
brüder stellten , b)

' ) Durch Scgcnsformelu heile».
Lldeuburger Archiv : Nicberdings Nachlak Rr . -I. Auszüge aus

Clovpenburgcr Amtsrechnunge » des 15. und 16. Jahrhunderts . Bgl . auch
Ecllo a a . L -, I . 48.

y Anlage L. Vgl . auch Zcllo a . a . D., § . 87.
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Als die Beamte » zu Cloppenburg auf Erfordern des Bischofs

Johann zu Minister im März 1571 über die im Amte bestehenden
Go -, Land - oder Hofgerichtc »sw . zu berichten hatten, ' ) erwähnten

sic das Landgericht zu Ramsloh überhaupt nicht , sondern erklärten

ohne Einschränkung , das Gericht Friesoythe erstrecke sich auch auf
„dre geringe karspel in Tagclterlandc " . Damals hatte also das

saterländische Landgericht durch das straffe Borgehen der Richter

z „ Friesoythe wohl schon sehr an Bedeutung cingebüßt . Die Auf¬

zeichnung der saterländischen Gerichtsverfassung vom Jahre 1587
und eine im Jahre 1615 von den Saterländern bezüglich ihrer

Privilegien veranlagte protokollarische Aufnahme des Beweises zum
ewigen Gedächtnis zeigen jedoch , daß die alte saterländische Recht¬

sprechung trotz der fortwährenden Eingriffe der Richter zu Fries¬

oythe noch nicht völlig anher Übung gekommen war.

Bei der Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnis im

Jahre 1615 2) erkannten die Saterlünder dem Richter von Fries¬
oythe gegenüber zwar an , daß sie „ Unterthaiien seines Gcrichts-

zwanges " seien , nahmen aber gleichzeitig in den zum Beweis ge¬
stellten Artikeln auf ihr „ beschriebenes und von hochgepietcnder
ubrigkrit bestedigtes landtrechtsbuch " Bezug . Zugleich bekundete der

Bürgermeister Hermann Molmann zu Friesoythe aus dem Rathaus

vor dem Richter Conrad Tameling , „ daß im Sagerterlandt zwoiff

vcrordnetc menner sein , und ncmblich in jedem kerspell vier , welche

furfcillendc suchen nach angehoreter clagh , antworth und beweis

>i Anlage 5>.
2) Bgl . die bei Hettema und Posthumus abgcdrucktc Beweisaufnahme.

Das Original der ll Bcwcisartikel soll sich nach einer in , Kgl . Staatsarchiv

Hannover befindlichen MLlmannschcn Abschrift (Mskr . K . 6 Blatt 480 ) im
Landdroslciarchiv Osnabrück befinden , ist dort aber nicht auszufindcn . Die
Saterlünder nahmen folgende Gerechtigkeiten für sich in Anspruch : I . Freiheit
von jeglichen Diensten , cs sei denn zum Schutze der Burg Friesoythe ; 2 . Eigene
Landes - und Gerichtsverfassung ; 3 . Freies Wcidivcrk , freie Fischerei ; 4 . Ab-

gabcnfrcikeil bis aus die Bultcrabgabc von 4 ' , Faß und Beitrag von 93 Talern
zu jeder Kirchfpiclsschützung ; ö . Bcischatzungc » gleich der Stadt Friesoythe:
U. Ztellung von Bevollmüchtigten zu etwa cinzubcrusenden sürstl . münsterischcn
^ondesversamnilurigen ; 7 . Freies Kollaiionsrecht der Pastoren ; 8 . Eigene
Pkühlengerechtigkeit . Bgl . auch Scllo a . a . O ., S - 3b und 6l.

^aheb . i . eidcud . Äesch. Bd. X VII. 17
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entscheiden und die sentenh mitt ihres laudes ingesiegell befestigen

uitd den parthien , die es begehren , mitteilen , damitt auch seines

Wissens dieselben friedigh sein müssen , weiter . . . das ; sie ihr landt-

rechtsbuch haben " : auch wisse er wohl , „das ; sie sechs schuttcmeiffer

haben , so miss maße , gewicht und andere suchen , damit alles richtig !;
gehalten werde , aufsicht haben . .

Erst im Anfang des 18 . Jahrhunderts scheint die selbständige

Gerichtsbarkeit der Saterländer völlig  aufgehört zu haben , svdaß

erst von dieser Zeit an die Bewohner des Saterlandes unterschicds

tos dem Zwange des Gerichts Friesoythe unterworfen waren.

In der Stadt  Friesothe übten früher Bürgermeister und

Rat über die Bürger die ausschließliche Gerichtsbarkeit in bürger¬

lichen Sachen i ) und hatten in peinlichen Sachen den ersten Angriff

auf den der Tat Verdächtigen . Wurde ein von Bürgermeister und
Rat gefangen gesetzter Übeltäter demnächst überführt und abgcurteilt,

so erhielt die Stadt * z der Strafe , die Amtskasse Cloppenburg -/ „,

wie folgende , der Clvppenburger Amtsrechnung von 1474/75 -) ent

nommene Notiz beweisen dürfte : „ von enem gcvangencn ut Olden¬
burg , gehcten Dirick Hagen , dar de van Oythe den derden deel van

borden und ick (Amtmann ) de twee deel to behoef mines gnedigen

Hern , als teiu rh . gülden mindar tivehundert , maket an gcld 182 mk.
9 sch. Am Ende des 16 . Jahrhunderts war diese städtische Gerichts¬

barkeit durch die Konkurrenz des fürstlichen Gerichts zu FrieSoythc

bereits stark abgcschwücht , sodaß der amtliche Bericht von 1571 ff

ihrer nur noch insoweit gedenkt , als er das Recht der Exekution

und Pfändung innerhalb der Stadt ausschließlich Bürgermeister

und Rat zuweist . Und doch mußte der Richter Tameling zu
Friesoythe in einem amtlichen Bericht von 1597 ff noch unein¬

geschränkt anerkennen , daß die Stadt in Zivil - und peinlichen

Sachen über ihre Bürger  den ersten Angriff habe . Im

Anfang des 18 . Jahrhunderts waren Stadt und Richter zu Fries

oythe wegen der Ausübung der Gerichtsbarkeit in der Stadt in einen

ff Vgl . Anlage 4.
ff Oldenburger Archiv: Nicberdings Nachlaß Nr . 4.
ff Anlage 5,.
^ Anlage 8, vgl . auch Anlage 7.
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Prozeß miteinander begriffen , der zu Ungunsten der Stadt ausfiel.
Kurz nach Beendigung des Prozesses schlossen die Parteien unter
Billigung des Bischofs von Münster einen Bergleich . Bürger¬
meister und Rat von FricSvythc wurde insbesondere die Gewerbe-
Wasser lind Wcgpolizei in der Stadt zugestanden und daS aus¬
schließliche Recht , in diesen Sachen bürgerliche Strafen zu verhängen.
Ferner wurde ihnen zur alleinigen Handhabung das Recht der
Wroge und Probe der Maße lind Gewichte , die Immissionen,
Distraktionen , Exekutionen und der erste Angriff auf die Übeltäter

zugcslandcn , daneben in Konkurrenz mit dem Gericht Friesoythe
die Augeuschcineinnahme bürgerlicher Grundstücke und Verhandlung
nebst Urteil in liquiden Schuldklagen.

In diesem immerhin noch beträchtlichen Umfange wird die

städtische Gerichtsbarkeit zu Friesoythe sich bis ins 19 . Jahrhundert
hinein erhalte » habe ».

Das fürstliche Gericht Friesothe tagte nach dem amtlichen
Bericht von 1k>71 -) auf dem städtischen Rathause je nach Bedarf . Bor

sein Forum gehörten — innerhalb der aus den obigen Ausführungen
sich ergebenden Grenzen - die im Gcrichtsbezirk vorfallcnden bürger¬
lichen Sachen , während die peinlichen Sachen an das Gericht zur
Eloppenburg gewiesen wurden . Oberstes Beschwcrdegcricht für die
auf dem Gericht Friesoythe gewiesenen Urteile war das Gogcricht
auf dem Desum.

Ständige Abgaben der Gerichlseiugescsfenen wurden im
Gerichtsbezirk Friesoythe nicht gehoben , aber bis ins 19 . Jahr

hundert hinein lieferte Friesoythe jährlich die auf ihm seit alters
ruhende Desum Gerichtsabgabe von 16 Pfund Butter , ursprünglich
an den Gografen auf dem Desum , später an das Amt Vechta,
das die Gefälle des Dcsnmgerichts in sein Domanium einbezogen

hatte . 3)
Um die Mitte des 16 . Jahrhunderts hatte der Richter zu

Friesoythe folgende Einkünfte:

y Anlage U.
2, Anlage 5.

') Jahrbuch XIV a. a. L .. S 25.
17 '
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1. von der bischöflichen Regierung zu Münster

a ) 5 ' / , Ellen gemeinen Tuches zur Kleidung,
k ) 3 Malter Oyther Matz Saatland.

a > 9 Tagewerk Heu,
cl> 3 Wagendienste;

2 . von den Gerichtseingescssenen

a ) von jedem , der des Gerichts begehrte , Vs Stüver Brab .,

b ) von jeder Pfändung autzerhalb der Stadt Friesothe,
I Schilling M .,

cj von jeder Pfandlöse , 1 Schilling M . ' )
In der Amtsrechnung von 1585/86 sind als Einkünfte des

Richters nutzer dem Kindergeld , den 3 Wagendienstcn und dem

Gcrichtsgeld folgende Nutzungen verzeichnet : ')

1 . eines Kampes , der Herren Kamp genannt , bei Altenoythe
----- 2 Malter Saat,

2 . dreier Stück Land bei Altenoythe , das heilige Krcnzland

genannt , - - 2 Scheffel Saat,

3 . der Burgwiesc und Burgstätte — 9 Scheffel Saat,

4 . der grotzen Burgwiesc bei der Soeste — 5 Tagwerk oder

8 Fuder Heu,

5 . der kleinen Burgwiese — 4 Kuhweiden.
6 . des Fischteichs bei den 3 Kreuzen — 6 Fuder Heu.
Dieselben Einkünfte hatte der Richter noch am Ende des

18 . Jahrhunderts . V Erst unter oldenburgischer Hoheit wurde eine

feste Geldcsbesoldung des Richters eingcfiihrt.

A »läge » .

Nr . I . - 1376 Juli 25.

Die gemeinen Bauern von Scharrel bezeugen unter ihrem

Bur Siegel , datz sic ihre Raub und Plündcrungszüge gegen Lampeken
in Mcrne einstellen wollen.

0 Anlage 5.
') Oldenburger Archiv : Nieberdings Nachlatz Nr . 5.

Akten des Oldenburger Archivs : .4» Lldenb . Münstcrland Abl . IO.
Tit . IX L, Nr. 3dd.
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Original im Archiv dcS 2t . Si >lvesierslists zu L-ualenbriick: Fasr . 21
Nr . 8 lit . b, Siegel ab.

Nach MvtmannS Abschrift aus der Mitte deS 19. Jahrhunderts im
Staatsarchiv Hannover : Mjkrpt. >l . t>.

Wi meinen büren van Searle bekenneli openbare vor allen
luden , dat wi Lampeken in Mcrne hebbet grvten scadcn dacn an

rowen nn an brande . Den scadcn alto male hcwet uns quid nn

los ghelaten her Tidcricus van Honoriere , vicarius to Quaken

brugghe , den de suiwe Lampete unde sin gut höret , also dat he
nnde nimmet van siner weghcne dat nimber rüghen solen . Hir

nmbe so lotven wi an trniven her Tiedericke vorenvmct , dat wi

Lampeken vorenomet sinen gude nnde hus nimber meer scadcn doen
cn willet , wi unde nemant van tinser weghcne , al de wile de her
Diderice lewet , also tverc , alse vorenomet scadet van Lampeken

iveghene vorenomet.
In orkunde desser vorejcrcweneil dinck hewen . . (wi ) uilsc

bnre ingesegel an dessen bref . (doen hangen ). Datum
guno llomini K006DXXV1 ip 80  ctw boati llaoobi apostoli.

Nr . 2 . - 1472 November 13.

Bor Hermann tor Molen , geschworenem Richter zu Fries

vpthe , findet eine gerichtliche Verhandlung statt zwischen einem
Bevollmächtigten deS ostfricsischen Klosters Langen , als Kläger » ,

gegen 4 Satcrländer aus Bollingen , als Beklagte , wegen Störung
im Besitz von Torfmooren.

Nach einer Copie abgedruckt bei Friedländer : Sstfriesisches Urkunden-
buch Bd - II , Emden I88l , Nr . 910.

Jc , Herman tor Molen , een jworen lichter tcr Qyta de»

eorweerdigen unde hocchghcboren vorstc nnde Heeren , Heren Hennck

van Swartzenborch , biscop to Munster , administrator billigen kerke»

tv Bremen , bekenne unde betnghe in dessen opcnnen bcscgelden

brieve , dat vocr mi ghekomen is eir heghet gherichte , dacr ic den

stol des gherichtcs mit mincn köre mit rechte bcsctcn hadde , broder
Cornclis , cn kellner des clocsters to Langen , unde sprack an van

des cloesters ivcghen Folrike , Bolen . Eggen und Achten to Bol

pinghen nmmc torfmorc , de desser voerbenanten hoer olderen deine
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voerghcnocnide cloester uinme dechtnisse unde hoerre sielen salicheit

gbcgeven hadde , unde de voreghcnoemedcn dat cloester derinede

enghedcn u » dc ashendich ghemaket hadde . Taer dessc beide Partie

scedcslude to kocren , als bi namen Wempe Moerman unde Wcmpe

Pedems up des cloesters sid , Wichman Black unde Gcert Smet

up de anderen fit , de se daer na crer beide volbort unde willen

vrintliken umme scheiden na sodaner wise , dat een van den oldesten

brocderen nt den closter seal gaen up den mverrc ende bekennen

den nt na siner sielen salichcit , als bi weet , so veer als he den

cloester tochoert . Sv loveden dcsse voerghenoemedcn wedervm als

Foclric , Bocle , Egge und Aplt voer sick unde hoeren eruen deine

cloester voerghenoemed desses more rechte Ware wesen voer al de

cchenc, (de) to dessen to rechte comcn wilt , sonder arghelist . Hier

ivercn an unde over kornvten des gherichtes : Werneke Tydekinck

unde Hcrinan Rabcdes ; bistendcr unde seedeslndeu weren Wempe

Morman , Wempe Pedems , Wichman Block , Gerd Smit , Bernd

Aßlink , Albert Goesen unde anders vromen luden ghcuoch . In

orkunde der lvaerheit heb ie Herma » swvren richter voerghenoemed

min inghesegcl ivitliken in dccsen bricf ghehangen . Na Gvedcs

bord Christi (8ie ) ALCCLI .XXII , des niesten vridaghcs na sunte

Mertens dach vpwoopi et oonke88ori8.

tt( r . 3 . - 1492 Dezember l -1.

Bor dem Friesoyther Richter Hermann lor Molen und seinen

beiden Kornetten verkallft Weinpe Pcdern (in Friesoythe ) an Wempe
No eil Land.

Original im Mosch . Haus - und Zentral Archiv , Oldenburg . Dvc.
Old . Münsterland . Ortschaften : syriesoythe sZtadt ). Bruchstück vom Siegel
des Richters anl,angcnd.

Nach dem Original.

Wy , Herman tor Molen , des hochgheboren ssorslen . unses

gircdighcn leven Heren van Munster swvren richter to Bresoyte,

doen knndich allen luden linde enkennen apenbar belügende vvr

alsweme , dat vor uns gekamen synt in gherichte , dat dar sundcrges

gcborliker wisse to ivas gheheget , Wempe Pedern unde Alpke , syn

echte husssrowc , unde enkandeii dar sulves , dat se hadden vorkosst
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unde laten , lcten imdc vorkofsteu vor sik mide vor alle ere erven,
myl gudcn millcii , iiiyt Händen unde mht niunden . undc letcn up
in iveren ko enen sieden , vasten kope deine ersamen Wcmpen Noest,
Acten syner cchken hussirvwen undc crcn crven enc ere halvcn
vvnnen . belegen uppe der Mescken nnde den derben deil in der
anderen hclfstc der sulvcn vynnen , myt aller tobehorhnge undc
rcchlicheyt , older undc nyer , vrii , guyd , ledich unde locs . nnbekummerl
nnde nnbetynset van iemandc nnde dat vor ehncn kcntlikcn summen

goldeö , also myt namen vor sestheyn gude , swarc vulgheldenne,
averiandcsch ghcvenc goldene Rynsche güldene , de den ergenometen
vorkopcren to eren ivillcn wal betaclt unde vornoghet wcren , so sc
pnr sulves vor rins enkanden . Mar nmme laveden de vorgenometen
vorkvperc vor sik unde vor alle ere erven , dat se scholen unde willen
den kopcrcn vorbenomet undc eren erven , der vorgenometen halven

vynnen linde deii derben deil in der anderen helsste , so vorgescreven
stcit , gude warsschup to doende unde rechte , stede , vaste warendc
ro ivcsende . vor alle rechte bysprake , snnder wedersprake , vor alle
de ghcne , de des ienyge wiis to rechte kamen willen , war , wanner
undc »>Yt weine dat em des to donde not unde behofs is . Nlit

sodanner gnade , dat de vorkopcre vvrgenomet ofste ere erven de
vorgenometen halven vynnen unde den derben deil in der anderen

hclfstc , so vorgescreven is , nioghen wedcrkopen myt sestheyn gnden
vulgheldenen , gheven averlandeschen goldene Rynschen güldene , niyt
crcn eghenen propperen golde unde dat alle iar unvoriaret uppe
der hillighcn dryer konynge dach , unde en willen ofste scholen der
vorgenometen vynnen anders nemande vorpcnden , vorpraghen offte
vorsctten buten den koperen vorgenomet ofste eren erven , ock hebben
hx vorgenometen vorkvperc gewilkort vor sik unde ere erven , osft

je dc vynnen , alß de vorbenomet is , tor erfftal wolden vorlaten
undc vorkopen , dan so scholen dc vorgenometen kopere dat erste

gcbod dar arme hebben undc scholen se anncmen na twyer vramen
manne , ere vrnnde , in beider syden seggenc , na ghewerde , ossr sc
cm dar dan vor beheghclik sy. Alle desse vorgescreven stucke nnde

puncta de hebben de vorgenometen Wempe Pedern unde Aleke , syn
echte hnsssrowe , ghelavet iinde gewilkort vor sik » nde vor alle ere
crvcn , in gudcn sekeren truiven unde by ercr ccrc stede , vast unde



IIi'. lrngelkc.264

unvorbraken wal w holdenc , allent sunder argclisr . Hyr weren
mcde an unde nver vor kornoten des gherichtes myt namen:
Willeke Schelynck vp cne, Ffrederick Stcnekcn upp de anderen siid.
bystendcr unde tugeslude : Helmcrick Brandes , Bernd Seroder,
Gherd Bussyngk unde mer vramcr lüde genvch . Des; to inghe der
warhcyt so hebbe wii , Herma n richtcr, unsc ingescghcl limine bede
willen van beiden parlen kentliken an dessen breff dacn hangen.
Datum anno äoinini iniilosinio gnaürinxontesimo nona ^esimo
seonnclo , ksria ssxta post kestlim boate Dnoio virxinis ao Martins.

Nr . 4 . - 1518 Dezember 15.

Bürgermeister und Rat zu Friesoythe einigt sich mit Bürger¬
meister, Rat lind Bnrgmünnern zu Quakenbrüch daß die bislang
häufig geübten Pfändungen von Friesoyther Bürgern gegen Quaken
brückcr Bürger und umgekehrt aufhören.

Siegel nicht beschrieben.
Original uubekamtt.
Nach einer Mölinannschcn Abschrift aus der Mitte des 19. Jahrch.

im Staatsarchiv Hannover : Mskr. K. 6 . Der Abschrift liegt eine
„schlechte Kopie um 1650 " zugrunde.

Wi , borgcmestcr und raatman to Lita , erkeirnet unde betrüget

apenbahr in dessen openen breve unde vor alswehme , so twisl unde

gebrek ist gewest tuschen uns unde den borgern to Quakenbrugge
unde inwoners unser sieden , dat de eine den anderen besatede w

Unrechte , de des nicht to doende hadden , sint wi des darumme
avereingekoinen malk anderen , mit vulborde und evnsente unser

ganßen gemeinheit to Oita , mit den erbahren rade und borgmaune

to Qnakenbrügge , dat undcr uns sambdlicb nlnnent den anderen

schall besathen , he si hovetsake edder borge ; wehre ock lvelck inwvner

under uns , de besäte uthdede edder buchen sochte unde dan lvedder

ingueme , den fall men so uuderwicsen unde anholden , dat he de

besäte wedder affdoe und dan ein jederman de sine undcrwiesen

schall , de dar schuldig sie , dat se dem Parte den volldoen unde
bcthalen , to verniiden vorder unkvit , unlait unde Unwillen , allent

snnder argelilt.
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Urkunde der warheitt hebbe wi bvrgcrmestcr unde raetmanne

vorgenompt unser statt ingcsegell wittiken an dessen brew docn

hangen . In deinne jahre unscrs Herren dusent vifhundert achtein
des gndestages guatnor temporum na Uuaiaa virxim >.

Nr . 5 . - Ohne Jahr ( 1571 März 30 ). ' )

Bericht Herbvrth Tamelinch des richters lo Breßvite , up die

ingcslalte articell des hvichwerdigen fürsten , unseres gnedige » Herr»
von Munster etc.

Original in , Manuskript Nr . 147 des Westfälischen Altcrlumsvereins

zu Munster . Auszugsweise gedruckt bei Pbilippi : Westfälische lland-
rechte I . L . INIM.

Nach dem Original.

Up de » ersten artieell , wath vor go (ghj , landt oder ander

geeichten vorhanden , darann man bürgerlich und piniich tv handele»
und klagen plecht.

Darup gisst Herborth Tamelinek , richter to Oitc , den be

ständigen bericht , dat he kein go (gh ), landt oder ander gerichte tv
verwalten , dan allein dat gerichte binnen Breßoite , welches , we

osst und vaken es durch des hvchwerdigen , unseres gnedigen fürsten
und Herren van Munster ete. amptlude nthgekniidiget und angesatt

werth , vck dar eS Parten nmb schulden und Unschulden begeren,

dergestalt gehcget und de banck gespannen , dat alleine bürgerliche
und keine Pinliche sachcn daran gebandelt werden , im fall aver

pinlichc fachen vorfellen , deselvigen sinth und werden je und all
wegen an dat gerichte tor Cloppenborch gcwiset.

Tom anderen , Ivo vcl holt , bnr oder hoffgerichtc vorhanden,

darnp gifft gcmelter Herborth Tamelinek den bericht , dat dersclvigen

in siiiem bevellich kein geholden oder vorhanden sin.

Up den drndden artieell gifft gedachter richter den bericht,

dat dat gerichte binnen Breßoite , welches he vorwaltet , dem hoich

werdigen fürsten , unserm gnedigen Herren van Munster ete . und

sunft niemanb anders to kome und werde (dem vcrde » artieell nhaj

'1 Vgl . die Anmerkung zu Anlage 9 von lpöningcn.
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binnen Vresioitc im radthusc und (dem 5. artieell na ) kein gerichtc
im selbe gcholden . derwegen anzechung des 6. arlicells unnodich,
und wons der richler (Meldung des 7. articells ) bi sinem gerichtc
binnen üilc und wirth mit dem gerichtschriver und Protokolle glich
wie in anzegnng des richters tor (Uoppenborch , (iorth Raven,
gcichcen, gcholden.

Up den 8 . artieell , wat vor karspel . dorpcr , burschoppc oder

Personen bescher an ein ider gerichtc gchoret , darop giffr gerortcr

Herborth Tamelinck den bericht , dal de gantzc stadt Breßoitc , dat

ganze kerspel tv Barsiel und dre geringe karspel i» Sagelterlande

an dat geeichte binnen Preßoite gehorich und ist (dem 9 . artieell

nha ) dat karspel pslden Oitc Vz verndel , dat karspel Barsiel tive

mile , im gliche » Sagcltcrlandt ungcferlich twe milc Weges van
Bresioite gelegen.

Up den 10 . und 11 . artieell , wie de lichtere beschossen ete.,

konen lvie amptlude anders keinen bericht geven , glichssals van dem

richtcr tor (Uoppenborch , Corlh Raven , gescheen.

Up den 12 . artieell der richter nnderholt bcdressend , secht vor-

gcdachter richtcr , dar he we andere lichtere keine richte garven

snndern dre molt Oiter inate sacdt landes und negen dachwerck
boicwasseS to sinen linderholde wegen des gerichts hebbc , darneven

van dcngenigen , so des gerichts begeren und jemantz to gerichtc
vordagen laten . ^2  ffuwer Brabantz , und dewilen er binnen der

kradt ^ ite keine besäte , welche den borgeren tokninpt , avcr gedachter

richter alleine de entsettnng hefst , geborth em van ideren buten der

Porten geseten und van dem entfettende ein schilling Munstersi , den

linderholt avcr , so er jarlichs van hochgedachten fürsten , unsern

gnedigcn Heren , ist 5 ' /z clen gemeines doekes unde dre wagendcnstc.

Ten 13 . und 14 . artieell bclangcnth , welche van den undcr-
geseten ideres gerichts eres erachtens so geschaffen, dat se neben
dem richter dat gerichtc ton crhen mede besitten, de sachen sclbest
entscheden und erörteren können, ock derselben Personen, so frie llide
sin, ses oder soven mit designation eres herkomens und olders to
nennen , darup sich der richter to Lsite crklcreth, dat nachbenompte
Personen, so von erlichen hcrkomcnt und eins redeliken Handel und
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wandcls, van sricii luden, vck selvcst srie geboren und eers oldcrs
sin , wo volgeth;

Tiderich Tamelinck, 50 jar olt.
Hannen Tplen, 50 jar olr.

Harberth Paßinan, 60 jar ott.

Johau Napkcn, 50 jar olt.

Hinrich Bote 38 jar olt.

Härmen Grummcl, 40 jar olt.

Borchcrth Schröder, 45 jar olt.

1587 seanuar 24.

Tie Satcrländer Landgcrichtsordnung.
Original iinbeka»»!.
Beglaubigte Abschrift des Ltrücklingcr Pastors Rudolf Kreincrinct

,1669 —91) im Oldenburger Archiv. Milr , Oldbg . spee. Laterlaud . Ge¬
druckt bei Hettema und Posthunms : Onzc reis » aar Lagelterland 1866,
2 - 252 /62 .

Nach der deql. Abschrift.

Copia des Sagterlandes gcrechtichseit).
Anno 1587 , am 24 januarii , hcbbcn die gantze gemeintc »nd

inqcscssene des Sagterlandes dissc nachfolgende artieull verordcnl,
uff und angenoinen in Massen und gestalt als folget:

1. Item crstlicken ist endtslaten , das; alle dicjcnnige , so das
landtrccht zu doende haben , sollen den twolvcn wegen des landes
twc borgen und gcloven stellen, so im lande paelvast sindt , es weer
dan eleger oder beclagten, welcher Partei der fache verlnstich sin
wurde , derfulve fall den gewinnenden deill seiner nnkost und schaden
nha crkentnissc der twolvcn vcrordenten nfflegen und bezalcn, auch
vort des landes gcrechticheil von beiden Parteien crlegge», und so

jcmandt dat selbe zu rechter zeitt „a liidt des ersten, anderen und
drudden articulen nicht doen woll , denselben fall das landtrccht in
der fache nicht gestadet werden , idt si eleger oder beelagter , sunder
pc scntcntzsch allhir im landtrccht lho ieggen ghaen.

2. Zum anderen sollen alle de jennigen , so das landtrccht
tl>uen haben, achte dagc zuvor » van canhell abkundigen lassen,

parinitt de twolvcn sich darnach zu richten, und der eleger sall den
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beclagten auch vort achte dage zu vorn darjegen citiercn lasse » ,

datt der beclagtc uss deni sulvigeu dach , wen de clagc den der

ordenten avergegevcn warbt , dariegen zu ersehnten , darnach de sich
wetc zu richten.

3 . Zum dritten sall der eleger seine clage schriftlich über

geben , darinue clarliche » auzeigen sall , mitt tvatt Partei der eleger
zu tlnicn patt , ock duetlichen namhosftich machen , war he de elag

uss stelt , up iva mcnich stucke und artieull . Danegcn dem de

elagten sall fri stacn der clage eopei und dem beclagten achte dage

tidt , sin antwordt dargegen inzubringen.

4 . Item uss sulch vvrgebenst des elegeres und beclagten

willen de vorardenten chreü besten Verstandes sich ereleren und
scntentieren mitt Vorbehalt , so de twolven sich miss dem ersten

santach darna also balde nicht landen resalvercn , daß sie uff den

anderen oder drudden sondache mögen bescheitt geben , und wes se

da » also nach landes gebrauch vor recht erkennen nah gehörter

clage und andtwordt und bcwiß , wollen sc des den samptlichen erb-
gesesscncn des landes vorstellen und uplescn lassen , damitt das

landt alsulche sententia ratificieren und befestigen , auch mitt des

landes siegelt unterdrücken , woferne es de Partien uff ere unkost

begeven wurden ; vor das siegelt ein ortrikeS.
5 . Item wan nhun eleger und beklagter ire clage und aut

wordt zu Rameslohe uffm kirckhave vorgeben , sollen se dasselb ohne
ienichs puchent und ungcstuemicheit vorgeben und der eine jegen

den anderen sich mitt worden oder der dact nicht vergreisten , so

iemandt darüber wurde dohen , sall den lande veffallcn sein mitt

viff goltgl . ; idoch Hoger obricheit vorbeholdcn . und wenn nnhn einer
in solchem broecke morde vollen , sollen alle erbexen des landes zu

gleicher handt (so ferne he sich wegcrcn wurde , dem lande den

broecke auszugeben ) pandc aus dem Hause zu nemen , de helffte des

brocckcs dem lande , de ander helffte den zwolven und bi der selben
iver de Parteien tho utdracht saccke ingehen cn andere vor de
twolven stelle tho sein . (? )

6 . Item idt sollen auch dem zwolven vorordenten von einem

ieder , so das landtrecht zu thuende haben , und inen das landt-

recht zugegen gaen wurde , de füllen den zwolffen vcrordnctcn glich-
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fals des landcs iugesesseuen, so die scntcnlien mit Vellen wurden,
sampt der zwolven uff straten , wcge und stcge und bierbancken un
beleidiget und unbeschedigct bliven lassen und in keinen vordacht
gcnamen werden als bei pocne und hogestcr straffe von X goltgl ..
darvon sall denk lande de helffte Vorfällen sein, de ander helfste
sollen die twolvc genießen. idoch hoher obricheit das ire forbehalten
und darvon den zwolven oder de de sentcnticn mit sellen wurden,
also jenigh uberfall gcschcin wurde , derselbe soll den zwolven des
bei seinen eide nabringcn und nicht nnderslaen und de vcrordcuentcn
oder zwolven dem lande vordon.

7. Item de zwolffe wollen auch mechtich sein den drudden
dcil des landcs gcrechticheit.

8. Item de zwolffe alle sollen sich alle zeit, wan se Partien
sachc rechthengich hebben oder an der landtsache zu thuen hcbben,
uff dem darzu bestemmeten dach zu Rameslohc uffm kirchhavc zu
zwo!ff urcn erschienen, auch gleichfals de Partien , so rechthengich
scint. darvan sich ncmandt absundcren sall ane erheblichen bcwis-
lichcn Ursachen oder sunst, daß er durch leibs schwacheit vorhindert
wurde , und so icmaudt ausblciben wurde , sall derselbe der anwesen¬
den vcrvrdcnten des dages unkost mit einen vccrdop beers ver¬
fallen sein-

9. Item so iemandt under de zkvolvcn ablievich oder sunst
kranck wurde und ein landtrccht zu der zeit soll gcwiset werden,
so sall auch fri staen den anderen , so in dem kerspell sein, dar de
inaiigell wehr , einen anderen bcstendigen inann iik die sulve siede
zu crivaelen , nndc weichere» deselben waeleu , sall gehorsam erschien,
bei poena ein tnnnc beers , de helffte dem lande , de ander helffte
dem zwolven.

10 . Item wannecr ein urteil ufs gcfragetes landtreeht Wardt
entslatcn , dasselb sall heimlich und still verswegen under den zwolven
gehalten werden , und nicht nagesecht werden bes zur zcitl , daß das
urteil vor den gantzen lande affgelesen wirbt , so ieniandt von den
zwolffe » darüber befunden, sall den zwolffcn in zwei tunne beers
vorfallen sin und des ampts entfettet sein und einen anderen be
stcndigcn man in dieselbe stede waelcn.
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11 . Item man de sententie soll eroffenet werden , edder so

das land zusamen under sich was zn thuende de hefst , fall ein jeder

hauswerdt selbst , so fern er mitt leibs schwachhcit nicht dadurch

wurde verhindert oder sunst bewisliche orsache , offte buten landes

were , snlches Vorbringen lassen und erschienen ufs den kerchofs zu
Ramelslo zu zwölf uhren , sollen auch keine knechte , inegede oder

kiuder dar schicken, alles bei poena ein tunne beers , de helffte den

zwolffeu , die ander helffte dein lande , daruff die zwolffen ein jeder

in seinen kerspell oder dorpe bi ercn eide usslcsen und zu erkennen

geben , ob dar well mangclde , unde so ferne ieinandt in sulchen
ungehorsam , in sulchen broecke fallen wurde , und nicht in gnaden

affdracht machen woll , den snlven sollen de zwolffe , ein iedcr in
feinen kerspell , pande aus dem Hause nemcn , damit das ; der landts-

recht nicht verkorztet werde.

12 . Item wanner ein landtrccht von den zwolffen soll erkant

werden , das sollen und wollen sie sampl alle den ingcsetten des
landes , de de sentcntien mitt erkennen werden , nach ihre besten

Wissenschaft erkennen nach inholdt disser artieulen und landt-

rechtens gebrauch , so leeff ihnen ist ehr heill und salicheit und sich

darüber nichts an gissten , gaben , frundtschusft oder viendtschufft
bewegen lassen.

13 . Item wenncr de zwolffen ire sententien beslnten , so fallen
der clcger und bcelagte asswicken bes so lange de sententia wirdt

ausgesprochen , bei poena ein tunne beers , de helffte den zwolven,

de helffte dem lande , daß sie vor ersten mitt dem sämtlichen laude
sich beraden und de sententien inen vorstellen , ob ock snlches den

sämtlichen lande in alles gelebe , daruff se wollen den Partien be

scheidt geben , und wen das landt mit den zwolven radtslaget , so
sollen dejenige , so dar nicht zu beropen sindt , afffvickcn , bi poena

ein tunne beers , de helffte dem lande , de ander helffte den zwolffen,

und wen se dan also under den zwolffen und des gantzen landes
sulbort iverdt endtslaten und erkendt , sollen das ganze landt neben

den zwolffen gleich ratificieren und befestigen , darmit sollen endt

liehen beide Partien der saecke entschieden sein,
14 . Item der schreiber soll haben vor de elage 1 schaff , vor

deckt antwordt 1 schaff anzuschreibcn , und vor de sententie zwe schaff.
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15 . Item der tage iverden vorhordt , sollen de zwölften vor

abhorlingc der gezeuge haben drc schaff und der schriber ein schaff.
16 . Item de ladinge is ein olden halben stnver van jeder

Partei , lind sollen de Partien eitiert werden von den zivolven einer
in den dorff , dar de Partien ivonhaftich seindt , und sollen ein jeder

gehorsam erschienen , pine den zwölften ein tunne beers.
17 . Item de zwölften sollen und wollen des landes gerechticheit

hi eren cidc binnen oder buten des landes zu rechte vordcdigen und

vorbidden , lvar se können nnd mögen uff des landes uukofl und schaden.
18 . Item desse artienlcn sindt van dem lande angenomen:

daricgen haben de zwölften sich vvrplichtet , dem lande einen eidt

zu leisten uff des landes gebrauch , diffe artieulen vestichlich zu
halten . Dariegen haben sich das landt vorbeholden , ses von den

zwölften zusammen abzudancken na umbgang eines jares : im gleichen
haben auch die zwölften ehren frien kver sich forbehalten , nach
umbgangh eines jars vor das gantze landt samptlich abzudancken.

pro oriAinali eopia
deS Sagterlandcs gerechticheit rv § atti > 8oriptor tostor

Rudolfs Kremerinck Pastor in Strücklingen

manu propria

in nahmen der zwölften ihrer bevolinachtigten

Foleke Aitken zu Boldingcn

Fredcrich Eilerich zu Strücklingen
Rommer Eilrich zu Ütendcu.

Nr . 7 . - 1597 Mai 14.
Bor Johann Raven , Richter zu Cloppenburg , wird Mente

Pute (aus Cloppenburg ) über seine durch Bürgermeister und Rat

^ Friesoythe veranlagte Einkerkerung in das Friesoyther Stadt

gefängnis verhört.
Siegel des Richters anhangend.

Original in den Akten de? Oldenburger Archivs : L » Oldbg . M.
Abt . 1. Tit . IX 64 °-

Nach dem Original.
Zch . Iohan Raven , verordnetcr nnd beendeter richter zur

Cloppenburgh , tlm kundt und bezeuge hicmit für meuniglicken . das;
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aus bcselch meiner gebietenden und günstigen Hern ambtleutc hic-
sclbst mundtlich vertaget und in unten bcnentcn dato gerichtlich rnr
kommen ist der erbar Mcuckc Barkcmohr , genant Pute, ' ) und hat
auf beschehene Inquisition wegen seiner letztlich durch burgcrmeister
und rhadt zu Phriesoitha beschchener verwirkungh und deroselben
Ursache , und was ime dawider begegnet , wie und welcher gestalt er
erledigt , mit zwei » seiner rechtem handt ausgcrichtetcn fingeren
wurklich und leiblich geleisteten aids liegst vorgehender gcwontlicher
uud rechtlicher lvarschawungc des mcinaids und desselben ewiger
tind zeitlicher strafe , berichtet , vermeldet und angezeigct , welcher
gestalt er einen Phriesoithischen burger , Iohan Schröder genant,
für geraumer zeit fünf reichsdaler guetlich geliehct und surgestrcckct,
und ob er woll mcnnigen boten darumb gehn Phriesoitha an die
bürgermeistcren und gemelten seinen debitor » daselbst von der
Äoppenburgh ab , sausten auch von Deiteren aus Friefilandt , ab-
gefertigct , auch das ; er selbst wol bei die viertzig weil Weges darumb
gangen , so hette er doch sein gelt in der gucte nicht widernmb
bekommen können , und ob iihun wol einmahl seiner boten ein die
iünf thaler angeboten worden , so hette man ime doch sein (des
elcgerers ) botelohu und notige zehrnng , sso er ) darauf gewendet,
welchs er als ein arm kramer ans seiner geringen nahrung nicht
enlrhatcn können , nicht znkommen lassen willen . Wie nhuu gemelter
Mcncke letztlich zu Phriesoitha gewesen und gehört , daß burger
meister und rhadt im rhadthause bei einandcren wcren , Hab er zu
crlangnnge seiner geringen schuldt , auch ohn dem , das ; die bürger¬
meistere ime wegen der statt noch ein S Pulvers schuldigh gewest,
sich dahin versuegct und nochmahls bei dieselbe , ircn burger Johan
Schröder zur betzalung seines gelieheten gelds anfgewcndeten bote
lohns und notigen unvernicidtlichcn zernngsunkostcn , »velchs ime
über die drei thaler gekostet hette , mit ernste zu vermugen und
weisen , in der guete angehalten , so wercn ime auf sein vielfältiges
ansuchendt in die lcngdc nicht mehr als zwolftehalb schaff gelds
zucrkandt , doch hette er kein genügen daran , wogte ers zu rechte
versuchen , so hette er mit ermclien bürgermeistcren und iren an-

h Vgl . die Anlage S.
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wesenden gehülfcn , die alda im rhadthause gesessen und gedrunkcn,

wol eine kannc bicr oder >vas mit iren guten willen mitgcdnmckcn,

auch cincii reichs vrtt daler sich zu gcldcn angeboten , den sie aber

nicht haben willen Als nhnn Mencke etwas drnncken geworden
und mit seinem gesagten rest nicht können vcrholfen werden , muge
er wol ein wort in truncken mode gcsacht und geclagt haben , daß

er nicht zur exceution verholfcn werden kontc , er ivissc cs aber

nicht , daß es geschehen , thut aber ires cinlveiidens , als daß er sie

angespeict , injuriirt und mit gewehrter handt , und in speeie mit
einent vorjeger , angefallcn , uu geringcsten und durchaus kein

gestaubt , dan er sei wcgpfertig gewest und nach Tuele gehen willen
nnd angedcuteten seinen vorjeger außen für dem rhadthanse stehen

lassen , sondern es Hab sich in dcm dritten tage bevor » zngetragcn,

daß er den burgermeister Hernian Molman auf der straßen nmb
verhelfuug obgenanter geringen schuldt angesprochcn , so habe er,

Molman , ime mit seiner saust am hals geschlagen , als hette Mencke

den folgenden tagh inie auf der straße verwiesen und gesaget , er

hette ine gestern geschlagen , als er nichts in der handt gehabt , wen
er ine nhnn schlahen wolle , so soll er man Herkommen (dan der

burgermeister damals aufm kirchhofe und Mencke auf der straßen

gestanden ) er hette nhnn was in der handt , nnd dabei zu Molman

gesagt , du lamc Hundt ; den damals ncgstfolgenden , als den dritten
tagh , Hab er seine ansuchnng , wie angezogen , im rhadthause gethan,
da er dan gefencklich , wisse nicht aus ivas Ursachen , da » daß er

unrb das seine anfordcrnug gethan , angehaltcn nnd ime ein schwer

iseren gewichte mit einem schloß nmb sein ein bein geschlossen und
bis in bcn andern tagh nachmittags gefencklich gehalten worden,

und ob er wol anfangs seiner Verstrickung gebeten , daß man ime

mit der gefcncknuß verschonen wolle , dan hette ers womit vcr
wirckct, wie er nicht wußte, so hette er alda sein gut in der Herbergen
stehe » , da konten sic sich an verholen , dan er weer wcgpfertigh,
wie er dan auch seinen vorjeger furm rhadthause stehende hette,

als bcreids gemeldet (den sie darnacher selbst cingeholet Helten)

daß er mogte hingehen , oh » das weer er ire bnrger nicht nnd

hette » keine gefencknus über ine , solchs hette alles nicht Helsen
mögen-

Iabrb . f. )7ldcub . ("eich. Pd . XVH. 18
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Als er iihuii folgenden tag nachmittags erledigt soltc werden,
sein ime afgefordert zwantzig reichsdalcr, so Hab er gefragt die nr
fache, er wüste nicht warumb, dan daß er mnb das seine gesprochen,
so Hellen sie gesagct. wegen seiner unnützen Wörter, doch nicht da¬
bei vcrmeldeut, was es für Wörter gewesen, darauf der verstrickter
gebeten, da er etwas gesagt, er wusts nicht, das; man ime solche
mogte verziehen, wclchs sie auch gethan hetteu; doch Hab er inen
müssen Zusagen vier uewe daler, für welche und andere folgende
puncte er bürgen stellen solle; wie er die nhun für erst dar nicht
krigen können, Hab er bcgert, da er-s verbrochen, mogten sie ine ans
ambthaus zur Cloppenburgh schicken lassen, dan da wecr er besser
bekandt, da wolte er eher zu bürgen geraten. Dho Hab Jobst der
arztc und Friedrich Krose, burger daselbst, für die angedcutete vier
newe daler, wie dan auch, daß er auf ire bürgere binnen oder
außen lands nicht hassen oder vehdeu wolte, ungleichen, da die
Heren etwas damit hetteu, daß sie dafür einslehen solten, seine nt-
halben als bürgen gelobt, die er widerumb schadelos zu halten sich
versprochen. Doch hetteu burgcrmeistcre und ire gehülfen sich er
kleret, sie wollen ine nicht verklagen, keine es aus, so wolte» sie
ine noch beipslichten.

Wan dan obgeuannter Mencke vvrgemcltc seine gcthane be
kentnis und aussage, wie ime dieselbe langksamb und deutlich für
gelesen, bei seinem gcthanen aide, vor mir, Johan Raven, richter
obgenant, anwesendt diese gerichtsschrcibers und uotarii und unten
benennten schessen, in maßen, wie obsteht, erhalten, so Hab ich
dieselbe durch den notarium verfertigt und underschrieben, mit auf
truckung dieses gerichts ingesiegels beglaubwurdigt. Damit an und
aber gewesen die erbarc und achtbare Herman von Ammcren und
Johan Awcrwater, beide beaidete gerichtsschefsen, und als glaub
haste gezeugen dazu requirirt und erfordert. Geschehen im jhar
unsers Hern gebürt funfzehcnhundcrt neuntzig und sieben am mit-
wochen den viertzehendeu mai ncuwen ealenders wane oiroiter

Hermann Holtrup
imprackietl suckioü notariu8.(I.. 8.)
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Nr . 8 . - 1597 Mai 20.

Richter Herbort Tamelingk zu Friesoythe legt Zeugnis ad über

den Umfang der Gerichtsbarkeit von Bürgermeister und Rat zu

Friesoythe
Original in den Akte» des Oldenburger Archivs; -1» Oldbg. M . Ab!. I,

Tit - IX 0 4°
Rach dem Lrigiunl.

Kundt und zu wissen sei hienüt menniglichen , dag im jhar

unsers Hern gebuert funfzehenhundert neuntzig und sieben , am dinx-

tage den zwantzigesten mai neuen ealcnders , um sieben uhren vor
mittags vor mir untenbenennten notario in nachernennter zeugen

gegemvartigkcit persönlich crschennen ist der erbar und achtbar

Hcrbort Tamelingk , richter zu Phriesoilha , und hat auf des ernst
haften und wolersarnen Magni Schlüters procuratorn fisci des
ambtS Cloppenburch (von den Hern beambten daselbst dazu sonderlich

befellicht ) beschehene inquisition , was inie wegen des hiebcvor durch

burqermeister und rhadt zu Phricsoitha gefengklich angenommenen
Mcnkcn Puteus st bewust , ob sie über ime und andere srembde im

^al der Verwirkung gefengklichen angriff hetten , (ob ) uhur allein
über ire burger , und wie weit sich sothaner angriff erstreckte , und

wie - es von alters her damit gehalten und sunst auf weitere umb-

stcndige frage sich erkleret und bekant , das ; er wegen jetzgeuannteu
Puteus gefengklichen angrifss , desselbigen erledigunge , viel weniger

jenigc eaution von ime zu nhemmcn niemahls von neimande
ersucht wcer , hctte auch von dem Handel ganh nichts gehört , ehe
und bevorn ime gefacht weer , daß sie ine gefengklich hetten ; so

hette er bei sich selber sich verwundert , was sic wogten mit ihme

zu thun haben , denn da crs wamit Verivirckt hette , als hetten sie
ü,c tanguam looi jnäioem pillich darumb angesprochen , tveil sie über

iuc und andere frcmbde  entweder noch in civil oder criminalsachen
keinen gefengklichen angriff betten ; denn da es dieselben dergestalt

vermerkt Helten , solches mußte der vbrigkeit oder ime angemeldet weren,

so weer cs bei seiner zeit stets gehalten worden , da er ivoll bei die

sieben und dreißig oder acht und dreißig jhar ungefehr richter

gewesen.
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Bclangcnt aber ircn bürgeren,  über dieselben hcttcii sic,
burgcrmcister und rhadt . in malefitz und peinlichen suchen, so hals
straffe auf sich trugen (doch auf dcnuneiation der nbrigkeit) mol
zwarn den an griff , aber so baldt inen der delinquent von wegen
der nbrigkeit abgesordert und das delietum dabei dennncirt worden,
»nisten sie denselben folgen lasse», sondern in bürgerlichen sachcn
hctten sic über irc burger nhur allein ivol den angriff , wie und
welcher gestalt , auch wieweit die Heren inen solches gestalten willen,
lasse er denselbigen anheimb.

Und als ermelte burgermeiftcr nnd rhadt in iren beanl-
wortungsschreibcn unseren großgebictcnden Hern stathaltern in disscr
sachcn siirwenden lassen, daß ehemals einer, der in irc vestnnge
cingebrochcn, in ire Häftlinge geschmissen und niuletirt wecr worden.
Darauf sagt der richter, daß er niemals davon gehört , sei auch bei
seiner zeit, daß es zu seiner Wissenschaft gekommen, nicht geschehen,
nur es habe Deithart zu Eggershnsen ime voll ehemahls verzalt,
daß sic in vorigen zeiten einen von iren eigen bürgeren (Hab nicht
verstanden den nhamen , sondern hette gewohnt in dem Hause, da
nhlin Henrich Symcrs binnen Phricsoitha wohnnte ) welcher bei
nachte aus der Pforten gestiegen weer , dafiir muletirt hettcn, daß
er einen vangk an der statmaurcn derwegcn setzen lassen müssen,
der richter aber wisse dar auch nicht weiters von , sondern was er
ex rslaüons jetztgenannten Teitharts habe. Uber welches alles
crmelter Schlüter notturfstig urknndt und schein behuf seiner Hern
principalen mitzutheilen gebettcn. Geschehen binnen Phricsoitha in
des richters neuen behausnng in der eainmcren, jhars . tags und
zeit, wie obstehet. Damit an und über gewesen die erbarn Wilhelm
Recke, vogt im Sagterlandt , lind Titerich Tannebohm , Vogt zu
Barßel , beide als glaubhafte gezeugen dazu erfordert nnd gebettcn.

kn mocluin mmpliois protboeolli latiors sxtensione , in
«Inbitis locus gnatsnu8 (?j.

Opus salva Ilsrmannua Holtrup j»nblic:u8 notaiins an jrniioü
(üoppsnburAonsis 8sriba juratu8 mann proxria 8eripsit st 8ud-
8arip8it in killsm st ts8tin >oninm omninm prami88orum all bas
logatuZ paritsr st rsgmUtns.

Hcrmaniius Holtrup.
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Nr . 9 . - 1710 Dezember 6.

Der fürstliche Richter Raban Wilhelm Hermann Düvell zu

Friesoythe schließt mit Bürgermeister und Rat zu Friesoythe einen

Vergleich über den Umfang der städtischen Verwaltungsrechte und

städtischen Gerichtsbarkeit.
Notariell begl. Abfchnft in den Akten des Oldenburger Archivs.

.4 » Oldbg . M . Abt I , Tit . XL . 10.

Nach der begl. Abschrift.

Demnach die Bürgermeister und Naht zu Frießoythe eine

Zeit her dreier Uhrsachcn halber , nemblich wegen die Jurisdiction,

Bürgcrliche -Nahrung und daraus fließende Schatzung , auch eines

dritten Theils deren aus dem Gerichte Praetendirten und von mich

Richteren vermeindtlich genossen deren selben Gebührnussen so kost-

bahren als weitläufigen Streith geführt , auch so weit beiderseits

fortgesetzet , daß in der Jurisdiction Endturthcil ergangen und den

Bürgermeistern die Jurisdiction ab - , mir Richtern aber zuerkandt,

von Jhro Hochfürstlichen Gnaden dennoch auf meines , Richters,

unterthänigste Vorstellung und Bitt gnädigst » erstattet worden , ich

in der Gute die actus , so etwa » streitig und von der Jurisdiction

abzusondern sein , unterscheiden und separieren könte , die Bürger

mcistcr auch und sämtliche Gemeinde dieses gern verlanget und

damit cs desto füglicher geschehen , mithin alle Streitigkeiten auf

einmahl aufgehoben werden mvgten , denen movirten Processen der

Bürgerlichen -Nahrung und Tax halber zumahlen rcnuncirt oder

verziehen , auch dasjenige , was denen Herren Advvcaten wegen von

mich , Richtern , getriebener Bürgerlichen - Nahrung oder prücipirter

Taxgelder ans übler Information etwan geschrieben haben mögtcn,

expressc widerrufen und als nicht geschrieben erklährt haben , ich

Richter auch aller Bürgerlichen -Nahrung znmahlen abgesagt und

versprochen , daß weder Wein weder Bier verzapfen oder Maltz

verkaufen , sondern ich dessen hinkünftig sowohl als vormahls ge

schehen mich allerdings enthalten , dieses aber mir ausbcscheiden
will , daß wan auf sonderliches Begehren einer oder anderen kranken

Persohn jemandt Bier oder Wein überlassen werden müste , solches
als eine Bürgerlichc -Nahrung nicht aufgcnohmmen , weniger darüber

Klage geführt werden solle . Die Schatzung bclangcndt , so soll es
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bei dem , bei der Rcgirung vormahls abgesprochencn Bescheiden und

darauf zur Cloppenburg in Gegenwart deren Herren Beambten mit

denen Bürgermeistern in anno 1693 gemachten Bergleich und Ab¬

rechnung und solchen gemecß den 15 . Juli 1706 von den Herren

Commissariis publicirtcn Confirmations -Urtheil allerdings sein Be¬

wenden haben also , daß ich , Richter , wehrender Bedienung von den

ahnerkaufte » schatzbahren Gründen die aufm Landtage bewilligte
Schätzung und ferner nichts entrichten wolle oder solle.

Endtlich : zu bezeugen , daß Ihrer Hochfürstlichen Hochgebohren

Gnaden , meines gnädigsten Herrn , hohes Interesse und Jurisdiction

allein , nicht aber mein eigen Bortheil ich jeder Zeit pslichtmäßig

gesuchet , befördert und verthädiget habe : auf gnädigste Ratification
Ihrer Hochfürstlichen Gnaden höchstgedacht und deroselben Recht,

Jurisdiction und Interesse alle Zeit vorbehaltlich , so viel nuhr
mich betrifft und von hoher Landts -Obrigkeit mir erlaubet sein wiidt,

habe ich gütlich zustehcn wollen:

1 . daß Bürgermeister und Naht denen (verstorbenen ) Waisen

oder anderen , so solches bederfen wägten . Bormünder benennen und

mir Richtern solche , umb in Aicht und Pflichten zu nehmen , präsen-
tiren können und sollen.

2 . daß sic ihren Bürgern insgesambt auch auf Erfordern

insbesondere , so von der Cantzel bei eines Goldgulden Straef , als
durch derenselben Stadtsdiener ansagen und befehlen lassen können

und mögen:

1) die Maeß und Gewicht aufm Rahthause der Broge zu
präsentiren:

2 ) den Esch zu bcfrethigcn;

3 ) die Wasserlocsse zwischen den Ländereien (dan des Flusses

Untersuchung gehört allein dem Richter ) zu offnen;

4 ) das Biehe vom Esch , wan er besamet ist , abzuhalten;

5 ) das Bich und besonders Schweine vor den Hirten zu treiben

oder auf bcnothigten Fällen zu crämpfen oder aufm Stall

zu legen;

6 ) ins Bürgerwerk zu erscheinen;

7 ) Gassen und Wege zu reparircn;
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8 ) keine unberechtigte Wege durch Esche , Wiesen oder Garten

sich anzumassen.

8 . Können Bürgermeister diejenige , welche hierin sich sanm

fählig oder gahr ohngchorsahm bezeigen , mit einer willkührlichen

bürgerlichen Straf zivaren belegen , die Straf soll aber zur Stadts
Beiten wieder cchngclegt und in Empfang gebracht werden.

4 . Wird den Bürgermeistern und Naht erlaubet , zwischen

den bürgerlichen Häusern und Ländereien Augenscheine zu nehmen
und den Grund abzumessen , darauf dem Befinden nach zum güt¬

lichen Vergleich die Parthcien z» bereden , jedoch mit dem Beding,
daß die Bürgermeister (wofern eine boshafte Abbauung deren
Ländereien oder sonst strafbare Exces ; durch die Bürgermeister ver¬

merket würde ) solche zu billige Bestrafung und Beförderung Hoch¬

fürstlichen Interesse dem Fisco oder mir Richtern ahnzeigen , ihre
Gebührnnssen aber nicht (wie man als Wan sonst mißbräuchlich

geschehen , veruohmmcn hat ) von denen , so sie Bürgermeister schuldig
finden , sondern von dem , so den Augenschein begehrt , zu fordern.
Würde aber zwischen den Partheien der Vergleich getroffen , so daß

der eine Theil seine Ohnfneg selbst ahnerkenncn wolte , niögtcn die

Gebührnuffe von diesem cingcnohmmen , jedem Bürger aber auf das

Gericht sich zu berufen und dadurch den Bürgermeistern Ferneres

Unternehmen zu untersagen , freigelasscn und vcrstattct werden.
5 . Aus Ansuchen eines Bürgers oder Fremden gegen einen Bürger,

diesen zu sich oder aufm Rahthausc ablahdcn zu lassen und Wan die

geforderte Schuld geständig und nichts darin zu reden ist , Zeit zur
Zahlung zu setzen : wan aber der Citirte ausbleibt , denselben noch¬
mals ermahnen und endtlich , wan selber abcrmahls ausbleibet und

ungehorsamb ist . aus die Schuld executiren zu lassen , kann zwar
den Bürgermeistern vcrstattct ; dieses aber muß dabei für allen

ausbcdungen werden , daß denen ahnsnchendcn Partheien , so Bürgern

als Ausheimbschcn , ihre Klage bei mich Richtern oder Bürger

meistern zuerst ahnzubringen frei , den Citirten aber auch jeder Zeit
erlaubet sein soll , so auf die erste Citativn als zweite Erinnerung

mithin in der Execution selbst auf das Gericht sich zu berufen und
dadurch den Bürgermeistern die Hände zu binden , daß dan gleich

,voh > denen , so diese ihre Berufung zum Gericht bis zum letzten
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verschoben , vor Erstattung der dadurch verursachten Kosten oder

deswegen gethaner Sicherung von mich Richter kein Gehör vcr
stattet werden solle.

6 . Tic durch die Partheien verstattetcu Jinmissioucs und

Tistractione -:' können auch Bürgermeister und Naht bewirken , die
Adjudicativn bleibet aber beim Gerichte.

7 . Wan etwas anders als Geld gesordert wird , als das

wegen Dienstbarkeit eines WcgeS vbsonst Ländereien gefordert

werden , ein Solches bleibt allein beim Richter.

8 . Sofern auch Jnrede wegen geforderte Schuldigkeit vor

gebracht und die Schuld gütlich nicht ahngenommen wird , so ge¬

hört die Sache zum Gerichte.

9 . Das Wrogerccht sowohl bei ausländischen dahier sich viel

leicht anmeldcnden als einheimbschen Kanflcuten , so im offenen

Markt als sonsten , doch forth im Anfang und bevor durch falsche

Maas ; lind Gewicht die Bürgerei bedrogen ist , fleißig und ver¬

nünftig zu exereiren , ist denen Bürgermeistern , Naht und Schütte

meistern erlaubet , den Beschwerten aber der Weg Rechtens ohn-
verboten.

10 . Exeeutiones in Schatzungssachcn bleiben den Bürger¬
meistern allerdings erlaubet.

11 . Was übrigens in diesen Transactionspunkten denen

Bürgermeistern expresse nicht erlaubet , sollen dieselben zu verüben

früher nicht bemacht , sondern unter von Jhro Hochfürstlichen

Gnaden gnädigst ahnbedrowete Straf verboten sein , bis etwan die

Bürgermeister ferner beisahmen treten und das Vergessene , ob cs

diesem Vergleich könne beigcschricben werden , probirt und er
halten hettcn.

12 . So soll auch ohne vorherige guetliche Beschickung hin
fort nicht geklaget und gcstrafct werden.

13 . Der erste Angriff an die Übelthüter , wie auch die Straf

oder Züchtigung deren , so ihnen Psandtweigernng thnen , pleibe:

denen Bürgermeistern nach wie vor erlaubet.

Raban Wilhelm Herman Tüvell , Richter zu

Frießovtbe ad ratikicationsm 6elsi88imi 8ub-
soripsit.
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Johan Wreesman , Bürgermeister,
Jvhan Rolfss , Bürgermeister,
Winholt WinholtcS , Rathman,
Liidewich Tamelinck , lliathman,
Johan Haßkampf , Rathman,
Abel von Garrcll , Rathman,
Arendt Witting , Rathman,
Helmerich Karhoff . Rallmiau,
Cornelius Noest , Rathman,
Johan Noest , Rathman,
Tierch von Garreil , Rathman,
Henrich Wilcke, Depntirter,
Wcmpe .Crvese , Depntirter,
Jvhan Krocse , Depntirter,
Johan Wrecs , Dcplitirter.

Ihre Hochsürstliche Gnadeil zn Münster und Paderborn,
unser gnädigster Fürst und Herr , haben vorstehenden Vergleich in
alle seine elansnlen und punetis in Gnaden ratificirt und genchmb

gehalten , approbircn und bestätigen denselbigen auch hicmit gnädigst
also und dergestalt , das; die Transigentes so »voll als auch deren
Sneccssorcs und sonsten jedermüuniglich sich danach richte , auch
denselben ans das genaueste nachlcben oder gewärtigen soll , das; ,
wau ex parts civitatis etwas dawider hinkunfftig würde unter

fangen werden , die evntravsntorss alsovort der Geblier abgestrafet
und dawider nicht gehöret werden sollen.

llhrknndtlich Hochfürstlichen Handtzcichen und Seeretngel.
Münster den 6 >e» Dcccmbris 1710.

<! -. 8 .) Frantz Arnolt.
.4c> suppl . Duvell Richtern zll Frieszohthc.
l^ro vorn st sum vorn orichrmli suo sonsorclants oopia

praesens subssripsi st soosusto Xotariati 8ißino sowmunivi.
<Notariatszeichen .) LAbsrtus llsnrisi Xotanus.

Nr . 10 - Richter zn Friesoythe.
1 . Johann von Äurck 1438 1472
2. Hermann tor Molen 1472 1498
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3. Wilke Tamclink
4. Herbert Tamelink
5. Conrad Tamclink
6. Johann Pfannenschmidt
7. Gotsried Düvell
8. Raban Wilhelm Düvell

9. Johann Dominieus Rieeius
10. Caspar Arnold Ignaz Nackt, Richter

zu Vechta
11. Bernhard Anton Dürsten
12. Bernhard Hermann Dürsten

13. Gerhard Anton Hammer
1-1. Joseph Jansen

1531 1535
1560 1601
1601 — 1619
1619 1664
1670 1705
1706 —1725

(seit 1703 seinem Vater
Gotfried adjungirt)

1726 1733

1734 (ox 8nk8titntion6)
1737
1740 1797

(ihm war 1767—1797 ad¬
jungirt sein Sohn Arnold
Johann Franz Dürsten)

1797 1798
1799 — 1803

Nachtrag. - 1440.
Der Gograf zu Friesoythe ladet durch Vermittlung des

Gografen zu Osnabrück Osnabrückcr Männer vor das Friesoyther
Oiericht zur „Jkenbrucge".

Original ahne Siegel und Licgclspure» im Sladlarchiv Osnabrück
VI > , Nr . 20 »-

Nach dein Original.

Wi gogreve to VreSoyte toyt ju gogreven to Osenbrugge
vruntliken groten; bidden und endbeden ju, dat gy eyn godyncg
kundcgen und enen richte dach lecgen to rechte Johcn Ottenstene,
mester Johen Blanken, Lubberte ten Kremern, Hinrickc ten Kremern
und vort alle den ghenen, te binnen Osenbrugge wonachtich zind,
dat marines »amen zind und boven twelff jar olt zind und to
kein werliken richte geachtet zind und zo zekerstliken genomet zind,
utgezcch Frederike van Haren, Wilhelmine Rinckhove, Hermannze
Thur und Johen den Drenker desse er godincg to holden vor unsen
gerichte tor Jkenbrnegc to rechte tyd dages over de dwers nacht
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„a datc dcsses breves und antworten dar w crer elage Heliucrcke
van Vykenzolth , Johcn zinen broder , Everde Kobryuck , Otten zinen
broder , Borchardc van Aßwedc , Otten Schaden . Godeken van den

Bclc , Remberte Rckampe , Hermanne Tenkynegc und cren deneren

lind knechten to behofs und van wegen Hermaus van Bockroden

up den vrydach vor Palmen liegest to kamen ; doet ze des nicht,

so iverdet ze vrcdeloes . To tuge besser ladinege hcbbe ick gogreve

vorgescrevcn myn ingeseghcl gedrucket up spatium desses breves.
Datum kori' i, guinta anto fs8tiim ^ almarrim anno XUmo . ( 1440 ).

Diese interessante Urkunde wurde mir erst während des Drucks

der Abhandlung bekannt , sie konnte daher in der Abhandlung nicht

mehr berücksichtigt werden.
Es geht aus der Urkunde hervor , daß das Friesvyther

Gericht tor Jkenbruegen (wahrscheinlich innerhalb der Stadt Friesoythe

an der eichenen Soestebrücke ) abgehalten wurde und daß alle über

12 Jahr alten Männer das Gericht zu besuchen verpflichtet waren.

.">. Tie Gerichte zur Cloppenburg und zu Krnprudors.
Das Gericht zur Cloppenburg erstreckte sich über den Schutz

bezirk der am Ende des 13 . Jahrhunderts von den Grafen von
Tecklenburg erbauten Burg Cloppenburg , nämlich das Kirchspiel

Krapendorf (mit der Burgsiedelung , der späteren Stadt Cloppcn

bürg ), die Kirchspiele Malbergen und Markhanscn und die zum
Kirchspiel Cappeln gehörige Bauerschaft Sevelten . U Ursprünglich

war für die Bewohner dieses Gebiets allein zuständig das viermal

im Jahr auf dem Desumhügel bei Emstek tagende Gogericht auf

dem Desum , das kurz nach 1270 von den Grafen von Oldenburg

Bruchhanfen an die von Sutholte und von letzteren im Jahre 1322

durch Kauf an Bischof lind Kapitel zu Münster gekommen war.

Wahrscheinlich werden bald nach der Erwerbung des Desumgerichts

durch Münster die Tecklcnbnrger versucht haben , das vorbezeichncte

ihrer Burg Cloppenburg zinspflichtige Gebiet dem münsterischen

si Niebcrding a . a . L . III , S . 278 und Anlagen 1, 2 , N.
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Tesumgerichl zci entziehen und es in einen besonderen teckleu-

burgischen Gerichtsbezirk lim,zuwandeln . ' ) Dieses Vorhaben war

aber den Grafen von Tecklenburg wohl noch nicht völlig geglückt,

als im Jahre 1400 Bischof lind Kapitel zu Münster zu der im

Jahre 1322 erkauften Gogcrichtsbarkeit über dieses Gebiet das

Gcbiet selbst mit allen bisher von den Tecklenburgern ausgeübten

Hvhcitsrechten erhielt . Jetzt erst wird ungehindert über den Burg

bezirk Cloppenburg ein eigener bischöflicher Richter gesetzt und der

besondere Gcrichtsbezirk Cloppenburg gebildet worden sein . Aber

auch unter münsterischer Hoheit war die Trennung des „ Gerichts

zur Cloppenburg " von dem alten Gogcricht auf dem Tesum noch

nicht völlig durchgeführt . Tenn nach wie vor blieben die Bewohner

des Gerichts zur Cloppenburg die vier ständigen Godingc auf dem
Tesum bei Cmstek zu besuchen verpflichtet , bis am Ende des

17 . Jahrhunderts die Godiuge auf dem Tesum überhaupt aufhvrteu

zu tagen . Zu den 24 ständigen Geschworenen deS Gvgerichts auf

dem Tesum gehörten nach Ausweis des Gerichtsprotokollbuchs über

die seit 1578 statrgefundcnen Bcrhandlungcu immer auch 3 Haus-

lente aus dem Kirchspiel Krapendorf . Das Tesumgericht blieb noch

bis zuletzt das oberste Beschwerdegericht für die auf dem Gericht

zur Cloppenburg ergangenen Urteile und Bescheide , und bis in die
Mitte des 19 . Jahrhunderts halten die Einwohner der Kirchspiele
Krapendorf und Malbergen (einschließlich Marlhaufen ) und der

Bauerschaft Sevelten die alten Tesumgerichtsgefülle an das Amt

Vechta , zu dessen Tomaninm diese Abgaben gezogen waren , zu
entrichten.

Das Gericht zur Cloppenburg tagte nach einem amtlichen
Berichte aus dem Jahre 1571 „ binnen der Clvppenborch " , also

wohl auf der Burg selber . Es war zuständig für die bürgerlichen
Rechtssachen seines Bezirks und für die Untersuchung und Ab¬

urteilung aller peinlicher Sachen aus dem ganzen Amte Cloppen

bürg mit den Gerichtsbezirken Cloppenburg , Löningen , Lastrup,

Essen und Friesoythe . Ständige Gerichtstermine waren nicht ein-

0 Bgl . Nieberding ci. a. O . III , S . 278 und H. Onckcn i» Bau - und
Kunstdcnkmcilcr des Herzogtums Oldenburg III , S . 79.

Jabrbuch XIV , 1905 : „Das Gvgerichl auf dem Tesum ."
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geführt . Das Gericht wurde vielmehr gehalten , sobald dazu ein
Bedürfnis vorlag . *) Seit Einführung der münsterischen Land-

gerichtsvrdiinng von 1571 wurde das Urteil , wie in allen
münsterischen Gerichten so auch hier , nicht mehr durch die Gesamt¬

heit der im Gerichtsbezirk eingesessenen Hausleute , den sogenannten
Umstand , sondern durch den Richter und das ihm beigegcbene

Schöffenkollegium unter Aufsicht des Drosten gefunden . Ter auf
Grund der Landgcrichtsordnung Angeführte Gerichtsschreibcrdicnst
wurde durch den Amtsschreiber mit verwaltet.

Der Bogt zur Cloppenburg und die ihm unterstellten Frohnen

zu Molbergen und Markhauscn waren verpflichtet , alle zu ihrer
Kenntnis kommenden Straftaten der Gerichtseingesessenen dem

Drosten und Richter zur Cloppenburg zur weiteren Verfolgung

anzuzeigcn - Versäumten sic diese ihre Pflicht oder machten sic
wissentlich unwahre Anzeigen , so wurden sie bestraft . Die zur

Anzeige gebrachten peinlichen Sachen wurden einer besonderen
Untersuchung unterzogen und seit dem Anfang des 16 . Jahr¬

hunderts die leugnenden Missetäter vielfach durch den Scharfrichter
der Folterung unterworfen . So verhörte z. B . im Jahre 1555
der Scharfrichter von Bremen auf der Cloppenburg peinlich die

Gefangenen Jasper und Evcrt von Rüssel und einen dritten , Hen¬

rich Boumaun , welch letzterer ohne Tortur bekannte . „Weil die
Verwandten für Boumaun keine Bruchteil übernehmen wollten,
wurde er hiugerichtct ." Die geringeren Strafsachen wurden auf

Brüchtcngerichteu abgehandelt und zusammen mit den Brächten

aus den anderen Cloppcnburgischeu Gerichtsbezirkcn auf dem Amts-

hrüchtengericht zur Cloppenburg zu Gclde gesetzt. Einem solchen

alljährlich nur einmal tagenden Amtsbrüchtcngcricht wohnten bei
per Drost , Rentmeister und Landschreibcr zur Cloppenburg , der

Richter und Vogt zur Cloppenburg mit den Frohnen zu Molbergen
und Markhauscn , der Richter und Vogt zu Löningen , Richter und

Bogt z» Essen , Richter zu Lastrup , Vogt z» Lindern , der Richter

zu Friesoythe neben den Vögten zu Saterland und Barszcl . Jeder
per Richter , Vögte und Frohnen erhielt zur Fehrung 2s , Schilling.
" Anlage 3.

Oldenburger Archiv. N' ieberdingS N'achlas; Nr . O
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Tic Cloppenburger Amtsrechnungen weisen n. a . folgende
Brüchten aus dem Cloppenburger Gcrichtsbczirk auf:

Rechnung 1471 72 . „ Von den bnren to Peden , weil sie
nicht dienten , 3 rh . gl . — 2 mk. 7 sch. 6 H ."

.Von Wessel Kleiner , dat he Tebbe to Smerteu ens hoyken

tegcn hadde , 8 rh . gl . — 7 mk."

„Von Herniau lv Peden , dat he vremede unreine schape
sinen nabnren to ivcdern holt , to broke 5 rh . gl . — 4 mk. 5 sch.
9 H . «

Rechnung 1547/48 . „Küster to Mvlbcrgen Heft des Pastors

sohn gebloetwundet , 7 mk . 6 sch."
Rechnung 1548/49 . „ Hennecke Bolle ein bloetschin an den

Pastor to Markhusen gedaen , 7 sch. 6 H . "

„De ooget to Markhusen hadde unrecht geclaget , 9 sch. 6 H . "

Tic AmtSrechnung von 1586 schließt mit 8 Bruchteil aus

dem Gericht zur Cloppenburg ab , davon 3 wegen Verwundungen

und 5 wegen Beschädigung von Äckern und Wiesen durch ViehT)

Im Jahre 1626 sind aus dem Gerichtsbezirk Cloppenburg

15 Brächten verzeichnet . Unzucht wurde da mit 4 Reichstalcrn,

Beleidigungen mit Wort oder Tat mit 1 bis 2 Reichstalcrn , eine
Pfandwcigcrung mit 10 Reichstalcrn , eine Person , die bei Abziehung
des Blutzehnten verschiedene Lämmer aufs Feld getrieben , damit

sic nicht gezehntet würden , mit 3 Reichsthalern bestraft . ?)

Seit der Cinführnng der Landgerichtsordnung vertrat in allen
Straffachen ein Fiscal den Staat als öffentlicher Ankläger (Staats¬
anwalt ), während dem Angeklagten ein Prokurator (in früheren
Zeiten „ Vorsprecher ") als Verteidiger zur Seite stehen durfte.

Die zu jener Zeit über die Brüchtenverhandlungen auf-

genommencn Protokolle entsprechen in ihrer knappen Fassung dem

bei den Brüchtensachen üblichen summarischen Verfahren . Hier

mögen einige Brüchtenprotokolle des Gerichts zur Cloppenburg aus

dem Jahre 1701 in ihrer alten Fassung wiedergegeben werden:

0 Oldenburger Archiv. Nieberdiugs Nachlaß Nr . 4 und 5.
*) Akten des Oldenburger Archivs : 4 » Old. M . Abt. I 8 , Tit . 1X8,

Nr . 3-.
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„Fiscus gegen Lampe Lulleman.

In Sachen Fisci , Klcgern einß -, gegen nndt wieder Lampe

Lulleman , Beklagten andern thcilß , wirdt auf nicht erfolgte gebnerende

Bcwisung nndt dieserivegen von Beklagten angeführte Streit undt

litis Pendentz über die Principalsache undt darauff abgebruchnele

Exceß diesze Sache für beschlossen aufs undt angenohmen undt Be

clagter solchen Umbständen nach , in speeie das ; er zurückfuhr undt
vonn Denunciante nicht loeßgelacssen wurde , woll darnmb denselben

den Schlag über die Handt gegeben , n bruolitn absolvirt und

Dennncians in die .Kosten verdammet wirdt ."

„Fiscus gegen Johan Funke.

Fiscus beschuldigte Beklagten , das ; er in vorgangener Fasten

ohne einiger Urlaub oder Dispensation Fleisch gespeissct . Beklagter
leuchnctc die Klage . Fiskus bat , denselben aä jurato rsspooclonäum

anzuhaltcu . Beklagter verweigerte sich in der Ahdtleistung . Fiseus
batt dahcro , selbigen bruchtfallig zu crklchrcn oum rstu .̂ ione ex-

psllsnruw.
Bescheidt : Wirdt Beklagter ob (lstrsetionain surnnnrnti in

Bruchte und Genchtc-kosten eondemnirt. Beklagter appellavit.
Fiscus batt, solcher ohustatthafter Appellation nicht stattzugebcn."

„Fiseus gegen Poel Detert und Schocl Taelke Tochter.

Fiscus beschuldigte Beklagte , des; sie mit einander in Un

pflichten gelebet und sie drufi ein unehelichen Kindes befallen.
Beklagte aoooptavoiunt . "

„Fiscus gegen Johan Wulf.

Fiscus beschuldigte Beklagten , das ; er dessen Hundt die Klauen

kraft hochfurstlichen Edieti nicht abgchauen.
Beklagter aoasptavit . "

„Fiscus gegen Tirich Fresen.

Fiscus beschuldigte Beklagten , daß er unffm Sontagh

Quadragesimo mit Äausmanßgucth gefahren . Beelagtens Frau

sagte , daß ihr Man kränklich , batt daherv Zeit -ul proximam.
Oitetnr clsnno . "
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„Fiscus gegen Hcnckeu Wessel zu Kuchem.
Fiscus beschuldigte Beclagtcn , das; er Marten Hcrtzogh im

Cssencr broick f» r die nacße geschlagen , daß er gebluetet.
Beklagter aoaopmvit ." Usw. ' )
In der bereits im Jahre 1411 mit Verleihung des Weich¬

bildsrechts ausgezeichneten Bnrgsiedelung Cloppenburg -) stand
jedenfalls seit der 24 Jahr später erfolgten bischöflichen Begabung

mit dem Haselünner Stadtrecht Bürgermeister und Rat die

Gerichtsbarkeit über ihre Bürger in bürgerlichen Sachen und auch

der erste Angriff in peinlichen Sachen zu , Rechte , welche durch die

Bestätigung der städtischen Privilegien durch Bischof Christoph
Bernhard im Jahre 1615 und durch Maximilian Heinrich im
Jahre 1686 wohl anerkannt und aufrecht erhalten wurden . Daß
Bürgermeister und Rat die freiwillige Gerichtsbarkeit über die

Bürger und Bürgergrnndslücke ansübten , zeigen mehrere vom Rat

zu Cloppenburg ausgcsertigte Verkaussurkundcu des 17 . Jahr¬
hunderts So beschreiben unter dem 27 . April 1630 Albert

Brinkmann , Bürgermeister , Bernd Düvel , Kvpmeher , Otto Wittrock,
Ratsverwandte zu Cloppenburg , einen vor ihnen abgeschlossenen
Kauf unter Stadtsicgel . ^) Usw. Wie in der Stadt Friesoythe , so

wird auch in Cloppenburg diese städtische Gerichtsbarkeit in be¬
schränktem Umfange bis in die Mitte des 19 . Jahrhunderts aus-
geübt worden sein.

Oldenburger Archiv : Niebcrdings Nachlass Nr . 25.

y G . Riithiung in Kolliilaun , Statistische Beschreibung der Gemeinden

des Herzogtums Oldenburg , Z . 3 -15 : „ unserem wicbolde , dat wi bebbcn begripen

laten vor unsen jlote lor Cloppcuborch , Io hebbenc und to brukne alles rechtes,

genade und fribeit , der andere unse und » nses gesuchtes wicbolde und borgere
in den wicboldcn wollende brücket . "

- ) Ebenda und Oldenburger Archiv : Niebcrdings Nachlas ; Nr . 5 : „ und

also , vft se cnige saken tho doen oft sick tho richten hadden ere stades recht an-

drepende und je linder sick des nicht vcrstentlick genoch en werd , so wanncr des

noch gebürdc tbo jenigcn tho kvmenden tidcu , da se darump verjoken füllen de

borgemcster und raed tor tit unser stad to Haselünne vorjcrevcii , und ivaS de

dan darover erclaren na unse stadrechte von Haselünne vorgescreve » , den sollen

unse leven gelruven van der Cloppenborgh vorgescreven nagaen uild genzlick

gesolgeu sin sonder argelist . "

Oldenburger Archiv : Niebcrdings Nachlas ; Nr . 5.
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In dein erst seit 1855 mit der Stadt Cloppenburg zu einer
Stadtgemeindc vereinigten Kirchdorf Krapendorf  tagte nach dem
amtlichen Bericht von 1571 dreimal im Jahr ein Gericht neben
der Kirche unter einer Linde , und zwar am Sonnabend nach

Philippi und Jacobi , am Sonnabend nach Bartolomei und am
Sonnabend nach Trium Uo^ uni . An dies Gericht gehörten nach
dein Bericht die Stadt Cloppenburg , die Kirchspiele Krapcndvrf,
Molbergen lind Markhansen und der beiden Gerichte Essen und
Lastrup linil den Kirchspielen Essen , Lastrup und Lindern ) U ein¬

gesessene „ freie Leute " . Verhandelt wurde ausschließlich über
bürgerliche Sachen . Den Vorsitz führte der Richter zu Cloppen¬
burg - Es  war Beschwerdegericht für die ans dem Gericht zu
Essen gewiesenen Urteile , wie ans dem Seite 234 wiedergegebenen
Urteilsspruch des Gogerichts auf dem Dejum in Sachen der Witwe
von Lutten gegen Wichmann »nd Johan Bernefner deutlich hervor¬

geht . I " dem amtlichen Bericht von 1571 wird cs gegenüber dem
Prinzipalgericht zu Cloppenburg als „ burgericht " bezeichnet , wahrend
die drei ständigen Gerichtstage „srie gndinck " genannt werden . Mehr
wissen wir über dieses Gericht nicht.

So dürftig und unklar die Angaben über dieses Gericht auch

sind , so lassen sie m . E . doch keinen Ziveifel über seinen Charakter
als Gogcricht bestehen . Wir haben hier die bekannten drei ständigen
Gödinge vor uns , die fast in dieselbe Zeit fallen , wie die drei

Gödingc der Gogcrichte Löningen lind Lastrup . -h Ausfallen

könnte ' zwar , das ; diese drei ständigen Termine in dem Bericht

,sric  gndinck " und die sie besuchenden Personen „srie  lüde " ge¬
nannt werden . Aber in den von denselben Beamten erstatteten

Bericht über das Gericht Löningen , werden die drei ständigen
Gerichstermine , obwohl der Charakter des Gerichts Löningen als

Gogericht nicht anznzwcifeln ist . auch „srie  gndinck " genannt . Und

auf eine ebensolche llngenauigkeit im Ausdruck wird die Bezeichnung
der dingpflichtigen Personen als „freie  Leute " zurückznführen sein.

9 lind wohl auch des Gerichts Löningen.
Anlage 3.

->) Pgl . Anlage v dcS Go - und WiekgericlM Löningen und Anlage 2
des Gerichts Lastrup.

Jahrb . f Lldcnd . lsicsch. Bd. XVN . 19
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Sicherlich werden neben der großen Anzahl der Freien aus der

alten Essen -Lastrnper Grafschaft auch Eigcnbehörige und sonstige

Nicht - Freie die Gödinge zu Krapendorf besucht haben . Haben wir

es hier mit einem Göding z» tun , so muss aust ' allen , dass die Ein¬

gesessenen des Gerichts zu Cloppenburg dann ja zwei verschiedene
Gödinge , das Goding auf dem Tesnm und das Goding zu Krapeu-

dorf zu besuchen hatten . Da ursprünglich nur die Besuchspflicht

eines der beiden Gödinge bestanden haben kann , die Pflicht zum

Besuch des Godings ans dem Desin » aber als die ältere anznschen

ist , so werden wir die Verpflichtung der Eingesessenen des Gerichts

zur Cloppenburg , das Krapendorscr Goding zu besuchen , ja die ganze
Abhaltung dieses Godings gerade in Krapendorf , als eine — vielleicht

schon von dem Grafen von Tecklenburg mit Rücksicht auf ihre

politische Machtsphürc bewirkte — organisatorische Neuordnung

anfzufasseu haben . Es scheint , als wenn ans den Godingen zu

Krapendorf die Beschwerdcsachen aus den Gerichte » Löningen,

Essen , Lastrup und Cloppenburg verhandelt seien und diese Gödinge

in engem Zusammenhang mit dem Gericht zur Cloppenburg ge¬
standen haben.

Der bischöfliche Richter zur Cloppenburg bezog nach dem Berichte

von 1571 von jedem Erbe der Kirchspiele Krapendorf und Molbcrgen
fünf Hocken Roggengarben , jede Hocke von vier Garben . Die
Köter und Eigenbehörigen in den Kirchspielen Krapendorf und

Molbergen sowie die sämtlichen Eingesessenen des Kirchspiels

Markhausen gaben dem Richter keine Rvggcngarben : sie hatten

aber statt dessen , wenn sic des Gerichts begehrten , dem Richter

5 Schilling Mnnsterisch zu zahlen . Von jeder Pfändung und
Pfaudlöse erhielt der Richter 1 Stüber Brav . Als Diener des

Amtshauses bekam der Richter von der fürstlichen Kanzlei

5 Hs, Ellen englisch Tuch zum Rock und 4 Ellen Barchent zum

Wams , an Stelle der frühere » Beköstigung auf der Burg an

Kostgeld 15 Taler und zur Unterhaltung seines Pferdes 7 Gold¬
gulden , ferner zu Weihnachten an Dpfcrgcld ' , Taler und an
Nählohn 1 Schnaphahn . ' )

0 Anlage Z. LUdmburger Archiv: Nicbrrdingc. Ncichlas; Nr . ">.
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Nach der Amtsrechnung von 1626 -) brachten die Rvggen-

garbcn dein Richter clivn 2 Malter 3 Scheffel Korn ein . Anstatt
der Kleidung wurde ein Klcidcrgeld gezahlt , und zwar für die Elle

englisch Tuch 20 Schillinge und für die Elle Barchent 3 Schillinge.
Im übrigen waren die Einkünfte des Richters dieselben wie 1571.

Im Jahre 1760 °) hatte der Richter zur Cloppenburg 2 Wagen-

dienstc und 3 Malter 4 Scheffel Roggen bei sonst uiwerändcrten

Einnahmen , dazu 2600 Pfd . Gerichtsheu aus Garrel.
Unter oldenburgischer Hoheit wurde die richterliche Besoldung

völlig auf die Amtskassc übernommen und dafür die alten Richter¬
einnahme » mit derzeit 527 ^ Roggenhockcn aus dem Kirchspiel

Krapendorf , 155 Hocken aus dem Kirchspiel Molberge » und außerdem
2600 Pfd . Gerichtshen aus Garrel den AmtSeinkünften zngelegt .H

Erst um die Mitte des 19 . Jahrhunderts wurden die Gerichts-

abgaben von den Pflichtigen abgelvtt.

Schluß.
Unter oldenburgischer Hoheit wurde das alte Amt Cloppenburg

Z Ämter : Cloppenburg (Cloppenburg - Krapendors , Emsteck,

Cappel » , Molbergen ), Löningen (Löningen , Essen , Lindern,
Lastrup ), und Friesoythe (Friesoythe . Altenoythe , Markhanscii,

Barffel , Scharrel , Ramsloh , Strücklingen ) eingekeilt . Die Unter¬

gerichte waren mit den Ämtern verbunden , cS gab deren also je
eins zu Cloppenburg , Löningen und Friesoythe . Das zuständige

Obergericht war zunächst das Landgericht Cloppenburg , seit 1858

das Obergericht Bechta und seit 1879 das Landgericht Oldenburg.

Im Jahre 1879 wurde das Amt Löningen mit dem Amt Cloppen¬

burg vereinigt , aber die drei Untcrgerichtsbezirke Cloppenburg,
Löningen und Friesoythe wurden als Amtsgerichts bezirke beide

halten . Diese Verwaltung ^ und GerickUs Organisalion besteht noch

jetzt zu Reckt.

Akten des Oldenb. Archivs: Lid . M . Abt . I 8 , TN. 1X8 , Ar . 3'
Akte» des Oidend. Archivs : X» Old. M Abt . l 8 , TN 1X8 , Nr . 3b>>.

Pgl . Nieberding ci. c>. L . III , 2 . 278.
19'
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A iilagt » .

Nr . 1. - 1453 September 14.

Richtschei » des Hermann Hasberff sive Guter , geschlvorcuen
Richters zur Eloppenbnrg , über deu vor ihm vollzogenen Verkauf

des sogen . Nillings Erbe in der Bauerschast Grönhcim , Kirchspiels

Molbergen , seitens der Eheleute Block an den Mel Grouem.
Beglaubigte Abschrift auf Papier aus dem Anfang des 10 . Jahr¬

hunderts im Haus - und Zentralarchiv Oldenburg.

Ick . Hermann Hasberch , anders gehetcn de Guter , ein jwvrn

richtcr tor Cloppcuborch , erkenne unde betuge apenbar in dessem
brewe vor allen guden luden , de en sehen off Horen lesen , dat vor

mi sint gekvmen in minc jegeinvardicheit unde an ein gchcget
gerichte , dar ich den stoil des gcrichts mit richte und mit rechte
beseiten hadde , Otto Block , Mette sine echte hnsfrouwe , unde vor

kosften vor fick unde ere erwen in einen rechten stedcn waren,

vasten , ewigen erwckopc nndc leten np mit guden willen , mit Händen
unde mit munden , in eine ewige , crsslike , bcsittene ivere Abelen

Gronen , sinen erwen off holder desses brewes , mit eren willen ein

erwe , geheten Nillings crwe , dat nn to tiden Abel vorgenompt
tellet unde bonwet , in dem kerspel to Nkolbergen unde in der bnr-

schnp to Gronen belegen , crwe nnde gndt midt toppe , midt twige,
mit ackere , mit lande , mit water , mit wäre , mit wische , mit meigde,
mit aller slachtennt , mit al des crwcs olden unde nien rechte unde

tobchorunge , srig , rack , rum dorslachtich egen , nnbclinsct nndc

nnverpachtet van jemande , nlhgesecht den tegeden , alse vor eine
summen gelbes oscnbr . geuen paymenteS , de de » vorkopern woll to
willen betalt was , so se vor mi enlanden . Unde de vorkopere

lowedcn mit samcder handt an gndcn trinven vor sick nnde ere

erwen , den koper vorgenompt nnde sinen erwen off holder desses

brewes mit eren willen dusscs vorbenomeden erweö mit aller

tobehvrnnge vrig , nnbetinset , in aller mate , so vorgesercwcn iS , rechte
ivarcnt to wesen nnde snlbekomene warschnp to dondc vor alle

rechte bisprake vor alle de genne , de des to rechte komen wilt , war,

wanner nnde wo vaken des noith nnde bchoss doith nnde de koper

osfte sine erwen vsste holder desses breweS mit eren willen dat van

den vorkopcren osfte van eren erwen eschet , alle argelist nnde
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niesunde to vorcn uthgesecht , dar men dessen bref inede krencken

edcr felschen möge , sunder argelist . Coernoten desses gerichts weren

Johann Budde , Gerdt Sincdcs to Oigte . Bistcnder des gerichts
weren Hermann Wclow , Didcrick Klawecke , Wigbert van Beten,

Johann Winthns to Sevelte nnde ander guder lüde genvch . Des
to tngc nnde merer bekantnissc der warheit hcbbe ick, Herman , swarn

richter vorgcnompt , inin ingcscgcl van gerichtS wegen nnde van
Hede willen beider Partie witlikcn au dessen bref don hangen.

Datum anno «lomini N0006I - tsrtio np den negesten mandach na

unser lewen fronwen dagc nativitatis.

Beglanbignngsvermerk des Notars Hinrich Sivedcr.

Nr . 2 . - 1488 April 9.

Hermann Sinters , ein geschworener Gograf und Richter zur

Cloppenburg , bekundet , daß vor ihm im gehegten Gericht Eylard,

Johann Eplards Sohn , erklärt hat , die ihm durch den Schieds¬

spruch des Drosten Rotger van Depenbrock zuerkannte Entschädigung
voll seiten der Qnakenbrücker richtig erhalten zu haben.

Original im Onakcnbrücker Stadtarchiv Nr. 27. Siegel dcS Richters
hängt an.

Aach dem Original.

Wi , Herman Sluters , ein swornc gogreve und richter tor

Cloppenborch van wegen des erwcrdigcn hochgebornen fürsten und

Hern , Hern Hinrickc van Swartzborch , bischvpp to Munster etc ., do
kundt und bekenne in dessen apenen besegelden brevc , dat vor uns

gekoinen is in gcrichte , dar wi den stoel des geeichtes mit rechte

gcclcdet haddcn mit unscn koer , als wi vait rechte svldcn , Eylardt,
Johan Eylards sone , und bekande vor uns in den sulven hcgedcn

geeichte , so he twischellich wer gewest mit den van Quakenbrugge,
dar se de erber Rotger van Depenbrock , droste tor Rechte und

Cloppenborch , umine gescheiden hadde , dar se up beiden sidcn be-

scgelde brevc nppe heddcn , dat de van Quakenbrugge Eylarde vor

genompt geven und betalen soldcn XXX marck und XXV golden
Rinsche gülden , wclcke vorgenoinpte marck und golden gülden vor
uns enkande , dat de cm degcr all und wall toe sine » willen van

den van Quakenbrugge betalt weren , und scholt de van Quaken-
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bruggc vor uns in den sulven hcgedcn gerichte van den vor-
genmnpten gülden und marcke , als vorgenompt is , ledich und quit

vor sich und sine erven (sin ) sonder ienigerleie argelist . Hir mcren
mede an und ovcr kornoten des geeichtes : Rotgcr van Depenbroch

Rotzers sone Thrick , von de ummestenders Johan voget tor Cloppen-

borch und ander gudcr lüde genoch . Orkonde der warhcit so heb

ivi Hcrmans , richter vorgenompt , unse ingesegel bcncdcn an dessen

bref don hangen . Datum anno ciomini DXXXVDI des gudcns-

dages na den » Hilgen pasche dagc.

Nr . 3 . - Ohne Jahr ( 1571 Mürz 30 ). D

Bericht lLordt Raven , des richters to Clvppenborch , up die

iugestalte articell des hochiverdigcn fürsten , unsers gucdigeu Herren
van Munster ete.

Original im Archiv des Wesisülischen Allcriumsvcreius zu Münster,
Mirnujkripl 147.

Auszugsweise gedruckt bei Pbiüppi : Westsälischc Landrechte I,
Münster 1V07, L . 160/61.

4>ach dem Original.

)lem up den ersten articell , ivat vor go , landt oder ander

gerichten vorhanden , daran inan bürgerlich nud pinlich tho handele»
und klagen plegc.

Darup gift lLordt Raven , richter tor Cloppeuborch , bestendigen

bericht , dat he kein gv , landt oder ander gerichte tv verwalten , dan

dath dat gerichte tor lLlvppenborch , so he bedcnet , wo oft und

vakcn es durch des hochwertigen unsers gnedigeu fürsten und

Herren von Munster ete . amptlude uthgckundiget und angesatt Werth,

dergestalt geheget und de banck gcspannen , also , dat vor demselvigen

gerichte pinlich und bürgerlich gehandelt mach werden.

Tom anderen , wo vell holt , bur und hofgcrichte vorhanden,

darup gisst gemelter (5ordt Raven den bericht , dat des jares dre

mal ein burgerichtc vast bi der kcrkcn to Crapendoip , dat erste up

saterdach na Philipps et Jacobi , dat ander satcrdages na Bartolomei

nud dal drudde satcrdages na Trinm kis ^ um und (cr ) der linden

') Vgl . die Anmerkung zu Anlage !> von Löningen.
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darsclvest und suiist keine andere gerichte gelleger und geholden

werden , dar man allein borgerliche und keine pinlichc sachcn to

handclen plccht.

Tom drnddcn gisst gedachter richter den bericht , dat solch

genreltc gerichte , so he vorwaltet , dem hoichwerdigen snrslen , unseren

gnedigcn Heren und sunst ncinantz anderes tokomen.
Toin verdcn , dat dat prineipall geeicht binnen der Cloppen-

borch und dat burgerichtc to Crapcndorpe nnder der linden , wo

ermelt , gehvlden werde , und werden anders (den 5 . artieell na ) in

sinen bcvellich keine gerichte iin vcldc gehvlden , und sind de negestc

wickbold und kcrspell kcrckc «dem 6 . artieell na ) dal wichbolt tor

Cloppenborch und de kerspel kercke Crapendorff.

Up den sevcden artieell gisst gedachter richter den bericht , dat

pc bi sine » bcvolcn gerichte tor Cloppenborch . dar cs gehalden

iverth , wone , he hcbbe aber keinen snnderlichen gerichtschrivcr gehakt,

stnider dat je und allwege das gerichtsprotocoll eins drostcn oder
eins rentincstero schrivcr toi » hnsc Cloppenborch verwaltet und in be-

tnariing gehatt , ivelch protocoll noch itziger tith durch des drosten

schriver , Johann Weldigen , verlvaltet und bewaret tvertl,.
Up den achten artieell , wat vor karspcl , dorpcr , burschoppen

oder Personen bisher an ein ider gerichte gehorth , darnp gifft

gerorter Cordt Raven den bericht , dat dat gantze wichbolt
tor Cloppenburg , de gangen drc karspel Crapcndorp , Möllbergen

und Marckhusen an dat gerichte tor Cloppenborch gehorich , aver

an dat burgerichte , ivclches ein fric gudinck genant und nnder der

linden to Crapcndorp gchotden Werth , gehören bencffen vvrgcmclten

wichbolt und dren kerspeln der beiden gerichte und kerjpels Essen

und Lastroppe ingesettene srie lüde , und ist (dem 9 . artieell na ) dat

kcrspell Möllbergen ein halvc mile , dat kcrspell Marckehuscn twe

inilcn , dat gerichte Essen anderthalve mile und dat gerichte Lastrop

eine mile van der Cloppenborch gelegen.

Up den 10 . artieell , wo de itzigen richter geschaffen ihres

bcvolcn ainplS . oft sc schrillen , lesen können und gemeine anfallende

Partien suchen zn enthscheden und neben anderen to erörteren vor-
stcndich , und ob sc ock dat gericht sclvest idcrtith beseiten , bedienen

und datsclvige als ein hovcth dirigeren und vorivalteil können.
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Tarup berichten wi amptludc des hnses als wi nicht anders
tveken, dat vclgedachter richter schriven und lesen kan, dat ock keine
vorfallendc Partien suchen bisherto durch ime allein, sunderu in
allwcgc mith todaeth der amptlnde und anderer entscheden und er
orterth werden, he besitt avcr selvest idcrtith iwvvcrnc ein liffs
sivachcit daran nicht hinderth) den stoel seines bevolen gerichts.
welche er ock bcSanher der gestalt bedienet und vorwaltet, also dat
wi ein keiner nnbillichcit to beschuldigen wetcn. He ist ock. wo
men anders nicht ivcth(den II . articcll na) ehelich fric und von
erlichen eldcren geboren, men liefst ock nnewerlth gehorth. dat he
mit jenigen bösen oder nncrlichen dadten, Handel oder ivandel bc
famet oder beschuldigt ist worden.

Wes den 12. articell des richter underholt belanget, seck'l
vorgcrorter nchter, dat der beiden karspele Crapendorpc und Möll¬
bergen ingesettcne, urhbcschedcn etliche cgene und kotters, idcr
erfsman ein jarlich geve und volge» late darhi dat vermogent, vifs
hocken roggengcrvcn, idcr hocke van vcr garvcn, dat karspcl Marcke
Husen avcr geve cm keine garvcn, allein degennen, so in dem kar
spel des gerichts to donde, geven em gcwonthlicher ivisc sin gerichts
gelt, wclchs dcjcnigen, so em gerichte gawen geven, innebeholden
und nicht dcnvvr to geven schuldich sin, und motcn, so des gerichts
begeren und to donde hebben und keine gerichts garvcn geven.
idertith dem richter visi schilling Munstersch erlcggcn, van einer bc
säte und enthsettung einen stuvcr Brabanh. Der underholt aber,
so he jcrlichs von hochgedachten fürste», unseren gnedigen Heren,
hefft und ein rcntmcister zu berechnen plccht, ist erstlich eine
engelsche kledung, nomptlich5'/z elen und ver elen parchenns,
soven goltgulden to underhvldung eins perdes und einen wagen
dcnst und visftein daler kostgelt, als up der fürstlichen eantzlic to
bevinden.

Ten 13. und 14. articell belangent, welche van den under
gescten idcrs gerichts eres crachtens so beschaffen, dat se neffeu
dem richter dat gerichte tor ercn medebesctten, de sachen selvest
enthschedcn und erörtern tonnen, ock dersclvigcn Personen, so srie
lüde sin, ses oder seven mit designation eres herkomens und olders
to nennen, darup wi amptlnde uns mih thodaclh des richters mit
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allen slith erkundigt , dat »abcnompte Personen , so von erlichen der
koinenth und eins redclichen Handel lind rvandels , von frien ehe

lichen . ehrlichcit luden , vck snlvest frie geboren , alher binnen der
Cloppenborch tvonhast 'tich, ock des oldcrs alls volget:

Diderich Mcyger , 65 jar olt.

Hermen Tuvel , 50 jar olt.
Abell Kremcr , 65 jar olt.

Tpes van ORoenen , 55 jar olt.

Iohan Brinckman , 38 jar olr.
Iohan Wichbertz , 54 jar olt.

Iohan Duvell , 24 jar olt.

Nr . 4 . - Richter zur Cloppenburg.

1. Johann Budde
2 . .Hermann Hasberch

Z. Hermann Sinters
4 . Berndt Stallmann
5 . Jürgen Blaen
g . Cord Rave
7. Johann Rave

g . Hermann Pille
9 . Jodocus Langen

ly . Heinrich Bothe

11 . I)r. Gotfried Michael Bothe
12 . IR'. Heinrich Joseph Bothe

13 . IR . Franz Michael Wilhelm
Josevh Bothe

1431

1447 1453
1488 1489
1510 1519
1529 1552

1559 1586

1589 1614

tseil 1581 seinem Barer

Cord adjungirti
1614 — 1649

1649 — 1677
1677 1714

(seit 1669 dem Jodocus

Lange » adjiingirt)
1719 1748
1765 1798

(seit 1742 seinem Baker
Owtsried adjungirt)

1798 — 1803



IX.
Beitrag zur Frage der säkularen Senkung

der Nvrdseeknge.
Non I . Marli ».

Hn dem Aussatz„Neuzeirlichc Senkungöerscheinungen au unserer
i Nvrdsceküste" >) geht H. Schutte  von der Wahrnehmung aus,

daß auf dein großen Obcrahnschen Felde am Strand Pflugfurchen
zutage trete», die 1,80 in tiefer liege» als die Oberfläche der Insel.
Auf dem Pslugland fand er deutliche Spuren einer Seegrodcnvege-
tation, nämlich Überreste des Mecresstrands Dreizack<IrixIo6kin mari¬
tima) und der Strandnelke(Htatica lümonium); und ebenso war der auf¬
lagernde Klei bis nach oben hin von denselben Pflanzeuresten durch¬
setzt. Nach den Feststellungen des Verfassers liegt die Oberfläche
der Insel am Rande durchschnittlich etwa 50—60 am über Normal¬
hochwasser, sodaß das Pfluglaud täglich im Mittel mindestens 1,20m
hoch überflutet wird. Da nun jene Pflanzen lebend nicht bis an
die Hochwasserlinie hinuntersteigen, geschweige denn 1,20 m unter
derselben wachsen können, so folgert Schütte, die Insel bestehe aus
gesunkenem Lande, das durch Aufschlicken immer wieder die für das
Gedeihe» eines geschlossenen Strandwiesen-Rasens nötige Höhenlage
erlangte.

Auf Grund archivalischer Studien gelangt Schütte des weiteren
zu der Überzeugung, daß das bloßgcspülte Pflugland aus dem
Jahre 1669 stamme; und indem er mit Rücksicht auf jene Pflanzen¬
reste voraussetzt, daß die Jnselvberfläche derzeit ebenso hoch, wie

Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg Bd.XVI, 1908.—
Nachrichten für Ztadl und Land 1908, Nr. 22.
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jetzt gelegen habe , berechnet er den jährliche » Scnkungsbetrag für

die Zeit von 1669 bis 1907 zu — 7,5 mm.

örtliche Url' achcn für das Zustandcfvmmen dcr Senkung ließen

sich nicht Nachweise » . Eine Tiefbohrung ergab vielmehr , das ; Moor¬
boden von größerer Mächtigkeit , durch dessen Zusammeiipressnng
eine lokale  Senkung hervorgerufen sein könnte , im Untergrund der

Insel nicht vorhanden ist . Unter Hinzuziehung einer Reihe anderer

Gründe , aus die ich noch zu sprechen kommen werde , gelangt Schütte

daher zu dem Schluß , daß unser ganzes Küstengebiet einer säkularen
Senkung unterliege . -

Gelegentlich eines Ausfluges nach dem Oberahnschcn Felde

unter Führung des Herrn Schütte habe ich mich davon überzeugt,

daß seine Beobachtung unstreitig zutreffend ist . Der Verfasser hat

jedoch bei seinen Schiußfolgernngcn zweierlei außer acht gelassen:
das Vorkommen jener beiden Pflanzen ans eingedeichtem Land » nd

ihr Fehlen unter dem Pflugtand.

Da dcr Boden unter dem Pslngland ebenso , wie der anf-

laqerndc ans Klei besteht , so müßten , falls eine säkulare Senkung

srattgefunden Hütte , in jenem dieselben Pflanzenreste , wie in diesem
enthalten sein . Dies jedoch ist nicht der Fall . Herr Schütte hat
n,jr vielmehr ausdrücklich bestätigt , daß — wie ja auch ans seiner

Abhandlung hervorgeht — keine der beiden Pflanzen unter dem

Pslngland anzutrefsen ist . Demnach ist eine säkulare , wie
gnch eine durch unterlagerndes Moor verursachte lokale Senkung

ausgeschlossen : denn wir können doch nicht annehmen , daß eine

säkulare Senkung genau um dieselbe Zeit eingesetzt habe , als
das Land soeben gepflügt war ; und ebenso unwahrscheinlich

jst es , daß gerade dann ein nnterlagerndes Moor plötzlich eine

lokale Senkung verursacht habe , nachdem jenes all die Zeit vorher

die Höhenlage des Landes unbeeinflußt gelassen hatte.

Tic Beobachtung Schüttes läßt mich daher schließen , daß auf

dein Oberahnschcn Felde Meeresstrands Dreizack und Strandnelke

rrst unter dcni Schutz dcr Deiche sich angcsiedelt haben : und wieder¬

holten Nbcrschlicknngen der stets anss neue sich bildenden Pflanzen
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decke schreibe ich es zu , das ; die über dem Pfluglaiid lagernde Klei

srhicht mit den Überresten jener Pflanzen durchsetzt ist.

In der Tat ist es ein Irrtum , das ; letztere , wie Schütte

glaubt , ihre Lcbensbedingungen nur auf hochgelegenen Außengroden

finden . Alis Grund der Angaben des Herrn Or . W . C . Iong e r

ma » s,  Konservator am Herbarium in Leiden wird mir von meinem

Bruder auf meine Anfrage i) folgendes mitgeteilt:

.,Irixlt )6l >iu maritima und Stativs lstmcmium konuncn beide

innerhalb der Deiche vor , n . a . ans der Insel Texei . Beide

Pflanzen kommen vor allen Dingen dort vor , wo das Land noch

von Hochwasser überströmt wird.

Sicher ist es möglich , daß die zweite der genannten Arten
sich ansiedelt aut eingcdeichtem , niedrig gelegenem Land , das wieder¬

holten Überflutungen ansgesetzt ist . Auch für die erste ist dies sehr

wahrscheinlich . "

Diese Auskunft steht mit meiner Schlußfolgerung in bester

Übereinstimmung . GS bleibt nur noch zu prüfen , ob etwa die tiefe

Lage des Pfluglandes meiner Auffassung widerspricht.

Da nach Schütte Mittelhochwasser 1,5m über dlX liegt, -)

so betrügt die Höhenlage des Pfluglandcs , auf bezogen , 1,5
—1,2 — 0,3 m . Dieselbe geringe Höhe finden wir auf dem Meß¬
tischblatt für das westlich vom Ellenser Damm belegene Land ver¬

zeichnet , dessen tiefe Lage nach Tenges  dadurch verursacht ist , das;

jener Deich „ durch das blanke Watt " hindurchgefnhrt wurde . Die

Möglichkeit , auf solch niedrigem Land Ackerbau zu betreiben , ist

nach Aussage des Herrn Oberbaurat Hvffmanu  nur an solchen

Stellen ausgeschlossen , die von den Schleusen allzu weit entfernt

sind , um genügend entwässert werden zu können . Ich glaube daher
ohne Bedenken die tiefe Lage des Oberahnschen Pfluglandes eben¬

falls auf eine vorzeitige Bedeichung zurückführen zu dürfen . —
Bei Veldhausen , Gemeinde Langwarden , traf Schütte auf

einem alten Außengrodenstück , das mindestens seit 1627 unbedeicht

') Die Fragstellung ist aus der Antwort ersichtlich.
'1 A. a. O., S . 439.

Nachr. NV8 . Nr . 34.
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gewesen sein soll , noch in größerer Tiefe Pflanzenreste an , und er
ineint , das ; diese überaus tief gehenden Vegetationsschichten , die er

bis zu 3,72 in verfolgte , dannt in Einklang stehen , wenn eine

regelmäßig fortgehende säkulare Senkung angenommen werde.
Indessen in der Tatsache , daß ans dem Obcrahnschen Feld

das Liegende des Pslnglandcs im Gegensatz zum Hangenden trotz

gleicher Bodeubeschaffenhcit Trißloobin maritima und Ataticw
Inwcmium nicht enthält , erkannten wir ein Zeichen , daß eine säkulare

Senkung in neuerer Zeit nicht stattgcfnndcn hat . Sollte in dem

anderen Fall , wie ich mit Rücksicht auf die bedenkende Ticfenlage

der Pslanzenreste keineswegs für unmöglich halte , es sich wirklich
um die Folgeerscheinung einer säkularen Senkung handeln , so muß

diese in einer weiter zurückliegenden Zeit vor sich gegangen sein.
Tic in 1,15 m Tiefe lagernde „ dünne Kulturschicht mit

Holzkohlen , feinem RotstcingruS und einer kleinen schwarzen Gefäß¬

scherbe " kann als Beweis für eine rezente Senkung nicht heran-

gezogen werden , da die in ihr enthaltenen Gegenstände sich
schwerlich an primärer Lagerstätte befinden , sondern vom Wasser
umgelagert sein dürften.

Wenn ferner die oberen Vegetativnsschichten bis zu 1,15 in

„rit deutlichen Pflanzenstcngeln gleichmäßig in die Tiefe " gehen,

, stellenweise unterbrochen von sandigen Stnrmflntschichten mit
Muscheln und vielen Hhdrvbia Schalen " , so kann diese Erscheinung

„nt der früheren Bedeichung in Zusammenhang gebracht werden.

Während nämlich die Entwässerung ein Sinken der Pflanzendecke

zur Folge haben mußte , lagerten wiederholte Sturmfluten Sand
auf welchem nach dem Abfluß des Wassers sedesmat neuer

Pflanzemviichs sich ansiedelte . —
Eine im Bereich dcr Goldenen Linie vvrgenvmiuene Grabung

veranlaßt Schütte zu der Schlußfolgerung , daß hier seit 1806 eine

Senkung von 70 cm stattgefundcn habe , woraus sich fast dcr gleiche
Acnknngsbctrag , 7 mm fürs Jahr ergäbe , wie für das Tberahnsche

Pflugland.
Die Übereinstimmung ist allerdings auffallend . Indessen die

-Altersbestimmung des Sberahnschen Pflnglandes ist trotz aller

llrkundenstudien eine rein willkürliche Annahme . Andererseits mag
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es richtig sein , daß Schutte a » der Goldenen Linie auf die Dcich-

püttcn von 1806 gestoßen ist . Auch will ich nicht bestreiten , daß
die mit hnmosen Eisenverbindungcn angcfüllten Spalten , die der

Verfasser in einer 70 cm unter Mittelhochwasscr liegenden Krück-

fußschicht (Halioornia lierbaeoa ) antraf , von Spatenstichen ans

jener Zeit herrühren . Indessen ich vermag nicht einzusehen , was

hiermit für die Senkungshhpothese gewonnen ist.

Schütte geht von der Voraussetzung aus , daß jene Knickfuß

schielst im Jahre 1806 in der Mittelhochwasserlinic gelegen habe.

Was aber berechtigt zu dieser Annahme ? Werden denn etwa die

Deichpütten nur gerade bis zu jener Linie ansgehoben ? Schütte

sagt zwar , daß man die Putten „ nicht sehr tief " mache ; nach An

gäbe Tenges ' ) erfolgt die Ausschachtung aber in der Regel bis

zur Tiefe von 1Hz in unter Mittelhochwasser . Mithin ist anzn-
nehmen , daß die 70 ein unter Mittelhochwasscr liegende Krückfuß

schicht schon bei Anlage der Deichpütten in diesem Niveau sich

befunden hat.

Da die lebende Pflanze an die Mittclhochwasserlinie gebunden
ist , so hat allerdings eine Senkung der Krnckfnßschicht stattgehabl.
Die Annahme einer säkularen  Senkung verbietet sich aber schon

deshalb , weil die Panzenrestc ans ein bestimmtes Niveau beschränkt
sind , anstatt ununterbrochen in die Tiefe zu gehen . Stellen wir
uns auf Schüttes Standpunkt , so mußte die säkulare Senkung

gerade bei Anlage der Putten im Jahre 1806 begonnen haben!

Die ,Jrage . auf welche Ursachen die Senkung der Krncksuß-

schicht zurückgeführt werden muß , wird sich ohne eingehende Unter

suchnng schwer entscheiden lassen.

Es ist nicht anzunehmen , daß jenes Grodeustück vormals
bedeicht gewesen ist . Tic Krückfnßschicht kann ihre tiefe Lage also

nicht einer zeitweiligen Entwässerung zu danken haben.
Daß unterlagerndes Moor nicht die Ursache einer Senkung

sein kann , wird von Schütte mit dem Hinweis aus die von der

Marine vorgeiiommenen Bohrungen ausdrücklich betont . Am ehesten

noch mochte ich vermuten , daß durch die Aufschlicknng des Grodens.

' ) Aachr. 1908, Ar. 27.
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die nach Schüttes Angabe etwa m beträgt , eine Znsaminen-

pressung des Untergrundes und damit ein Sinken der Pflanzen

schicht verursacht wurde.
Wenn der sandreiche Boden , in dein die Spatenstiche stehen,

„fest " ist , so dürfen wir deshalb noch keineswegs mit Schütte ' )

schließen , daß der Boden diese Festigkeit schon zur Zeit der An¬

spülung besessen habe und demnach nicht erheblich nachgegeben baben
könne . Jene Eigenschaft kann vielmehr als eine Folge der Zu-

sainmcnpressung angesehen werden.
Zu berücksichtigen ist auch , daß , wie die Untersuchungen

See ! Heims -) dartun , Saud unter Wasser sich außerordentlich leicht

verschiebt , wenn Raum zum Ausweichen vorhanden ist , eine Vor

bedingnng , die im Außengroden sicher vielerorts zulrifsl . Ohne

Zweifel entsteht mit dem Eintreten der Ebbe im Grundwasser eine
Strömung , wodurch Sandteilchen aus dem wasserdnrchtrönkten
Boden ins Meer hinansgcfnhrt werden : und es ist eine natürliche

Folge , wenn auf diese Weise i» beschränktem Maße eine Senkung
der oberen Bodenschichten hcrvorgcrufen wird.

Ob dieser Erklärungsversuch gerade in dem vorliegenden Fall

statthaft ist , lasse ich dahingestellt . Ich habe zunächst nur zeigen
wollen , daß nicht ans jeder unter Nvrmalhochwasser liegenden

Salicorniaschicht unbedingt eine säkulare Senkung abgeleitet werden

darf-
Ist es richtig , daß die fragliche Pflanzenschicht , statt genau

horizontal zu verlaufen , eine nach dem Deiche hin geneigte Ebene
bildet , die unter die Linie des mittleren Hochwassers herabsinkt , so

läßt dies allerdings ans eine Senkung schließen . Aber diese
Senkung braucht , wie ich gezeigt habe , nicht säkularer Art zu sein.

Nach der Senkungshypothese müssen die Erdschichten , die

unter der Pflanzendecke liegen , eine nach der anderen vorübergehend

in dem Niveau des Salicorniawnchscs sich befunden haben , und cs

müßten demnach in ihnen Überreste dieser Pflanze anzutreffen sei» .
Wenn statt dessen , wie Schütte schreibt , die Salicorniaschicht schari

Nachr . 1908 , Nr . :ro.
-y Beilrag zur Cnlstehungsgejchichte der Niederlande . Perh . d. naturd.

Per . d. preuh . Rheinlanoe . Xlül . Bon » 188e>.
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von dem darnnterliegendcn vegetationslosen Wattsand oder Schlick
sich abhebt, so ist dies wiederum ein Zeichen, daß eine neuzeitliche
säkulare Senkung nicht vor sich geht. —

Betreffs der übrigen Gründe, die Schütte zugnnsten seiner
Auffassung geltend macht, kann ich mich kurz fassen, zumal sie schon
teilweise von anderer Seite widerlegt sind.

Das; die Höhenlage der Marschen dem von Schütte berechneten
Senkungöbclrage in keiner Weise entspricht, haben Tenge , Kühl
mann , Hoffman » und Schlicht  in überzeugender Weise dar-
gelcgt. ') Mich den Ausführungen Tenges ist das Maß der
Senkung abhängig von der Bodenbeschafsenheit und von den Ent-
wässernngsbedingungen.

Dem stellt Schütte entgegen, das; das eingedcichte Land nach
träglich anfgcschlickt worden sei.ch Ob diese Annahme, mit der die
Hypothese der säkularen Senkung steht und fällt, allgemein
berechtigt ist, werden wir weiterhin zn prüfen haben. —

Tic für die Tollartpolder festgestellten SenknngSbeträge be¬
weisen— trotz oder vielmehr gerade wegen ihrer annähernden
Übereinstimmung mit den von Schütte gefundenen Werten— eben¬
sowenig, weil eingedcichte, entwässerte Groden einen bedeutend
größeren„Senkungscocfficicntcn" ergeben müßten, als Außengroden
oder ein mir zeitweilig bcdeicht gewesenes Grodcnstnck. - -

Ter Grund ferner, daß die Sohle einzelner Wurten„beträchtlich",
in einem Falle bis zn NZ Fuß unter Maifeld, der Oberfläche des
ebenen Landes, liegt, ist leicht einzusehen.

Indem der Boden zum Aufbau einer Wnrt in nächster Nähe
ansgchvben wurde, entstanden in ihrer Umgebung Vertiefungen, die
beim Weiterbau der Wurt wieder zugeschüttet wurden, so daß an
solchen Stellen die Sohle tiefer zn liegen kam.

Namentlich aber ist die Senkung in Betracht zn ziehen, die
durch nntcrlagerndes Moor, sowie durch die tieferen, von Grnnd-
ivasser dnrchtränktcn Kleilagen hervorgcrnfcn werden kann.

>l Nachr . Nr . 34 , 36 II. 66.
'y Nachr. 1906, Nr. 43.
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ilcach  Wahnschaffer ) wird von Beobachtungen berichtet,

„daß durch einen Eisenbahndamm von Stettin nach Stargard eine

Torfschicht von 4,3 ans 1,6m lind durch eine 6,Im  hohe Sand-
aufschüttung an der Brückenstraßc ein anderes Torflager von 5

auf 2 m znsammeiigedrückt worden sei " ; und von A . Jentzsch

wurde „ an dein Profil des Weichseldnrchstichcs an dcr Frischen

Nehrung zwischen den Dörfern SchiewenHorst und Nickelswalde
beobachtet , daß die Nicderpressnng des Meeressandes unter den

hier 20 — 21 m Höhe erreichenden Dünen 3 — 4 m betrug . Die
tiefste Einsenkung der Schichten zeigte sich hier fast genau unter
dem höchsten Tünenkaunu . "

Angesichts derartiger Beobachtungen ist es gewiß keine all¬

zu gewagte Annahme , daß auch durch die Wurtcn eine inehr oder
minder starke Zusamnienpressnng des nnterlagerndcii Bodens ver¬

ursacht worden ist , zumal wenn dieser aus weichem , nachgiebigem
Klei oder ans Moor besteht . Im übrigen liefert gerade die Wurten-

forschnng - woraus ich noch zurückkvmmen werde — und nicht

zum wenigsten die Lage der Wurtensohlc die besten Beweise gegen
die von Schütte verfochtene Hypothese . —

Am Fedderwarder Außenticf glaubt Schütte die unteren

Lagen untergcgangener Warten entdeckt zu haben . Es wurden
dort anßer Gefäßscherben , Tierknvchcn n . a . mehrere schmale Dach¬

ziegel angetroffen . Weil nun letztere höchstens bis ins Ende des
12 . Jahrhunderts zurückweisc». weil ferner die Fundstelle tief unter
dem Hochwasserspiegel liegt , eine bewohnte Wurt aber diesen we¬

nigstens um 4 m überragen müsse , so schließt Schütte , es müsse
seit dem Spätmittelaltcr eine Senkung von mindestens 5 m er

folgt sei» .

Indessen die Annahme , daß jene Fundstelle die untere Lage

einer Wart repräsentiert , ist völlig unbewiesen . Wenn ganze Land¬

massen vom Meer verschlungen werden , so bleiben die Trümmer
der Wohnstätten je nach ihrer eigenen Beschaffenheit und der¬

jenigen des Meeresbodens entweder auf diesem liegen , oder sic

>) Tic Ursache» dcr Tberflttchcugestalluug des nvrddcittschcn Flachlandes.
§Nl1lgari 1901 , L . 251.

Iahrb . f. MdciN'. Oc'kh Bd. XVII. 20
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sinken mehr vdcr weniger tief in ihn hinein, und durch die je
wciligcn Meeresströmungen können sie einer wiederholten Umlagerung
sowohl nach horizontaler als nach vertikaler Richtung ausgcsetzt
sein. Schreibt doch Schutte selbst vou de» vermeintlichen unteren
Wurtlagen: „Das meiste ist auch von diesen bereits verschwunden;
denn die Drtlichkeit lag hart an der Westgrcnzc des Fedderwarder
Fahrwassers, und dieses verlegt sich hier immer weiter westlich."

Die 3 m unter Mittclhochwasser liegende Kulturschicht auf
dem Sehcstcdlcr Watt,') sowie Brunnen aus Kleisoden nnd Tonnen,
die Schütte im Wattschlick bei Wnddcusersicl antras, beweisen daher
ebenfalls nichts; letztere um so weniger, als sie ja ursprünglich bis
zu ihrer jetzigen Tiefe angelegt sein können. Die Grundlage eines
noch deutlich zu erkennenden Strohdüngerhaufcns kann von einer
Düngergrube herrühren; „sie mußte", wie Schütte zutreffend be¬
merkt, „mit Erde überdeckt gewesen sein, sonst hätte sic das Wasser
ja längst hiilweggeführt." Ein daneben sich hinziehender Graben, der
z. T . mit Asche, Tonscherbcn,Knochen, Miesmuschelschalen und anderem
Abfall zugeschüttct war, mag vielleicht eigens zu diesem Zweck und
deswegen besonders tief angelegt worden sein. Im übrigen lasch
sich die Tiefeniage der Grabensvhlc sehr einfach daraus erklären,
daß das Laud, das nach der Wcihnachtsslut von 1717 ausgedeicht
wurde, zur Zeit seiner Bedeichung sich infolge der Entwässerung
gesenkt hatte.

Schütte hat diesen Faktor bei all seinen Berechnungen ganz
und gar außer acht gelassen, doch gibt er späterhin so viel wenigstens
zu, daß ein Teil des angegebenen Maßes auf Bodcnverdichtung
zurückzuführen sein möge.-j —

Die nachträgliche Erhöhung einer Wart, worüber Schütte
des weiteren berichtet, läßt natürlich ebensowenig auf eine säkulare
Senkung schließen, wie die wiederholt stattgefundeuc Erhöhung
unserer Deiche. Und was die Überschlickung eines Fußpfades anlangt,
so hat Schürte ja selbst gezeigt, was eine einzige Sturmflut in
dieser Hinsicht zu leisten vermag,m

') Nachr. 1908, Nr. 42
Nacl» . 1908, -Nr. IO.
Nachr. !908. Nr. 19.
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Zu dem Fund eines Kruges , der bei Sande gelegentlich

eines Brimiieiü 'ans j„ 4 ni Tiefe auf Kies angetroffe » lvurde , de

merke ich nur , das ; 1906 bei Esenshamm aus einem zugeschüttete»

Brunne » , der bei Ncuanlage eines Brunnens zum Teil wieder

aufgedeckt wurde , 6 wvhlerhaltene Tongefäsjc derselben Art , dar

unter 5 von derselben Form und Grös ;c wie jener Krug , zu

Tage gefördert wurden.

Der einfache Hinweis auf „ das 1789 von Pastor Nicolai

auf einen ; Westriffe bei Borkum entdeckte Pflugland nebst Soden¬

kreisen u . dergl ., kaum über Niedrigwasser auftauchcnd V ) lässt sich

weder für , noch gegen die Hypothese der säkularen Senkung ver¬

werten.

Was ferner läßt sich damit beweisen , das ; ein Haus „ auf

einer ganz niedrigen , kaum als Wurt zu bezeichnenden Anhöhe"

steht ? -)
Wie können wir beweisen , das ; der Wangerooge ; Turm seit

seiner Erbauung im Jahre 1597 in Übereinstimmung mit Schüttes
Senkungscoefficienten „ mit seiner Unterlage etwa 2 n; gesunken"

sei, ») wenn nur nicht wissen , in welcher Hohe er ursprünglich

gestanden hat ? !
Wenn endlich an der holländischen Küste Ruinen römischer

Bauwerke Vorkommen , Z so könnte dies mit größerem Recht gegen,

als für die Senknngshypothese geltend gemacht werden ; denn falls

Senkung und Ausschlickung sich das Gleichgewicht halten , so müßten

nach dem von Schütte berechneten Senknngsbctragc alle Bauwerke,

wie alle sonstigen Überreste aus römischer Zeit tief in ; Meeres-

Hoden stecken.

Ilm die Bagger und Bohrprofile , die Schütte in Nr . 42

und 97 der „ Nachrichten " mitteilt , nicht unerwähnt zu lassen , so

bestätigen sic, daß , wie bekannt , in einer früheren , nicht näher be

stimmbaren Zeit unsere Küste um ca , 20 m gesunken ist.

y Nach;. 1908 , Nr . 8V,
-) Nachr, 1908 . Nr , 7!,,
' ) Nach; , 1908 . Nr , 80,

Nack» , 1908 . Nr . 80,
20 *
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Falls cs sich bei weiteren von Schütte geplanten Unter¬
suchungen Herausstellen sollte, das; „irgendwo all die Pcgetations-
schichten zu finden sind, die das Land, solange es im Sinken be¬
griffen war, getragen bat",0 so würde auch hiermit zwar die Tat¬
sache. nicht aber die Zeit der säkularen Senkung bewiesen sein. —

Tic Gründe, die Schütte für seine Ansicht ins Feld führt,
sind hiermit erschöpft. Wenn auch zugegeben werden mag. daß
die eine oder andere Wahrnehmung durch die Hypothese einer
andauernden säkularen Senkung erklärt werden kann, so darf doch
die Möglichkeit einer solchen Deutung nicht als Beweis gelten; dies
um so weniger, als gerade diejenigen Erscheinungen, die Schütte
für besonders„handgreifliche" Beweise hält, lind die ihn augen¬
scheinlich zu' der Annahme seines Standpunktes veranlaßt haben,
das Gegenteil von dem schließen lassen, was er ans ihnen glaubt
ablciten zu können.

Es ist ein naheliegender Gedanke, die Scnkungsfrage auf
Grund der Pegelbeobachtungen zu entscheiden. Dieser Bcrsllch
ist auch von Schütte beabsichtigt worden; indessen die ihm verfüg¬
baren Taten führen zu so abweichenden Ergebnisse», daß er daraus
einen Aufschluß über die Scnkungsfrage nicht gewinnen kann.
In einem späteren Zeitungsartikels dagegen bemerkt ec: „Ans
Wilhelmshaven wird mir jetzt, nach Prüfung meiner Arbeit, von
kompetenter Seite geschrieben, daß die dortigen 50jährigen Pegel
beobachtungcn sich annähernd mit meinem Senkungsbefuude decken."

Nach mündlicher Mitteilung des Herrn Marinebaurat Krüger
beträgt für die Zeit von 1854 bis 1907 die Steigung des mitt¬
leren Jahres -Hoch- und -Niedrigwasserstandes je ea. 30 am.
Daraus ergibt sich im Durchschnitt eine jährliche Steigung des
Wassers von 5> mm, eine Zahl, die Schüttes Senkungscoefficientcn
allerdings ziemlich nahe kommt.

->Nnchr. tW8 , Nr . 42.
Nachr. 1908. Nr. 37.
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Dagegen habe» die Pegelbeobachtungen bei Fedderwardersiel,h
die dort seit 1858 vorgenoninren iverden, nichts ergeben, lvas auf
ein fortgesetztes Steigen des mittleren Hochwassers oder auf ein
Sinken des Landes schliche» läßt; und zu demselben Resultat
führen die seit 1862 in Bremerhaven angestellten Beobachtungen.-)
Der auffällige Gegensatz, der sich zwischen diesen und den Wilhelms
havener Wassermessungen bemerkbar macht, ist vielleicht auf örtliche
Ursachen zurückznfnhren. Zudem ist in Wilhelmshaven der Pegel
wiederholt verlegt worden, wodurch nach Ansicht des Herrn Baurat
Krüger der Wert der Wasserstandsmessnngenbeeinträchtigt sein mag.

Seibt äußert sich allgemein dahin, daß die geodätischen
Untersuchungen, „auf eine in historischer Zeit stattgehabte oder in
der Gegenwart stattsindendc allgemeine systematische Verschiebung
zwischen dein Mittelwasser der Nordsee und der Ostsee und dem
Fcstlande nicht schließen lassen."»)

Auf holländischer Seite hat G. van Diesen *) ans Grund
der Amsterdamer Pegelbeobachtungen von 1700 bis 1860 ermittelt,
daß am Ende dieses ZeitraumesB. U. um fast genau 10 ein tiefer
lag als im Jahre 1700. Z» einem wenig abweichenden Resultat
gelangt H- G. van de Sande Bakhuyzen, )̂ der einen Unter¬
schied von 8,5 ein feststcllt, indem nach seinen Berechnungen U.
im Jahre 1700 165 >»m, 1860 dagegen 80 mm über Mittel¬
wasser lag.

Während nun van Diesen jene Verschiebung auf eine Hebung
des Meeresspiegels zurückführt, die durch örtliche Ursachen(Er¬
weiterung der Mceresöffnnngen und Erhöhung des Spaarndamschcn
Schlafdeichs) verursacht sein soll, ist va» de Sande Bakhuyzen der
Meinung, daß gleichwohl ein Steigen des Wassers nicht anznnchmen

' ) Nachr. 1908, Nr. 36.
' ) Wescrzeilung 1908, Rr . 22011.
y Rache. 1908, Nr. 62.
y l 'eNsii in ^ väsrlkuikl. l 'iMvIirikr van kst Icoainlclijl inklituM v»n

in8«mbur8' 1901—1902. VeriiLQäsIinASir, S . 181—198.
«) Omtreut äs dovxts vsa den ßsmiääMsa rsvstitoä in list V v»>r

^miUsrärnu vaa I7VV—1880. VsrNsncteliogsll äsr Xoviiilküjlca
v»n ^ eten8c1>»l>i»vn te ^ n» keräsm 1908, S . 766—772.
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sei. Nm dies zu beweisen , zieht er die Höhenlage der 5 Pegclslcine
in den Schleusen vor Amsterdam zuin Vergleich tzeran.

Jene Steine sind 1682 gesetzt worden und geben durch eine
deutliche Marke die Höhe des 1' . an . Ein im Jahr 187b vor-
genonnncnes Nivellement hat ergeben , das ; die Höhenlage dieser
Marken fast genau übcreinstimmt : die grösste Differenz betrug nur
8 mm . Dies beweist , daß die Marken mit großer Sorgfalt an¬
gebracht wurden , und rechtfertigt die Voraussetzung , daß F . U. des
WasserkontorS , in welchem man 1700 mit den Wasserstands¬
beobachtungen begann , anfangs dieselbe Höhenlage hatte , wie U.
der Schleusensteine . Durch Nivellements ist ferner festgestellt worden,
daß 1860 die Marken der Schleusensteinc 82 mm höher lagen als
.4 . U. des Wasserkontors . Da letztere Marke aber im Jahre 1860
80 mm über mittlerer See sich befand , so lag mithin zur selben
Zeit in den Schleusen F . U. 80 -j- 82 mm — 162 mm über

mittlerer See . also bis auf 3 mm ebenso hoch , ivie 1700 im
Wasscrkontor.

Unter der Voraussetzung , daß beide N . 0 . ursprünglich genau
übereinstimmten , ergibt sich demnach , daß die Höhe des mittleren
Wasserstandes in den Schleusen in der Zeit von 1700 bis 1860
unverändert geblieben ist . Das scheinbare Steigen des Wassers
um 85 mm , das durch -1 . 1' . des WasserkontorS augezcigt wird,
findet in örtlichen Ursachen — etwa im Sinken des ganzen Ge¬
bäudes oder des hölzernen Fußbodens ' ) — eine befriedigende
Erklärung . Möglich auch ist , wie der Autor meint , daß auf dem
Peilstock , der in dem langen Zeitraum gewiß öfters erneuert worden
sei, der Platz des U. zufällig oder auch absichtlich verändert
worden ist.

Somit erhellt , daß der Boden von Amsterdam in der Zeit

von 1700 bis 1860 sich nicht gesenkt hat . —
Unter Zugrundelegung aller zuverlässigen Pegelbeobachtungen,

die in Holland in den letzten 45 Jahren vorgcnommen wurden,

>> Die Messungen des Wasserstandes wurden iin Wasserkontor in der

Weise vorgenvnnnen , daß durch ein im Fußboden angebrachtes poch ein mit
einem Zeichen , de» , 0 . versehener Pcilswck senkrecht in das Wasser hincin-
gelasse » wurde , bis eine daran besestigte First aus dem Fußboden zu liegen kam.
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IM I - C - Ramaer ' ) ermittelt , daß in diesem Zeitraum der mitt
lcrc Wasserstand um 8 om gestiegen sei. Für 100 Jahre würde sich
daraus eine Steigung van 18 am ergeben.

Ramaer erblickt die Ursache in einer Senkung des Landes;

doch wird il,m voll anderer Seite enkgcgengehalten , daß der Zeit¬

raum von 45 Jahren zu kur ; sei , um jene Schlußfolgerung zu

rechtfertigen.
H . E . d e B ruij  n -- begründet dies zunächst damit , daß der

Wassersland vom Wind abhängig sei, indem er als Beispiel ansührl,

daß am Cuichavencr Pegel in früherer Zeit während einzelner Jahre

viel größere Abweichungen als gewöhnlich beobachtet wurden.

Sodann erinnert er daran , daß der Pegel zu Krimpen infolge eines

Fehlers der Fundierung um 40 om gesackt sei. Im allgemeinen

sei aiizunchmen , daß die Pegel sich senkten , und wenn dies auch nur
einige Zentimeter ansmache , so habe dies doch auf den von van

saunier gefundenen Wert ebenfalls einigen Einfluß.
Bergleichen wir den von Krüger gefundenen Senkungsbetrag

des Wilhelmshavcner Pegels mit dem der holländischen Pegel , so

ist der Unterschied ein gang bedeutender — 55 om gegen 18 om

für 100 Jahre — , ein Zeichen , daß besondere Ursachen hier mit-

spiclen . Solange wir letztere nicht kennen , dürfen als Beweis für
eine säkulare  Senkung weder diese , noch jene Pegelbeobachtungen

herange,zogen werden . Ter von van Ramaer gefundene Wert
beträgt überdies nur den vierten Teil des Schütteschen Sentungs

cocffieienten , ein Mangel an Übereinstimmung , der hinsichtlich der

Verwendung dieser Daten sehr zur Borsicht mahnt . —

In einer Nachschrift nimmt van Ramaer Notiz von der er¬
wähnte » Abhandlung Bakhnhzens , deffen Beweisführung er in

keiner Hinsicht beanstandet . Das abweichende Resultat sucht er

dadurch zu erklären , daß im westlichen Holland zwei Erscheinungen

zu unterscheiden seien : das regelmäßige Sinken des ganzen Landes
und das örtliche Steigen des Bodens infolge unterirdischer Gas-

0 Vs (Isliog VÄN(Isn boäsm vsn XsiterlLiut . töll opriolits VS.N äeu

ASwiüäsIäso rssvLtsrspisxsI , iu vsrbsnä mit cts nssrnsmioßen bstretkslhk:
Hst ^ msterdkmisotl peil . Loninlilijl Institnut vsn Inxenisurz 11ns» 1908.

' ) Ebendort L . 5,5—
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entwicklung. Merkwürdig allerdings sei cs, das; beide Wirkungen
bei Amsterdam sich gegenseitig gerade aufgehoben hätten.

Daß hier ein solch vollkommener Ausgleich zweier siche»t-
gcgenwirkendcr Kräfte stattgefunden hat. halte ich für wenig wahr
schcinlich, zumal bekanntlich nicht nur im westlichen Holland,
sondern auch in anderen Gegenden der Marsch, wie beispielsweise
in Oldenburg, unterirdisches Gas in großen Mengen vorhanden ist.

Andererseits stimmen die Berechnungen van Dicsens lind
Bakhuyzens so gut überein, daß an ihrer Richtigkeit nicht zu zweifeln
ist. Auch können der Voraussetzung Bakhuyzens, daß die Pegel
marken des Wasserkontors und der Schleusen ursprünglich die gleiche
Höhenlage hatten, schwerlich Bedenken entgegengesetzt werden. Wenn
aber in den Jahren 1700—1860 bei Amsterdam eine säkulare
Senkung nicht stattgefunden hat, so kann dies auch nicht in benach¬
barten Gebieten der Fall gewesen sein.

Tie Ausführungen Bakhuyzens liefern ferner den Beweis,
wie örtliche Ursachen der Anlaß sein können, daß der Pegel ein
scheinbares Steigen des Wassers anzeigt. Wenn nun nach den
Berechnungen van Ramaers in den letzten 45 Jahren eine
Hebung des Meeresspiegels eingetreten sein soll, so mögen auch
hier ähnliche Ursachen mitgewirkt haben. Namentlich aber ist zu
bedenken, daß langdauernde Perioden vorherrschender Westwinde
den Wasserstand in hohem Maße beeinflussen können. Meines
Erachtens sollten daher bei den Pegelaufzeichnungen auch die
Richtung und Starke der Winde in ausreichender Weise berück¬
sichtigt werden. —

Sehr viel mehr als die Pegelbeobachtungen, die sich nur
über eine verhältnismäßig kurze Zeit erstrecken, halte ich die
prähistorische Forschung für berufen, eine Entscheidung in
der Senkungsfragc herbeizufnbren: und cs ist das Nächstliegende,
wenn wir den Wurten, als den ältesten Ansiedlungsplützen der
Marschen, in erster Linie unsere Aufmerksamkeit znwenden.

In der Wurt zu Hoogebeintum in der Provinz Fricsland
wurden Gräber bloßgelegt, die nach BoelesU  wohlbcgründeter

0 Os opki-svillgsii in civ rsi ;> tg Oooßs>>si»Min. Vs Vl'ijs t'l'is-«.
XX. Oecmvai-äsn 1906.
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Ansicht aus der Zeit vom 5 . bis 6 . Jahrhundert 11. Ehr . stamme » .

DaS Schienengleise , ans dem die ausgehobene Erde abgefahren
wurde , lag 3b om über Friesisch Sviinnerpcgel . s- Die meisten

Gräber befanden sich über dem Gleise bis zu einer Hohe von

1,30 m ; nur ansnahmSweisc wurden Gräber unter demselben

angetrofsen.
Ans dem höchsten Punkt der Wart , 11,35 m über kr . 8.

steht eine kleine frühmittelalterliche Kirche . Sie ist vorzugsweise
aus Backsteinen anfgebant , enthält aber Teile , die ans rheinischem

Tuffstein bestehe » , der urkundlich noch im 12 . Jahrhundert ein¬

geführt wurde , während im 13 . Jahrhundert mehr und mehr der
Backsteinbau aufkam . Der Verfasser folgert demgemäß , daß spätestens
jni 12 . Jahrhundert mit dem Bau der Kirche begonnen sei . Eine

Aufhöhung der Wurt kann folglich in den lebten 700 bis 800 Jahren

nicht stattgefunden haben . Wäre es zutreffend , das ; — wie Schütte

zu beweisen sucht — die Nordsceküste in einem Jahrhundert um
ca . 70 am sinkt , so müßte die Wurt Hoogebeintum zur Zeit der

Erbauung der Kirche die abnorme Höhe von annähernd 17 m

gehabt habe » . Ferner müßte die Sohle der Wurt tief unter
Maifeld liegen , und zwar etwa 1t » m , weil , nach den Grabfunden

zu urteilen , spätestens vor 14 bis 15 Jahrhunderten mit dem Bau
der Wurt begonnen wurde.

Über die Tiefenlage der Wurtensohlc sind leider keine Er¬

mittelungen angestcllt . Nur die Beobachtung , das ; die „ echte"
Wurtenerdc selten und alsdann nur wenig tiefer geht als 35 ein

über kr . 8 . ? ., drängt zu der Vermutung , das ; hier bereits im

wesentlichen der aufgeschüttete Boden sein Ende erreicht . —
Ans den niederländischen Wurten liegt eine Reihe von Fibeln

jGewaudnadeln ) vor , deren chronologische Stellung hinreichend
verbürgt ist . Auf Grund dieser Funde glaubt Boeles -) das Alter

der Wurten bis etwa in die Mitte des ersten Jahrtausends v . Ehr.

zurückdatieren zu können.
Dieser Schlußfolgerung möchte ich zwar nicht unbedingt bei

pflichten , »veil es nicht bekannt ist , ob die Fibeln als Grabbeigaben äuge
>) kr . 8 . ? . ist 06 vm niedriaer als 1'.
') TaS Alter der friesische» Terpe» . Da vrijs ffris«. XX.
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troffen wurden . Sic könnten ja auch aus einem Gräberfeld mit
der Bancrdc in die Wurten hinein gelangt sein . Indessen diese

Annahme hat im allgemeinen wenig Wahrscheinlichkeit für sich;
denn nm zu verhüten , das ; die Gebeine der Toten fortgespült wurden,

ivird man weniger das flache Land als die Wurten als Bcerdigungs-
stätten benutzt haben . Im übrigen ist cs für die Entscheidung

unserer Frage ziemlich belanglos , welche von beiden Möglichkeiten
liier zutrifft . Mag auch eine Wart sehr viel jünger sein können,

als die in ihr enttzalteneu Fundgegenftändc , so beweisen letztere doch,
daß der Boden , in welchem sie ursprünglich enthalten waren , seine

Höbenlage bis zum Aufbau der Wnrt unverändert beibehalten hat.

Nach H . E . Folmer ' ) werden die aus frühester Zeit stam¬
menden Altertümer zu unterst in den Wurteu angetroffen . Letztere

müssen demnach späterhin aufgehöht worden sein , st

Man könnte versucht sein , die nachträgliche Aushöhung der

Wurteu mit einer Senkung des Bodens in Verbindung zu bringen.

Alsdann müßte der Fuß der Wurten , je älter diese sind , nm so tiefer

unter der Oberfläche der ebenen Marsch liegen , weil ja vom Standpunkt

der Senkungshhpothese daö Land in demselben Maße , ivie cs sich

ienkt , aufgeschlickt ivird . Nach dem von Schütte berechneten jähr¬

lichen Senkungsbetrag von 7,5 mm würde beispielsweise eine 2000
Jahre alte Wart bis zu 15 m unter Maifeld hinabreichen , falls

entsprechend seiner Auffassung die Anfschlickung ebensowohl nach

ivie vor der Eindeichung von statten gegangen ist ? )

0 Die erste» Bewohner der Nordseekiiste in anthropologischer Hinsicht,
verglichen mit den gleichzeitig lebenden Germanen in Mitteldeutschland . Archiv
iiir Anthropologie XXVI , S - 747.

' ) Eine bedeutende Anshöhung der Wurten crsolgte nach Foluicr ungefähr
»n 8 . Jahrhundert , so daß durch die aus ciiunal ausgetrageneu Erdmassen die
Neste der früheren Kultur von denen der späteren Zeit getrennt worden sind.
Wie Folmer meint , sahen sich die Bewohner zu ;ener Maßnahme genötigt , weil
die Fluten infolge des stetig fortschreitenden Abbröckelns der Inseln beständig im
L teigen begriffen waren.

Aus der allgemeinen Aushöhung der Wurten läßt sich jedoch auch der
Schluß ziehe» , daß diese anfänglich nur während des Lummers beim Pt wurden,
während sie erst in späterer Zeit , als sic ans eine geniigende Höhe gebracht
waren , zum dauernden Wohnsip dienten.

Nacht . lW8 , Nr . 43.
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Wie ich bereits begründet habe , darf aus der Wahrnehmung,

daß der Fuß eitriger Murten unter Maifetd liegt , nicht ohne weiteres
auf eine säkulare Senkung geschlossen werden . Gelingt es dagegen,

auch nur bei einer einzigen Wurt , die längere ^ cit vor der
Bedeichung errichtet worden ist , den Nachweis zu erbringen , daß

ihre Sohle in annähernd gleicher Höhe liegt , wie das sie umgebende
Land , so ist die Senknngshppothese zu Fall gebracht.

Unter diesem Gesichtspunkt habe ich zur Klärung der Senkungs-

srage in diesem Herbst inr Austrag des Großhcrzoglichen Staats-
Ministeriums bei einigen Winten die Tiefenlagc der Sohle zu

ermitteln gesucht . —

In Bant war kurz zuvor bei Anlage eines Straßenzuges

eine Wurt , die nach den Angaben des Herrn Direktionörat Lorenz

eiire relative Höhe von 1,85 m besaß , abgetragen worden . Ich

ließ zunächst vom Mittelpunkt der Stelle , an der die Wurt ge¬

standen hatte , nach verschiedenen Richtungen 3 Gräben ziehen.

Zn oberst lag gelber eisenschüssiger Klei (Knick ), der in etwa 40
chS 50 om Tiefe unter Maifeld ohne scharfe Grenze in blaugranen,

schwarzgeäderten Klei überging . Die im allgemeinen senkrecht ver¬
laufenden Adern rührten von verkohlten Pflanzenteilen her . Sie

ließen sich nach unten hin , bis zu annähernd 2,50 m Tiefe , wo Sand

angetroffcn wurde , ohne Unterbrechung verfolgen . Die Grabung
mußte hier wegen Wasserandrangs eingestellt werden . Nach oben

hj „ erstreckten sich die Pflanzenrestc bis in die unteren Teile der

gelben Klcischicht . An der Gleichmäßigkeit ihres Verlaufs war
unzweifelhaft z„ erkennen , daß der Boden unberührt geblieben ist.
In den oberen Knicklagcn verschwanden die Pflanzenreste ; nur

rührige Gebilde , wie sic durch Ablagerung von Eiscnhpdroxpd an

Pslauzeiuvurzeln zu entstehen pflegen , deuteten auf die ehemalige
Anwesenheit von Begetationsresten hin . Ob dieser Boden durch¬

gearbeitet war oder nicht , ließ sich nicht mit aller Bestimmtheit
entscheide». Ein Stück Knick, das außerhalb der Wurtstelle aus
einer Tiefe von m ausgchoben wurde , stimmte jedoch in Farbe

und Bruch so vollkommen mit den mittleren Lagen jenes Bodens

«Verein , daß ich diese ebenfalls für unberührt halten möchte.

Erwähnt sei » och . daß an einer anderen Stelle , etwas weiter
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vom Mittelpunkt entfernt , in 70 cm Tiefe eine 30 om mächtige

Darglage nrit ausgezeichneter horizontaler Schichtung , also unzweifcl

Hafter Urboden angetroffen wurde . Ter darüber liegende Boden

zeigte dieselbe Beschaffenheit , wie in den übrigen Profilen.

Wenn es nnn auch nicht als erwiesen angesehen werden darf,

das ; die Wurtsohle genau mit Maifeld abschneidet , so kan » sie doch

nur wenig , höchstens 20 bis 30 cm tiefer liegen , da soviel gewiß ist,

daß der Urboden in geringerer Tiefe beginnt , als der gelbe Boden

aufhört.

Bor der Eindeichung kann die Wurt nicht höher gelegen

haben als ea . 2 m über iXX ., weil nur bis zu solcher Höhe der
Außengrodcn anwächst . Gegenwärtig liegt die Stelle , wo die Wurt

gestanden hat , 1,12 m über während die Sohle der Wurt

möglicherweise etwa 30 om tiefer gelegen ist . Demnach beträgt

die Senkung höchstens 2 — ( l,12 0 .30 ) — 1,18 m.

Ter Zeitraum , in welchem die Senkung erfolgt ist , läßt sich

nicht näher seststellen , so daß wir für den relativen Senkungsbctrag
keinen Anhalt haben . Die aus der Wart zutage geförderten

Altertümer , die von Herrn Direktor Fröhlich  gesammelt und in

dankenswerter Weise dem Großherzoglichen Museum überwiesen
wurden , geben über das Alter der Wurt leider keinen Aufschluß.
Als gewiß darf nur gelten , daß sie vor 1529 vorhanden gewesen

ist . In diesem Jahre nämlich wurde mit der Wiederbedeichung

begonnen , nachdem das Land » ach der Sturmflut von 1511 18

Jahre lang unbeschützt dagelegen hatte . ' ) Vielleicht ist die Wurt

in dieser Zwischenzeit angelegt worden ; möglich auch ist es , daß

sic schon vor der ersten Bedeichung bestanden hat . Aber selbst

wenn wir für die Wurt das gelingst mögliche Alter und die höchst
mögliche Tiefenlage ihrer Sohle annchmen , so ergibt sich für die

jährliche Senkung nur ea . 3 mm , mithin ein sehr viel geringerer
Betrag , als von Schütte berechnet worden ist . Die im Untergrund

der Wurt vorhandenen Pfianzenreste lassen zwar auf eine säkulare

Senkung schließen ; doch geben sie keinen Anhalt , wann  diese

erfolgt ist.

') O. Tenge . Der leversche Deichband, Oldenburg 1884 , L . t8.
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Nach den Ausführungen Tenges '>und Knhlmanns ' ) ließe
sich der Senknngsbetrag des Geländes von2—1,12— 0,88 m auf die
Eiitivüsserung des cingedeichtcn Landes znrückführcn, während eine
etwaige liefere Lage der Wurtsohle durch Zusannnenpressnng des untere
lagernden KleibodenS bedingt sein könnte. Ob die erstere Annahme
zulässig ist, bleibe vorläufig dahingestellt. —

An der Bahnstrecke Ellenserdamm—Sande ist nördlich des
Wärterhanses Nr. 88 eine unbedeutende Wnrt angeschnitten, auf
der nach Tenge ») die Ahmer Kirche gestanden haben soll. Tic
Schiciienobcrkantc des Bahnglcises liegt hier 1,97 m über NR.;
das nördlich an die Wnrt angrenzende Land liegt, wie durch Vi¬
sieren über die Schienengcleisc hin leicht festgcstellt werden konnte,
ca. 67 am tiefer, mithin ca. 1,30m über RR.

Uni zu ermitteln, ob der Fuß der Wnrt unter Maifeld bin
untergcht. ließ ich zunächst am nördlichen und südlichen Fußpunkt
eine Grabung vornehmen, fand jedoch nichts, was jene Annahme
rechtfertigen könnte. Wenn das Land in der Umgebung der Wnrt
nachträglich anfgeschlickt wäre, so müßte die Pflanzendecke des unter
gegangenen Teils der Wurtböschuug unter der Erdoberfläche bis zu
größerer oder geringerer Tiefe sich verfolgen lassen. Überreste einer
solchen schräg abwärts steigenden Pflanzendecke waren indessen weder an
der einen, noch an der anderen Stelle vorhanden, obwohl wegen
der Beschaffenheit des aus Klei bestehenden Bodens die Bedingungen
für die Erhaltung vegetabilischer Bestandteile hier so günstig sind,
wie nur möglich.

Zwei Grabungen, die ich nahe der Mitte des Wurtprofiles
vornehmen ließ, hatten folgendes Ergebnis:

In dem einen Fall wurde.bei 99 om unter Schiencnoberkante
i„ geringer Mächtigkeit sandiger Boden mit einer horizontal ver¬
laufenden moorigen Schicht von 2 om Dicke angctroffcn. Darunter
folgte Klei, sodann bei 1,63 bis 1,70 m Tiefe mooriger Boden,
darauf wieder Klei.

-) Nachr. 1908, Nr . 34.
' > Nachr. 1908, Nr . 30.
' ) Der jevcrsche Deichband, S . 9. Vgl. jedoch Schütte: „Der Llaudatt

der Kirche aus den, Akni" . Benchi XII , L . 37 ff.
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In dci anderen Ausschachtung stiegen wir in 1,20 in Tiese

unter Schiencnoberkante auf eine 3 oni mächtige Mvorschicht . Vvn

dieser durch eine 14 om starke Kleilage getrennt , folgte noch eine
zweite Moorschicht von 30 om Mächtigkeit , dann wiederum Klei.

Durch diese Befunde wird das Ergebnis der beiden erst

genannten Grabungen bestätigt . Der sandige Boden , der wegen

der eingelagertcn Mvorschicht unzweifelhaft als unberührter Urboden
aufzusassen ist , liegt nur 30 om tiefer als das im Norden der

Wurt angrenzende Maifcld . Um einen solch geringen Betrag aber

kann der unterlagerndc Klei , zumal er von moorigen Zwischcnlagcn

durchsetzt ist , durch die auf ihm ruhende Last zusammcngeprcßt sein.
Da naturgemäß in der Mitte unter einer Wurt die Pressung ihr
höchstes Mas ; erreichen must , dieses aber im vorliegenden Fall nicht

über 30 em , wenn nicht weniger beträgt , so ist anznnehmen , daß

in den peripheren Teilen der Wurt die Fußsohle in annähernd

gleicher Höhe mit Maifeld gelegen ist . Eine nennenswerte Aus

schlicknng kann also nach der Erbauung der Wurt nicht stattgcsunden

haben . Demnach hat seit dem Bestehen der Wurt die Senkung
des Landes nur 2 — 1,30 — 0,70 in betragen , also nicht mehr,

als nach Schüttes Meinung das Land in einem einzigen Jahrhundert
sich senken soll.

A » der Westseite des Bahndammes gegenüber dem Wurt

profil wurden im vorigen Jahre beim Einsetzen der Einsriedigungs

pfähle Ziegelsteinsärgc aufgcdeckt . Der obere Teil der Särge war

zerstört ; im übrigen waren sic in derselben Weise angelegt , wie die
Ziegelsteinsärgc , die ich von Dangast und Barel beschriebe » habe . ' )
Tie Unterkante der Särge lag nur ea . 1 in unter der Erdoberfläche,

so daß eine nachträgliche Aufhöhung des Bodens durch Ubcr-

schlickung hier nicht stattgefunden haben kann . Einen vollgültigen

Beweis gegen die Senkungshhpothese möchte ich hierin allein nicht

erblicken ! denn das Gelände ist hier etwas höher gelegen , als in

der weiteren Umgebung , so das ; die Stelle möglicherweise noch zum

Fuß der Wurt zu rechnen ist . In ; Berein mit den übrigen Wahw

nehmungen jedoch läßt sich die geringe Tiesenlage der Särge mit
der Annahme einer säkularen Senkung nicht vereinbaren . —

'i Bericht Oldenb. Vereins s. Altertumskunde. Xir.  I90t >, ^ . 51.
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Wir von Allen ' ) berichtet , wnrden gelegentlich der Ab

tragnng einer bei Haddien im Jeverland belegencn Wurt zahlreiche Alter
tümer zutage gefördert , darunter Urnen mit Leichenbrandresten , ein
Bruchstück eines CelteS , ein Haarzängclchen , Glasperlen und der¬

gleichen mehr . Eine genaue Altersbestimmung der Wurt auf
Grund dieser Funde läßt sich nicht ermöglichen . Für unseren

gegenwärtigen Zweck genügt cs aber vollauf , zu wissen , daß . wie
die Lcichenverbrennnng bekundet , die Wurt schon vor Einführung

des Ehristentnms bestanden hat.

Die Stelle , wo die Wart gestanden hat , konnte der Eigen¬

tümer des Grundstückes , Herr Landwirt Ohmstede , mir genau bc

zeichnen : sic ist noch an der schwachen Bodenerhebung zu erkennen.
Um die Tiesenlage der Wurtsvhle fcstzustellen , wurden zwei

Grabungen vorgenomme » .

An der einen Stelle bestand der Boden bis zur Tiefe von

1,06 m aus Knick , irr welchem sich zahlreiche Gesäßscherben vor

fanden . Scharf und geradlinig gegen diesen gelben Boden ab

gegrenzt , folgte darauf Klei vou dunkelgrauer , nahezu schwarzer
Färbung , in welchem Scherben nicht angetroffen wurden . In
i r/ , m Tiere saß mooriger Boden : in 2  m Tiefe stießen wir Wieder¬
aus Klei.

An der anderen , 7 am höher gelegenen Stelle wurde in

1,15 w Tiefe eine Moorschicht von 16  am Mächtigkeit angetroffen.
Der darüber liegende Knick war stark mit Gefäßscherben durchsetzt,
während der unterlagernde Boden frei davon war.

Aus beiden Profilen geht mit Sicherheit hervor , daß der

Urboden nur wenig über 1 in unter der Oberfläche gelegen ist ^

Besonders in dem erstgenannten setzt er sich scharf gegen die Wnrt-
erde ab.

Da der abgetragene Boden zur Aufhöhung der umliegenden

Ländereien Bcrwendnng gefunden hat , jodaß in der nächsten Umgebung
der Wurt das ursprüngliche Mnifeld bedeckt worden ist , so läßt sich die

') Ausgrabungen bei Haddien im Jcverland . Arch. f. Antbr. VII.
Aer . Oldenb. Verein s. Altertumskunde. III.

' ) Das Vorkommen von Darg unter der Wurt in auch von v. Alten
beobachtet werden.
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Höhenlage des letzteren mit derjenigen des linier der Wurt gelegenen
Urbodens nicht unmittelbar vergleiche » . Durch ein vvn Herrn

Wegcmcister AhlcrS  vorgcnommcnes Nivellement wurde jedoch
ermittelt , daß in etwas weiterem Abstand , kurz vor Haddien das

Land um 80 bczw . 87 ein tiefer gelegen ist . als jene beiden
Punkte , an denen die Grabungen vorgenommen wurden . Ein

wesentlicher Unterschied in der Höhenlage der Wurtsohle und des

ursprünglichen Maifclds der nächsten Umgebung kann somit nicht

bestehen . Wenn jene vielleicht einige Dezimeter tiefer liegt , so wird
dies dadurch verursacht sein , daß die Wart infolge der Beschaffen¬

heit des Untergrundes gesackt ist.
Nach den Höhenangaben des Meßtischblattes liegt in dortiger

Gegend das Land 1,20 m über XX , woraus sich für dieses eine

Senkung von 2 - 1,20 -^ 0,80 m ergibt.

Wir sahen , daß die sohle der Haddieuer Wurt in annähernd

gleicher Höhe mit Maiseld gelegeil ist . Dieses ist also seit dem

Bestehen der Wurt nicht aufgeschlickt worden , zum wenigsten nicht
in nennenswertem Maße . Eine Aufschlicknng aber Hütte unbedingt

erfolgen müssen , wenn das Land in der Zeit vor der ersten,

srühestens im 12 . Jahrhundert erfolgten Bedeichung ff sich gesenkt

hätte . Folglich kann die Lenkung um 80 ein erst von dem Zeit¬

punkt an cingetreten sein , als das Land durch Teiche gegen Uber

fliitungeu geschützt war , so daß trotz seines Sinkens eine Auf-

ichlickung unterblieb.

Daß die Senkung mit der Eindeichung in ursächlichem
Zusammenhang steht , ist somit unverkennbar ; und wir werden nicht
fehlgreifen , wenn wir diese Erscheinung als eine Folge der Boden¬
verdichtung betrachten , die durch die Entwässerung des eingedeichten
Landes verursacht wurde . —

Im Amt Tettens ist bei der Förriesdvrfer Wurt noch eine

Mure erhalten , eine jener Ausschachtungen , denen die Baucrdc der

Wurtcii entnommen wurde . Das Land liegt hier 0,80 m über XX
oder ea . 1,20 m unter dem Niveau der Außcngrodcn . An dem
Vorhandensein der Mirre erkennen wir wiederum , daß weder vor,

noch nach der Eindeichung das Land aufgeschlickt worden ist . Tie

') Polmer,  ci . a. O., § . 754 . — Tenge,  a . a. L ., § . XIV.
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Senkung um 1,20 in kann also erst nach der Eindeichung erfolgt
sein , weil andernfalls die Mirrc zugeschlickt worden wäre . Die
Anwesenheit der Mirre ist demnach ebenfalls ein untrügliches
Zeichen , das; die Senkung mit der Eindeichung ursächlich zusammen
hängt . —

Nach N ie man»  0 soll in nnmittelbarer Nähe der Förries
dorfer Wnrt in ebenem Feld ei» Urnenfriedhof vorhanden sein.
Für die Entscheidung der Senknngsfrage würde ein solches Bor
kommen von größter Bedeutung sein. Eingehende Untersuchungen,
die vorznnehmen Herr Landwirt Süllwold  mir bereitwilligst ge¬

stattete , führten indes zu dem Ergebnis , daß die vermeintlichen
Gräber Äehrichtgrnben sind . ch

Bislang ist nur ein einziger Urnenfriedhof in ebenem Marsch-

frld bekannt geworden ; er wurde erst vor wenigen Jahre » von
Herrn 1)r . I Bohls  entdeckt , und zwar bei Dingen in m,mittel
barer Nähe der Eisenbahnstation Imsum , nördlich von Bremerhaven

Ein wundervolles , wenn auch zerbrochenes 'Isrru sissilliitn-
GcfäN ans spätrömischec Zeit bezeugt , daß das Gräberfelo schon
j,n dritten Jahrhundert n . Ehr . bestanden hat , während der Umstand,
daß außer Urnen auch Baumsärge angetroffeu wurden , auf eine
Benutzung von längerer Zeitdauer schließen läßt . Bohls hat ferner

>) Das Gräberfeld bci Förriesdorf . Bericht des Oldenburger AllertumS-
vcreins X 1868.

h Ich lies, zunächst in der Mille der als Reihengräberseid bezeichnere»
?tOlc E Grabung vornehmen , Bei ' , m Tiefe tras ich aus eine 20 — 23 ou>
starke Schicht , die mil verwitterten Knochen durchsetzt war , stetlenweisc in iagen-
iveiser Anordnung , jo das; eine unregelmäßige Schichtung beivmlrat , Unter der
Knochensäncht war der Boden voll von Topsscherben und zertrümmerten Tier¬
knoche » , I » etwas über I »i Tiefe zeigte der Boden eine grobe Schichtung,
die durch verfaulte Pflanzenteile hervorgerusen war . Der unterlagcrnde Boden
enthielt wieder eine tlnmenge Topsscherben und Tierknochen . Schließlich wnrdc
noch aus der Tiefe von 1,76 m Dünger zu Tage gefördert . Bei einer zweiten
Grabung , die einige Tage später im Beisein deS Herrn Pros . Riemann vor-

genoininen wurde , ließ ich durch das angebliche Gräberfeld nach verschiedenen
Richtungen hi» Gräben ziehen , in einer Gesamtlänge von aiinähernd 30 n , und
bis zu der Tiefe , in welcher nach Herrn Riemanns Angaben Urne » vorhanden
sein sollten . Wir fanden aber nur zerbrochenes Geschirr , Tierknochen und Kuh-
zähne.



322 2 - Martin . Beitrag zur Krage der säkularen Senkung der Nvrdseeküste.

festgestellt , daß die Tiefe der Grabanlagen nicht über das normale
Maß hinausgeht , und hat hiermit den Beweis geliefert , daß seit dem
Bestehen des Friedhofes eine Aufschlicklmg desselben nicht erfolgt ist.

Will inan gleichwohl an der Senkuiigshypvthcse festhaltcn,
so könnte der Friedhof nichts anderes sein , als der Gipfel einer
versunkenen Wnrt . In diesem Falle hätte die Aufschlickung des
sinkenden Landes gerade in dem Augenblick aufhören müssen , als
sie den Gipfel der Wnrt erreichte . Als einzige Ursache für die
plötzliche Unterbrechung der Aufschlickung aber könnte nur die
Eindeichung in Frage kommen , die also genau fzur Zeit jenes
Höhenausgleichs hätte statlfinden müssen.

Läßt schon diese Konsequenz die Senkungshqpothese in recht
zweifelhaftem Licht erscheinen , so haben obendrein die Bodenunter-

snchnngen , die Herr I) r . Bohls und ich gemeinschaftlich Vornahmen,
nichts ergeben , was jene Auffassung rechtfertigen könnte.

In seinen oberen Teilen besteht der Boden aus Knick , der
durch Zurücktreten des Eisengehalts ganz allmählich in reinen , grauen
Klei übergeht . Bei 1,50 m Tiefe macht sich ein stetig zunehmender
Wassergehalt bemerkbar , demzufolge der Klei in seinen tieferen
Lagen so weich wird , daß wir ohne besondere Anstrengung einen
2 m langen Bohrer bis an den Griff in ihn hinunterdrücken
tonnten . Im Gegensatz zur Wurterde ist der Boden in den
jeweiligen Tiefenlagen von so gleichmäßiger Beschaffenheit , wie nur
Urboden es sein kann.

Ist also der Friedhof auf Urbvden , nicht auf einer Wurt
angelegt , so hat er auch von Anfang an mit dem umliegenden
Land in gleichem Niveau gelegen Daraus folgt weiter , daß seit
dem 3 . Jahrhundert , wie der Friedhof , so auch die Umgebung nicht
aufgcschlickt worden ist . Wenn gegenwärtig das Land tiefer liegt
als der Außengrvden , so kann die Senkung nur als eine Folge¬
erscheinung der Eindeichung betrachtet werden . Eine neuzeitliche
säkulare Senkung halte ich vor allem aus dem Grunde

für ausgeschlossen , weil eine allgemeine Aufschlickung
der Marschen seit ihrer Besiedelung nicht stattgefunden hat.
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